
Kreisstadt Homburg

Öffentliche Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 14.10.2021 um 17:30 Uhr, im Saal-
bau, Obere Allee 1, 66424 Homburg statt. 

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1) Eröffnung der Sitzung

2) Einwohnerfragestunde

2.1) Abwassergebühr für Starkverschmutzer

3) Verpflichtung eines Ratsmitgliedes

4) Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 15.07.2021

5) Antrag der CDU-Fraktion auf Einsichtnahme der Unterlagen 2016-2018 
Bereich Forst wegen geleisteter Zahlungen trotz mehrerer nicht vorliegender 
Rechnungen über insgesamt 191.387,37€

6) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Initiative gegen Rückgang von 
Insektenpopulationen und -arten

7) Antrag der SPD-Fraktion: Sachstandsbericht Lichtsignalanlage L118 Robert-
Bosch-Straße/ Vogelbacher Weg

8) Antrag der AfD-Fraktion: Feste und Märkte wieder stattfinden lassen und 
zusätzlich einen Herbstmarkt durchführen

9) Antrag der AfD-Fraktion: Personelle Neubesetzungen in Aufsichtsräten

10) Änderung der Gremienbesetzungen infolge des Rücktritts von Ratsmitglied 
Frau Susan O’Connor

11) Änderung der Besetzung des Aufsichtsrates der Homburger Kultur gGmbH

12) Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der Kreisstadt Homburg

12.1) Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der Kreisstadt Homburg

13) Festlegung des Erfrischungsgeldes für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
anlässlich der Abwahl des Oberbürgermeisters der Kreisstadt Homburg



14) Geld- und Sachzuwendungen für die Ortsräte

15) Neugestaltung des innerstädtischen Umfeldes der Hohenburgschule mit 
Fördermitteln des Bundes

16) Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Musikschule Homburg gGmbH

17) Aufhebung der Klarstellungssatzung nach §34 Abs.4 Nr.1 BauGB im Bereich 
der Straße "Im Winkel"; Gemarkung Erbach-Reiskirchen

18) Jahresabschlüsse zum 31.12.2015, 31.12.2016 und 31.12.2017 der 
Schramm`sche Stiftung

19) Erlass der Haushaltssatzungen und Beschluss der Haushalte der 
Schramm´sche Stiftung für die Jahre 2020, 2021 und 2022

20) Betriebskostenzuschuss 2021 an die Stiftung Römermuseum Homburg-
Schwarzenacker

21) Vorstellung des Radverkehrskonzeptes 2021 der Stadt Homburg

22) Aufhebung der örtlichen Bauvorschrift (Satzung) für das Gebiet "Dell", 
Gemarkung Reiskirchen

22.1) Änderung der örtlichen Bauvorschrift (Satzung) für das Gelände "Dell", 
Gemarkung Reiskirchen

23) Ausbaubeschluss gemäß § 125 Abs. 2 BauGB der Erschließungseinheit 
Merianstraße/Kollwitzstraße/Lenbachstraße

24) Antrag auf Übernahme der Mehrkosten für Substanz erhaltende 
Sanierungsmaßnahmen in der kath. Kindertagesstätte „Maria vom Frieden“ 
Charlottenburger Straße

25) Wirtschaftsplan 2021 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH

26) Betriebskostenzuschuss 2021 an die Homburger Kulturgesellschaft gGmbH

27) Ermächtigung zur Aufnahme eines Investitionskredites 2020 für die 
Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg

28) Allgemeine Unterrichtungen

Nichtöffentlicher Teil

29) Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung vom 15.07.2021

30) Einstellung eines Dipl. Ing. (FH)/Bachelor Fachrichtung Architektur / Hochbau

31) Antrag auf Projektförderung 2021 für das Haus der Begegnung in der 
Spandauer Straße



32) Sanierung Waldstadion 1. Bauabschnitt

33) Grundstücksverkauf mit Wohnhaus in der Gemarkung Erbach – Reiskirchen

34) Grundstücksverkauf in der Gemarkung Bruchhof-Sanddorf

35) Unterrichtungen

35.1) Lieferung von elektrischer Energie für die Gebäude der Stadt Homburg, der 
HPS sowie für die Straßenbeleuchtung

36) Allgemeine Unterrichtungen

In Vertretung
Michael Forster
Bürgermeister



2021/1236/100
öffentlich
Informationsvorlage
100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen
Bericht erstattet: Bürgermeister Forster

Abwassergebühr für Starkverschmutzer
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Kenntnisnahme) 09.09.2021 Ö

Anlage/n

1 Einwohneranfrage (nichtöffentlich)
2 Einwohneranfrage anonymisiert (öffentlich)

TOP 2.1



2021/1288/100
öffentlich
Informationsvorlage
100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen
Bericht erstattet: Bürgermeister Forster

Verpflichtung eines Ratsmitgliedes
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Kenntnisnahme) 14.10.2021 Ö

Sachverhalt

Frau Susan O`Connor hat ihr Stadtratsmandat zum 01.10.21 niedergelegt. Für die 
SPD-Fraktion rückt Herr Suginthan Markandu in den Stadtrat nach.

Anlage/n
Keine

TOP 3



2021/1291/100
öffentlich
Antrag
100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen
Bericht erstattet: CDU-Fraktion

Antrag der CDU-Fraktion auf Einsichtnahme der 
Unterlagen 2016-2018 Bereich Forst wegen geleisteter 
Zahlungen trotz mehrerer nicht vorliegender 
Rechnungen über insgesamt 191.387,37€

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Anlage/n

1 CDU-Antrag (öffentlich)

TOP 5



 

  

 

Der Fraktionsvorsitzende 

CDU-Fraktion im Stadtrat Homburg (Saar) 

Vorsitzender: Dr. Stefan Mörsdorf 

Stellv. Vorsitzende: Markus Emser, Jürgen Portugall  

Geschäftsführerin: Nathalie Kroj 

 

 

Paracelsusstraße 30 

66424 Homburg 

cduhomburg@gmail.com 

 

Bankverbindung:  

Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz eG 

IBAN: DE31592912002226700008 

 

n  

Antrag zur Sitzung des Stadtrates am 14.10.2021 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

hiermit bitte ich Sie, die Tagesordnung der Stadtratssitzung am 14.10.2021 um 

folgenden Punkt zu ergänzen: 

 

 Antrag auf Einsichtnahme der Unterlagen 2016-2018 Bereich Forst 

wegen geleisteter Zahlungen trotz mehrerer nicht vorliegender 

Rechnungen über insgesamt 191.387,37€ 

 

Begründung: 

Die Aufarbeitung des Berichts des Landesverwaltungsamts vom 17.03.2021 über die 
überörtliche Prüfung 2013 - 2018 macht es erforderlich, Mitgliedern des aktuell damit 
betrauten Rechnungsprüfungsausschuss Einsicht zu diesen Unterlagen zu 
gewähren. Hierfür muss gem. § 37 KSVG vorab ein Beschluss des Stadtrates von 
mind. ¼ der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates  
zur Akteneinsicht herbeigeführt werden.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Stefan Mörsdorf 

(Fraktionsvorsitzender) 

 

 

Kreisstadt Homburg 

Herrn Bürgermeister 

Michael Forster 

Am Forum 5 

66424 Homburg 

CDU-Fraktion Homburg | Paracelsusstraße 30 |  66424 Homburg 

Homburg, den 23.09.2021 

TOP 5



2021/1297/100
öffentlich
Antrag
100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen
Bericht erstattet: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Initiative 
gegen Rückgang von Insektenpopulationen und -arten

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Anlage/n

1 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (öffentlich)

TOP 6



 

Prof. Dr. Marc Piazolo | Lagerstraße 46 | 66424 Homburg/Saar 

Stadtratsfraktion Homburg/Saar 

  
    

    

    

    

  Fraktionsvorsitzender | Prof. Dr. Marc Piazolo 

  Stv. Fraktionsvorsitzende | Katrin Lauer 

 Stv. Fraktionsvorsitzender | Prof. Dr. Frank Kirchhoff 

An den  
Bürgermeister der Stadt Homburg 

  

Herrn Michael Forster 
Rathaus am Forum 5 
66424 Homburg 

  

Datum |  03.10.2021 

 
 
 
 
A n f r a g e  |  A n t r a g  |  A n r e g u n g   
 
Initiative gegen Rückgang von Insektenpopulationen und- arten  
 
Stadtratssitzung am 14. Oktober 2021 

 
 

 

Sehr geehrter Bürgermeister, lieber Michael Forster, 

im Namen der Fraktion Die Grünen bitten wir Sie die Anfrage, den Antrag und die Anregung 

zur „Initiative gegen Rückgang von Insektenpopulationen und- arten“ auf die Tagesordnung 

der Stadtratssitzung am 14. Oktober 2021 zu setzen. 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Katrin Lauer                                                        Marc Piazolo 

 

 

 

 

 

  

___ 

___ 
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Prof. Dr. Marc Piazolo | Lagerstraße 46 | 66424 Homburg/Saar 

Sachverhalt – starker Rückgang der Insektenpopulationen                                                                                                                                    

Der drastische Rückgang von Insektenpopulationen und- arten ist wissenschaftlich vielfach 

belegt. So konnten im Rahmen langjähriger Feldforschung ehrenamtliche Biologinnen und 

Biologen einen drastischen Schwund von Fluginsekten in Schutzgebieten des deutschen 

Tieflands nachweisen. Im Schnitt ging die Biomasse der Insekten, die an 63 Orten vor allem 

im Rheinland in ihre Netze flogen, zwischen 1989 und 2016 um etwa drei Viertel zurück.1 Dies 

führt zu Problemen bei der Bestäubung von Wild- und Nutzpflanzen sowie in der Bereitstellung 

als Nahrungsquelle für viele Vogelarten.  

Die Gründe für den Schwund an Fluginsekten, wie z.B. Wildbienen, beruhen u.a. auf der 

generellen Verarmung der Landschaft, dem Zuwachs an versiegelten Böden, der 

Lichtverschmutzung sowie der Zunahme an naturfeindlichen Privatgärten (Schottergärten).  

Im Juni 2021 beschlossen Bundestag und Bundesrat ein Insektenschutzpaket mit finanzieller 

Förderung zur Reduzierung von Pestiziden und der Ausweitung der Lebensräume für 

Insekten. Zudem wurde am 18. August 2021 das Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt über 

die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes veröffentlicht.2 Letzteres zielt auf die 

Begrenzung der Lichtverschmutzung, der Beschränkung von Insektenfallen sowie den Erhalt 

von Lebensräume für Insekten ab.  

Es gibt im Saarland bereits einige Initiativen gegen das Insektensterben: u.a. die 

Förderprogramme für Blühflächen auf der Feldflur bzw. für innerörtliche Blühflächen durch den 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER).   

Auch der Homburger Stadtrat unterstützte die Ausweitung von Blühflächen wiederholt: „Mehr 

Flächen gegen Insektensterben und für eine bessere Umwelt ausweisen“ (SPD-Antrag 21.06.; 

einstimmig) sowie am 20. Mai 2021 auf Initiative des Reiskircher Bürgervereins e.V. die 

Einrichtung einer Blühwiese und von Grünflächen südostlich des Reiskircher Friedhofs 

(mehrheitlich).3   

Weitere aktuelle Beispiele stellen in Beeden die Fläche am Alten Friedhof und am Beeder 

Brünnchen – jeweils als Insektenblühwiese angelegt – dar (2021). Zudem hat die 

Ortvertrauensfrau Beeden angeregt die Mähzyklen auf städtischen Flächen und in Parks so 

anzupassen, dass dort auf natürliche Weise Blühflächen entstehen können.  

                                                     
1 Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017) More than 75 
percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12(10): 
e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809 
2 Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften, 18. 
August 2021, Bundesgesetzblatt 2021 Teil I Nr. 59 S. 3908-3913. 
3 Nutzungsänderung Sondergebiet Einzelhandel in Grünflächen, Gemarkung Erbach-Reiskirchen 
(Niederschrift TOP 19 Stadtrat 20.05.2021). 
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Prof. Dr. Marc Piazolo | Lagerstraße 46 | 66424 Homburg/Saar 

Anfrage auf Unterrichtung: Einrichtung von Blühflächen seitens der Stadt 

Wir bitten die Verwaltung den Rat bzw. die Öffentlichkeit über die bisherigen Maßnahmen zur 

Einrichtung von aktiv angelegten und passiven (natürlichen) Blühwiesen zu unterrichten. 

Gleiches gilt für die Erfahrungen der Grünflächenabteilung zur Anpassung von Mähzyklen auf 

städtischen Grünflächen – z.B. auch dem Hauptfriedhof. 

 

Antrag: Aufstellung eines Landschaftsplanes und Prüfung der Aufstellung eines 

Grünordnungsplanes für die Gemarkung Homburg 

Gemäß dem 2021 verabschiedeten Bundesgesetz zum Schutz der Insektenvielfalt über die 

Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes wird die Aufstellung eines Landschaftsplanes von 

den Kommunen gefordert und ein weiterführender Grünordnungsplan empfohlen. Die 

Stadtverwaltung wird aufgefordert die entsprechenden Pläne bis Ende 2022 auszugestalten 

und in den Gremien zur Diskussion zu stellen. 

 

Anregung: Unterstützung und Wertschätzung privater Initiativen zur Einrichtung und 

Pflege von Grünflächen 

Private Institutionen, wie Kirchen, Unternehmen und Vereine (z.B. Angelsportverein), verfügen 

oft über große Rasenflächen. Diese sind anzusprechen mit dem Ziel sich an dem Erhalt des 

Lebensraums für Insekten und deren Artenvielfalt zu engagieren. Über die Möglichkeiten durch 

finanzielle Unterstützung durch Förderprogramme (ELER) ist stärker aufzuklären.  

Der positive Impuls über Grünpatenschaften (s. Pressemitteilung der Stadt vom 30.09.2021) 

ist insbesondere für kleine öffentliche Liegenschaften wie u.a. auf einer Verkehrsinsel, an 

Randstreifen von Parkplätzen, von Gehwegen oder Pflanzkübel zu nutzen. Private 

Eigeninitiative für die Pflege von Blütenpflanzen ist durch städtische Anerkennung weiter 

positiv wertzuschätzen und noch stärker zu bewerben. 

Naturschutzverbände, wie NABU und BUND, könnten auf größere Patenschaften bzw. 

Auslobung für private Initiativen angesprochen werden.  

 

Katrin Lauer und Marc Piazolo                                                                                                
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2021/1298/100
öffentlich
Antrag
100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen
Bericht erstattet: SPD-Fraktion

Antrag der SPD-Fraktion: Sachstandsbericht 
Lichtsignalanlage L118 Robert-Bosch-Straße/ 
Vogelbacher Weg

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Kenntnisnahme) 14.10.2021 Ö

Anlage/n

1 Antrag der SPD-Fraktion (öffentlich)

TOP 7



SPD Fraktion im Homburger Stadtrat
Wilfried Bohn * In der Dell 35* 66424 Homburg

Stadtverwaltung Homburg 
- Frau Puchner - 

                                                   

Antrag der SPD-Fraktion: Sachstandsbericht Lichtsignalanlage L118 Robert – Bosch – 
Straße/ Vogelbacher Weg

Sehr geehrter Bürgermeister Forster,

im Zuge der Umgehungsstraße Erbach (L.I.O. 118, Robert-Bosch-Straße/ Vogelbacher Weg) hat 
sich der Kreuzungsbereich auf Grund mehrere Unfälle in der Vergangenheit als Gefahrenstelle 
erwiesen.
Aus verkehrsrechtlichen Gründen hat die Straßenverkehrsbehörde des Saarpfalz- Kreises deshalb 
an dieser Stelle die Installation einer lichtsignalgesteuerten Fußgängerquerung angeordnet.
Aus diesem Grund muss ein Lückenschluss zu den jeweiligen Gehwegen erfolgen, welcher von 
der Stadt Homburg hergestellt wird.
Der LfS hat an die Stadt die Bitte gerichtet, die Arbeiten zur Installation der LSA im Rahmen der 
Baumaßnahme der Stadt mitauszuschreiben und zu vergeben.
Eine Erneuerung der bereits 2018 mit dem LfS geschlossenen Vereinbarung wird aktuell auf 
Grund der Kostensteigerung überarbeitet und angepasst.
Das Thema wurde im Vergabeausschuss vom 01.12.2020 behandelt.
Wir erbitten einen Sachstandsbericht.

Mit freundlichen Grüßen 
    

Vorsitzender:
Wilfried Bohn

Stellvertreter
Daniel Neuschwander
Manfred Rippel

Geschäftsführerin
Sevim Kaya-Karadag

SPD-Fraktion 
im Homburger Stadtrat

05.10.2021

TOP 7



2021/1299/100
öffentlich
Antrag
100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen
Bericht erstattet: AfD-Faktion

Antrag der AfD-Fraktion: Feste und Märkte wieder 
stattfinden lassen und zusätzlich einen Herbstmarkt 
durchführen

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Anlage/n

1 Antrag der AfD-Fraktion (öffentlich)

TOP 8



 

  

  

   
 

 

 

AfD-Fraktion im Stadtrat Homburg,  

Steinbachstraße 103, 66424 Homburg 

 

 

 

 

 

 

Homburg, den 05.10.2021 

 

 

Antrag zur Sitzung des Stadtrates am 14. Oktober 2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

gemäß §41 Abs.1 KSVG beantrage ich im Namen der AfD-Fraktion die Aufnahme des folgenden 

Tagesordnungspunktes für die nächste Stadtratssitzung: 

 

TOP: Feste und Märkte wieder stattfinden lassen und zusätzlich einen Herbstmarkt durchführen 

 

Beschlussvorschlag: Der Stadtrat fordert die Stadtverwaltung auf, ab sofort wieder sämtliche Feste, Märkte und 

sonstigen Veranstaltungen stattfinden zu lassen, die sich in der Zuständigkeit der Kreisstadt Homburg befinden. 

Darüber hinaus soll ein „Herbstmarkt“ im gesamten Innenstadt-Bereich realisiert werden, der einen Flohmarkt 

im Innenstadt-Bereich, etwa dem Christian-Weber-Platz, beinhaltet. In Kombination mit diesem Innenstadt-

Flohmarkt sollen weitere kleinere Veranstaltungen an diesem Tag stattfinden, z.B. ein Bauern- und 

Keramikmarkt. Ein solcher Herbstmarkt würde die hiesigen Gastronomen und Einzelhändler nach der schweren 

Zeit der Corona-Maßnahmen unterstützen und könnte zudem einen neuen Impuls zur Wiederbelebung der 

Innenstadt geben.  

 

Begründung: Erfolgt mündlich. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Markus Loew 

Fraktionsvorsitzender 

 

Steinbachstraße 103 

66424 Homburg 

fraktion@afdhomburg.de 

 

An den Bürgermeister der Stadt Homburg 

Michael Forster 

Am Forum 5 

66424 Homburg 
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2021/1300/100
öffentlich
Antrag
100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen
Bericht erstattet: AfD-Fraktion

Antrag der AfD-Fraktion: Personelle Neubesetzungen in 
Aufsichtsräten

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Anlage/n

1 Antrag der AfD-Fraktion (öffentlich)

TOP 9



 

  

  

   
 

 

 

AfD-Fraktion im Stadtrat Homburg,  

Steinbachstraße 103, 66424 Homburg 

 

 

 

 

 

 

Homburg, den 05.10.2021 

 

 

Personelle Neubesetzungen in Aufsichtsräten 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

gemäß §41 Abs.1 KSVG beantrage ich im Namen der AfD-Fraktion die Aufnahme von folgendem 

Tagesordnungspunkt für die nächste Stadtratssitzung: 

 

TOP: Personelle Neubesetzungen in Aufsichtsräten 

 

Die AfD-Fraktion beantragt folgende Neubesetzungen in Aufsichtsräten:  

 

Aufsichtsräte: 

Kultur GmbH    Willibald Motsch 

Stadtwerke GmbH   Melanie Loew 

 

(Fettgedruckt: Neues Mitglied) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Markus Loew 

Fraktionsvorsitzender 

 

Steinbachstraße 103 

66424 Homburg 

afd@markusloew.de 
An den Bürgermeister der Stadt Homburg 

Michael Forster 

Am Forum 5 

66424 Homburg 
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2021/1296/100
öffentlich
Informationsvorlage
100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen
Bericht erstattet: Frau Puchner

Änderung der Gremienbesetzungen infolge des 
Rücktritts von Ratsmitglied Frau Susan O’Connor

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Kenntnisnahme) 14.10.2021 Ö

Sachverhalt

Frau Susan O´Connor ist zum 01.10.21 aus dem Stadtrat ausgeschieden.
Für folgende Ausschüsse und Arbeitskreise benennt die SPD-Fraktion die 
erforderliche Nachbesetzung:

a) Kultur-, Jugend, Sport- und Sozialausschuss: Herr Suginthan Markandu
b) Sonderausschuss „Reorganisation der Verwaltung“: wird bis zur Ratssitzung 

mitgeteilt
c) Arbeitskreis Märkte und Feste: wird bis zur Ratssitzung mitgeteilt
d) Arbeitskreis Sportzentrum Erbach: wird bis zur Ratssitzung mitgeteilt

Anlage/n
Keine
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2021/1276/100
öffentlich
Beschlussvorlage
100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen
Bericht erstattet: Frau Puchner

Änderung der Besetzung des Aufsichtsrates der 
Homburger Kultur gGmbH

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Das Ratsmitglied Suginthan Markandu rückt für das Ratsmitglied Susan 
O´Connor in den Aufsichtsrat der Homburger Kultur gGmbH nach.

Sachverhalt

Frau Susan O´Connor ist zum 01.10.21 aus dem Stadtrat ausgeschieden
Die SPD-Fraktion schlägt Herrn Suginthan Markandu als Nachfolger für den 
Aufsichtsrat in der Homburger Kultur gGmbH vor.

Anlage/n
Keine
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2021/1263/10
öffentlich
Beschlussvorlage
10 - Hauptamt
Bericht erstattet: Frau Puchner

Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der 
Kreisstadt Homburg

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 29.09.2021 N
Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Kreisstadt Homburg wird geändert wie 
in der Anlage aufgeführt.

Sachverhalt

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.05.2021 die Bildung eines Arbeitskreises 
„Änderung der Geschäftsordnung“ beschlossen.
Der Arbeitskreis war aufgefordert, sich der Thematik „Sitzungsdauer von 
Ratssitzungen“ anzunehmen und Vorschläge zu möglichen Änderungen der 
Geschäftsordnung zu erarbeiten.

Der Arbeitskreis trat am 06.07.21 und am 02.09.21 zusammen.
Das Arbeitsergebnis des Arbeitskreises wird nunmehr dem Haupt- und 
Finanzausschuss als auch dem Stadtrat in beigefügter Anlage zur Beratung bzw. 
Beschlussfassung vorgelegt.

Tenor der letzten Zusammenkunft war, dass die bisherige  Sitzungsanzahl (ca. 6 - 
7 Sitzungen pro Jahr) beibehalten werden soll. Die neu erarbeiteten 
Geschäftsordnungsregeln sollen zunächst für ein Jahr gelten. Nach einem Jahr soll 
sodann in einer erneuten Arbeitskreisrunde überprüft werden, ob die neuen 
Vorgaben zu einer Verbesserung geführt haben. Soweit erforderlich soll eine 
Nachjustierung – u.U. durch Erhöhung der Sitzungsanzahl – erfolgen.

Über die Ergebnisse des Arbeitskreises hinaus hat die Verwaltung die beigefügte 
Anlage um die Themenkomplexe Ausschussbesetzung  und Inzidenzwert ergänzt.

Anlage/n

1 Änderung der Geschäftsordnung - Synopse (öffentlich)
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Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der Kreisstadt Homburg 
– Synopse – 
 
Ergebnis Arbeitskreis 
 

Regelung alt Regelung neu Anmerkung 

 
§ 17   Einberufung zur Sitzung 

 
(1) Der Stadtrat wird vom Oberbürger-

meister nach Bedarf einberufen (§ 
41 Abs. 1 Satz 1 KSVG). Die Einbe-
rufung erfolgt schriftlich unter Anga-
be von Zeit, Ort und Tagesordnung 
(§ 41 Abs. 3 KSVG).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Die Einberufung soll bei Stadtrats-
sitzungen eine Woche vor der Sit-
zung zugestellt werden. Bei Aus-
schusssitzungen soll die Einberu-
fung zwei Wochen vor der Sitzung 
zugestellt werden. Der Ständige 
Vergabeausschuss wird dagegen 
regelmäßig mit einer Frist von einer 
Woche einberufen. 

 
(3) In dringenden Fällen kann die Frist 

auf einen Tag verkürzt werden. Die 
Dringlichkeit der Sitzung muss vor 
Eintritt in die Tagesordnung durch 
den Vorsitzenden begründet und 
vom Stadtrat bestätigt werden. 

 
(4) Für Stadtratsmitglieder, die sich 

durch schriftliche Erklärung bereit 
erklärt haben, das Ratsinformati-
onssystem ALLRIS NET zu nutzen, 
erfolgen die Einberufung nach Ab-
satz 1 und die Zustellung von Sit-
zungsunterlagen nach § 18 aus-
schließlich auf elektronischem We-
ge über das Ratsinformationssys-
tem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 17   Einberufung zur Sitzung 

 
(1) Der Stadtrat wird vom Oberbürger-

meister nach Bedarf einberufen (§ 
41 Abs. 1 Satz 1 KSVG). Die Ein-
berufung erfolgt schriftlich unter 
Angabe von Zeit, Ort und Tages-
ordnung (§ 41 Abs. 3 KSVG).  

 
Die voraussichtlichen Sitzungstage 
werden den  Stadtratsmitgliedern 
spätestens zu Beginn des  Kalen-
derjahres bekannt gegeben. 
 
Eine Stadtratssitzung soll in der 
Regel um 17.30 Uhr beginnen und 
bis 22.00 Uhr beendet sein. Nach 
diesem Zeitpunkt kann die Sitzung 
mit der 2/3-Mehrheit der anwesen-
den Stadtratsmitglieder fortgesetzt 
werden oder auf einen sofort be-
kanntzugebenden Termin vertagt 
werden. Die Fortsetzung soll spä-
testens in der darauffolgenden Wo-
che statt zu finden. Dieser Sitzung 
ist allein die Behandlung der noch 
offenen Tagesordnungspunkte der-
selben Tagesordnung vorbehalten. 
Eine erneut Einladung erfolgt nicht. 

 
(2) Die Einberufung soll bei Stadtrats-

sitzungen eine Woche vor der Sit-
zung zugestellt werden. Bei Aus-
schusssitzungen soll die Einberu-
fung zwei Wochen vor der Sitzung 
zugestellt werden. Der Ständige 
Vergabeausschuss wird dagegen 
regelmäßig mit einer Frist von einer 
Woche einberufen. 

 
(3) In dringenden Fällen kann die Frist 

auf einen Tag verkürzt werden. Die 
Dringlichkeit der Sitzung muss vor 
Eintritt in die Tagesordnung durch 
den Vorsitzenden begründet und 
vom Stadtrat bestätigt werden. 

 
(4) Für Stadtratsmitglieder, die sich 

durch schriftliche Erklärung bereit 
erklärt haben, das Ratsinformati-
onssystem ALLRIS NET zu nutzen, 
erfolgen die Einberufung nach Ab-
satz 1 und die Zustellung von Sit-
zungsunterlagen nach § 18 aus-
schließlich auf elektronischem We-
ge über das Ratsinformationssys-
tem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzende Aufnahme der bisherigen 
Praxis. 
 
 
Die Regelung, dass die Sitzung spätestens 
in der darauffolgenden Woche stattzufin-
den soll, schafft Planungssicherheit für die 
Mandatsträger, aber auch für die Verwal-
tung,  insbesondere für die Organisation 
der Sitzungsräumlichkeit. 
Ergänzender Hinweis: Zumindest für die 
Planung bis Ende 2022 (Sitzungsplan 2022 
wird nach verwaltungsinterner Abstimmung 
im Herbst vorgelegt) ist in der Folgewoche 
aufgrund bereits bestehender Termin-
vergaben der gewohnte Donnerstag nicht 
möglich. Diskutiert werden muss, ob ein 
Freitag oder Montag ins Auge gefasst 
werden kann. 
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Regelung alt Regelung neu Anmerkung 

 
 

 
§ 18   Tagesordnung 

 
(1) Die Tagesordnung ist in öffentliche 

und nichtöffentliche Sitzung zu glie-
dern. 

 
(2) Für die öffentliche Sitzung werden 

die zur Tagesordnung erforderlichen 
Erläuterungen, soweit sie wichtige 
Beratungsgegenstände betreffen, 
der Einberufung beigefügt. Falls 
dies nicht möglich ist und die Vorbe-
ratung in einem Ausschuss noch 
nicht stattgefunden hat, ist der 
Oberbürgermeister verpflichtet, den 
Fraktionsvorsitzenden auf deren An-
trag mindestens einen Tag vor der 
Sitzung Einsicht in die Unterlagen 
zu gewähren. 

 
(3) Für die Tagesordnung der nichtöf-

fentlichen Sitzung darf mit der Ein-
berufung eine Erläuterung nur ge-
geben werden, wenn die Geheim-
haltung nicht verletzt wird. 

 
(4) Jedem Ratsmitglied werden alle 

Sitzungsunterlagen zu Stadtrat und 
Ausschüssen rechtzeitig zugestellt. 
Die Verfügbarkeit über elektroni-
sche Abrufmöglichkeiten kann nur 
im Einklang mit den geltenden da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen 
erfolgen.  

 
(5) Absatz 4 gilt nicht für Unterlagen 

zum Personalausschuss, die einem 
besonderen Datenschutz unterlie-
gen. 

 
(6) Jede Tagesordnung enthält, ohne 

dass es einer Aufführung bedarf, 
den Punkt „Niederschrift der letzten 
Sitzung“. 

 
(7) Anträge nach § 41 Abs. 1 Satz 3 

KSVG müssen schriftlich bis zum  9. 
Tag vor dem im Sitzungskalender 
ausgewiesenen Sitzungstermin 
beim Oberbürgermeister eingereicht 
werden. Redaktionsbedingte Ab-
weichungen werden den Fraktions-
vorsitzenden rechtzeitig mitgeteilt. 

 

 
§ 18   Tagesordnung 

 
(1) Die Tagesordnung ist in öffentliche 

und nichtöffentliche Sitzung zu glie-
dern. 

 
(2) Für die öffentliche Sitzung werden 

die zur Tagesordnung erforderlichen 
Erläuterungen, soweit sie wichtige 
Beratungsgegenstände betreffen, 
der Einberufung beigefügt. Falls 
dies nicht möglich ist und die Vorbe-
ratung in einem Ausschuss noch 
nicht stattgefunden hat, ist der 
Oberbürgermeister verpflichtet, den 
Fraktionsvorsitzenden auf deren An-
trag mindestens einen Tag vor der 
Sitzung Einsicht in die Unterlagen 
zu gewähren. 

 
(3) Für die Tagesordnung der nichtöf-

fentlichen Sitzung darf mit der Ein-
berufung eine Erläuterung nur ge-
geben werden, wenn die Geheim-
haltung nicht verletzt wird. 

 
(4) Jedem Ratsmitglied werden alle 

Sitzungsunterlagen zu Stadtrat und 
Ausschüssen rechtzeitig zugestellt. 
Die Verfügbarkeit über elektroni-
sche Abrufmöglichkeiten kann nur 
im Einklang mit den geltenden da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen 
erfolgen.  

 
(5) Absatz 4 gilt nicht für Unterlagen 

zum Personalausschuss, die einem 
besonderen Datenschutz unterlie-
gen. 

 
(6) Jede Tagesordnung enthält, ohne 

dass es einer Aufführung bedarf, 
den Punkt „Niederschrift der letzten 
Sitzung“. 

 
(6) Anträge nach § 41 Abs. 1 Satz 3 

KSVG müssen schriftlich bis zum  9. 
Tag vor dem im Sitzungskalender 
ausgewiesenen Sitzungstermin 
beim Oberbürgermeister eingereicht 
werden. Redaktionsbedingte Ab-
weichungen werden den Fraktions-
vorsitzenden rechtzeitig mitgeteilt. 
Eingereichte Anträge müssen eine 
Begründung enthalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kann entfallen, da in ALLRIS nunmehr 
explizit als TOP aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird hinzugefügt, dass schriftlich einge-
reichte Anträge eine Begründung enthalten 
müssen.  

 
§ 19   Öffentlichkeit der Sitzung 

 

(1) Die Sitzungen des Stadtrates sind 
öffentlich. Die Öffentlichkeit der Sit-
zungen erfordert einen der Allge-
meinheit zugänglichen Raum. Ist 
der Zuhörerraum besetzt, kann der 
Vorsitzende weiteren Zutritt sperren 
lassen. Die Ausgabe von Einlass-
karten ist zulässig. Dabei haben 
Bürger und Einwohner der Stadt 
den Vorrang. 

 

 
§ 19   Öffentlichkeit der Sitzung 

 

(1) Die Sitzungen des Stadtrates sind 
öffentlich. Die Öffentlichkeit der Sit-
zungen erfordert einen der Allge-
meinheit zugänglichen Raum. Ist 
der Zuhörerraum besetzt, kann der 
Vorsitzende weiteren Zutritt sperren 
lassen. Die Ausgabe von Einlass-
karten ist zulässig. Dabei haben 
Bürger und Einwohner der Stadt 
den Vorrang. 
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Regelung alt Regelung neu Anmerkung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Öffentlichkeit ist auszuschlie-

ßen, wenn die zu behandelnde An-
gelegenheit ihrer Natur nach unab-
weisbar einer vertraulichen Behand-
lung bedarf, weil ihre öffentliche Er-
örterung schutzwürdige öffentliche 
oder private Interessen gefährden 
würde. Schutzwürdige private Rech-
te und Interessen sind insbesondere 
berührt, wenn der Beratungsgegen-
stand die Erörterung persönlicher, 
finanzieller oder betriebsinterner 
Verhältnisse natürlicher oder juristi-
scher Personen  
oder Handelsfirmen notwendig 
macht. 

 
(3) Grundsätzlich sind in nichtöffentli-

cher Sitzung zu behandeln: 
 

1. Personalangelegenheiten, so-
weit persönliche oder finanzielle 
Verhältnisse oder Eignungsvo-
raussetzungen erörtert werden 
 

2. Grundstücksangelegenheiten, 
soweit sich die Verhandlungen 
noch in der Schwebe befinden 
oder die finanziellen Verhältnis-
se der Vertragspartner bzw. 
Konditionen behandelt werden 
oder sofern im Rahmen von 
Grundstückverkäufen eine Be-
werberauswahl getroffen wird 

 

3. Vergabeentscheidungen nach 
VOB, VOL und VOF 

 

4. Stundungs-, Ermäßigungs-, 
Niederschlagungs- und Erlass-
anträge von Abgabepflichtigen 
 

5. Bürgschaftsübernahmen 
 

6. Kreditgeschäfte 
 

7. Rechtsstreitigkeiten, soweit sie 
auch vor Gericht unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit ver-
handelt würden 

 

8. Anträge auf Ausschluss der Öf-
fentlichkeit der Sitzung, wobei 
die Entscheidung ausnahms-
weise auch in öffentlicher Sit-
zung erfolgen kann, wenn keine 
besondere Begründung oder 
Beratung erforderlich ist  
(§ 40 Abs. 2 KSVG) 

 

(4) Beschließt der Stadtrat während der  
nichtöffentlichen Sitzung, einen be-
stimmten Beratungsgegenstand in 
öffentlicher Sitzung zu behandeln, 
so geschieht dies erst in einer fol-
genden, ordnungsgemäß einzube-
rufenden öffentlichen Sitzung. 

 

 
 
 

(2) Zu Beginn der Stadtratssitzung 
erläutert die Verwaltung kurz die 
Tagesordnungspunkte des öffentli-
chen Teils, über die geschlossen 
abgestimmt werden soll. 

 
(3) Die Öffentlichkeit ist auszuschlie-

ßen, wenn die zu behandelnde An-
gelegenheit ihrer Natur nach unab-
weisbar einer vertraulichen Behand-
lung bedarf, weil ihre öffentliche Er-
örterung schutzwürdige öffentliche 
oder private Interessen gefährden 
würde. Schutzwürdige private Rech-
te und Interessen sind insbesondere 
berührt, wenn der Beratungsgegen-
stand die Erörterung persönlicher, 
finanzieller oder betriebsinterner 
Verhältnisse natürlicher oder juristi-
scher Personen  
oder Handelsfirmen notwendig 
macht. 

 
(4) Grundsätzlich sind in nichtöffentli-

cher Sitzung zu behandeln: 
 

1. Personalangelegenheiten, so-
weit persönliche oder finanzielle 
Verhältnisse oder Eignungsvo-
raussetzungen erörtert werden 

 

2. Grundstücksangelegenheiten, 
soweit sich die Verhandlungen 
noch in der Schwebe befinden 
oder die finanziellen Verhältnis-
se der Vertragspartner bzw. 
Konditionen behandelt werden 
oder sofern im Rahmen von 
Grundstückverkäufen eine Be-
werberauswahl getroffen wird 

 

3. Vergabeentscheidungen nach 
VOB, VOL und VOF 

 

4. Stundungs-, Ermäßigungs-, 
Niederschlagungs- und Erlass-
anträge von Abgabepflichtigen 

 
5. Bürgschaftsübernahmen 

 

6. Kreditgeschäfte 
 

7. Rechtsstreitigkeiten, soweit sie 
auch vor Gericht unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit ver-
handelt würden 

 

8. Anträge auf Ausschluss der Öf-
fentlichkeit der Sitzung, wobei 
die Entscheidung ausnahms-
weise auch in öffentlicher Sit-
zung erfolgen kann, wenn keine 
besondere Begründung oder 
Beratung erforderlich ist  
(§ 40 Abs. 2 KSVG) 

 

(5) Beschließt der Stadtrat während der  
nichtöffentlichen Sitzung, einen be-
stimmten Beratungsgegenstand in 
öffentlicher Sitzung zu behandeln, 
so geschieht dies erst in einer fol-
genden, ordnungsgemäß einzube-
rufenden öffentlichen Sitzung. 

 
 

 
 
 
Korrespondiert mit der neu aufgenomme-
nen Regelung § 34 Abs. 8 hinsichtlich der 
Möglichkeit einer geschlossenen Abstim-
mung zu bestimmten Tagesordnungspunk-
ten. 
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Regelung alt Regelung neu Anmerkung 

 
 

 
§ 25 

Teilnahme von Bediensteten der Stadt 
und anderer Personen an den Sitzungen 

 
(1) Auf Anordnung des Vorsitzenden 

nehmen die Amtsleiter oder sonsti-
ge Bedienstete der Stadt, aus de-
ren Sachgebiet Gegenstände zur 
Beratung anstehen, an den Sitzun-
gen des Stadtrates und der Aus-
schüsse teil. Die Teilnahme sonsti-
ger Personen oder Personengrup-
pen richtet sich nach § 35 Abs. 3. 

 
 
 
 
 
(2) Der Vorsitzende erteilt die zu den 

Beratungsgegenständen erforderli-
chen Auskünfte der Verwaltung; er 
kann die Auskünfte durch Bediens-
tete erteilen lassen. 

 
(3) Die Ortsvorsteher und im Vertre-

tungsfall ihre Stellvertreter sind be-
rechtigt, an Sitzungen des Stadtra-
tes oder seiner Ausschüsse teilzu-
nehmen. In Angelegenheiten, die 
ihren Gemeindebezirk betreffen, ist 
ihnen auf Verlangen das Wort und 
Auskunft zu erteilen (§ 75 Abs. 3 
KSVG).  

 
(4) Die Verschwiegenheitsverpflichtung 

nach § 3 Abs. 2 erstreckt sich auch 
auf die Personen, die nach § 25 
Abs. 1 oder 3 an der Sitzung teil-
nehmen dürfen. 

 

 
§ 25 

Teilnahme von Bediensteten der Stadt 
und anderer Personen an den Sitzungen 

 
(1) Auf Anordnung des Vorsitzenden 

nehmen die Amtsleiter oder sonsti-
ge Bedienstete der Stadt, aus de-
ren Sachgebiet Gegenstände zur 
Beratung anstehen, an den Sitzun-
gen des Stadtrates und der Aus-
schüsse teil. Die Teilnahme sonsti-
ger Personen oder Personengrup-
pen richtet sich nach § 35 Abs. 3. 

 
Das Hinzuziehen von Sachverstän-
digen soll sich grundsätzlich auf 
Ausschusssitzungen beschränken. 
 

(2) Der Vorsitzende erteilt die zu den 
Beratungsgegenständen erforderli-
chen Auskünfte der Verwaltung; er 
kann die Auskünfte durch Bediens-
tete erteilen lassen. 

 
(3) Die Ortsvorsteher und im Vertre-

tungsfall ihre Stellvertreter sind be-
rechtigt, an Sitzungen des Stadtra-
tes oder seiner Ausschüsse teilzu-
nehmen. In Angelegenheiten, die 
ihren Gemeindebezirk betreffen, ist 
ihnen auf Verlangen das Wort und 
Auskunft zu erteilen (§ 75 Abs. 3 
KSVG).  

 
(4) Die Verschwiegenheitsverpflichtung 

nach § 3 Abs. 2 erstreckt sich auch 
auf die Personen, die nach § 25 
Abs. 1 oder 3 an der Sitzung teil-
nehmen dürfen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachverständige sollen grundsätzlich nur 
noch für Ausschusssitzungen eingeladen 
werden. 
Ausnahmen für den Rat sind möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 32   Redeordnung 

 
(1) Der Vorsitzende kann jederzeit das 

Wort ergreifen. 
 
(2) Die Ratsmitglieder erhalten das 

Wort in der Reihenfolge der Wort-
meldungen; diese erfolgt durch He-
ben einer Hand. Bei gleichzeitiger 
Wortmeldung entscheidet der Vor-
sitzende über die Reihenfolge. Der 
Vorsitzende kann Wortmeldungen 
vorziehen, wenn mit der Wortmel-
dung eine kurze, bedeutsame Mit-
teilung angekündigt wird. Ein Rats-
mitglied soll zur gleichen Sache 
nicht mehr als zweimal das Wort er-
halten. Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung des Stadtrates. Ist das 
Wort erteilt, so soll der Redner in 
seinen Ausführungen nicht unter-
brochen werden. Das gleiche gilt für 
die Ortsvorsteher bei den in § 23 
Abs. 3 genannten Angelegenheiten. 

 
(3) Während und nach der Abstimmung 

darf das Wort zur gleichen Sache 
nicht mehr erteilt werden. 

 

 
§ 32   Redeordnung 

 
(1) Der Vorsitzende kann jederzeit das 

Wort ergreifen. 
 
(2) Die Ratsmitglieder erhalten das 

Wort in der Reihenfolge der Wort-
meldungen; diese erfolgt durch He-
ben einer Hand. Bei gleichzeitiger 
Wortmeldung entscheidet der Vor-
sitzende über die Reihenfolge. Der 
Vorsitzende kann Wortmeldungen 
vorziehen, wenn mit der Wortmel-
dung eine kurze, bedeutsame Mit-
teilung angekündigt wird. Ein Rats-
mitglied soll zur gleichen Sache 
nicht mehr als zweimal das Wort er-
halten. Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung des Stadtrates. Ist das 
Wort erteilt, so soll der Redner in 
seinen Ausführungen nicht unter-
brochen werden. Das gleiche gilt für 
die Ortsvorsteher bei den in § 23 
Abs. 3 genannten Angelegenheiten. 

 
(3) Während und nach der Abstimmung 

darf das Wort zur gleichen Sache 
nicht mehr erteilt werden. 
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(4) Die Redezeit pro Wortmeldung 
beträgt in der Regel höchstens 5 
Minuten. Der Stadtrat kann zu ein-
zelnen Tagesordnungspunkten eine 
Redezeit beschließen. Bei bedeut-
samen Erklärungen kann der Vor-
sitzende mit stillschweigender Zu-
stimmung des Stadtrates eine 
Überschreitung der Redezeit zulas-
sen. 

 

(4) Die Redezeit pro Wortmeldung 
beträgt in der Regel höchstens 5 
Minuten. Der Stadtrat kann zu ein-
zelnen Tagesordnungspunkten eine 
Redezeit beschließen. Bei bedeut-
samen Erklärungen kann der Vor-
sitzende mit stillschweigender Zu-
stimmung des Stadtrates eine 
Überschreitung der Redezeit zulas-
sen. 

 
(5)       Enthält die Tagesordnung Tages-

ordnungspunkte nach § 18 Abs. 7 
(Fraktionsanträge), hat sich die 
diesbezügliche Erläuterung bzw. 
Begründung des Antragstellers bei 
Aufruf des Tagesordnungspunktes 
auf 3 Minuten zu beschränken 

 
(6)       Zur Einhaltung vorgegebener Re-

dezeiten kann eine für alle Man-
datsträger sichtbare Uhr herange-
zogen werden, die die verbleibende 
Redezeit anzeigt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der mündliche Vortrag hinsichtlich der 
Begründung eines eingereichten Frakti-
onsantrages soll verkürzt erfolgen, da die 
Begründung bereits der Sitzungsvorlage zu 
entnehmen ist. 
 
 
 
Regelungsmöglichkeit zur Einhaltung von 
Redezeiten. 

 
§ 34   Abstimmungen 

 

(1) Der Abstimmung geht die Feststel-
lung über den Schluss der Beratung 
voraus. Danach ist der zur Abstim-
mung gestellte Antrag vom Vorsit-
zenden bekanntzugeben. 

 

(2) Die offene Abstimmung (§ 45 Abs. 2 
KSVG) wird durch Handzeichen der 
einzelnen Ratsmitglieder zu den ge-
trennten Fragen des Vorsitzenden, 
wer „für“ oder wer „gegen“ den An-
trag ist und wer sich der „Stimme 
enthält“, vorgenommen. Ergibt das 
Auszählen zu jeder Frage kein kla-
res Ergebnis, so erfolgt die Stimm-
abgabe durch Erheben vom Sitz. 
Nichtäußern gilt als Stimmenthal-
tung. 

 

(3) Wenn mehr als ein Drittel der anwe-
senden Mitglieder des Stadtrates es 
beantragen, wird namentlich abge-
stimmt (§ 45 Abs. 3 Satz 1 KSVG). 
Bei namentlicher Abstimmung wird 
jedes Ratsmitglied zum Zuruf von 
„für“ oder „gegen“ oder „Stimment-
haltung“ aufgefordert. In der Sit-
zungsniederschrift ist zu vermerken, 
wie jedes einzelne Ratsmitglied ab-
gestimmt hat (§ 45 Abs. 3 Satz 2 
KSVG). 

 

(4) Wenn mehr als ein Drittel der anwe-
senden Mitglieder des Stadtrates es 
beantragen, wird geheim abge-
stimmt (§ 45 Abs. 4 KSVG). Die ge-
heime Abstimmung wird mittels 
Stimmzettel vorgenommen. Die Ge-
heimhaltung muss für jedes Rats-
mitglied gewährleistet sein. Abge-
gebene Stimmzettel, die den Willen 
des Abstimmenden nicht eindeutig 
erkennen lassen, die Person des 
Abstimmenden offenbaren oder un-
sachliche Bemerkungen enthalten, 
sind ungültig. Unbeschriebene 
Stimmzettel gelten als ungültige 

 
§ 34   Abstimmungen 

 

(5) Der Abstimmung geht die Feststel-
lung über den Schluss der Beratung 
voraus. Danach ist der zur Abstim-
mung gestellte Antrag vom Vorsit-
zenden bekanntzugeben. 

 

(6) Die offene Abstimmung (§ 45 Abs. 2 
KSVG) wird durch Handzeichen der 
einzelnen Ratsmitglieder zu den ge-
trennten Fragen des Vorsitzenden, 
wer „für“ oder wer „gegen“ den An-
trag ist und wer sich der „Stimme 
enthält“, vorgenommen. Ergibt das 
Auszählen zu jeder Frage kein kla-
res Ergebnis, so erfolgt die Stimm-
abgabe durch Erheben vom Sitz. 
Nichtäußern gilt als Stimmenthal-
tung. 

 

(7) Wenn mehr als ein Drittel der anwe-
senden Mitglieder des Stadtrates es 
beantragen, wird namentlich abge-
stimmt (§ 45 Abs. 3 Satz 1 KSVG). 
Bei namentlicher Abstimmung wird 
jedes Ratsmitglied zum Zuruf von 
„für“ oder „gegen“ oder „Stimment-
haltung“ aufgefordert. In der Sit-
zungsniederschrift ist zu vermerken, 
wie jedes einzelne Ratsmitglied ab-
gestimmt hat (§ 45 Abs. 3 Satz 2 
KSVG). 

 

(8) Wenn mehr als ein Drittel der anwe-
senden Mitglieder des Stadtrates es 
beantragen, wird geheim abge-
stimmt (§ 45 Abs. 4 KSVG). Die ge-
heime Abstimmung wird mittels 
Stimmzettel vorgenommen. Die Ge-
heimhaltung muss für jedes Rats-
mitglied gewährleistet sein. Abge-
gebene Stimmzettel, die den Willen 
des Abstimmenden nicht eindeutig 
erkennen lassen, die Person des 
Abstimmenden offenbaren oder un-
sachliche Bemerkungen enthalten, 
sind ungültig. Unbeschriebene 
Stimmzettel gelten als ungültige 
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Regelung alt Regelung neu Anmerkung 

Stimmen. In der Niederschrift sind 
getrennt die Zahlen der Abstim-
mungsberechtigten, der abgegebe-
nen Stimmen, der gültigen und un-
gültigen Stimmen und der Für- und 
Gegenstimmen festzuhalten. 
 

(5) Der Antrag auf geheime Abstim-
mung geht dem Antrag auf nament-
liche Abstimmung vor (§ 45 Abs. 5 
KSVG). 

 

(6) Die Stimmzettel sind nach Feststel-
lung des Abstimmungsergebnisses 
zu vernichten. 

 

(7) Für die Durchführung der geheimen 
Abstimmung sind jeweils zwei 
Ratsmitglieder vom Stadtrat als Hel-
fer zu bestimmen. 

 
 

Stimmen. In der Niederschrift sind 
getrennt die Zahlen der Abstim-
mungsberechtigten, der abgegebe-
nen Stimmen, der gültigen und un-
gültigen Stimmen und der Für- und 
Gegenstimmen festzuhalten. 
 

(5) Der Antrag auf geheime Abstim-
mung geht dem Antrag auf nament-
liche Abstimmung vor (§ 45 Abs. 5 
KSVG). 

 

(6) Die Stimmzettel sind nach Feststel-
lung des Abstimmungsergebnisses 
zu vernichten. 

 

(7) Für die Durchführung der geheimen 
Abstimmung sind jeweils zwei 
Ratsmitglieder vom Stadtrat als Hel-
fer zu bestimmen. 
 

(8) In Sitzungen des Stadtrates kann 
über mehrere Tagesordnungspunk-
te gemeinsam abgestimmt werden, 
wenn in der vorangegangenen Aus-
schusssitzung kein Ausschussmit-
glied dagegen gestimmt hat. Die 
gleiche Regelung gilt auch, wenn 
der dagegen Stimmende ausdrück-
lich auf die Einzelabstimmung ver-
zichtet. Ein sich der Stimme Enthal-
tender muss ausdrücklich erklären, 
sofern er Einzelabstimmung 
wünscht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufnahme der Möglichkeit gemeinsamer 
Abstimmung verschiedener Tagesord-
nungspunkte als neue Regelung 
 

 
§ 35   Arbeitskreise, Sachverständige 

und andere Personen  
 

(1)  Die nach § 12 Abs. 4 gebildeten 
Arbeitskreise setzen sich aus je 2 
Mitgliedern der großen Fraktionen 
und je einem Mitglied der kleinen 
Fraktionen sowie zuständigen Mit-
arbeitern der Verwaltung zusam-
men. 

           Sachverständige und sachkundige 
Bürger können hinzugezogen wer-
den. Die Arbeitskreise tagen nichtöf-
fentlich. Den Vorsitz führt die Ver-
waltungsspitze oder eine vom Stadt-
rat  zu benennende Person. 

 

(2)   Sachverständige, die zu nichtöffent-
lichen Sitzungen des Rates oder 
seiner Aus-schüsse hinzugezogen 
werden, sind von dem Vorsitzenden 
auf die Pflicht zur Verschwiegenheit 
hinzuweisen (§ 49 Abs. 1 und 2 
KSVG). Der Hinweis ist in die Nie-
derschrift aufzunehmen. 

 

(3)   Weiterhin kann der Stadtrat be-
schließen, im Einzelfall zu bestimm-
ten Themen oder zu bestimmten 
Sachfragen Personen oder Perso-
nengruppen zu den Rats-  oder 
Ausschusssitzungen hinzu zu zie-
hen. Die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Beteiligungsrechte der Bürger, 
etwa nach § 3 BauGB, §§ 20a, 20b 
oder 49a KSVG oder in Planfeststel-
lungs- oder Raumordnungsverfah-
ren bleiben unberührt. 

 

 
§ 35   Arbeitskreise, Sachverständige 

und andere Personen  
 

(1)  Die nach § 12 Abs. 4 gebildeten 
Arbeitskreise sollen i.d.R. mit je-
weils einem Vertreter aus jeder 
Fraktion sowie zuständigen Mitar-
beitern der Verwaltung besetzt sein.  

           Sachverständige und sachkundige 
Bürger können hinzugezogen wer-
den. Die Arbeitskreise tagen nichtöf-
fentlich. Den Vorsitz führt die Ver-
waltungsspitze, ein von der Verwal-
tungsspitze benannter Vertreter o-
der eine vom Stadtrat  zu benen-
nende Person. 

 

(2)   Sachverständige, die zu nichtöffent-
lichen Sitzungen des Rates oder 
seiner Aus-schüsse hinzugezogen 
werden, sind von dem Vorsitzenden 
auf die Pflicht zur Verschwiegenheit 
hinzuweisen (§ 49 Abs. 1 und 2 
KSVG). Der Hinweis ist in die Nie-
derschrift aufzunehmen. 

 

(3)   Weiterhin kann der Stadtrat be-
schließen, im Einzelfall zu bestimm-
ten Themen oder zu bestimmten 
Sachfragen Personen oder Perso-
nengruppen zu den Rats-  oder 
Ausschusssitzungen hinzu zu zie-
hen. Die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Beteiligungsrechte der Bürger, 
etwa nach § 3 BauGB, §§ 20a, 20b 
oder 49a KSVG oder in Planfeststel-
lungs- oder Raumordnungsverfah-
ren bleiben unberührt. 

 
 
 
 

Die bisherige Regelung basierte noch auf 
der Ratszusammensetzung der Amtszeit 
2014 – 2019. 
Bereits in der geübten Praxis wird – auch 
aufgrund der aktuellen Zahl von 7 Fraktio-
nen -  die Benennung von einem Vertreter 
aus jeder Fraktion gehandhabt. 
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Zusätzlicher Regelungsbedarf  
 

Regelung alt Regelung neu Anmerkung 

 
§ 12   Bildung von 

Ausschüssen und Arbeitskreisen 

 
(1) Die Ausschüsse sind verkleinerte 

Abbilder des Plenums. Sie müssen 
die Zusammensetzung des Ple-
nums und das darin wirksame poli-
tische Meinungs- und Kräftespekt-
rum widerspiegeln. Listenverbin-
dungen zweier oder mehrerer Frak-
tionen zur Erlangung eines oder 
mehrerer zusätzlicher Sitze in den 
Ausschüssen sind unzulässig.  

 
(2) Die Zahl der Ausschussmitglieder 

sowie die Besetzung der Aus-
schüsse werden durch den Stadtrat 
jeweils zu Beginn seiner Amtszeit 
bestimmt (§ 48 Abs. 2 KSVG). 

 
 
(3) Der Stadtrat bildet folgende Aus-

schüsse (§ 48 Abs. 1 KSVG): 
 

1.  Ständiger Vergabeausschuss, 
2.  Haupt- und Finanzausschuss,  
3.  Rechnungsprüfungsausschuss, 
4.   Personalausschuss 

            5.   Bau- und Umweltausschuss, 
6.  Kultur-, Jugend-, Sport- 
     und Sozialausschuss 
7.  Beteiligungsausschuss. 

 
(4) Der Stadtrat kann Arbeitskreise 

einsetzen, die projektbezogen be-
deutsame aktuelle Themen aufgrei-
fen und Entscheidungsvorschläge 
für den Stadtrat oder die Ausschüs-
se erarbeiten. Das Nähere regelt § 
35 GO. 

 
(5) Der Stadtrat kann zu aktuellen 

Themen und Projekten temporäre 
Sonderausschüsse bilden. Die Zahl 
der Ausschussmitglieder sowie die 
Besetzung der Sonderausschüsse 
wird durch den Stadtrat unter Be-
achtung des $ 48 Abs. 2 KSVG be-
stimmt. 

 
§ 12   Bildung von 

Ausschüssen und Arbeitskreisen 

 
(1) Die Ausschüsse sind verkleinerte 

Abbilder des Plenums. Sie müssen 
die Zusammensetzung des Ple-
nums und das darin wirksame poli-
tische Meinungs- und Kräftespekt-
rum widerspiegeln. Listenverbin-
dungen zweier oder mehrerer Frak-
tionen zur Erlangung eines oder 
mehrerer zusätzlicher Sitze in den 
Ausschüssen sind unzulässig.  

 
(2) Die Zahl der Ausschussmitglieder 

sowie die Besetzung der Aus-
schüsse werden wird durch den 
Stadtrat jeweils zu Beginn seiner 
Amtszeit bestimmt (§ 48 Abs. 2 
KSVG). 

 
(3) Der Stadtrat bildet folgende Aus-

schüsse (§ 48 Abs. 1 KSVG): 
 

1.  Ständiger Vergabeausschuss, 
2.  Haupt- und Finanzausschuss,  
3.  Rechnungsprüfungsausschuss, 
4.   Personalausschuss 

            5.   Bau- und Umweltausschuss, 
6.  Kultur-, Jugend-, Sport- 
     und Sozialausschuss 
7.  Beteiligungsausschuss. 

 
(4) Der Stadtrat kann Arbeitskreise 

einsetzen, die projektbezogen be-
deutsame aktuelle Themen aufgrei-
fen und Entscheidungsvorschläge 
für den Stadtrat oder die Ausschüs-
se erarbeiten. Das Nähere regelt § 
35 GO. 

 
(5) Der Stadtrat kann zu aktuellen 

Themen und Projekten temporäre 
Sonderausschüsse bilden. Die Zahl 
der Ausschussmitglieder sowie die 
Besetzung der Sonderausschüsse 
wird durch den Stadtrat unter Be-
achtung des $ 48 Abs. 2 KSVG be-
stimmt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die personelle Besetzung der Aus-
schüsse muss nicht mehr entschieden 
werden. Eine Benennung seitens der 
Gruppierungen ist ausreichend. 
 
§ 48 KSVG Abs. 2 KSVG erfuhr eine Ände-
rung. 
 
„Bei der Besetzung der Ausschüsse sind 
die im Gemeinderat vertretenen Parteien 
und Wählergruppen entsprechend ihrer 
Stärke zu berücksichtigen; soweit Fraktio-
nen bestehen, ist auf diese abzustellen. 
Die Sitze in den Ausschüssen werden auf 
die Gruppierungen nach Satz 1 entspre-
chend der Anzahl ihrer Mitglieder im Ge-
meinderat nach dem Höchstzahlverfahren 
nach d’Hondt verteilt. Bei gleichen Höchst-
zahlen entscheidet das Los. 
Die Mitglieder der Ausschüsse werden 
von den jeweiligen Gruppierungen ent-
sprechend der vom Gemeinderat fest-
gestellten Sitzverteilung benannt. 

 
§ 22 a 

Hygieneregeln und Sicherheitsmaß-
nahmen für Sitzungsteilnehmer 
zur Eindämmung der Corona-
Pandemie/epidemischen Lage 

 
(1) Die nachfolgenden Absätze 2 bis 6 

finden solange Anwendung, wie die 
Gefährdung für die Gesundheit der 
Bevölkerung in Deutschlang durch 
das SARS-CoV2-Virus bzw. durch 
eine epidemische Lage mit Aero-
solübertragung von Krankheitserre-
gern als hoch eingeschätzt wird. 
Maßgeblich hierfür ist die Risiko-
bewertung des Robert Koch-
Instituts. 

 
 
 

 
§ 22 a 

Hygieneregeln und Sicherheitsmaß-
nahmen für Sitzungsteilnehmer 
zur Eindämmung der Corona-
Pandemie/epidemischen Lage 

 
(1) Die nachfolgenden Absätze 2 bis 

6 finden solange Anwendung, wie 
die Gefährdung für die Gesund-
heit der Bevölkerung in Deutsch-
lang durch das SARS-CoV2-Virus 
bzw. durch eine epidemische La-
ge mit Aerosolübertragung von 
Krankheitserregern als hoch ein-
geschätzt wird. Maßgeblich hierfür 
ist die Risikobewertung des Ro-
bert Koch-Instituts. 
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Regelung alt Regelung neu Anmerkung 

 
(2) Bei allen dem Geltungsbereich 

dieser Geschäftsordnung unterlie-
genden Gremiensitzungen der 
Kreisstadt Homburg ist, wo immer 
möglich, ein Mindestabstand zu 
anderen Personen von eineinhalb 
Metern einzuhalten. Soweit dies 
nicht möglich ist, gilt die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung. Beim Betreten des Sit-
zungsortes sind die allgemein gülti-
gen Hygieneregeln einzuhalten. 

 
(3) Personen, die typische Symptome 

einer Infektion nach Abs. 1 zeigen 
(z.B. Husten, Fieber, Schnupfen 
oder Geruchs- und Geschmacks-
verlust), dürfen nicht an Sitzungen 
im Geltungsbereich dieser Ge-
schäftsordnung teilnehmen, außer 
sie können durch Vorlage eines 
Testergebnisses, welches nicht äl-
ter als 48 Stunden ist, belegen, 
dass keine Infektion  besteht. Der 
zu Grunde liegende Test muss die 
Anforderungen des Robert Koch-
Instituts erfüllen. 

 
(4) Übersteigt die Anzahl der Neuinfek-

tionen innerhalb eines Zeitraums 
von sieben Tagen pro 100.000 
Einwohnern (Sieben-Tages-
Inzidenz) im Saar-Pfalz-Kreis den 
Grenzwert von 50, so besteht aus 
Gründen des Fremdschutzes über 
Absatz 2 hinaus bei allen Gremien-
sitzungen im Geltungsbereich der 
Geschäftsordnung der Kreisstadt 
Homburg für alle Gremiumsmitglie-
der und alle sonstigen an einer Sit-
zung teilnehmenden Personen 
(bspw. Gäste, externe Sachver-
ständige, sowie die Öffentlichkeit) 
ab Vollendung des sechsten Le-
bensjahres eine Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung. Die-
se Pflicht gilt beim Betreten und 
während des Aufenthaltes am Sit-
zungsort, sowie auch während der 
Sitzungen. Die Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung besteht auch an einem 
fest zugewiesenen Sitzplatz. Die 
Mund-Nase-Bedeckung darf ledig-
lich kurzzeitig für den Konsum von 
Getränken abgenommen werden. 

 
(5) Personen, die glaubhaft machen 

können, dass es ihnen aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mög-
lich ist, eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen, können sich 
stattdessen auf ein sogenanntes 
Visier (,,Face Shield") beschränken. 
Auch besteht in diesen Fällen die 
Möglichkeit der Aufstellung von 
Plexiglasscheiben durch den Sit-
zungsdienst. Zur Glaubhaftma-
chung der entgegenstehenden ge-
sundheitlichen Gründe ist vorab ein 
ärztliches Attest vorzulegen. 

 

 
(2) Bei allen dem Geltungsbereich 

dieser Geschäftsordnung unterlie-
genden Gremiensitzungen der 
Kreisstadt Homburg ist, wo immer 
möglich, ein Mindestabstand zu 
anderen Personen von eineinhalb 
Metern einzuhalten. Soweit dies 
nicht möglich ist, gilt die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung. Beim Betreten des Sit-
zungsortes sind die allgemein gülti-
gen Hygieneregeln einzuhalten. 

 
(3) Personen, die typische Symptome 

einer Infektion nach Abs. 1 zeigen 
(z.B. Husten, Fieber, Schnupfen 
oder Geruchs- und Geschmacks-
verlust), dürfen nicht an Sitzungen 
im Geltungsbereich dieser Ge-
schäftsordnung teilnehmen, außer 
sie können durch Vorlage eines 
Testergebnisses, welches nicht äl-
ter als 48 Stunden ist, belegen, 
dass keine Infektion  besteht. Der 
zu Grunde liegende Test muss die 
Anforderungen des Robert Koch-
Instituts erfüllen. 

 
(4) Übersteigt die Anzahl der Neuinfek-

tionen innerhalb eines Zeitraums 
von sieben Tagen pro 100.000 
Einwohnern (Sieben-Tages-
Inzidenz) im Saar-Pfalz-Kreis den 
Grenzwert von 50, so besteht aus 
Gründen des Fremdschutzes über 
Absatz 2 hinaus bei allen Gremien-
sitzungen im Geltungsbereich der 
Geschäftsordnung der Kreisstadt 
Homburg für alle Gremiumsmitglie-
der und alle sonstigen an einer Sit-
zung teilnehmenden Personen 
(bspw. Gäste, externe Sachver-
ständige, sowie die Öffentlichkeit) 
ab Vollendung des sechsten Le-
bensjahres eine Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung. Die-
se Pflicht gilt beim Betreten und 
während des Aufenthaltes am Sit-
zungsort, sowie auch während der 
Sitzungen. Die Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung besteht auch an einem 
fest zugewiesenen Sitzplatz. Die 
Mund-Nase-Bedeckung darf ledig-
lich kurzzeitig für den Konsum von 
Getränken abgenommen werden. 

 
(5) Personen, die glaubhaft machen 

können, dass es ihnen aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mög-
lich ist, eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen, können sich 
stattdessen auf ein sogenanntes 
Visier (,,Face Shield") beschränken. 
Auch besteht in diesen Fällen die 
Möglichkeit der Aufstellung von 
Plexiglasscheiben durch den Sit-
zungsdienst. Zur Glaubhaftma-
chung der entgegenstehenden ge-
sundheitlichen Gründe ist vorab ein 
ärztliches Attest vorzulegen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die bisherige Regelung ist anzupassen  
( siehe Erläuterung ) 
Zum Zeitpunkt der Sitzungsvorlagener-
stellung liegt noch keine Entscheidung 
des Landes hinsichtlich künftig gelten-
der Kennziffern vor. 
 
Erläuterung: 
In seiner letzten Sitzung vor der Bundes-
tagswahl (07.09.2021) hat der Bundestag 
einige Neuregelungen im Kampf gegen die 
Corona-Pandemie beschlossen. So wurde 
das Infektionsschutzgesetz in einigen 
Punkten geändert. 
 
Statt der Inzidenz, also der Anzahl der 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner 
innerhalb von sieben Tagen, soll künftig die 
Zahl der Corona-Patienten in den regiona-
len Kliniken (Hospitalisierung) wichtigste 
Kennziffer für mögliche Beschränkungen 
sein (ebenfalls ermittelt auf sieben Tage).  
 
Lange wurden Beschränkungen bundes-
weit abgestimmt. Künftig sollen die Länder 
weitgehend vor Ort festlegen, ab wann 
welche Einschränkungen greifen. 
 
Wesentlicher Maßstab soll dabei die Hospi-
talisierungsquote sein. Auch die Inzidenz, 
die Zahl der Geimpften und die Anzahl 
verfügbarer Intensivbetten soll herangezo-
gen werden. 
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Regelung alt Regelung neu Anmerkung 

 
(6) Der Vorsitzende kann bei Verstö-

ßen gegen die in den Absätzen 2 
bis 5 aufgeführten Regelungen die 
Maßnahmen nach § 21 und § 22 
treffen. 

 
(6) Der Vorsitzende kann bei Verstö-

ßen gegen die in den Absätzen 2 
bis 5 aufgeführten Regelungen die 
Maßnahmen nach § 21 und § 22 
treffen. 
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2021/1263/10-01
öffentlich
Beschlussvorlage
10 - Hauptamt
Bericht erstattet: Frau Puchner

Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der 
Kreisstadt Homburg

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Kreisstadt Homburg wird geändert wie 
in der Anlage aufgeführt.

Sachverhalt

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.05.2021 die Bildung eines Arbeitskreises 
„Änderung der Geschäftsordnung“ beschlossen.
Der Arbeitskreis war aufgefordert, sich der Thematik „Sitzungsdauer von 
Ratssitzungen“ anzunehmen und Vorschläge zu möglichen Änderungen der 
Geschäftsordnung zu erarbeiten.

Der Arbeitskreis trat am 06.07.21 und am 02.09.21 zusammen.
Das Arbeitsergebnis des Arbeitskreises wird nunmehr dem Haupt- und 
Finanzausschuss als auch dem Stadtrat in beigefügter Anlage zur Beratung bzw. 
Beschlussfassung vorgelegt.

Tenor der letzten Zusammenkunft war, dass die bisherige  Sitzungsanzahl (ca. 6 - 
7 Sitzungen pro Jahr) beibehalten werden soll. Die neu erarbeiteten 
Geschäftsordnungsregeln sollen zunächst für ein Jahr gelten. Nach einem Jahr soll 
sodann in einer erneuten Arbeitskreisrunde überprüft werden, ob die neuen 
Vorgaben zu einer Verbesserung geführt haben. Soweit erforderlich soll eine 
Nachjustierung – u.U. durch Erhöhung der Sitzungsanzahl – erfolgen.

Über die Ergebnisse des Arbeitskreises hinaus hat die Verwaltung den 
Themenkomplex Ausschussbesetzung ergänzt.
Gleichzeitig wurden auch - wie bereits im Haupt- und Finanzausschuss 
festgehalten -  die Vorgaben zu Hygieneregeln/Pandemie angepasst.

Anlage/n

1 Änderung der Geschäftsordnung - Synopse Aktualisierung Stand 
05_10_2021 (öffentlich)
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Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der Kreisstadt Homburg 
– Synopse –    Aktualisierung nach HFA-Sitzung      Stand: 05.10.2021 
 
Ergebnis Arbeitskreis 
 

Regelung alt Regelung neu Anmerkung 

 
§ 17   Einberufung zur Sitzung 

 
(1) Der Stadtrat wird vom Oberbürger-

meister nach Bedarf einberufen (§ 
41 Abs. 1 Satz 1 KSVG). Die Einbe-
rufung erfolgt schriftlich unter Anga-
be von Zeit, Ort und Tagesordnung 
(§ 41 Abs. 3 KSVG).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Die Einberufung soll bei Stadtrats-
sitzungen eine Woche vor der Sit-
zung zugestellt werden. Bei Aus-
schusssitzungen soll die Einberu-
fung zwei Wochen vor der Sitzung 
zugestellt werden. Der Ständige 
Vergabeausschuss wird dagegen 
regelmäßig mit einer Frist von einer 
Woche einberufen. 

 
(3) In dringenden Fällen kann die Frist 

auf einen Tag verkürzt werden. Die 
Dringlichkeit der Sitzung muss vor 
Eintritt in die Tagesordnung durch 
den Vorsitzenden begründet und 
vom Stadtrat bestätigt werden. 

 
(4) Für Stadtratsmitglieder, die sich 

durch schriftliche Erklärung bereit 
erklärt haben, das Ratsinformati-
onssystem ALLRIS NET zu nutzen, 
erfolgen die Einberufung nach Ab-
satz 1 und die Zustellung von Sit-
zungsunterlagen nach § 18 aus-
schließlich auf elektronischem We-
ge über das Ratsinformationssys-
tem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 17   Einberufung zur Sitzung 

 
(1) Der Stadtrat wird vom Oberbürger-

meister nach Bedarf einberufen (§ 
41 Abs. 1 Satz 1 KSVG). Die Ein-
berufung erfolgt schriftlich unter 
Angabe von Zeit, Ort und Tages-
ordnung (§ 41 Abs. 3 KSVG).  

 
Die voraussichtlichen Sitzungstage 
werden den  Stadtratsmitgliedern 
spätestens zu Beginn des  Kalen-
derjahres bekannt gegeben. 
 
Eine Stadtratssitzung soll in der 
Regel um 17.30 Uhr beginnen und 
bis 22.00 Uhr beendet sein. Nach 
diesem Zeitpunkt kann die Sitzung 
mit der 2/3-Mehrheit der anwesen-
den Stadtratsmitglieder fortgesetzt 
werden oder auf einen sofort be-
kanntzugebenden Termin vertagt 
werden. Die Fortsetzung soll 
nach Möglichkeit zeitnah, i.d.R. 
in der darauffolgenden Woche,  
stattfinden. Dieser Sitzung ist al-

lein die Behandlung der noch offe-
nen Tagesordnungspunkte dersel-
ben Tagesordnung vorbehalten. Ei-
ne erneut Einladung erfolgt nicht. 

 
(2) Die Einberufung soll bei Stadtrats-

sitzungen eine Woche vor der Sit-
zung zugestellt werden. Bei Aus-
schusssitzungen soll die Einberu-
fung zwei Wochen vor der Sitzung 
zugestellt werden. Der Ständige 
Vergabeausschuss wird dagegen 
regelmäßig mit einer Frist von einer 
Woche einberufen. 

 
(3) In dringenden Fällen kann die Frist 

auf einen Tag verkürzt werden. Die 
Dringlichkeit der Sitzung muss vor 
Eintritt in die Tagesordnung durch 
den Vorsitzenden begründet und 
vom Stadtrat bestätigt werden. 

 
(4) Für Stadtratsmitglieder, die sich 

durch schriftliche Erklärung bereit 
erklärt haben, das Ratsinformati-
onssystem ALLRIS NET zu nutzen, 
erfolgen die Einberufung nach Ab-
satz 1 und die Zustellung von Sit-
zungsunterlagen nach § 18 aus-
schließlich auf elektronischem We-
ge über das Ratsinformationssys-
tem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzende Aufnahme der bisherigen 
Praxis. 
 
 
Die Regelung, dass die Sitzung spätestens 
in der darauffolgenden Woche stattzufin-
den soll, schafft Planungssicherheit für die 
Mandatsträger, aber auch für die Verwal-
tung,  insbesondere für die Organisation 
der Sitzungsräumlichkeit. 
Ergänzender Hinweis: Zumindest für die 
Planung bis Ende 2022 (Sitzungsplan 2022 
wird nach verwaltungsinterner Abstimmung 
im Herbst vorgelegt) ist in der Folgewoche 
aufgrund bereits bestehender Termin-
vergaben der gewohnte Donnerstag nicht 
möglich. Diskutiert werden muss, ob ein 
Freitag oder Montag ins Auge gefasst 
werden kann. 
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§ 18   Tagesordnung 

 
(1) Die Tagesordnung ist in öffentliche 

und nichtöffentliche Sitzung zu glie-
dern. 

 
(2) Für die öffentliche Sitzung werden 

die zur Tagesordnung erforderlichen 
Erläuterungen, soweit sie wichtige 
Beratungsgegenstände betreffen, 
der Einberufung beigefügt. Falls 
dies nicht möglich ist und die Vorbe-
ratung in einem Ausschuss noch 
nicht stattgefunden hat, ist der 
Oberbürgermeister verpflichtet, den 
Fraktionsvorsitzenden auf deren An-
trag mindestens einen Tag vor der 
Sitzung Einsicht in die Unterlagen 
zu gewähren. 

 
(3) Für die Tagesordnung der nichtöf-

fentlichen Sitzung darf mit der Ein-
berufung eine Erläuterung nur ge-
geben werden, wenn die Geheim-
haltung nicht verletzt wird. 

 
(4) Jedem Ratsmitglied werden alle 

Sitzungsunterlagen zu Stadtrat und 
Ausschüssen rechtzeitig zugestellt. 
Die Verfügbarkeit über elektroni-
sche Abrufmöglichkeiten kann nur 
im Einklang mit den geltenden da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen 
erfolgen.  

 
(5) Absatz 4 gilt nicht für Unterlagen 

zum Personalausschuss, die einem 
besonderen Datenschutz unterlie-
gen. 

 
(6) Jede Tagesordnung enthält, ohne 

dass es einer Aufführung bedarf, 
den Punkt „Niederschrift der letzten 
Sitzung“. 

 
(7) Anträge nach § 41 Abs. 1 Satz 3 

KSVG müssen schriftlich bis zum  9. 
Tag vor dem im Sitzungskalender 
ausgewiesenen Sitzungstermin 
beim Oberbürgermeister eingereicht 
werden. Redaktionsbedingte Ab-
weichungen werden den Fraktions-
vorsitzenden rechtzeitig mitgeteilt. 

 

 
§ 18   Tagesordnung 

 
(1) Die Tagesordnung ist in öffentliche 

und nichtöffentliche Sitzung zu glie-
dern. 

 
(2) Für die öffentliche Sitzung werden 

die zur Tagesordnung erforderlichen 
Erläuterungen, soweit sie wichtige 
Beratungsgegenstände betreffen, 
der Einberufung beigefügt. Falls 
dies nicht möglich ist und die Vorbe-
ratung in einem Ausschuss noch 
nicht stattgefunden hat, ist der 
Oberbürgermeister verpflichtet, den 
Fraktionsvorsitzenden auf deren An-
trag mindestens einen Tag vor der 
Sitzung Einsicht in die Unterlagen 
zu gewähren. 

 
(3) Für die Tagesordnung der nichtöf-

fentlichen Sitzung darf mit der Ein-
berufung eine Erläuterung nur ge-
geben werden, wenn die Geheim-
haltung nicht verletzt wird. 

 
(4) Jedem Ratsmitglied werden alle 

Sitzungsunterlagen zu Stadtrat und 
Ausschüssen rechtzeitig zugestellt. 
Die Verfügbarkeit über elektroni-
sche Abrufmöglichkeiten kann nur 
im Einklang mit den geltenden da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen 
erfolgen.  

 
(5) Absatz 4 gilt nicht für Unterlagen 

zum Personalausschuss, die einem 
besonderen Datenschutz unterlie-
gen. 

 
(6) Jede Tagesordnung enthält, ohne 

dass es einer Aufführung bedarf, 
den Punkt „Niederschrift der letzten 
Sitzung“. 

 
(6) Anträge nach § 41 Abs. 1 Satz 3 

KSVG müssen schriftlich bis zum  9. 
Tag vor dem im Sitzungskalender 
ausgewiesenen Sitzungstermin 
beim Oberbürgermeister eingereicht 
werden. Redaktionsbedingte Ab-
weichungen werden den Fraktions-
vorsitzenden rechtzeitig mitgeteilt. 
Eingereichte Anträge müssen eine 
Begründung enthalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kann entfallen, da in ALLRIS nunmehr 
explizit als TOP aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird hinzugefügt, dass schriftlich einge-
reichte Anträge eine Begründung enthalten 
müssen.  

 
§ 19   Öffentlichkeit der Sitzung 

 

(1) Die Sitzungen des Stadtrates sind 
öffentlich. Die Öffentlichkeit der Sit-
zungen erfordert einen der Allge-
meinheit zugänglichen Raum. Ist 
der Zuhörerraum besetzt, kann der 
Vorsitzende weiteren Zutritt sperren 
lassen. Die Ausgabe von Einlass-
karten ist zulässig. Dabei haben 
Bürger und Einwohner der Stadt 
den Vorrang. 

 

 
§ 19   Öffentlichkeit der Sitzung 

 

(1) Die Sitzungen des Stadtrates sind 
öffentlich. Die Öffentlichkeit der Sit-
zungen erfordert einen der Allge-
meinheit zugänglichen Raum. Ist 
der Zuhörerraum besetzt, kann der 
Vorsitzende weiteren Zutritt sperren 
lassen. Die Ausgabe von Einlass-
karten ist zulässig. Dabei haben 
Bürger und Einwohner der Stadt 
den Vorrang. 
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(2) Die Öffentlichkeit ist auszuschlie-

ßen, wenn die zu behandelnde An-
gelegenheit ihrer Natur nach unab-
weisbar einer vertraulichen Behand-
lung bedarf, weil ihre öffentliche Er-
örterung schutzwürdige öffentliche 
oder private Interessen gefährden 
würde. Schutzwürdige private Rech-
te und Interessen sind insbesondere 
berührt, wenn der Beratungsgegen-
stand die Erörterung persönlicher, 
finanzieller oder betriebsinterner 
Verhältnisse natürlicher oder juristi-
scher Personen  
oder Handelsfirmen notwendig 
macht. 

 
(3) Grundsätzlich sind in nichtöffentli-

cher Sitzung zu behandeln: 
 

1. Personalangelegenheiten, so-
weit persönliche oder finanzielle 
Verhältnisse oder Eignungsvo-
raussetzungen erörtert werden 
 

2. Grundstücksangelegenheiten, 
soweit sich die Verhandlungen 
noch in der Schwebe befinden 
oder die finanziellen Verhältnis-
se der Vertragspartner bzw. 
Konditionen behandelt werden 
oder sofern im Rahmen von 
Grundstückverkäufen eine Be-
werberauswahl getroffen wird 

 

3. Vergabeentscheidungen nach 
VOB, VOL und VOF 

 

4. Stundungs-, Ermäßigungs-, 
Niederschlagungs- und Erlass-
anträge von Abgabepflichtigen 
 

5. Bürgschaftsübernahmen 
 

6. Kreditgeschäfte 
 

7. Rechtsstreitigkeiten, soweit sie 
auch vor Gericht unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit ver-
handelt würden 

 

8. Anträge auf Ausschluss der Öf-
fentlichkeit der Sitzung, wobei 
die Entscheidung ausnahms-
weise auch in öffentlicher Sit-
zung erfolgen kann, wenn keine 
besondere Begründung oder 
Beratung erforderlich ist  
(§ 40 Abs. 2 KSVG) 

 

(4) Beschließt der Stadtrat während der  
nichtöffentlichen Sitzung, einen be-
stimmten Beratungsgegenstand in 
öffentlicher Sitzung zu behandeln, 
so geschieht dies erst in einer fol-
genden, ordnungsgemäß einzube-
rufenden öffentlichen Sitzung. 

 

 
 
 

(2) Zu Beginn der Stadtratssitzung 
erläutert die Verwaltung kurz die 
Tagesordnungspunkte des öffentli-
chen Teils, über die geschlossen 
abgestimmt werden soll. 

 
(3) Die Öffentlichkeit ist auszuschlie-

ßen, wenn die zu behandelnde An-
gelegenheit ihrer Natur nach unab-
weisbar einer vertraulichen Behand-
lung bedarf, weil ihre öffentliche Er-
örterung schutzwürdige öffentliche 
oder private Interessen gefährden 
würde. Schutzwürdige private Rech-
te und Interessen sind insbesondere 
berührt, wenn der Beratungsgegen-
stand die Erörterung persönlicher, 
finanzieller oder betriebsinterner 
Verhältnisse natürlicher oder juristi-
scher Personen  
oder Handelsfirmen notwendig 
macht. 

 
(4) Grundsätzlich sind in nichtöffentli-

cher Sitzung zu behandeln: 
 

1. Personalangelegenheiten, so-
weit persönliche oder finanzielle 
Verhältnisse oder Eignungsvo-
raussetzungen erörtert werden 

 

2. Grundstücksangelegenheiten, 
soweit sich die Verhandlungen 
noch in der Schwebe befinden 
oder die finanziellen Verhältnis-
se der Vertragspartner bzw. 
Konditionen behandelt werden 
oder sofern im Rahmen von 
Grundstückverkäufen eine Be-
werberauswahl getroffen wird 

 

3. Vergabeentscheidungen nach 
VOB, VOL und VOF 

 

4. Stundungs-, Ermäßigungs-, 
Niederschlagungs- und Erlass-
anträge von Abgabepflichtigen 

 
5. Bürgschaftsübernahmen 

 

6. Kreditgeschäfte 
 

7. Rechtsstreitigkeiten, soweit sie 
auch vor Gericht unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit ver-
handelt würden 

 

8. Anträge auf Ausschluss der Öf-
fentlichkeit der Sitzung, wobei 
die Entscheidung ausnahms-
weise auch in öffentlicher Sit-
zung erfolgen kann, wenn keine 
besondere Begründung oder 
Beratung erforderlich ist  
(§ 40 Abs. 2 KSVG) 

 

(5) Beschließt der Stadtrat während der  
nichtöffentlichen Sitzung, einen be-
stimmten Beratungsgegenstand in 
öffentlicher Sitzung zu behandeln, 
so geschieht dies erst in einer fol-
genden, ordnungsgemäß einzube-
rufenden öffentlichen Sitzung. 

 
 

 
 
 
Korrespondiert mit der neu aufgenomme-
nen Regelung § 34 Abs. 8 hinsichtlich der 
Möglichkeit einer geschlossenen Abstim-
mung zu bestimmten Tagesordnungspunk-
ten. 
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§ 25 

Teilnahme von Bediensteten der Stadt 
und anderer Personen an den Sitzungen 

 
(1) Auf Anordnung des Vorsitzenden 

nehmen die Amtsleiter oder sonsti-
ge Bedienstete der Stadt, aus de-
ren Sachgebiet Gegenstände zur 
Beratung anstehen, an den Sitzun-
gen des Stadtrates und der Aus-
schüsse teil. Die Teilnahme sonsti-
ger Personen oder Personengrup-
pen richtet sich nach § 35 Abs. 3. 

 
 
 
 
 
(2) Der Vorsitzende erteilt die zu den 

Beratungsgegenständen erforderli-
chen Auskünfte der Verwaltung; er 
kann die Auskünfte durch Bediens-
tete erteilen lassen. 

 
(3) Die Ortsvorsteher und im Vertre-

tungsfall ihre Stellvertreter sind be-
rechtigt, an Sitzungen des Stadtra-
tes oder seiner Ausschüsse teilzu-
nehmen. In Angelegenheiten, die 
ihren Gemeindebezirk betreffen, ist 
ihnen auf Verlangen das Wort und 
Auskunft zu erteilen (§ 75 Abs. 3 
KSVG).  

 
(4) Die Verschwiegenheitsverpflichtung 

nach § 3 Abs. 2 erstreckt sich auch 
auf die Personen, die nach § 25 
Abs. 1 oder 3 an der Sitzung teil-
nehmen dürfen. 

 

 
§ 25 

Teilnahme von Bediensteten der Stadt 
und anderer Personen an den Sitzungen 

 
(1) Auf Anordnung des Vorsitzenden 

nehmen die Amtsleiter oder sonsti-
ge Bedienstete der Stadt, aus de-
ren Sachgebiet Gegenstände zur 
Beratung anstehen, an den Sitzun-
gen des Stadtrates und der Aus-
schüsse teil. Die Teilnahme sonsti-
ger Personen oder Personengrup-
pen richtet sich nach § 35 Abs. 3. 

 
Das Hinzuziehen von Sachverstän-
digen soll sich grundsätzlich auf 
Ausschusssitzungen beschränken. 
 

(2) Der Vorsitzende erteilt die zu den 
Beratungsgegenständen erforderli-
chen Auskünfte der Verwaltung; er 
kann die Auskünfte durch Bediens-
tete erteilen lassen. 

 
(3) Die Ortsvorsteher und im Vertre-

tungsfall ihre Stellvertreter sind be-
rechtigt, an Sitzungen des Stadtra-
tes oder seiner Ausschüsse teilzu-
nehmen. In Angelegenheiten, die 
ihren Gemeindebezirk betreffen, ist 
ihnen auf Verlangen das Wort und 
Auskunft zu erteilen (§ 75 Abs. 3 
KSVG).  

 
(4) Die Verschwiegenheitsverpflichtung 

nach § 3 Abs. 2 erstreckt sich auch 
auf die Personen, die nach § 25 
Abs. 1 oder 3 an der Sitzung teil-
nehmen dürfen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachverständige sollen grundsätzlich nur 
noch für Ausschusssitzungen eingeladen 
werden. 
Ausnahmen für den Rat sind möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 32   Redeordnung 

 
(1) Der Vorsitzende kann jederzeit das 

Wort ergreifen. 
 
(2) Die Ratsmitglieder erhalten das 

Wort in der Reihenfolge der Wort-
meldungen; diese erfolgt durch He-
ben einer Hand. Bei gleichzeitiger 
Wortmeldung entscheidet der Vor-
sitzende über die Reihenfolge. Der 
Vorsitzende kann Wortmeldungen 
vorziehen, wenn mit der Wortmel-
dung eine kurze, bedeutsame Mit-
teilung angekündigt wird. Ein Rats-
mitglied soll zur gleichen Sache 
nicht mehr als zweimal das Wort er-
halten. Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung des Stadtrates. Ist das 
Wort erteilt, so soll der Redner in 
seinen Ausführungen nicht unter-
brochen werden. Das gleiche gilt für 
die Ortsvorsteher bei den in § 23 
Abs. 3 genannten Angelegenheiten. 

 
(3) Während und nach der Abstimmung 

darf das Wort zur gleichen Sache 
nicht mehr erteilt werden. 

 

 
§ 32   Redeordnung 

 
(1) Der Vorsitzende kann jederzeit das 

Wort ergreifen. 
 
(2) Die Ratsmitglieder erhalten das 

Wort in der Reihenfolge der Wort-
meldungen; diese erfolgt durch He-
ben einer Hand. Bei gleichzeitiger 
Wortmeldung entscheidet der Vor-
sitzende über die Reihenfolge. Der 
Vorsitzende kann Wortmeldungen 
vorziehen, wenn mit der Wortmel-
dung eine kurze, bedeutsame Mit-
teilung angekündigt wird. Ein Rats-
mitglied soll zur gleichen Sache 
nicht mehr als zweimal das Wort er-
halten. Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung des Stadtrates. Ist das 
Wort erteilt, so soll der Redner in 
seinen Ausführungen nicht unter-
brochen werden. Das gleiche gilt für 
die Ortsvorsteher bei den in § 23 
Abs. 3 genannten Angelegenheiten. 

 
(3) Während und nach der Abstimmung 

darf das Wort zur gleichen Sache 
nicht mehr erteilt werden. 
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(4) Die Redezeit pro Wortmeldung 
beträgt in der Regel höchstens 5 
Minuten. Der Stadtrat kann zu ein-
zelnen Tagesordnungspunkten eine 
Redezeit beschließen. Bei bedeut-
samen Erklärungen kann der Vor-
sitzende mit stillschweigender Zu-
stimmung des Stadtrates eine 
Überschreitung der Redezeit zulas-
sen. 

 

(4) Die Redezeit pro Wortmeldung 
beträgt in der Regel höchstens 5 
Minuten. Der Stadtrat kann zu ein-
zelnen Tagesordnungspunkten eine 
Redezeit beschließen. Bei bedeut-
samen Erklärungen kann der Vor-
sitzende mit stillschweigender Zu-
stimmung des Stadtrates eine 
Überschreitung der Redezeit zulas-
sen. 

 
(5)       Enthält die Tagesordnung Tages-

ordnungspunkte nach § 18 Abs. 7 
(Fraktionsanträge), hat sich die 
diesbezügliche Erläuterung bzw. 
Begründung des Antragstellers bei 
Aufruf des Tagesordnungspunktes 
auf 3 Minuten zu beschränken 

 
(6)       Zur Einhaltung vorgegebener Re-

dezeiten kann eine für alle Man-
datsträger sichtbare Uhr herange-
zogen werden, die die verbleibende 
Redezeit anzeigt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der mündliche Vortrag hinsichtlich der 
Begründung eines eingereichten Frakti-
onsantrages soll verkürzt erfolgen, da die 
Begründung bereits der Sitzungsvorlage zu 
entnehmen ist. 
 
 
 
Regelungsmöglichkeit zur Einhaltung von 
Redezeiten. 

 
§ 34   Abstimmungen 

 

(1) Der Abstimmung geht die Feststel-
lung über den Schluss der Beratung 
voraus. Danach ist der zur Abstim-
mung gestellte Antrag vom Vorsit-
zenden bekanntzugeben. 

 

(2) Die offene Abstimmung (§ 45 Abs. 2 
KSVG) wird durch Handzeichen der 
einzelnen Ratsmitglieder zu den ge-
trennten Fragen des Vorsitzenden, 
wer „für“ oder wer „gegen“ den An-
trag ist und wer sich der „Stimme 
enthält“, vorgenommen. Ergibt das 
Auszählen zu jeder Frage kein kla-
res Ergebnis, so erfolgt die Stimm-
abgabe durch Erheben vom Sitz. 
Nichtäußern gilt als Stimmenthal-
tung. 

 

(3) Wenn mehr als ein Drittel der anwe-
senden Mitglieder des Stadtrates es 
beantragen, wird namentlich abge-
stimmt (§ 45 Abs. 3 Satz 1 KSVG). 
Bei namentlicher Abstimmung wird 
jedes Ratsmitglied zum Zuruf von 
„für“ oder „gegen“ oder „Stimment-
haltung“ aufgefordert. In der Sit-
zungsniederschrift ist zu vermerken, 
wie jedes einzelne Ratsmitglied ab-
gestimmt hat (§ 45 Abs. 3 Satz 2 
KSVG). 

 

(4) Wenn mehr als ein Drittel der anwe-
senden Mitglieder des Stadtrates es 
beantragen, wird geheim abge-
stimmt (§ 45 Abs. 4 KSVG). Die ge-
heime Abstimmung wird mittels 
Stimmzettel vorgenommen. Die Ge-
heimhaltung muss für jedes Rats-
mitglied gewährleistet sein. Abge-
gebene Stimmzettel, die den Willen 
des Abstimmenden nicht eindeutig 
erkennen lassen, die Person des 
Abstimmenden offenbaren oder un-
sachliche Bemerkungen enthalten, 
sind ungültig. Unbeschriebene 
Stimmzettel gelten als ungültige 

 
§ 34   Abstimmungen 

 

(5) Der Abstimmung geht die Feststel-
lung über den Schluss der Beratung 
voraus. Danach ist der zur Abstim-
mung gestellte Antrag vom Vorsit-
zenden bekanntzugeben. 

 

(6) Die offene Abstimmung (§ 45 Abs. 2 
KSVG) wird durch Handzeichen der 
einzelnen Ratsmitglieder zu den ge-
trennten Fragen des Vorsitzenden, 
wer „für“ oder wer „gegen“ den An-
trag ist und wer sich der „Stimme 
enthält“, vorgenommen. Ergibt das 
Auszählen zu jeder Frage kein kla-
res Ergebnis, so erfolgt die Stimm-
abgabe durch Erheben vom Sitz. 
Nichtäußern gilt als Stimmenthal-
tung. 

 

(7) Wenn mehr als ein Drittel der anwe-
senden Mitglieder des Stadtrates es 
beantragen, wird namentlich abge-
stimmt (§ 45 Abs. 3 Satz 1 KSVG). 
Bei namentlicher Abstimmung wird 
jedes Ratsmitglied zum Zuruf von 
„für“ oder „gegen“ oder „Stimment-
haltung“ aufgefordert. In der Sit-
zungsniederschrift ist zu vermerken, 
wie jedes einzelne Ratsmitglied ab-
gestimmt hat (§ 45 Abs. 3 Satz 2 
KSVG). 

 

(8) Wenn mehr als ein Drittel der anwe-
senden Mitglieder des Stadtrates es 
beantragen, wird geheim abge-
stimmt (§ 45 Abs. 4 KSVG). Die ge-
heime Abstimmung wird mittels 
Stimmzettel vorgenommen. Die Ge-
heimhaltung muss für jedes Rats-
mitglied gewährleistet sein. Abge-
gebene Stimmzettel, die den Willen 
des Abstimmenden nicht eindeutig 
erkennen lassen, die Person des 
Abstimmenden offenbaren oder un-
sachliche Bemerkungen enthalten, 
sind ungültig. Unbeschriebene 
Stimmzettel gelten als ungültige 
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Stimmen. In der Niederschrift sind 
getrennt die Zahlen der Abstim-
mungsberechtigten, der abgegebe-
nen Stimmen, der gültigen und un-
gültigen Stimmen und der Für- und 
Gegenstimmen festzuhalten. 
 

(5) Der Antrag auf geheime Abstim-
mung geht dem Antrag auf nament-
liche Abstimmung vor (§ 45 Abs. 5 
KSVG). 

 

(6) Die Stimmzettel sind nach Feststel-
lung des Abstimmungsergebnisses 
zu vernichten. 

 

(7) Für die Durchführung der geheimen 
Abstimmung sind jeweils zwei 
Ratsmitglieder vom Stadtrat als Hel-
fer zu bestimmen. 

 
 

Stimmen. In der Niederschrift sind 
getrennt die Zahlen der Abstim-
mungsberechtigten, der abgegebe-
nen Stimmen, der gültigen und un-
gültigen Stimmen und der Für- und 
Gegenstimmen festzuhalten. 
 

(5) Der Antrag auf geheime Abstim-
mung geht dem Antrag auf nament-
liche Abstimmung vor (§ 45 Abs. 5 
KSVG). 

 

(6) Die Stimmzettel sind nach Feststel-
lung des Abstimmungsergebnisses 
zu vernichten. 

 

(7) Für die Durchführung der geheimen 
Abstimmung sind jeweils zwei 
Ratsmitglieder vom Stadtrat als Hel-
fer zu bestimmen. 
 

(8) In Sitzungen des Stadtrates kann 
über mehrere Tagesordnungspunk-
te gemeinsam abgestimmt werden, 
wenn in der vorangegangenen Aus-
schusssitzung kein Ausschussmit-
glied dagegen gestimmt hat. Die 
gleiche Regelung gilt auch, wenn 
der dagegen Stimmende ausdrück-
lich auf die Einzelabstimmung ver-
zichtet. Ein sich der Stimme Enthal-
tender muss ausdrücklich erklären, 
sofern er Einzelabstimmung 
wünscht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufnahme der Möglichkeit gemeinsamer 
Abstimmung verschiedener Tagesord-
nungspunkte als neue Regelung 
 

 
§ 35   Arbeitskreise, Sachverständige 

und andere Personen  
 

(1)  Die nach § 12 Abs. 4 gebildeten 
Arbeitskreise setzen sich aus je 2 
Mitgliedern der großen Fraktionen 
und je einem Mitglied der kleinen 
Fraktionen sowie zuständigen Mit-
arbeitern der Verwaltung zusam-
men. 

           Sachverständige und sachkundige 
Bürger können hinzugezogen wer-
den. Die Arbeitskreise tagen nichtöf-
fentlich. Den Vorsitz führt die Ver-
waltungsspitze oder eine vom Stadt-
rat  zu benennende Person. 

 

(2)   Sachverständige, die zu nichtöffent-
lichen Sitzungen des Rates oder 
seiner Aus-schüsse hinzugezogen 
werden, sind von dem Vorsitzenden 
auf die Pflicht zur Verschwiegenheit 
hinzuweisen (§ 49 Abs. 1 und 2 
KSVG). Der Hinweis ist in die Nie-
derschrift aufzunehmen. 

 

(3)   Weiterhin kann der Stadtrat be-
schließen, im Einzelfall zu bestimm-
ten Themen oder zu bestimmten 
Sachfragen Personen oder Perso-
nengruppen zu den Rats-  oder 
Ausschusssitzungen hinzu zu zie-
hen. Die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Beteiligungsrechte der Bürger, 
etwa nach § 3 BauGB, §§ 20a, 20b 
oder 49a KSVG oder in Planfeststel-
lungs- oder Raumordnungsverfah-
ren bleiben unberührt. 

 

 
§ 35   Arbeitskreise, Sachverständige 

und andere Personen  
 

(1)  Die nach § 12 Abs. 4 gebildeten 
Arbeitskreise sollen i.d.R. mit je-
weils einem Vertreter aus jeder 
Fraktion sowie zuständigen Mitar-
beitern der Verwaltung besetzt sein.  

           Sachverständige und sachkundige 
Bürger können hinzugezogen wer-
den. Die Arbeitskreise tagen nichtöf-
fentlich. Den Vorsitz führt die Ver-
waltungsspitze, ein von der Verwal-
tungsspitze benannter Vertreter o-
der eine vom Stadtrat  zu benen-
nende Person. 

 

(2)   Sachverständige, die zu nichtöffent-
lichen Sitzungen des Rates oder 
seiner Aus-schüsse hinzugezogen 
werden, sind von dem Vorsitzenden 
auf die Pflicht zur Verschwiegenheit 
hinzuweisen (§ 49 Abs. 1 und 2 
KSVG). Der Hinweis ist in die Nie-
derschrift aufzunehmen. 

 

(3)   Weiterhin kann der Stadtrat be-
schließen, im Einzelfall zu bestimm-
ten Themen oder zu bestimmten 
Sachfragen Personen oder Perso-
nengruppen zu den Rats-  oder 
Ausschusssitzungen hinzu zu zie-
hen. Die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Beteiligungsrechte der Bürger, 
etwa nach § 3 BauGB, §§ 20a, 20b 
oder 49a KSVG oder in Planfeststel-
lungs- oder Raumordnungsverfah-
ren bleiben unberührt. 

 
 
 
 

Die bisherige Regelung basierte noch auf 
der Ratszusammensetzung der Amtszeit 
2014 – 2019. 
Bereits in der geübten Praxis wird – auch 
aufgrund der aktuellen Zahl von 7 Fraktio-
nen -  die Benennung von einem Vertreter 
aus jeder Fraktion gehandhabt. 
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Zusätzlicher Regelungsbedarf  
 

Regelung alt Regelung neu Anmerkung 

 
§ 12   Bildung von 

Ausschüssen und Arbeitskreisen 
 

(1) Die Ausschüsse sind verkleinerte 
Abbilder des Plenums. Sie müssen 
die Zusammensetzung des Ple-
nums und das darin wirksame poli-
tische Meinungs- und Kräftespekt-
rum widerspiegeln. Listenverbin-
dungen zweier oder mehrerer Frak-
tionen zur Erlangung eines oder 
mehrerer zusätzlicher Sitze in den 
Ausschüssen sind unzulässig.  

 
(2) Die Zahl der Ausschussmitglieder 

sowie die Besetzung der Aus-
schüsse werden durch den Stadtrat 
jeweils zu Beginn seiner Amtszeit 
bestimmt (§ 48 Abs. 2 KSVG). 

 
 

(3) Der Stadtrat bildet folgende Aus-
schüsse (§ 48 Abs. 1 KSVG): 

 

1.  Ständiger Vergabeausschuss, 
2.  Haupt- und Finanzausschuss,  
3.  Rechnungsprüfungsausschuss, 
4.   Personalausschuss 

            5.   Bau- und Umweltausschuss, 
6.  Kultur-, Jugend-, Sport- 
     und Sozialausschuss 
7.  Beteiligungsausschuss. 

 

(4) Der Stadtrat kann Arbeitskreise 
einsetzen, die projektbezogen be-
deutsame aktuelle Themen aufgrei-
fen und Entscheidungsvorschläge 
für den Stadtrat oder die Ausschüs-
se erarbeiten. Das Nähere regelt § 
35 GO. 

 

(5) Der Stadtrat kann zu aktuellen 
Themen und Projekten temporäre 
Sonderausschüsse bilden. Die Zahl 
der Ausschussmitglieder sowie die 
Besetzung der Sonderausschüsse 
wird durch den Stadtrat unter Be-
achtung des $ 48 Abs. 2 KSVG be-
stimmt. 

 
§ 12   Bildung von 

Ausschüssen und Arbeitskreisen 
 

(1) Die Ausschüsse sind verkleinerte 
Abbilder des Plenums. Sie müssen 
die Zusammensetzung des Ple-
nums und das darin wirksame poli-
tische Meinungs- und Kräftespekt-
rum widerspiegeln. Listenverbin-
dungen zweier oder mehrerer Frak-
tionen zur Erlangung eines oder 
mehrerer zusätzlicher Sitze in den 
Ausschüssen sind unzulässig.  

 
(2) Die Zahl der Ausschussmitglieder 

sowie die Besetzung der Aus-
schüsse werden wird durch den 
Stadtrat jeweils zu Beginn seiner 
Amtszeit bestimmt (§ 48 Abs. 2 
KSVG). 

 

(3) Der Stadtrat bildet folgende Aus-
schüsse (§ 48 Abs. 1 KSVG): 

 

1.  Ständiger Vergabeausschuss, 
2.  Haupt- und Finanzausschuss,  
3.  Rechnungsprüfungsausschuss, 
4.   Personalausschuss 

            5.   Bau- und Umweltausschuss, 
6.  Kultur-, Jugend-, Sport- 
     und Sozialausschuss 
7.  Beteiligungsausschuss. 

 

(4) Der Stadtrat kann Arbeitskreise 
einsetzen, die projektbezogen be-
deutsame aktuelle Themen aufgrei-
fen und Entscheidungsvorschläge 
für den Stadtrat oder die Ausschüs-
se erarbeiten. Das Nähere regelt § 
35 GO. 

 

(5) Der Stadtrat kann zu aktuellen 
Themen und Projekten temporäre 
Sonderausschüsse bilden. Die Zahl 
der Ausschussmitglieder sowie die 
Besetzung der Sonderausschüsse 
wird durch den Stadtrat unter Be-
achtung des $ 48 Abs. 2 KSVG be-
stimmt. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die personelle Besetzung der Aus-
schüsse muss nicht mehr entschieden 
werden. Eine Benennung seitens der 
Gruppierungen ist ausreichend. 
 
§ 48 KSVG Abs. 2 KSVG erfuhr eine Ände-
rung. 
 
„Bei der Besetzung der Ausschüsse sind 
die im Gemeinderat vertretenen Parteien 
und Wählergruppen entsprechend ihrer 
Stärke zu berücksichtigen; soweit Fraktio-
nen bestehen, ist auf diese abzustellen. 
Die Sitze in den Ausschüssen werden auf 
die Gruppierungen nach Satz 1 entspre-
chend der Anzahl ihrer Mitglieder im Ge-
meinderat nach dem Höchstzahlverfahren 
nach d’Hondt verteilt. Bei gleichen Höchst-
zahlen entscheidet das Los. 
Die Mitglieder der Ausschüsse werden 
von den jeweiligen Gruppierungen ent-
sprechend der vom Gemeinderat fest-
gestellten Sitzverteilung benannt. 

 
§ 22 a 

Hygieneregeln und Sicherheitsmaß-
nahmen für Sitzungsteilnehmer 
zur Eindämmung der Corona-
Pandemie/epidemischen Lage 

 

(1) Die nachfolgenden Absätze 2 bis 6 
finden solange Anwendung, wie die 
Gefährdung für die Gesundheit der 
Bevölkerung in Deutschlang durch 
das SARS-CoV2-Virus bzw. durch 
eine epidemische Lage mit Aero-
solübertragung von Krankheitserre-
gern als hoch eingeschätzt wird. 
Maßgeblich hierfür ist die Risiko-
bewertung des Robert Koch-
Instituts. 

 
(2) Bei allen dem Geltungsbereich 

dieser Geschäftsordnung unterlie-
genden Gremiensitzungen der 
Kreisstadt Homburg ist, wo immer 
möglich, ein Mindestabstand zu 
anderen Personen von eineinhalb 

 
§ 22 a 

Hygieneregeln und Sicherheitsmaß-
nahmen für Sitzungsteilnehmer 
zur Eindämmung der Corona-
Pandemie/epidemischen Lage 

 

(1) Bei allen dem Geltungsbereich 
dieser Geschäftsordnung unterlie-
genden Gremiensitzungen der 
Kreisstadt Homburg sollen zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie 
bzw. epidemischer Lagen die Vor-
gaben verpflichtend zum Einsatz 
kommen, die nach entsprechend 
aktuell gültiger Landesverordnung 
in geschlossenen Räumen, die öf-
fentlich zugänglich sind, gelten. 
 

(2) Der Vorsitzende kann bei Verstö-
ßen gegen die in den Absätzen 2 
bis 5 aufgeführten Regelungen die 
Maßnahmen nach § 21 und § 22 
treffen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die bisherige Regelung ist obsolet und 
durch eine allgemein gehaltene Formu-
lierung zu ersetzen (flexibles Reagieren 
auf aktuelle Pandemiesituation sodann 
möglich) 
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Regelung alt Regelung neu Anmerkung 

Metern einzuhalten. Soweit dies 
nicht möglich ist, gilt die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung. Beim Betreten des Sit-
zungsortes sind die allgemein gülti-
gen Hygieneregeln einzuhalten. 

 

(3) Personen, die typische Symptome 
einer Infektion nach Abs. 1 zeigen 
(z.B. Husten, Fieber, Schnupfen 
oder Geruchs- und Geschmacks-
verlust), dürfen nicht an Sitzungen 
im Geltungsbereich dieser Ge-
schäftsordnung teilnehmen, außer 
sie können durch Vorlage eines 
Testergebnisses, welches nicht äl-
ter als 48 Stunden ist, belegen, 
dass keine Infektion  besteht. Der 
zu Grunde liegende Test muss die 
Anforderungen des Robert Koch-
Instituts erfüllen. 

 

(4) Übersteigt die Anzahl der Neuinfek-
tionen innerhalb eines Zeitraums 
von sieben Tagen pro 100.000 
Einwohnern (Sieben-Tages-
Inzidenz) im Saar-Pfalz-Kreis den 
Grenzwert von 50, so besteht aus 
Gründen des Fremdschutzes über 
Absatz 2 hinaus bei allen Gremien-
sitzungen im Geltungsbereich der 
Geschäftsordnung der Kreisstadt 
Homburg für alle Gremiumsmitglie-
der und alle sonstigen an einer Sit-
zung teilnehmenden Personen 
(bspw. Gäste, externe Sachver-
ständige, sowie die Öffentlichkeit) 
ab Vollendung des sechsten Le-
bensjahres eine Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung. Die-
se Pflicht gilt beim Betreten und 
während des Aufenthaltes am Sit-
zungsort, sowie auch während der 
Sitzungen. Die Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung besteht auch an einem 
fest zugewiesenen Sitzplatz. Die 
Mund-Nase-Bedeckung darf ledig-
lich kurzzeitig für den Konsum von 
Getränken abgenommen werden. 

 

(5) Personen, die glaubhaft machen 
können, dass es ihnen aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mög-
lich ist, eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen, können sich 
stattdessen auf ein sogenanntes 
Visier (,,Face Shield") beschränken. 
Auch besteht in diesen Fällen die 
Möglichkeit der Aufstellung von 
Plexiglasscheiben durch den Sit-
zungsdienst. Zur Glaubhaftma-
chung der entgegenstehenden ge-
sundheitlichen Gründe ist vorab ein 
ärztliches Attest vorzulegen. 

 
(6) Der Vorsitzende kann bei Verstö-

ßen gegen die in den Absätzen 2 
bis 5 aufgeführten Regelungen die 
Maßnahmen nach § 21 und § 22 
treffen. 
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2021/1279/100
öffentlich
Beschlussvorlage
100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen
Bericht erstattet: Frau Puchner

Festlegung des Erfrischungsgeldes für Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer anlässlich der Abwahl des 
Oberbürgermeisters der Kreisstadt Homburg

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 29.09.2021 N
Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer der Kreisstadt Homburg erhalten für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit bei der Abwahl des Oberbürgermeisters der Kreisstadt 
Homburg ein Erfrischungsgeld in Höhe von 35,00 EUR.

Sachverhalt

Das saarländische Kommunalwahlrecht sieht anlässlich einer durchzuführenden 
Kommunalwahl die Gewährung eines Erfrischungsgeldes nicht vor. 
Die bisherige Zahlung eines Erfrischungsgeldes anlässlich stattgefundener 
Kommunalwahlen basiert auf der zeitgleich durchzuführenden Europawahl, deren 
Rechtsgrundlagen eine Erfrischungsgeldzahlung vorsieht.

Anlässlich der nunmehr vorzubereitenden und durchzuführenden Abwahl des 
Oberbürgermeisters der Kreisstadt Homburg sind wiederum ehrenamtlich tätige 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Wahlvorstände zu berufen.
Als Abwahltag wird voraussichtlich der 28. November 2021 bestimmt werden.
Um die ordnungsgemäße Wahl zu gewährleisten und die Gewinnung von 
Wahlhelfern und Wahlhelferinnen nicht zu gefährden, wird vorgeschlagen, allen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wie üblich ein Erfrischungsgeld zu 
gewähren.
Dieses soll wie bereits bei den letzten Wahlsonntagen 35,00 EUR betragen.
Die entstehenden Kosten sind in der Anlage dargestellt.

Anlage/n

1 Kosten Erfrischungsgeld (öffentlich)
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Kosten des Erfrischungsgeldes für Wahlhelfer 

anlässlich der Abwahl des Oberbürgermeisters der Kreisstadt Homburg 

( voraussichtlich am 28. November 2021 ) 

 

 
Wahlhelferzahl:  
 

 
Erfrischungsgeld 

 
Kosten 

 
ca. 355 

 
35 € 

 
 

 
12.425 € 

 

 

Anzahl Wahlhelfer: 

 

30 Wahlbezirke à 10 Wahlvorstandsmitglieder       300 Personen 

Helfer im Rathaus                            45 Personen 

Fahrer                                       10 Personen 

Wahlhelfer insgesamt                         355 Personen 
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2021/1249/600
öffentlich
Beschlussvorlage
600 - Bauverwaltung / Vergabe
Bericht erstattet: 

Geld- und Sachzuwendungen für die Ortsräte
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Ortsrat Wörschweiler (Kenntnisnahme) 22.11.2021 N
Ortsrat Kirrberg (Kenntnisnahme) 23.11.2021 N
Ortsrat Jägersburg (Kenntnisnahme) 24.11.2021 N
Ortsrat Einöd (Kenntnisnahme) 25.11.2021 N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 01.12.2021 N
Stadtrat (Entscheidung) 16.12.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt die Beibehaltung der bisherigen jährlichen Budgets für die 
Haushaltsjahre 2022 bis 2024.

Sachverhalt

Die jeweiligen Budgets dienen den Ortsräten zu repräsentativen Zwecken. 
 
Einöd:             3.100 €
Jägersburg:    2.900 €
Kirrberg:         2.600 €
Wörschweiler:   800 €.
 
Das Budget beinhaltet einen Pauschalbetrag und berücksichtigt die Anzahl der 
Einwohner im jeweiligen Bezirk. Die Höhe der Budgets hat sich gegenüber den 
vergangenen Jahren nicht verändert. 
 
Bei der Verwendung der Mittel muss ein öffentlicher und örtlicher Bezug deutlich 
erkennbar sein. Es ist vom Ortsrat bzw. Ortsvorsteher gegenüber dem Empfänger 
klarzustellen, dass die Mittel aus dem städtischen Haushalt gezahlt werden.
 
Einzelausgaben oberhalb von 250,- € erläutert der Ortsvorsteher dem Haupt- und 
Finanzausschuss auf Anfrage.
 
Unabdingbare Überschreitungen des örtlichen Budgets (und auch nur bis max. 10 
% des Jahresbudgets) werden ins kommende Haushaltsjahr gebucht. Dort stehen 
dann nur noch entsprechend verminderte Beträge zur Verfügung.  
 
Bei einem Wechsel (z.B. Neuwahl Ortsrat/Ortsvorstehers) im Laufe eines 
Kalenderjahres steht das Budget lediglich anteilmäßig zur Verfügung.
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Anlage/n
Keine
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2021/1275/650
öffentlich
Beschlussvorlage
650 - Hochbau
Bericht erstattet: Ecker, Roland

Neugestaltung des innerstädtischen Umfeldes der 
Hohenburgschule mit Fördermitteln des Bundes

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö
Bau- und Umweltausschuss (Vorberatung) 30.09.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt die Umsetzung und Finanzierung des Projektes.

Sachverhalt

Das Vorfeld der ehemaligen Grund- und Hauptschule Hohenburg, sowie der 
Vorplatzbereich der angegliederten Sporthalle zeigen sich bereits seit Jahren 
unscheinbar und unattraktiv.
Zur Verbesserung dieses Missstandes, hat sich die Verwaltung in dem Bundes- 
Förderprogramm „Modellprojekte zur Klimaanpassung und Modernisierung in 
urbanen Räumen“ beworben.
Im Rahmen der Bewerbung wurden rund 3 Mio. Euro Gesamt- Projektkosten 
gemeldet.

Wie bereits in der Sitzung des Stadtrates vom 10.09.2020 vorgestellt liegt der 
Fokus des Förderprogramms vorrangig in den Themenfeldern:
- Entsiegelung von Flächen
- ökologisch nachhaltige bauliche Anlagen
- Regenwassernutzung
- vegetabile, bauliche und Insektenfördernde Investitionen
- Erhaltung und Pflege historische Pflanzsorten
- allgemeine Maßnahmen zur CO2 Minderung
In der dem Stadtrat vorgestellten Entwurfskonzeption werden diese Themen 
ganzheitlich aufgegriffen und gestalterisch umgesetzt.

Nachdem der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages im November 
2020 die Aufnahme des Projektes in das Förderprogramm beschlossen hatte, 
folgten weitere Abstimmungs- und Koordinierungsgespräche mit der betreuenden 
Bundesbehörde BBSR in Bonn sowie die Vorlage ergänzender Unterlagen mit 
dem Ziel der endgültigen Antragstellung.
Letzte Abstimmungen zum technischen Ablauf der finalen Antragstellung sind für 
Oktober/ November d. J. vorgesehen.
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Nach Mitteilung des BBSR hat die Erteilung des Zuwendungsbescheides noch bis 
Ende des Jahres zu erfolgen.

Ein wesentlicher Bestandteil der finalen Antragstellung ist der Ratsbeschluss 
zur Umsetzung und Finanzierung der Maßnahme.

 Die Finanzierungsanteile der Beteiligten setzen sich dabei wie folgt zusammen:
10% Eigenanteil aus dem Haushalt der Kommune
90% Bundesmittel
Eigenanteil Kommune  300.000 EUR
Bundesmittel 2.700.000 EUR

Die Aufteilung der Bundesmittel setzt sich lt. Bewerbungsantrag wie folgt 
zusammen:
2021:     450.000 EUR
2022:  1.800.000 EUR
2023:     450.000 EUR
2024:                0 EUR
Die im Zuwendungsantrag festgelegten Finanzierungsmittel sind verbindlich. Da 
es sich jedoch um einen investiven Titel handelt, sind die Mittel übertragbar und 
können solange der Zuwendungszweck andauert auch für die Maßnahme 
eingesetzt werden.

Da die Kostenobergrenzen programmbedingt bereits festgelegt sind, kann der 
Anteil der Bundesmittel nicht erhöht werden.
Kosten die über die Kostenobergrenze hinausgehen, werden somit nicht weiter 
gefördert.

Sonderfall Kelleraußenwand Gebäude Hohenburgschule:
Sind die Kelleraußenwände nicht ausreichend abgedichtet, werden Schäden am 
Gebäude durch den erhöhten Feuchtigkeitsanteil im Erdreich infolge des 
Versickerungsvorgangs entstehen.

Aus Sicht des BBSR ist die Kelleraußenwandabdichtung der Hohenburgschule in 
den von der Maßnahme berührten Bereichen förderfähig, da sie als integraler 
Bestandteil der Flächenentsiegelung gesehen werden kann.

Sonderfall Teil- Dachfläche der Sporthalle:
Um den Grünflächenanteil innerhalb des Projektes zu steigern, könnte die untere 
Dachebene des Turnhallendachs, welches vom Niveau der Platzfläche aus zu 
sehen ist (ca. 475 qm) als extensiv begrüntes Dach ausgeführt werden. Zurzeit 
blickt man dort auf eine alte Kiesschüttung und defekte Lichtkuppeln des 
Flachdachs.
Bei der Neuanlage einer begrünten Dachfläche ist aus baufachlicher Sicht 
zwingend auch die vorhandene Dachabdichtung und Wärmedämmung zu 
erneuern. Insbesondere vor dem Hintergrund einer bis zu 20 Jahren andauernden 
Veränderungssperre nach Vorgabe des Zuschussprogramms.
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Aus Sicht des BBSR könnte in diesem Falle zwar der Gründachaufbau gefördert 
werden, 
die erforderliche Dachsanierung jedoch nicht. Diese Kosten wären somit 
außerhalb des Zuschussprojektes zu 100 % durch die Stadt zu finanzieren.

Anlage/n
Keine
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2021/1255/200-01
öffentlich
Beschlussvorlage
24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement
Bericht erstattet: Weber Ralf

Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Musikschule 
Homburg gGmbH

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Aufsichtsrat Musikschule Homburg gGmbH 
(Vorberatung) 12.10.2021 N

Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Der Jahresabschluss der Musikschule Homburg gGmbH zum 31.12.2019 wird 
festgestellt und der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird für das 
Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

Sachverhalt

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019.
Der Jahresabschluss 2019 wird mit folgenden Beträgen festgestellt und geprüft:

Eigenkapital      25.000,00 €
Bilanzsumme: 5.129.695,13 €
Anlagevermögen: 4.962.763,62 €
Umlaufvermögen:    166.931,51 €

Summe der Erträge: 1.049.187,24 €
Summe der Aufwendungen: 1.201.606,44 €
Finanzergebnis (Finanzerträge/ Zinsen u. sonst, Finanzaufw.): -  152.419,20 €

      
Jahresergebnis: -  152.419,20 €

Der Ausgleich des Fehlbetrages wurde zwischenzeitlich herbeigeführt. Der 
Fehlbetrag wurde nach 2020 vorgetragen und konnte durch Nachzahlung der 
bereits beschlossenen Abschlusszahlung des Betriebskostenzuschusses für 2019 
ausgeglichen werden.

Die Prüfung des handelsrechtlichen Jahresabschluss zum 31.12.2019 erfolgte 
durch die BWL Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Lintz, Welsch & Kollegen. 
Der Jahresabschluss wird in elektronischer Form beim Bundesanzeiger durch die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft veröffentlicht.
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Zur detaillierten Erläuterung einzelner Positionen wird auf den beigefügten Bericht 
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 verwiesen.

Anlage/n

2 Beschlusausfertigung Stadtrat (öffentlich)
3 AA_Betriebskostenzuschuss_Schlusszahlung_für_2019 (öffentlich)
4 AA-Schlusszahlung_Betriebskostenzuschuss_für_2019_Mandant3 
(öffentlich)
5 Prüfbericht Jahresabschluss zum 31.12.2019 (öffentlich)
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Haushaltsjahr: Vorgang:2019 2019039453

Benutzername:

Beleg-Nummer:

Seger

Mandant: Kreisstadt Homburg (Saar)

Bew. Stelle: 200 HÜL-Nummer: 46416

Budget: 8202Budget:Budget:

Buchungsdatum: 23.08.2021

ER Hauptbuch
Betrag der Anordnung: 152.419,20 € (S) Netto lfd.Jahr: 152.419,20 €

Mehrwertsteuer: MwSt.:0,00 €  (VST_FREI)

Produkt: 25050100 Musikschule

Budget: 8202 QB Kämmerei besonders zugewiesene Aufgaben

531604 351000Aufw. für Zuschuss Musikschule

Soll Konto Bezeichnung Haben Konto Betrag

Verbindlichkeiten aus L+L gegenüber
verb. U.

Bezeichnung

152.419,20 €

731604

Maßnahme Finanzkonto

Ausz. für Zuschuss Musikschule 152.419,20 €

Perioden: P1  0,00
P7  0,00

P2  0,00
P8  0,00

P3  0,00
P9  0,00

P4  0,00

P10  0,00

P5  0,00
P11  0,00

P6  0,00
P12  152.419,20

Adressnr.: Name:

Straße:Wohnort:

53476  Musikschule Homburg gGmbH

Schongauer Straße 166424 Homburg

Schlusszahlung Betriebskostenzuschuss 2019
Ausgleich Jahresfehlbetrag 2019, Beschluss des Stadtrates vom 17.12.2018

Kassentext:
Buchtext:

Rechnungsdatum:

Rechn.nr:

31.12.2019

Eingangsdatum: 23.08.2021

Termin: Betrag in €: IBAN BIC

152.419,2023.08.2021

Zahlart: Verrechnung

Produkt 25050100   Konto 531604        Budget [8202] verfügbar: 633.308,26 €      Konto verfügbar: 111.830,80 €

23.08.2021

(Unterschrift)

Sachlich und rechnerisch richtig

23.08.2021

(Unterschrift)

Der vorstehende Betrag wird angeordnet

  Seger    Braß  

26.08.2021

(Unterschrift)

RPA

27.08.2021

(Unterschrift)

Integration

  Rechnungsprüfungsamt    Integration  
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Wirtschaftsjahr: Vorgang:2020 2020035563

Benutzername:

Beleg-Nummer:

MüllerC

Mandant: Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH

Bew. Stelle: 44 HÜL-Nummer: 364

Budget: 250500Budget:Budget:

Buchungsdatum: 23.08.2021

AR Hauptbuch
Betrag der Anordnung: 152.419,20 € (H) Netto lfd.Jahr: 152.419,20 €

Mehrwertsteuer: MwSt.:0,00 €  (UST_FREI)

Produkt: 25053000 Musikschule Homburg gGmbH

Budget: 250500 Pb Musikschule

174210 414500Forderungen gegenüber dem öff.
Bereich

Soll Konto Bezeichnung Haben Konto Betrag

Zuschüsse v.verbundenen
Unternehmen, Beteiligungen u.
Sondervermögen

Bezeichnung

152.419,20 €

614500

Maßnahme Finanzkonto

Zuschüsse v.verbundenen
Unternehmen, Beteiligungen u.
Sondervermögen

152.419,20 €

Perioden: P1  152.419,20
P7  0,00

P2  0,00
P8  0,00

P3  0,00
P9  0,00

P4  0,00

P10  0,00

P5  0,00
P11  0,00

P6  0,00
P12  0,00

Adressnr.: Name:

Straße:Wohnort:

9900017917  Kreisstadt Homburg

Am Forum 566424 Homburg

Schlusszahlung Betriebskostenzuschuss für 2019
Verlustausgleich nach Jahresabschlussarbeiten, Buchung in 2020 da Jahresabschluss 2019 bereits 
veröffentlicht ist

Kassentext:
Buchtext:

Rechnungsdatum:

Rechn.nr:

01.01.2020

Termin: Betrag in €: IBAN BIC

152.419,2023.08.2021

Zahlart: Verrechnung

Produkt 25053000   Konto 414500        Budget [250500] verfügbar: 96.394,84 €      Konto verfügbar: -70.069,20 €

23.08.2021

(Unterschrift)

sachlich und rechnerisch richtig

23.08.2021

(Unterschrift)

der vorstehende Betrag wird angeordnet

  MüllerC    Braß  

26.08.2021

(Unterschrift)

RPA

27.08.2021

(Unterschrift)

Integration

  Rechnungsprüfungsamt    Integration  
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2021/1246/200
öffentlich
Beschlussvorlage
200 - Haushaltsangelegenheiten
Bericht erstattet: Braß Michael

Jahresabschlüsse zum 31.12.2015, 31.12.2016 und 
31.12.2017 der Schramm`sche Stiftung

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 29.09.2021 N
Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Die Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 werden festgestellt und die Mitglieder 
des Stiftungsvorstandes entlastet. Jahresüberschüsse werden für zukünftige 
satzungsgemäße Zwecke verwendet.

Sachverhalt

Nach § 14 Nr. 2 und Nr. 3 der Satzung der Schramm’sche Stiftung beschließt die 
Stifterversammlung (nach § 13 der Stadtrat) über die Abnahme der Haushalts- 
und Vermögensrechnung und über die Entlastung der Mitglieder des 
Stiftungsvorstandes. Nach § 9 Abs. 2 der Satzung erfolgt die Prüfung der Stiftung 
durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Homburg. Da die Aufgaben des 
Rechnungsprüfungsamtes auf den Saarpfalz-Kreis übertragen wurden, hat das 
Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises die Prüfung der Jahresabschlüsse 
2015. 2016 und 2017 durchgeführt. 

Der Jahresabschluss 2015 wurde mit folgenden Beträgen festgestellt und geprüft:
Bilanzsumme: 148.635,86 €
Summe der Erträge (incl. Finanzerträge):     7.437,82 €
Summe der Aufwendungen:      8.669,02 €
Jahresfehlbetrag: -   1.231,20 €

2015 wurden Fördermittel in Höhe von 5.000 € ausbezahlt ( 1 Antrag ). 
Die laufenden Kosten des Stiftungsanwesens wurden aus den Erträgen bestritten

Der Jahresabschluss 2016 wurde mit folgenden Beträgen festgestellt und geprüft:
Bilanzsumme: 153.545,31 €
Summe der Erträge (incl. Finanzerträge):     7.170,42 €
Summe der Aufwendungen (incl. Finanzaufwendungen)     2.253,67 €
Jahresergebnis:     4.916,75 €
2016 wurden keine Fördermittel ausbezahlt.
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Die laufenden Kosten des Stiftungsanwesens wurden aus den Erträgen bestritten.

Der Jahresabschluss 2017 wurde mit folgenden Beträgen festgestellt und geprüft:
Bilanzsumme: 156.291,86 €
Summe der Erträge (incl. Finanzerträge):     9.499,03 €
Summe der Aufwendungen (incl. Finanzaufwendungen)     6.756,77 €
Jahresergebnis:     2.742,26 €

2017 wurden Fördermittel in Höhe von 4.500 € ausbezahlt ( 1 Antrag ). 
Die laufenden Kosten des Stiftungsanwesens wurden aus den Erträgen bestritten.

Zur detaillierten Erläuterung einzelner Positionen wird auf die beigefügten 
Prüfungsberichte verwiesen.

Eine Vorberatung des Stiftungsbeirates ist lt. Satzung nicht erforderlich. Zur 
Information wurde den Mitgliedern des Stiftungsbeirates eine Kopie des Berichtes 
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 des Rechnungsprüfungsamtes des 
Saarpfalz-Kreises übersandt.

Anlage/n

1 Prüfungsbericht_ Jahressabschluss_ 2015 (öffentlich)
2 Prüfungsbericht_ Jahressabschluss_ 2016 (öffentlich)
3 Prüfungsbericht_ Jahressabschluss_ 2017 (öffentlich)
4 Satzung_Auszug _aus _Amtsblatt (öffentlich)
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Saarpfalz-Kreis 
Rechnungsprüfungsamt 
________________________________________________________________________________ 
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I. Allgemeines 
 
 

- Angaben zur Stiftung  
Bei der Schram`schen Stiftung handelt sich es sich um eine rechtsfähige kommunale Stiftung 
des bürgerlichen Rechts. Stiftungsvermögen ist das von dem Homburger Kaufmann Carl Phi-
lipp Friedrich Schramm durch Testament vom 10.01.1915 vererbte Vermögen. Nach dem Tod 
des Stifters wurde am 27. April 1926 die Errichtung der Stiftung genehmigt. Zweck der Stif-
tung ist die Förderung von blinden oder stark sehbehinderten Kindern evangelischen Glau-
bens, die in Homburg wohnen. Soweit ein Förderungsbedarf hier nicht festgestellt werden 
kann, können auch sonstig behinderte Kindern ohne Berücksichtigung des Glaubens, die in 
Homburg oder dem Saarpfalz-Kreis wohnhaft sind, gefördert werden, außerdem Projekte der 
Universitätskliniken Homburg zur Erkennung und Behandlung von Blindheit und Sehbehin-
derung.  
 

- Stiftungskapital 
 
Das Stiftungskapital in Höhe v. 98.557,68 € bestand ursprünglich aus einem Wohngebäude 
und mehreren unbebauten Grundstücken. Die Grundstücke wurden inzwischen veräußert und 
die Einnahmen aus den Verkäufen dem Stiftungsvermögen zugeführt.   
 

- Buchführung 
Gem.  § 11 Abs. 2 des saarländischen Stiftungsgesetzes hat die Stiftung  der Stiftungsbehörde 
innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines Geschäftsjahres  eine Jahresrechnung mit einer 
Vermögensübersicht und einem Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes vorzulegen. 
 

- Prüfungsauftrag 
Das saarländische Stiftungsgesetz enthält keine Vorgaben für eine verpflichtende Prüfung der 
Jahresrechnung.  
Gem. § 9 Abs. 2 der Satzung der „Schramm`schen Stiftung“ erfolgt die Prüfung der Stiftung 
durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Homburg. Die Prüfung erstreckt sich auf den Er-
halt des Stiftungsvermögens und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel.  
Da die Kreisstadt Homburg die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes auf den Saarpfalz-
Kreis übertragen hat, ist nunmehr das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreis für die Prü-
fung zuständig.  
Mit Schreiben vom 22.06.2021 hat der Bürgermeister der Stadt Homburg, in Vertretung des 
Oberbürgermeisters den Jahresabschluss 2015 zur Prüfung vorgelegt.   
 

- Durchführung der Prüfung:  
Die Prüfung erfolgte entsprechend den Vorschriften des Kommunalselbstverwaltungsgeset-
zes (KSVG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997, zuletzt geändert durch 
Gesetz v. 08./09.2020) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO v. 19.10.2006, 
zuletzt geändert durch Verordnung v. 15.10.2018)  
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Zur Prüfung lagen vor:  
- die Bilanz zum 31.12.2015  
- die Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahres 2015    
- der Anlagenachweis  
- der Anhang    

 
 
(Die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen wurde durch Vollständigkeitserklärung vom 
22.06.2021 vom Bürgermeister der Kreisstadt Homburg, Herr Michael Forster, in Vertreter 
des Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes, Herrn Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind, 
bestätigt.) 
 
Es wurde geprüft:  
- ob die Belege richtig verbucht wurden 
- ob die Aufwendungen dem Stiftungszweck entsprachen 
- ob das Stiftungsvermögen vom übrigen Vermögen getrennt gehalten und in seinem Be-  
   stand erhalten wurde 
- ob Vermögensrechnung (Schlussbilanz), Ergebnis- und Finanzrechnung richtig aufgestellt  
  wurden 
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II.  Prüfung des Jahresabschlusses 
 

1. Ergebnisrechnung 

 

 Ergebnis
 2014 

 Ansatz 
2015 

 Ergebnis
 2015 Vergleich

Erträge

5     privatrechtliche Leistungsentgelte 7.381,62     7.500,00     7.391,31     108,69 -     
7     sonstige ordentliche Erträge -                50,00           -                50,00 -       

10  Summe Erträge aus lfd. Verw. tätigkeit 7.381,62     7.550,00     7.391,31     158,69 -     

Aufwendungen
13  für Sach- u. Dienstleistungen 186,40        350,00        186,40        163,60 -     

15  
Zuwendungen, Umlagen, sonst. 
Transferaufwendungen 11.616,08  10.000,00  5.000,00     5.000,00 - 

17  sonstige ordentliche Aufwendungen 1.932,21     2.200,00     3.482,62     1.282,62  
18  Summe Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit 13.734,69  12.550,00  8.669,02     3.880,98 - 

19  Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.353,07 -    5.000,00 -    1.277,71 -    3.722,29  

20  Finanzerträge 132,17        50,00           46,51           3,49 -          
21  Zinsen und sonstige Finanzaufwend. 50,00           50,00 -       
22  Finanzergebnis 132,17        -                46,51           46,51        

23  ordentliches Jahresergebnis 6.220,90 -    5.000,00 -    1.231,20 -    3.768,80  

27  Jahresergebnis 6.220,90 -    5.000,00 -    1.231,20 -    3.768,80   
     
     
     

Erträge wurden erzielt aus Mieteinnahmen, Erstattungen von Nebenkosten und Zinsen aus Forde-
rungen gegen die Einheitskasse und aus dem Sparguthaben. 
Bei den Aufwendungen handelt es im Wesentlichen sich um Kosten für das bebaute Grundstück, 
das im Eigentum der Schramm`schen Stiftung steht. 
Originäre Stiftungsaufwendungen fielen in Höhe von 5.000 € an. Der Zuschuss ging an die Schule 
„Am Webersberg“ zur Einrichtung eines „Snoezelenraumes“. 
Die Gesamtaufwendungen übersteigen die Gesamterträge um 1.231,20 €.  
Das Jahresergebnis wurde richtig in die Bilanz übertragen. 
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2. Finanzrechnung 
 

Ohne Einbeziehung der Sparbücher (gem. Auswertung aus Finanz+) 
 

 Ergebnis
 2014 

 Ansatz 
2015 

 Ergebnis 
2015 

 Vergleich
Ansatz/Ergebnis 

Einzahlungen
5 privatrechtliche Leistungsentgelte 7.101,62       7.500,00     7.671,31       171,31                 
7 sonstige Einzahlungen -                  50,00           -                  50,00 -                  
8 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahl. 8,31               50,00           8,02               41,98 -                  
9 Summe Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 7.109,93       7.600,00     7.679,33       79,33                   

Auszahlungen
12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen 179,10           350,00        193,70           156,30 -                
13 Zinsen u. sonstige Finanzausz. -                  50,00           -                  50,00 -                  

14
Zulagen, Umlagen und
sonstige Transferauszahlungen 11.616,08     10.000,00  5.000,00       5.000,00 -            

16 sonstige Auszahlungen 1.932,21       2.200,00     4.216,43       2.016,43             
17 Summe Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 13.727,39     12.600,00  9.410,13       3.189,87 -            

18 Saldo Ein- u. Ausz. lfd. Verw.tätigk. 6.617,46 -      5.000,00 -    1.730,80 -      3.269,20             

33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 6.617,46 -      5.000,00 -    1.730,80 -      3.269,20             
-                        

39 Veränderung der Finanzmittel 6.617,46 -      5.000,00 -    1.730,80 -      3.269,20             
40 Best. an Finanzmittel Anf. d. HHj. 11.392,83     -                4.775,37       4.775,37             

zuzügl. Einzahlungen 7.109,93       7.679,33       7.679,33             
abzügl. Auszahlungen 13.727,39     9.410,13       9.410,13             

41 Best. an Finanzmittel Ende d. HHj. 4.775,37       5.000,00 -    3.044,57       8.044,57             

Veränderung der Finanzmittel 6.617,46 -      5.000,00     1.730,80 -      6.730,80 -             
 

 
Die vom Programm erzeugte Finanzrechnung weist einen Bestand an Finanzmittel zum 
31.12.2015 in Höhe von 3.044,57 € aus, der identisch ist mit dem Bilanzposten Forderungen 
gegenüber der Einheitskasse. Sie zeigt nur die Ein- und Auszahlungen, die, die über ein Konto 
der Einheitskasse laufen und enthält nicht die Guthaben und die Zinszuflüsse aus den Sparbü-
chern. Die beiden Sparbücher mit einem Gesamtguthaben von 91.973,57 € sind nicht Teil der 
Einheitskasse und werden dort lediglich verwahrt. Ihre Bestände können deshalb nicht in die 
Finanzrechnung einfließen.  
Bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen fehlen deshalb auch die Zinsen aus den 
beiden Sparbüchern in Höhe von 45,96 €. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt deshalb die Finanzrechnung unter Einbeziehung der Guthaben 
der beiden Sparbücher und der Zinseinträge: 
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Ergebnis
 2014

Ansatz 
2015

Ergebnis 
2015

 Vergleich
Ansatz/Ergebnis 

Einzahlungen
privatrechtliche Leistungsentgelte 7.101,62          7.500,00    7.671,31          171,31                 
sonstige Einzahlungen -                     50,00          -                     50,00 -                  
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahl. 133,01             50,00          53,98                3,98                     
Summe Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 7.234,63          7.600,00    7.725,29          125,29                 

Auszahlungen
Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen 179,10             350,00        193,70             156,30 -                
Zinsen u. sonstige Finanzausz. -                     50,00          -                     50,00 -                  
Zulagen, Umlagen und
sonstige Transferauszahlungen 11.616,08       10.000,00  5.000,00          5.000,00 -            
sonstige Auszahlungen 1.932,21          2.200,00    4.216,43          2.016,43             
Summe Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 13.727,39       12.600,00  9.410,13          3.189,87 -            

Saldo Ein- u. Ausz. lfd. Verw.tätigk. 6.492,76 -         5.000,00 -   1.684,84 -         3.315,16             

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 6.492,76 -         5.000,00 -   1.684,84 -         3.315,16             
-                        

Veränderung der Finanzmittel 6.492,76 -         5.000,00 -   1.684,84 -         3.315,16             
Best. an Finanzmittel Anf. d. HHj. 103.195,74     -               96.702,98       96.702,98           
zuzügl. Einzahlungen 7.234,63          7.725,29          7.725,29             
abzügl. Auszahlungen 13.727,39       9.410,13          9.410,13             
Best. an Finanzmittel Ende d. HHj. 96.702,98       -               95.018,14       95.018,14           

Veränderung der Finanzmittel 6.492,76 -         -               1.684,84 -         1.684,84 -            

Probe:
Forderung Einheitskasse 3.044,57          
Sparbuch 1 53.247,60       
Sparbuch 2 38.725,97       
Stand 31.12.2014 95.018,14        
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3. Bilanz 
 

Aktiva Passiva

Anlagevermögen Eigenkapital
Sachanlagevermögen Stiftungskapital
Grundstücke 50.431,00        Grundstockvermögen 98.557,68        
Gebäude 2,00                   Rücklage f. Stiftungszw. 37.995,85        
geleistete Anz. /
Anlagen im Bau -                      Jaresergebnis -                      

Jahresüberschuss/
-fehlbetrag 1.231,20 -         

Umlaufvermögen Ergebnisvortrag 13.313,53        
Forderungen -                      
privatrechtl. Ford. 2.450,91          Sonderposten -                      
Forderungen 
gegenüber
Einheitskasse 3.044,57          Sonderposten aus Zuw. -                      
Zinsforderungen Stadt -                      -                      
sonstige Forderungen
gegenüber öffentl. 
Ber. -                      Verbindlichkeiten -                      
liquide Mittel 91.973,57        

aktive RAP 733,81              

148.635,86  148.635,86   
 

Eine Forderung aus dem Jahr 2014 wurde beglichen., 
Rechnungsabgrenzungen wurden gebildet für Versicherungsprämien die Ende Dezember 2015 aus-
gezahlt wurden, aber Aufwand für 2016 darstellen. 
Die Bilanzsumme von 148.635,86 € hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.238,50 € verringert.  

 
 

  
 
Ergebnis der Prüfung 
 
Die Erstellung des Jahresabschlusses 2015 erfolgte im Juni 2021. Das saarländische Stiftungsgesetz 
schreibt die Erstellung innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor. 
 
Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresergebnis von – 1.231,20 € ab, das korrekt in die Bi-
lanz übertragen wurde. 

TOP 18



 
 

 
8 

 

 
Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an Finanzmittel von 3.044,57 € ab, der mit den 
Forderungen gegenüber der Einheitskasse übereinstimmt. 
 
Die beiden Sparbücher und die darauf eingehenden Zinsen fließen nicht in die Finanzrechnung ein. 
Das Sparguthaben beläuft sich zum 31.12.2015 auf 91.973,57 € 
Aktiva und Passiva wurden richtig ermittelt und stimmen mit einer Bilanzsumme von jeweils 
148.635,86 € überein 
. 
Aufwendungen wurden zur Erhaltung des Stiftungsvermögens getätigt. Aufwendungen, die dem ei-
gentlichen Stiftungszweck entsprechen gem. § 2 der Satzung der Schramm`schen Stiftung sind in 
Höhe von 5.000 € angefallen. 
 
Das Stiftungsvermögen wurde erhalten und wird vom übrigen Vermögen getrennt gehalten. 
 

 
 
Homburg, den 08.07.2021 
 
 
 
 
 
(Sigrid Kasper) 
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Saarpfalz-Kreis 
Rechnungsprüfungsamt 
________________________________________________________________________________ 
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I. Allgemeines 
 
 

- Angaben zur Stiftung  
Bei der Schram`schen Stiftung handelt sich es sich um eine rechtsfähige kommunale Stiftung 
des bürgerlichen Rechts. Stiftungsvermögen ist das von dem Homburger Kaufmann Carl Phi-
lipp Friedrich Schramm durch Testament vom 10.01.1915 vererbte Vermögen. Nach dem Tod 
des Stifters wurde am 27. April 1926 die Errichtung der Stiftung genehmigt. Zweck der Stif-
tung ist die Förderung von blinden oder stark sehbehinderten Kindern evangelischen Glau-
bens, die in Homburg wohnen. Soweit ein Förderungsbedarf hier nicht festgestellt werden 
kann, können auch sonstig behinderte Kindern ohne Berücksichtigung des Glaubens, die in 
Homburg oder dem Saarpfalz-Kreis wohnhaft sind, gefördert werden, außerdem Projekte der 
Universitätskliniken Homburg zur Erkennung und Behandlung von Blindheit und Sehbehin-
derung.  
 

- Stiftungskapital 
 
Das Stiftungskapital in Höhe v. 98.557,68 € bestand ursprünglich aus einem Wohngebäude 
und mehreren unbebauten Grundstücken. Die Grundstücke wurden inzwischen veräußert und 
die Einnahmen aus den Verkäufen dem Stiftungsvermögen zugeführt.   
 

- Buchführung 
Gem.  § 11 Abs. 2 des saarländischen Stiftungsgesetzes hat die Stiftung  der Stiftungsbehörde 
innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines Geschäftsjahres  eine Jahresrechnung mit einer 
Vermögensübersicht und einem Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes vorzulegen. 
 

- Prüfungsauftrag 
Das saarländische Stiftungsgesetz enthält keine Vorgaben für eine verpflichtende Prüfung der 
Jahresrechnung.  
Gem. § 9 Abs. 2 der Satzung der „Schramm`schen Stiftung“ erfolgt die Prüfung der Stiftung 
durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Homburg. Die Prüfung erstreckt sich auf den Er-
halt des Stiftungsvermögens und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel.  
Da die Kreisstadt Homburg die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes auf den Saarpfalz-
Kreis übertragen hat, ist nunmehr das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreis für die Prü-
fung zuständig.  
Mit Schreiben vom 22.06.2021 hat der Bürgermeister der Stadt Homburg in Vertretung des 
Oberbürgermeisters den Jahresabschluss 2016 zur Prüfung vorgelegt.   
 

- Durchführung der Prüfung:  
Die Prüfung erfolgte entsprechend den Vorschriften des Kommunalselbstverwaltungsgeset-
zes (KSVG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997, zuletzt geändert durch 
Gesetz v. 08./09.12.2020) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO v. 
19.10.2006, zuletzt geändert durch Verordnung v. 15.10.2018)  

TOP 18



 
 

 
3 

 

 
Zur Prüfung lagen vor:  
- die Bilanz zum 31.12.2016  
- die Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahres 2016   
- der Anlagenachweis  
- der Anhang    

 
 
(Die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen wurde durch Vollständigkeitserklärung vom 
22.06.2021 vom Bürgermeister der Kreisstadt Homburg, Herr Michael Forster, in Vertreter 
des Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes, Herrn Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind, 
bestätigt.) 
 
Es wurde geprüft:  
- ob die Belege richtig verbucht wurden 
- ob die Aufwendungen dem Stiftungszweck entsprachen 
- ob das Stiftungsvermögen vom übrigen Vermögen getrennt gehalten und in seinem Be-  
   stand erhalten wurde 
- ob Vermögensrechnung (Schlussbilanz), Ergebnis- und Finanzrechnung richtig aufgestellt  
  wurden 
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II. Prüfung des Jahresabschlusses 
 

1. Ergebnisrechnung 

 

 Ergebnis
 2015 

 Ansatz 
2016 

 Ergebnis
 2016 

 Vergleich
Ergebn./Ans. 

Erträge

5     privatrechtliche Leistungsentgelte 7.391,31     7.500,00     7.138,84     361,16 -         
7     sonstige ordentliche Erträge -                150,00        -                150,00 -         

10  Summe Erträge aus lfd. Verw. tätigkeit 7.391,31     7.650,00     7.138,84     511,16 -         

Aufwendungen
13  für Sach- u. Dienstleistungen 186,40        350,00        149,90        200,10 -         

15  
Zuwendungen, Umlagen, sonst. 
Transferaufwendungen 5.000,00     10.000,00  -                10.000,00 -   

17  sonstige ordentliche Aufwendungen 3.482,62     2.200,00     2.103,77     96,23 -            
18  Summe Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit 8.669,02     12.550,00  2.253,67     10.296,33 -   

19  Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.277,71 -    4.900,00 -    4.885,17     9.785,17       

20  Finanzerträge 46,51           50,00           31,58           18,42 -            
21  Zinsen und sonstige Finanzaufwend. 50,00           50,00 -            
22  Finanzergebnis 46,51           -                31,58           31,58             

23  ordentliches Jahresergebnis 1.231,20 -    4.900,00 -    4.916,75     9.816,75       

27  Jahresergebnis 1.231,20 -    4.900,00 -    4.916,75     9.816,75        
     
     
     

Erträge wurden erzielt aus Mieteinnahmen, Erstattungen von Nebenkosten und Verzinsung des 
Sparguthabens. 
Bei den Aufwendungen handelt es im Wesentlichen sich um Kosten für das bebaute Grundstück, 
das im Eigentum der Schramm`schen Stiftung steht. 
Originäre Stiftungsaufwendungen fielen im Jahr 2016 keine an, d. h. es wurden keine Zuwendungen 
erteilt. 
Die Erträge übersteigen dadurch die Aufwendungen und 4.916,75 €. 
Das Jahresergebnis wurde richtig in die Bilanz übertragen. 
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2. Finanzrechnung 
 

Ohne Einbeziehung der Sparbücher (gem. Auswertung aus Finanz+) 
 

 Ergebnis
 2015 

 Ansatz 
2016 

 Ergebnis 
2016 

 Vergleich
Ansatz/Ergebnis 

Einzahlungen
5 privatrechtliche Leistungsentgelte 7.671,31       7.500,00     7.138,84       361,16 -                
7 sonstige Einzahlungen -                  150,00        150,00 -                
8 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahl. 8,02               50,00           50,00 -                  
9 Summe Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 7.679,33       7.700,00     7.138,84       561,16 -                

Auszahlungen
12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen 193,70           350,00        157,20           192,80 -                
13 Zinsen u. sonstige Finanzausz. -                  50,00           50,00 -                  

14
Zulagen, Umlagen und
sonstige Transferauszahlungen 5.000,00       10.000,00  10.000,00 -          

16 sonstige Auszahlungen 4.216,43       2.200,00     2.110,23       89,77 -                  
17 Summe Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 9.410,13       12.600,00  2.267,43       10.332,57 -          

18 Saldo Ein- u. Ausz. lfd. Verw.tätigk. 1.730,80 -      4.900,00 -    4.871,41       9.771,41             

33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.730,80 -      4.900,00 -    4.871,41       9.771,41             
-                        

39 Veränderung der Finanzmittel 1.730,80 -      4.900,00 -    4.871,41       9.771,41             
40 Best. an Finanzmittel Anf. d. HHj. 4.775,37       -                3.044,57       3.044,57             

zuzügl. Einzahlungen 7.679,33       7.700,00     7.138,84       561,16 -                
abzügl. Auszahlungen 9.410,13       12.600,00  2.267,43       10.332,57 -          

41 Best. an Finanzmittel Ende d. HHj. 3.044,57       4.900,00 -    7.915,98       12.815,98           

Veränderung der Finanzmittel 1.730,80 -      4.900,00 -    4.871,41       9.771,41              
 

Die vom Programm erzeugte Finanzrechnung weist einen Bestand an Finanzmittel zum 
31.12.2016 in Höhe von 7.915,98 € aus, der identisch ist mit dem Bilanzposten Forderungen 
gegenüber der Einheitskasse. Sie zeigt nur die Ein- und Auszahlungen, die, die über ein Konto 
der Einheitskasse laufen und enthält nicht die Guthaben und die Zinszuflüsse aus den Sparbü-
chern. Die beiden Sparbücher mit einem Gesamtguthaben von 92.005,15 € sind nicht Teil der 
Einheitskasse und werden dort lediglich verwahrt. Ihre Bestände können deshalb nicht in die 
Finanzrechnung einfließen.  
Bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen fehlen deshalb auch die Zinsen aus den 
beiden Sparbüchern in Höhe von 31,58 €. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt deshalb die Finanzrechnung unter Einbeziehung der Guthaben 
der beiden Sparbücher und der Zinseinträge: 
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Ergebnis
 2015

Ansatz 
2016

Ergebnis 
2016

 Vergleich
Ansatz/Ergebnis 

Einzahlungen
5 privatrechtliche Leistungsentgelte 7.671,31          7.500,00    7.138,84          361,16 -                
7 sonstige Einzahlungen -                     150,00        -                     150,00 -                
8 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahl. 53,98                50,00          31,58                18,42 -                  
9 Summe Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 7.725,29          7.700,00    7.170,42          529,58 -                

-                        
Auszahlungen -                        

12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen 193,70             350,00        157,20             192,80 -                
13 Zinsen u. sonstige Finanzausz. -                     50,00          50,00 -                  

14
Zulagen, Umlagen und
sonstige Transferauszahlungen 5.000,00          10.000,00  10.000,00 -          

16 sonstige Auszahlungen 4.216,43          2.200,00    2.110,23          89,77 -                  
17 Summe Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 9.410,13          12.600,00  2.267,43          10.332,57 -          

-                        
18 Saldo Ein- u. Ausz. lfd. Verw.tätigk. 1.684,84 -         4.900,00 -   4.902,99          9.802,99             

-                        
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.684,84 -         4.900,00 -   4.902,99          9.802,99             

-                        
39 Veränderung der Finanzmittel 1.684,84 -         4.900,00 -   4.902,99          9.802,99             
40 Best. an Finanzmittel Anf. d. HHj. 96.702,98       -               95.018,14       95.018,14           

zuzügl. Einzahlungen 7.725,29          7.700,00    7.170,42          529,58 -                
abzügl. Auszahlungen 9.410,13          12.600,00  2.267,43          10.332,57 -          

41 Best. an Finanzmittel Ende d. HHj. 95.018,14       4.900,00 -   99.921,13       104.821,13        
-                        

Veränderung der Finanzmittel 1.684,84 -         4.900,00 -   4.902,99          9.802,99             

Probe:
Forderung Einheitskasse 7.915,98          
Sparbuch 1 53.265,88       92.005,15  
Sparbuch 2 38.739,27       
Stand 31.12.2016 99.921,13        
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3. Bilanz 
 

Aktiva Passiva

Anlagevermögen Eigenkapital
Sachanlagevermögen Stiftungskapital
Grundstücke 50.431,00        Grundstockvermögen 98.557,68        
Gebäude 2,00                   Rücklage f. Stiftungszw. 37.995,85        
geleistete Anz. /
Anlagen im Bau -                      Jaresergebnis 4.916,75          

Jahresüberschuss/
-fehlbetrag 12.082,33        

Umlaufvermögen Ergebnisvortrag -                      
Forderungen -                      
privatrechtl. Ford. 2.450,91          Sonderposten -                      
Forderungen 
gegenüber
Einheitskasse 7.915,98          Sonderposten aus Zuw. -                      
Zinsforderungen Stadt -                      -                      
sonstige Forderungen
gegenüber öffentl. 
Ber. -                      Verbindlichkeiten 7,30 -                  
liquide Mittel 92.005,15        

aktive RAP 740,27              

153.545,31  153.545,31   
 

 
Alte Forderungen aus dem Mietverhältnis wurden nicht ausgeglichen. 
Rechnungsabgrenzungen wurden gebildet für Versicherungsprämien, die Ende Dezember 2015 aus-
gezahlt wurden, aber Aufwand für 2016 darstellen. 
Die Bilanzsumme von 153.545,31 € hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4.909,45 € erhöht.  

 

 
 
Ergebnis der Prüfung 
 
Die Erstellung des Jahresabschlusses 2016 erfolgte im Juni 2021. Das saarländische Stiftungsgesetz 
schreibt die Erstellung innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor. 
 
Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresergebnis von 4.916,75 € ab, das korrekt in die Bi-
lanz übertragen wurde. 
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Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an Finanzmittel von 7.915,98 € ab, der mit den 
Forderungen gegenüber der Einheitskasse übereinstimmt.  
 
Die beiden Sparbücher und die darauf eingehenden Zinsen fließen nicht in die Finanzrechnung ein. 
Das Sparguthaben beläuft sich zum 31.12.2016 auf 92.005,15 € 
Aktiva und Passiva wurden richtig ermittelt und stimmen mit einer Bilanzsumme von jeweils 
153.545,31 € überein 
. 
Aufwendungen dienen alle der Erhaltung des Stiftungsvermögens getätigt. Aufwendungen (Zuwen-
dungen), die dem eigentlichen Stiftungszweck entsprechen gem. § 2 der Satzung der Schramm`schen 
Stiftung wurden in 2016 nicht getätigt. 
 
Das Stiftungsvermögen wurde erhalten und wird vom übrigen Vermögen getrennt gehalten. 
 

 
 
Homburg, den 20.07.2021 
 
 
 
 
 
(Sigrid Kasper) 
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Saarpfalz-Kreis 
Rechnungsprüfungsamt 
________________________________________________________________________________ 
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I. Allgemeines 
 
 

- Angaben zur Stiftung  
Bei der Schram`schen Stiftung handelt sich es sich um eine rechtsfähige kommunale Stif-
tung des bürgerlichen Rechts. Stiftungsvermögen ist das von dem Homburger Kaufmann 
Carl Philipp Friedrich Schramm durch Testament vom 10.01.1915 vererbte Vermögen. 
Nach dem Tod des Stifters wurde am 27. April 1926 die Errichtung der Stiftung genehmigt. 
Zweck der Stiftung ist die Förderung von blinden oder stark sehbehinderten Kindern evan-
gelischen Glaubens, die in Homburg wohnen. Soweit ein Förderungsbedarf hier nicht fest-
gestellt werden kann, können auch sonstig behinderte Kindern ohne Berücksichtigung des 
Glaubens, die in Homburg oder dem Saarpfalz-Kreis wohnhaft sind, gefördert werden, au-
ßerdem Projekte der Universitätskliniken Homburg zur Erkennung und Behandlung von 
Blindheit und Sehbehinderung.  
 

- Stiftungskapital 
 
Das Stiftungskapital in Höhe v. 98.557,68 € bestand ursprünglich aus einem Wohngebäude 
und mehreren unbebauten Grundstücken. Die Grundstücke wurden inzwischen veräußert 
und die Einnahmen aus den Verkäufen dem Stiftungsvermögen zugeführt.   
 

- Buchführung 
Gem.  § 11 Abs. 2 des saarländischen Stiftungsgesetzes hat die Stiftung  der Stiftungsbehör-
de innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines Geschäftsjahres  eine Jahresrechnung mit 
einer Vermögensübersicht und einem Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes vor-
zulegen. 
 

- Prüfungsauftrag 
Das saarländische Stiftungsgesetz enthält keine Vorgaben für eine verpflichtende Prüfung 
der Jahresrechnung.  
Gem. § 9 Abs. 2 der Satzung der „Schramm`schen Stiftung“ erfolgt die Prüfung der Stiftung 
durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Homburg. Die Prüfung erstreckt sich auf den 
Erhalt des Stiftungsvermögens und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel.  
Da die Kreisstadt Homburg die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes auf den Saarpfalz-
Kreis übertragen hat, ist nunmehr das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreis für die 
Prüfung zuständig.  
Mit Schreiben vom 22.06.2021 hat der Bürgermeister der Stadt Homburg in Vertretung des 
Oberbürgermeisters den Jahresabschluss 2017 zur Prüfung vorgelegt.   
 

- Durchführung der Prüfung:  
Die Prüfung erfolgte entsprechend den Vorschriften des Kommunalselbstverwaltungsgeset-
zes (KSVG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997, zuletzt geändert durch 
Gesetz v. 08./09.12.2020) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO v. 
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19.10.2006, zuletzt geändert durch Verordnung v. 15.10.2018)  
 
Zur Prüfung lagen vor:  
- die Bilanz zum 31.12.2017  
- die Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahres 2017   
- der Anlagenachweis  
- der Anhang    

 
 
(Die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen wurde durch Vollständigkeitserklärung 
vom 22.06.2021 vom Bürgermeister der Kreisstadt Homburg, Herr Michael Forster, in Ver-
treter des Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes, Herrn Oberbürgermeister Rüdiger Schnei-
dewind, bestätigt.) 
 
Es wurde geprüft:  
- ob die Belege richtig verbucht wurden 
- ob die Aufwendungen dem Stiftungszweck entsprachen 
- ob das Stiftungsvermögen vom übrigen Vermögen getrennt gehalten und in seinem Be-  
   stand erhalten wurde 
- ob Vermögensrechnung (Schlussbilanz), Ergebnis- und Finanzrechnung richtig aufgestellt  
  wurden 
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II. Prüfung des Jahresabschlusses 
 

1. Ergebnisrechnung 

 

 Ergebnis
 2016 

 Ansatz 
2017 

 Ergebnis
 2017 

 Vergleich
Ergebn./Ans. 

Erträge

5     privatrechtliche Leistungsentgelte 7.138,84     7.600,00     9.489,82     1.889,82       
7     sonstige ordentliche Erträge -                5.050,00     -                5.050,00 -      

10   Summe Erträge aus lfd. Verw. tätigkeit 7.138,84     12.650,00   9.489,82     3.160,18 -      

Aufwendungen
13   für Sach- u. Dienstleistungen 149,90         350,00         159,70         190,30 -          

15   
Zuwendungen, Umlagen, sonst. 
Transferaufwendungen -                10.000,00   4.500,00     5.500,00 -      

17   sonstige ordentliche Aufwendungen 2.103,77     2.300,00     2.097,07     202,93 -          
18   Summe Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit 2.253,67     12.650,00   6.756,77     5.893,23 -      

19   Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.885,17     -                2.733,05     2.733,05       

20   Finanzerträge 31,58           50,00           9,20             40,80 -            
21   Zinsen und sonstige Finanzaufwend. 50,00           50,00 -            
22   Finanzergebnis 31,58           -                9,20             9,20               

23   ordentliches Jahresergebnis 4.916,75     -                2.742,25     2.742,25       

27   Jahresergebnis 4.916,75     -                2.742,25     2.742,25       
 

          
     
Erträge wurden erzielt aus Mieteinnahmen, Erstattungen von Nebenkosten und Verzinsung des 
Sparguthabens. 
Bei den Aufwendungen handelt es im Wesentlichen sich um Kosten für das bebaute Grundstück, 
das im Eigentum der Schramm`schen Stiftung steht. 
Originäre Stiftungsaufwendungen in Höhe von 4.500 € fielen im Jahr 2017 für einen Zuschuss an 
die Schule „Am Webersberg“ zur Erneuerung der Rollstuhlschaukel an. 
Die Erträge übersteigen die Aufwendungen und 2.742,25 €. 
Das Jahresergebnis wurde richtig in die Bilanz übertragen. 
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2. Finanzrechnung 

 

Ohne Einbeziehung der Sparbücher (gem. Auswertung aus Finanz+) 
 

Auszahlungen
12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen 157,20           350,00         152,40           197,60 -                
13 Zinsen u. sonstige Finanzausz. 50,00           50,00 -                  

14
Zulagen, Umlagen und
sonstige Transferauszahlungen 10.000,00   4.500,00        5.500,00 -            

16 sonstige Auszahlungen 2.110,23        2.300,00     1.356,80        943,20 -                
17 Summe Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2.267,43        12.700,00   6.009,20        6.690,80 -            

18 Saldo Ein- u. Ausz. lfd. Verw.tätigk. 4.871,41        -                1.251,77        1.251,77             

33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 4.871,41        -                1.251,77        1.251,77             
-                        

39 Veränderung der Finanzmittel 4.871,41        -                1.251,77        1.251,77             
40 Best. an Finanzmittel Anf. d. HHj. 3.044,57        -                7.915,98        7.915,98             

zuzügl. Einzahlungen 7.138,84        12.700,00   7.260,97        5.439,03 -            
abzügl. Auszahlungen 2.267,43        12.700,00   6.009,20        6.690,80 -            

41 Best. an Finanzmittel Ende d. HHj. 7.915,98        -                9.167,75        9.167,75             

Veränderung der Finanzmittel 4.871,41        -                1.251,77        1.251,77             
 

 
Die vom Programm erzeugte Finanzrechnung weist einen Bestand an Finanzmittel zum 
31.12.2017 in Höhe von 9.167,75 € aus, der identisch ist mit dem Bilanzposten Forderungen 
gegenüber der Einheitskasse. Sie zeigt nur die Ein- und Auszahlungen, die, die über ein Konto 
der Einheitskasse laufen und enthält nicht die Guthaben und die Zinszuflüsse aus den Sparbü-
chern. Die beiden Sparbücher mit einem Gesamtguthaben von 92.14,35 € sind nicht Teil der 
Einheitskasse und werden dort lediglich verwahrt. Ihre Bestände können deshalb nicht in die 
Finanzrechnung einfließen.  
Bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen fehlen deshalb auch die Zinsen aus den 
beiden Sparbüchern in Höhe von 9,20 €. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt deshalb die Finanzrechnung unter Einbeziehung der Guthaben 
der beiden Sparbücher und der Zinseinträge: 
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-                        
Auszahlungen -                        

12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen 193,70              350,00        152,40              197,60 -                
13 Zinsen u. sonstige Finanzausz. -                     50,00          50,00 -                  

14
Zulagen, Umlagen und
sonstige Transferauszahlungen 5.000,00          10.000,00   10.000,00 -          

16 sonstige Auszahlungen 4.216,43          2.200,00     1.356,80          843,20 -                
17 Summe Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 9.410,13          12.600,00   1.509,20          11.090,80 -          

-                        
18 Saldo Ein- u. Ausz. lfd. Verw.tätigk. 1.692,86 -         4.900,00 -    5.760,97          10.660,97           

-                        
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.692,86 -         4.900,00 -    5.760,97          10.660,97           

-                        
39 Veränderung der Finanzmittel 1.692,86 -         4.900,00 -    5.760,97          10.660,97           
40 Best. an Finanzmittel Anf. d. HHj. 96.702,98        -                95.010,12        95.010,12           

zuzügl. Einzahlungen 7.717,27          7.700,00     7.270,17          429,83 -                
abzügl. Auszahlungen 9.410,13          12.600,00   1.509,20          11.090,80 -          

41 Best. an Finanzmittel Ende d. HHj. 95.010,12        4.900,00 -    100.771,09      105.671,09         
-                        

Veränderung der Finanzmittel 1.692,86 -         4.900,00 -    5.760,97          10.660,97           

Probe:
Forderung Einheitskasse 9.167,75          
Sparbuch 1 53.271,21        92.014,35   
Sparbuch 2 38.743,14        
Stand 31.12.2017 101.182,10      
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3. Bilanz 
 

Aktiva Passiva

Anlagevermögen Eigenkapital
Sachanlagevermögen Stiftungskapital
Grundstücke 50.431,00         Grundstockvermögen 98.557,68         
Gebäude 2,00                   Rücklage f. Stiftungszw. 37.995,85         
geleistete Anz. /
Anlagen im Bau -                      Jaresergebnis 2.742,25           

Jahresüberschuss/
-fehlbetrag 16.999,08         

Umlaufvermögen Ergebnisvortrag -                      
Forderungen -                      
privatrechtl. Ford. 4.679,76           Sonderposten -                      

Forderungen gegenüber
Einheitskasse 9.167,75           Sonderposten aus Zuw. -                      
Zinsforderungen Stadt -                      -                      

sonstige Forderungen
gegenüber öffentl. Ber. -                      Verbindlichkeiten -                      
liquide Mittel 92.014,35         

aktive RAP -                      

156.294,86    156.294,86    
 

 

 
Die Bilanzsumme von 156.294,86 € hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.742,25 € erhöht.  
Forderungen bestehen in Höhe der Nebenkostenabrechnung für 2017, die aber erst in 2018 fällig 
wird. Alte Forderungen aus dem Mietverhältnis wurden nicht ausgeglichen. 

 

 
 
Ergebnis der Prüfung 
 
Die Erstellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte im Juni 2021. Das saarländische Stiftungsgesetz 
schreibt die Erstellung innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor. 
 
Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresergebnis von 2.742,25 € ab, das korrekt in die Bi-
lanz übertragen wurde. 
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Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an Finanzmittel von 9167,75 € ab, der mit den For-
derungen gegenüber der Einheitskasse übereinstimmt.  
 
Die beiden Sparbücher und die darauf eingehenden Zinsen fließen nicht in die Finanzrechnung ein. 
Das Sparguthaben beläuft sich zum 31.12.2016 auf 92.014,35 € 
Aktiva und Passiva wurden richtig ermittelt und stimmen mit einer Bilanzsumme von jeweils 
156.294,86 € überein 
. 
Aufwendungen dienen alle der Erhaltung des Stiftungsvermögens getätigt. Aufwendungen (Zuwen-
dungen), die dem eigentlichen Stiftungszweck entsprechen gem. § 2 der Satzung der 
Schramm`schen Stiftung wurden in Höhe von 4.500 € getätigt. 
 
Das Stiftungsvermögen wurde erhalten und wird vom übrigen Vermögen getrennt gehalten. 
 

 
 
Homburg, den 20.07.2021 
 
 
 
 
 
(Sigrid Kasper) 
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2021/82/200-01
öffentlich
Beschlussvorlage
200 - Haushaltsangelegenheiten
Bericht erstattet: Braß Michael

Erlass der Haushaltssatzungen und Beschluss der 
Haushalte der Schramm´sche Stiftung für die Jahre 
2020, 2021 und 2022

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 29.09.2021 N
Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Für die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 werden die Haushaltssatzungen der 
Schramm´sche Stiftung und die Haushaltspläne beschlossen. 

Sachverhalt

 Nach § 13 der Satzung der Schramm´sche Stiftung ist die Stiftungsversammlung 
der Stadtrat von Homburg. Die Stiftungsversammlung beschließt nach § 14 der 
Satzung über die Aufstellung des Haushaltsvoranschlages.

Der Stiftungsbeirat entscheidet über die Verwendung der Stiftungsmittel. Die 
Vorberatung einer Haushaltssatzung gehört nicht zu den Aufgaben des 
Stiftungsbeirates. Eine Sitzung nur zur Unterrichtung der Beiratsmitglieder wurde 
von diesen nicht gewünscht.

Anlage/n

1 Haushaltsplan 2020 Unterschrift Vorwort (öffentlich)
2 Haushaltsplan 2021 Unterschrift Vorwort (öffentlich)
3 Haushaltsplan 2022 Unterschrift Vorwort (öffentlich)
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2021/1251/200
öffentlich
Beschlussvorlage
200 - Haushaltsangelegenheiten
Bericht erstattet: Braß, Michael

Betriebskostenzuschuss 2021 an die Stiftung 
Römermuseum Homburg-Schwarzenacker

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 29.09.2021 N
Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Der Stiftung Römermuseum wird der im Haushalt veranschlagte 
Betriebskostenzuschuss 2021 in Höhe von 285.000,-- € gewährt und ausgezahlt.

Sachverhalt

Der Geschäftsführer der Stiftung Römermuseum bittet um Auszahlung des 
Betriebskostenzuschusses in Höhe von 285.000,-- €, damit die ordnungsgemäße 
Führung des Museumsbetriebes gewährleistet werden kann. Die Stiftung ist 
aufgrund steigender Kosten und der Unterdeckung der Stiftung sowie 
anstehender Renovierungsarbeiten am Edelhaus auf den Betriebskostenzuschuss 
angewiesen. Eine Aufstellung der bisherigen Erträge und Aufwendungen für 2021 
und 2020 ist als Anlage beigefügt.

Im Haushalt 2021 stehen bei dem Produkt 25200100 (Verwaltung, Museen, 
historische Stätten, Archive) Konto 531601 (Aufwendungen für Zusch. an Stiftg. 
Römermuseum) 300.000,-- € als Betriebskostenzuschuss für die Stiftung 
Römermuseum zur Verfügung. Darin enthalten ist die jährliche Stiftereinlage in 
Höhe von 15.000,--, die bereits ausgezahlt wurde.

Anlage/n

1 Erträge und Aufwendungen 2020 Roemermuseum (öffentlich)
2 Erträge und Aufwendung bis August 2021 Roemermuseum (öffentlich)
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Summen- und Saldenliste Seite 1 von 1
30.08.2021

Stiftung Römermuseum Homburg-Schwarzenacker

Buchjahr: 2020

Konto Bezeichnung Eröffnungs-
bilanzwert

Soll
2020

Haben
2020

Schlussbilanz-
wert

Saldo

Ergebniskonten

Ertrag
414400 Erträge Zuweisungen v.

sonst. öffentl. Bereich
0,00 € (S) 0,00 € 4.052,00 € 0,00 € (S) 4.052,00 € (H)

414500 Zuschüsse von
verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und
Sondervermögen

0,00 € (S) 0,00 € 357.500,00 € 0,00 € (S) 357.500,00 € (H)

421300 Erträge
Leist.v.Soz.leist.trägern

0,00 € (S) 0,00 € 560,95 € 0,00 € (S) 560,95 € (H)

441102 Verkauf Publikationen usw. 0,00 € (S) 0,00 € 3.228,40 € 0,00 € (S) 3.228,40 € (H)

441210 Miete Wohnung 0,00 € (S) 0,00 € 2.760,96 € 0,00 € (S) 2.760,96 € (H)

441601 Museumseintritte 0,00 € (S) 0,00 € 15.879,20 € 0,00 € (S) 15.879,20 € (H)

441602 Erträge aus Projekten 0,00 € (S) 0,00 € 9.914,10 € 0,00 € (S) 9.914,10 € (H)

452900 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 € (S) 0,00 € 256,67 € 0,00 € (S) 256,67 € (H)

Summe: Ertrag 0,00 € (S) 0,00 € 394.152,28 € 0,00 € (S) 394.152,28 € (H)

Aufwand
502200 Aufw. Vergütg.tarifl.

Beschäftigte
0,00 € (S) 278.340,68 € 0,00 € 0,00 € (S) 278.340,68 € (S)

502201 Personalkosten für
geringfügig Beschäftigte

0,00 € (S) 13.935,15 € 0,00 € 0,00 € (S) 13.935,15 € (S)

503200 ZVK/VBLU 0,00 € (S) 16.957,62 € 0,00 € 0,00 € (S) 16.957,62 € (S)

504200 Aufw. SV tarifl. Beschäftigte 0,00 € (S) 55.804,73 € 0,00 € 0,00 € (S) 55.804,73 € (S)

521001 Aufw. für Waren
(Publikationen usw.)

0,00 € (S) 1.140,78 € 13,15 € 0,00 € (S) 1.127,63 € (S)

521002 Einkauf Schulprojekte 0,00 € (S) 3.547,88 € 447,79 € 0,00 € (S) 3.100,09 € (S)

522000 Aufw. für Energie, Wasser,
Abwasser

0,00 € (S) 40.139,57 € 15.860,00 € 0,00 € (S) 24.279,57 € (S)

523101 Aufw. für Unterhaltung und
Bewirtschaftung Edelhaus

0,00 € (S) 8.852,20 € 7,80 € 0,00 € (S) 8.844,40 € (S)

523102 Aufw. für Unterhaltung und
Bewirtschaftung
Freilichtgelände

0,00 € (S) 5.296,73 € 29,45 € 0,00 € (S) 5.267,28 € (S)

551300 Aufw.
Dienst-u.Gesch.reisen/gänge

0,00 € (S) 83,50 € 0,00 € 0,00 € (S) 83,50 € (S)

553400 Telefon,
Datenübertragungskosten

0,00 € (S) 1.734,26 € 0,00 € 0,00 € (S) 1.734,26 € (S)

553600 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 € (S) 7.743,02 € 0,00 € 0,00 € (S) 7.743,02 € (S)

554100 Versicherungen 0,00 € (S) 6.141,71 € 0,00 € 0,00 € (S) 6.141,71 € (S)

554140 Aufw. für
Unfallversicherungen

0,00 € (S) 1.442,47 € 0,00 € 0,00 € (S) 1.442,47 € (S)

554200 Beiträge zu
Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertr. und Vereinen

0,00 € (S) 557,96 € 0,00 € 0,00 € (S) 557,96 € (S)

558100 Grundsteuer 0,00 € (S) 1.587,25 € 0,00 € 0,00 € (S) 1.587,25 € (S)

Summe: Aufwand 0,00 € (S) 443.305,51 € 16.358,19 € 0,00 € (S) 426.947,32 € (S)

Summe: Ergebniskonten 0,00 € (S) 443.305,51 € 410.510,47 € 0,00 € (S) 32.795,04 € (S)

gesamt: 0,00 € (S) 443.305,51 € 410.510,47 € 0,00 € (S) 32.795,04 € (S)

Ende der Liste
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Summen- und Saldenliste Seite 1 von 1
30.08.2021

Stiftung Römermuseum Homburg-Schwarzenacker

Buchjahr: 2021

Konto Bezeichnung Eröffnungs-
bilanzwert

Soll
2021

Haben
2021

Schlussbilanz-
wert

Saldo

Ergebniskonten

Ertrag
414500 Zuschüsse von

verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und
Sondervermögen

0,00 € (S) 0,00 € 22.500,00 € 0,00 € (S) 22.500,00 € (H)

421300 Erträge
Leist.v.Soz.leist.trägern

0,00 € (S) 0,00 € 2.776,75 € 0,00 € (S) 2.776,75 € (H)

441102 Verkauf Publikationen usw. 0,00 € (S) 0,00 € 427,50 € 0,00 € (S) 427,50 € (H)

441200 Mieten (Taberna und Saal) 0,00 € (S) 0,00 € 5.250,00 € 0,00 € (S) 5.250,00 € (H)

441210 Miete Wohnung 0,00 € (S) 0,00 € 460,16 € 0,00 € (S) 460,16 € (H)

441602 Erträge aus Projekten 0,00 € (S) 0,00 € 1.281,00 € 0,00 € (S) 1.281,00 € (H)

Summe: Ertrag 0,00 € (S) 0,00 € 32.695,41 € 0,00 € (S) 32.695,41 € (H)

Aufwand
502200 Aufw. Vergütg.tarifl.

Beschäftigte
0,00 € (S) 160.950,07 € 614,44 € 0,00 € (S) 160.335,63 € (S)

502201 Personalkosten für
geringfügig Beschäftigte

0,00 € (S) 9.592,94 € 0,00 € 0,00 € (S) 9.592,94 € (S)

503200 ZVK/VBLU 0,00 € (S) 9.295,32 € 35,82 € 0,00 € (S) 9.259,50 € (S)

504200 Aufw. SV tarifl. Beschäftigte 0,00 € (S) 35.555,22 € 1.260,36 € 0,00 € (S) 34.294,86 € (S)

521001 Aufw. für Waren
(Publikationen usw.)

0,00 € (S) 2.181,43 € 0,00 € 0,00 € (S) 2.181,43 € (S)

521002 Einkauf Schulprojekte 0,00 € (S) 2.859,38 € 0,00 € 0,00 € (S) 2.859,38 € (S)

522000 Aufw. für Energie, Wasser,
Abwasser

0,00 € (S) 23.156,00 € 0,00 € 0,00 € (S) 23.156,00 € (S)

523101 Aufw. für Unterhaltung und
Bewirtschaftung Edelhaus

0,00 € (S) 4.750,40 € 45,49 € 0,00 € (S) 4.704,91 € (S)

523102 Aufw. für Unterhaltung und
Bewirtschaftung
Freilichtgelände

0,00 € (S) 7.070,60 € 11,56 € 0,00 € (S) 7.059,04 € (S)

551300 Aufw.
Dienst-u.Gesch.reisen/gänge

0,00 € (S) 17,50 € 0,00 € 0,00 € (S) 17,50 € (S)

552901 Aufw. für Tag der offenen
Tür

0,00 € (S) 150,00 € 0,00 € 0,00 € (S) 150,00 € (S)

553400 Telefon,
Datenübertragungskosten

0,00 € (S) 895,00 € 0,00 € 0,00 € (S) 895,00 € (S)

553600 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 € (S) 2.228,98 € 0,00 € 0,00 € (S) 2.228,98 € (S)

554100 Versicherungen 0,00 € (S) 35,70 € 0,00 € 0,00 € (S) 35,70 € (S)

554140 Aufw. für
Unfallversicherungen

0,00 € (S) 1.312,02 € 0,00 € 0,00 € (S) 1.312,02 € (S)

554200 Beiträge zu
Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertr. und Vereinen

0,00 € (S) 51,10 € 0,00 € 0,00 € (S) 51,10 € (S)

558100 Grundsteuer 0,00 € (S) 1.721,51 € 0,00 € 0,00 € (S) 1.721,51 € (S)

Summe: Aufwand 0,00 € (S) 261.823,17 € 1.967,67 € 0,00 € (S) 259.855,50 € (S)

Summe: Ergebniskonten 0,00 € (S) 261.823,17 € 34.663,08 € 0,00 € (S) 227.160,09 € (S)

gesamt: 0,00 € (S) 261.823,17 € 34.663,08 € 0,00 € (S) 227.160,09 € (S)

Ende der Liste
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2021/52/650-01
öffentlich
Beschlussvorlage
650 - Hochbau
Bericht erstattet: Axel Thös, Verkehrsplaner

Vorstellung des Radverkehrskonzeptes 2021 der Stadt 
Homburg

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Das Radverkehrskonzept und dessen Umsetzung wird beschlossen

Sachverhalt

Im Februar 2020 hat der ständige Vergabeausschuss die Verwaltung damit 
beauftragt ein Radwegekonzept für das gesamte Stadtgebiet Homburg von 
dem Verkehrsplanungsbüro Axel Thös aus Saarbrücken erarbeiten zu lassen.

Zur Finanzierung der Planungskosten wurde beim Ministerium Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr im Förderprogramm regionaler Klimaschutzprojekte ein 
Förderantrag mit den Planungskosten von 38.635,- Euro eingereicht. 

Im Zuschussbescheid vom 13. Februar 2020 wird die Übernahme von rd. 80% der 
Planungskosten mit insgesamt rd. 31.000,00 Euro zugesagt.

Im Rahmen der Bearbeitungsphase ergab sich ein loser Arbeitskreis unter dem 
Vorsitz der hauptamtlichen Beigeordneten Christine Becker. Weiterhin waren 
beteiligt, die Fahrradbeauftragten Ute Kirchhoff, Vertreter des Arbeitskreises Pro 
Fahrrad Homburg inkl. der interessierten Bürger, die Ortspolizeibehörde sowie 
natürlich das Planungsbüro Axel Thös und der Radwegebeauftragte Stephan 
Bentz. Teilweise und je nach Erfordernis waren weiterhin beteiligt, die Abteilung 
Stadtplanung, Vertreter des Saarpfalzkreises und  der Landesbetrieb für 
Straßenbau.

Mit diesem breit aufgestellten Teilnehmerfeld konnten wichtige Erfahrungen und 
Hinweise in die Planung einfließen.

Zur weiteren Untersuchung der konkreten Probleme und Gefahrenstellen wurde 
von Abteilung 650 zusätzlich eine Umfrage bei allen Schulen im Stadtgebiet 
durchgeführt.   

Nach reger Beteiligung konnten im Rahmen der Auswertung weitere Probleme 
und Problemstellen durch diese Alltagsradfahrer konkretisiert werden und den 
Maßnahmenkatalog mit wichtigen Lösungsvorschlägen ergänzen.

 

TOP 21



Aus dem vorgelegten Radwegekonzept ergibt sich ein Gesamt-
Maßnahmenkatalog der über zehn Jahre, jedoch zusammenhängend abgearbeitet 
werden soll.

Das geschätzte Investitionsvolumen zur Umsetzung aller Einzelmaßnahmen 
beträgt rd. 4,4 Mio Euro.

Die Verwaltung schlägt vor, wie in Tabelle 21 des Radwegekonzeptes 
vorgeschlagen zu verfahren.

Darin wird die Umsetzung gemäß Maßnahmenprioritäten vorgeschlagen.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen ist jeweils im Einzelfall die Beteiligung 
fremder Baulastträger und Fördermittel des Bundes.- oder Landes aktuell zu 
prüfen. 

Anlage/n

1 Bericht-v4-438-v2_Teil1 (öffentlich)
2 Bericht-v4-438-v2_Teil2 (öffentlich)
3 Ber-RVK_Anlage-01 (öffentlich)
4 Ber-RVK_Anlage-02 (öffentlich)
5 Ber-RVK_Anlage-03 (öffentlich)
6 Ber-RVK_Anlage-04_A2 (öffentlich)
7 Ber-RVK_Anlage-05_A4_vers2 (öffentlich)
8 Ber-RVK_Anlage-06_HR-Rblatt-v2 (öffentlich)
9 Ber-RVK_Anlage-07_NR-Rblatt-v2 (öffentlich)
10 Ber-RVK_Anlage-08_HR-Kat-v2 (öffentlich)
11 Ber-RVK_Anlage-09_NR-Kat-v2 (öffentlich)
12 Ber-RVK_Anlage-10_HR-MaBl-v2 (öffentlich)
13 Ber-RVK_Anlage-11_NR-MaBl-v2 (öffentlich)
14 Ber-RVK_Anlage-12 (öffentlich)
15 Ber-RVK_Anlage-13 (öffentlich)
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Homburg Mitte 112 121 150

Einöd 15 15 17

Jägersburg 12 11 19

Gesamt ohne Brückenneubauten 143 161 184
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Homburg Mitte 2.493.180 € 33140 75,23€

Einöd 1.532.680 € 3385 452,79 € 

Jägersburg 182.620 € 3095 59,00 € 

Gesamt ohne Brückenneubauten 3.189.500 € 75,00 € 
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N

Detektor

Gelbblinker

> 
1,

25

Radweg-VerzweigungEinrichtungs-Radweg
oder Anderer Radweg

Richtungs-Radführung
im Mischverkehr

Kombinierter FGÜ
mit Radfurt

Hinweis auf kreuzende Radfahrer
(evtl. auch im beiden Richtungen)

> 
2,

00

0,25
1,25

Schutzstreifen
mit Sicherheitsabstand

Beginn T30 - Zone

Radfurt markieren

Eckradius reduzieren

Schutzstreifen
als Auffangstreifen

£
 1,50

5
1

Radverkehrsführung im 
Kreuzungsbereich Gerberstraße

Anlage

Blatt-Nr.

03.11.2020

1:300

Erstellung eines Radwegekonzeptes
RVK Stadt Homburg (Saar)

Maßnahmenkonzept Druckdatum:  

Maßstab (im Original):

Axe l Thös PLANUNG
Brebacher Straße 3 - 66132 Saarbrücken
Tel. 0681 / 89 11 40 - Fax 0681 / 89 11 41
www.atp-saar.de  - info@atp-saar.de

KREISSTADT HOMBURG

Stadtverwaltung Homburg

Hochbauamt - Am Forum 5

66424 Homburg (Saar)

Tel. 06841 / 101-610
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N

Busspur zum 
KVP öffnen

Einrichtungs-
Radführung

(Benutzungsrecht) 

Schutzstreifen
reaktivieren

Radführung
im Mischverkehr

Beginn T30 Zone
ab Gerberstraße

Seitenraum-
rückführung

Gehweg
Rad frei

Gehweg
Rad frei

Weiterführung
Richtung B 423 

und Kirkel-Limbach

Radfahrstreifen
reaktivieren

Radeinfahrt am 
KVP schließen

Radeinfahrt am 
KVP schließen

Fahrbahnrand
anpassen

Fahrbahn-
rückführung

Fahrbahn-
rückführung

5
2

Radverkehrsführung am
Kreisverkehr Talstraße

Anlage

Blatt-Nr.

22.01.2021

1:300

Erstellung eines Radwegekonzeptes
RVK Stadt Homburg (Saar)

Maßnahmenkonzept Druckdatum:  

Maßstab (im Original):

Axe l Thös PLANUNG
Brebacher Straße 3 - 66132 Saarbrücken
Tel. 0681 / 89 11 40 - Fax 0681 / 89 11 41
www.atp-saar.de  - info@atp-saar.de

KREISSTADT HOMBURG

Stadtverwaltung Homburg

Hochbauamt - Am Forum 5

66424 Homburg (Saar)

Tel. 06841 / 101-610
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N

A

B

A

B

3,50

8,00

2,00
0,50

1,00

Schnitt A - A 

1,00
3,502,00

0,50
1,00

Schnitt B - B 

1,00

5,65 - 6,10
6,00 - 6,10

5,65 - 6,10

1,40
-1,65

1,85
-2,00

1,40
-1,65

2,25
-2,50

4,00
-4,20

2,25
-2,50

Schnitt D - D 
Schnitt E - E 

Schnitt C - C 

2,00

2,00

C

E
D

C

E
D

8,00

Radfahrstreifen
anlegen

Schutzstreifen
markieren

Schutzstreifen
markieren

Schutzstreifen
markieren

Längsparken 
neu ordnen

Überfahrten
markieren

Überfahrt
markieren

vereinfachte direkte Führung

Radfahrstreifen 
im Einrichtungsverkehr

Sicherheits-
trennstreifen

markieren

5
3

Radverkehrsführung in der 
Untere- / Obere Allee - West

Anlage

Blatt-Nr.

08.10.2020

1:1.000

Erstellung eines Radwegekonzeptes
RVK Stadt Homburg (Saar)

Maßnahmenkonzept Druckdatum:  

Maßstab:

Axe l Thös PLANUNG
Brebacher Straße 3 - 66132 Saarbrücken
Tel. 0681 / 89 11 40 - Fax 0681 / 89 11 41
www.atp-saar.de  - info@atp-saar.de

KREISSTADT HOMBURG

Stadtverwaltung Homburg

Hochbauamt - Am Forum 5

66424 Homburg (Saar)

Tel. 06841 / 101-610
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N

B

B

5,50

8,00

0,50
1,00

Schnitt A - A 

1,00
5,50

0,50
1,00

Schnitt B - B 

1,00

6,00 - 6,10

1,85
-2,00

4,00
-4,20

Schnitt E - E 

C

E
D

C

E
D

8,00A

A

5,65 - 6,10

3,15
- 3,60

Schnitt C - C 

2,00
0,50

5,65 - 6,10

3,15
- 3,60

Schnitt D - D 

2,00
0,50

Fahrradstraßen 
im Einrichtungsverkehr

Fahrradstraße
einrichten

Schutzstreifen
markieren

Schutzstreifen
markieren

Schutzstreifen
markieren

Längsparken 
neu ordnen

Sicherheits-
trennstreifen

markieren

Überfahrten
markieren

alternativ:
Gehwegüberfahrt
baulich anlegen

Überfahrt
markieren

5
4

Radverkehrsführung in der 
Untere- / Obere Allee - West

Anlage

Blatt-Nr.

12.10.2020

1:1.000

Erstellung eines Radwegekonzeptes
RVK Stadt Homburg (Saar)

Maßnahmenkonzept Druckdatum:  

Maßstab:

Axe l Thös PLANUNG
Brebacher Straße 3 - 66132 Saarbrücken
Tel. 0681 / 89 11 40 - Fax 0681 / 89 11 41
www.atp-saar.de  - info@atp-saar.de

KREISSTADT HOMBURG

Stadtverwaltung Homburg

Hochbauamt - Am Forum 5

66424 Homburg (Saar)

Tel. 06841 / 101-610

TOP 21
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Radverkehrsführung in der 
Untere- / Obere Allee - West

Anlage

Blatt-Nr.

10.06.2021

Erstellung eines Radwegekonzeptes
RVK Stadt Homburg (Saar)

Maßnahmenkonzept Druckdatum:  

Maßstab:

Axe l Thös PLANUNG
Brebacher Straße 3 - 66132 Saarbrücken
Tel. 0681 / 89 11 40 - Fax 0681 / 89 11 41
www.atp-saar.de  - info@atp-saar.de

KREISSTADT HOMBURG

Stadtverwaltung Homburg

Hochbauamt - Am Forum 5

66424 Homburg (Saar)

Tel. 06841 / 101-610

Fahrradzone
im Wohnquartier

TOP 21
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N
Ringstraße

Ringstraße

Kirrberger Straße

Radfurt markieren

Mittelinsel anpassen - 
FGÜ 4m breit und Radfurt 
3m breit herstellen

Vorh. FGÜ auf 3 - 4m breit
reduzieren und zusätzliche
Radfurt einrichten

Fahrbahnrückführung

Vorh. Unterführung

Richtung Uniklinik
beschildern

Seitenraum-Rückführung

für ‚ungeübte‘ Radfahrer

Überfahrt markieren

Schutzstreifen
markieren

Schutzstreifen
markieren

Schutzstreifen
markieren

fr
e
i

Radwegführung ausbauen
u. Grünfläche anpassen

Richtungfahrstreifen
auf 1 Fahrspur reduzieren
und an Bestand anpassen

Kirrberg

Uniklinik

Einöd
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Radverkehrsführung
im Kreuzungsbereich 

Ringstraße - Kirrberger Straße

Anlage

Blatt-Nr.

14.01.2021

1:500

Erstellung eines Radwegekonzeptes
RVK Stadt Homburg (Saar)

Maßnahmenkonzept Druckdatum:  

Maßstab (im Original):

Axe l Thös PLANUNG
Brebacher Straße 3 - 66132 Saarbrücken
Tel. 0681 / 89 11 40 - Fax 0681 / 89 11 41
www.atp-saar.de  - info@atp-saar.de

KREISSTADT HOMBURG

Stadtverwaltung Homburg

Hochbauamt - Am Forum 5

66424 Homburg (Saar)

Tel. 06841 / 101-610

TOP 21



N

A
ka

zi
en

w
eg

F
rid

a
stra

ß
e

Schutzstreifen einrichten
u. Markierung anpassen

Schutzstreifen einrichten

fr
e
i

fr
e
i

fre
i

Gemeinsamer Rad-/Gehweg
in Richtung Unterführung

Gehweg mit ‚Rad frei‘
beschildern

Seitenraum-Rückführung

Sperrfläche in Mittellage
markieren

Fahrradstraße
einrichten

Linksabbiegestreifen

mit Radführung 

Linksabbiegestreifen

mit Radführung 

3,00

3,00

2,50
3,00

4,45
1,50

1,50

2,50
1,50

2,10
2,101,6
0,5
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6

Radverkehrsführung 
im Querungsbereich 

Fridastraße - Akazienweg

Anlage
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14.01.2021

1:500

Erstellung eines Radwegekonzeptes
RVK Stadt Homburg (Saar)

Maßnahmenkonzept Druckdatum:  

Maßstab (im Original):

Axe l Thös PLANUNG
Brebacher Straße 3 - 66132 Saarbrücken
Tel. 0681 / 89 11 40 - Fax 0681 / 89 11 41
www.atp-saar.de  - info@atp-saar.de

KREISSTADT HOMBURG

Stadtverwaltung Homburg

Hochbauamt - Am Forum 5

66424 Homburg (Saar)

Tel. 06841 / 101-610

TOP 21
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4,50

2,50

1,50

< 
2,

50

 2,80

Indirekte Radführung
über Fahrbahnteiler

Linksabbiegerstreifen
sperren und Radaufstellung

in Fahrbahnmitte sichern

Eckausrundung anpassen
und Auffang-Radstreifen

markieren

Eckausrundung anpassen
und Auffang-Radstreifen

markieren

Schutzstreifen
als Auffangstreifen

S
ch

w
ar

ze
nb

ac
h
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h
a
n
n
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u
m

1,50

5
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Radverkehrsführung im 
Kreuzungsbereich Am Forum

Anlage

Blatt-Nr.

08.07.2021

1:400

Erstellung eines Radwegekonzeptes
RVK Stadt Homburg (Saar)

Maßnahmenkonzept Druckdatum:  

Maßstab:

Axe l Thös PLANUNG
Brebacher Straße 3 - 66132 Saarbrücken
Tel. 0681 / 89 11 40 - Fax 0681 / 89 11 41
www.atp-saar.de  - info@atp-saar.de

KREISSTADT HOMBURG

Stadtverwaltung Homburg

Hochbauamt - Am Forum 5

66424 Homburg (Saar)

Tel. 06841 / 101-610

TOP 21
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< 
6,

50

 6,10

wenn zulässig Radpiktogramme zum 
Hervorheben der Querungsstelle im 
Schülerradverkehr/Saarland-Radweg

Detektor

Detektor Detektor

Detektor

Dete
kto

r

Gelbblinker

Beleuchtung der

Querungsstelle

Gelbblinker

Erweiterung 
Aufstellfläche

VZ 205 aufstellen
nach Bedarf

Z 205 aufstellen 
und Z 341 markieren

nach Bedarf

Angleichung
Randbereiche

4,00

5

8

Radverkehrsquerung im 
Bereich Neue Industriestraße

Anlage

Blatt-Nr.

08.07.2021

1:400

Erstellung eines Radwegekonzeptes
RVK Stadt Homburg (Saar)

Maßnahmenkonzept Druckdatum:  

Maßstab:

Axe l Thös PLANUNG
Brebacher Straße 3 - 66132 Saarbrücken
Tel. 0681 / 89 11 40 - Fax 0681 / 89 11 41
www.atp-saar.de  - info@atp-saar.de

KREISSTADT HOMBURG

Stadtverwaltung Homburg

Hochbauamt - Am Forum 5

66424 Homburg (Saar)

Tel. 06841 / 101-610
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TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route: Ortseinfahrt B 423 Jägersburg 

Maßnahmen an Knotenpunkten: 11

Priorität und Umsetzungsfrist: A

Ziel der Route: Talstraße / Christian-Weber-Platz

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 11

Kosten (Grobschätzung): 478.150 €

Streckenlänge: 6.890 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen: 4

6

1

Hauptroute   HR 11 

Querungsstelle mit 
Mittelinsel und Beleuchtung

Querungsstelle mit 
Mittelinsel und Beleuchtung 

örtliche Beleuchtung 
an Querungsstelle

Markierung und örtliche 
Beleuchtung an Radfurt

Markierung und örtliche 
Beleuchtung an Radfurt

Querungsstelle mit 
Beleuchtung

Netzlücke schließen, 
Radführung auf der 
Fahrbahn, ggf. 30 km/h 

Radführung auf der Fahrbahn 
Richtung Ortsmitte ermöglichen 

Radführung auf der Fahrbahn 
in Richtung Bahnhof

Radführung auf der 
Fahrbahn mit Radschleuse
und Abbiegesicherung

Verbindungsweg zw.
Steinbachstraße und 
Radweg neu bauen

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route: Talstraße / Christian-Weber-Platz

Maßnahmen an Knotenpunkten: 16

Priorität und Umsetzungsfrist: A - B

Ziel der Route: Ortseinfahrt L 110 Einöd

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 14

Kosten (Grobschätzung): 250.940 €

Streckenlänge: 8.220 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen: 2

6

2

Hauptroute   HR 12 

Radverkehrsgeeignete
Querungsstelle mit Mittel-
insel und Beleuchtung

Querungsstelle zw. 
den Anschlusspunkten
der Radroutenführung

Radverkehrsgerechte
Markierung im 
Kreuzungsbereich 

Radverkehrsgerechte
Markierung im 
Einmündungsbereich 

Radverkehrsgerechte
Markierung im 
Einmündungsbereich 

Netzlücke schließen, Rad-
führung auf der Fahrbahn, 
30 km/h anordnen

Duale Radführung 
in beiden Richtungen

Duale Radführung 
in beiden Richtungen

Asymmetrische Radführung 
auf der Fahrbahn bergauf in 
Richtung Homburg, 30 km/h
in Gegenrichtung bergab

abschnittweise
Deckenerneuerung

Fahrbahnintegrierte
Radführung in LSA-
Schaltung integrieren

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route:

Start der Route:

Ortseinfahrt L 119 Bruchhof

Talstraße / Christian-Weber-Platz

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

7

7

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

A - B

A

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Talstraße / Christian-Weber-Platz

Ortseinfahrt L 119 / Zollbahnhof

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

6

5

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

342.925 €

95.605 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

4.420 m

2.560 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

1

1

6

3

Hauptroute   HR 21

Hauptroute   HR 22

Querungsstelle mit 
Mittelinsel und Beleuchtung

Ortsfeste Beleuchtung 
verbessern

Fahrradpiktogramme
im Einmündungsbereich 
als Hinweis markieren

Radverkehrsgerechte
Markierung im 
Einmündungsbereich 

abschnittweise
Deckenerneuerung

Mischverkehr bei 
30 km/h und 
duales Angebot 
‚Gehweg - Rad frei‘
 beibehalten

Kreuzungsbereich
der Radrouten 
umbauen

KVP für duale
Radführung 
umbauen

Fahrbahnintegrierte
Radführung mit 
Radweiche in LSA-
Schaltung integrieren

Querungsstelle mit 
Mittelinsel beleuchten

Querungsstelle mit 
Mittelinsel und 
Beleuchtung

beidseitige Radführung im 
Seitenraum sichern

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn

Radführung entgegen 
der Einbahnstraße über 
Seitenraumradweg

Fahrbahnintegrierte
Radführung in LSA-
Schaltung integrieren

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route:

Start der Route:

Charlottenburger Straße

KVP Talstraße / Am Zweibrücker Tor

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

12

15

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

A

A

Ziel der Route:

Ziel der Route:

KVP Talstraße / Am Zweibrücker Tor

Kirrberg Ortsmitte Eckstraße

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

8

10

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

90.585 €

335.285 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

3.040 m

4.880 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

0

3

6

4

Hauptroute   HR 31

Hauptroute   HR 32

Ortsfeste Beleuchtung 
am Zweirichtungsradweg
verbessern

Radverkehrsgerechte
Markierung im 
Einmündungsbereich 

Radverkehrsgerechte
Markierung mit Radweiche
im Einmündungsbereich 

Fahrbahnmarkierung der 
Radführung erneuern

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn

Fahrradstraßen in 
beiden Einbahnstraßen

Durchfahrt über das 
Uni-Klinikgelände

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn

Fahrbahnintegrierte
Radführung in LSA-
Schaltung integrieren

Fahrbahnintegrierte
Radführung in LSA-
Schaltung integrieren

LSA-Schaltung für 
Radfurten optimieren

duale Radführung 
am KVP einrichten

Querungsstelle mit 
Beleuchtung

Querungsstelle mit 
Beleuchtung an der
Ostzufahrt Uni-Klinik

30 km/h Höchstgeschw.
für Mischverkehr

duale Radführung 
am KVP einrichten

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route: Beeden Blieskasteler Straße

Maßnahmen an Knotenpunkten: 5

Priorität und Umsetzungsfrist: A

Ziel der Route: Homburg/Beeden Anschluss HR 22

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 5

Kosten (Grobschätzung): 28.090 €

Streckenlänge: 1.960 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen: 0

6

5

Hauptroute   HR 42

Start der Route: Wörschweiler Bierbacher Straße

Maßnahmen an Knotenpunkten: 2

Priorität und Umsetzungsfrist: A - B

Ziel der Route: Schwarzenacker Anschluss HR 12

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 2

Kosten (Grobschätzung): 7.000 €

Streckenlänge: 810 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen: 0

Hauptroute   HR 41
Fahrbahnintegrierte Rad-
führung im Knotenpunkt

Sicherung des links ab-
biegenden Radverkehrs

Radverkehrsgerechte
Markierung im 
Einmündungsbereich

generell 30 km/h für
Mischverkehrsführung

ggf. ‚Gehweg - Rad
frei‘ anordnen

30 km/h anordnen

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn, ggf.
30 km/h anordnen, 
Parken einschränken

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route:

Start der Route:

Sanddorf Anschluss Sickinger Straße

Richard-Wagn.-Str. Anschluss HR 21 

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

3

3

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B

A

Ziel der Route:

Ziel der Route:

L 119 Anschluss HR 21

Eisenbahnstraße Anschluss HR 11

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

2

3

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

129.200 €

36.600 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

1.520m

460 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

0

0

6

6

Hauptroute   HR 44

Hauptroute   HR 45

Start der Route: Erbach Mitte Berliner Straße

Maßnahmen an Knotenpunkten: 1

Priorität und Umsetzungsfrist: A

Ziel der Route: Erbach Süd Anschluss HR 11

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 2

Kosten (Grobschätzung): 2.500 €

Streckenlänge: 1.180 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen: 0

Hauptroute   HR 43

möglichst 30 km/h 
anordnen wegen 
Mischverkehrsführung, 
Parken ggf. einschränken

Markierung der 
Überfahrten in Ein-
mündungsbereichen

Fahrbahnintegrierte
Radführung in LSA-
Schaltung integrieren

Fahrbahnnahe 
Radfurten in LSA-
Schaltung optimieren

Ortsfeste Beleuchtung 
verbessern/aufstellen

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route:

Start der Route:

Websweiler Ortsmitte

B 423 Ortseinfahrt Jägersburg 

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

8

2

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B - C

B

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Höcher Straße Anschluss HR 11

Saarpfalz-Straße Anschluss HR 11

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

5

2

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

61.950 €

45.070 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

4.160 m

1.050 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

0

1

7

1

Nebenroute   NR 11

Nebenroute   NR 12

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn, ggf.
30 km/h anordnen, 
Parken einschränken

abschnittweise Belag
ausbessern / ggf. 
Deckenerneuerung

Ortsfeste Beleuchtung 
verbessern/aufstellen

Querungsstelle am Orts-
anfang mit Beleuchtung

Anschlussstelle kennzeichnen
und Beleuchtung aufstellen

im Anschlussbereich
Fahrbahn markieren

Netzlücke schließen, 
Radführung auf der 
Fahrbahn, ggf. 30 km/h 

Umfahrbarkeit der 
Schranke sichern

Netzlücke schließen, Radfürhung
in beiden Richtungen auf der 
Fahrbahn, 30 km/h anordnen

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route:

Start der Route:

Reiskirchen Anschluss HR 11

Steinbachstraße Anschluss HR 11

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

5

10

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B

B

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Steinbachstraße Anschluss NR 22

Ostring Anschluss HR 11

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

5

6

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

28.530 €

98.900 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

1.660 m

2.300 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

1

0

7

2

Nebenroute   NR 21

Nebenroute   NR 22

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn, ggf.
30 km/h anordnen, 
Parken einschränken

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn, ggf.
30 km/h anordnen, 
Parken einschränken

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn, 
abschnittweise 30 km/h 
anordnen, ggf. Parken 
einschränken

Einbau einer Mittelinsel
Höhe Radquerung 
prüfen

Markierung der 
Überfahrten in Ein-
mündungsbereichen

Markierung der 
Überfahrten in Ein-
mündungsbereichen

Radverkehrsgerechte
Markierung der 
Knotenpunkte

Radführung in 
LSA-Schaltung 
integrieren

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route: Bruchhof Anschluss HR 21

Maßnahmen an Knotenpunkten: 14

Priorität und Umsetzungsfrist: A - B

Ziel der Route: Bexbacher Straße  Anschluss NR 25

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 10

Kosten (Grobschätzung): 274.420 €

Streckenlänge: 3.860 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen: 2

7

3

Nebenroute   NR 23

Seitenraum auf 
Regelbreite 3 m 
erweitern

fahrbahnnahe
Überfahrten/Radfurten
herstellen

Radführung in 
LSA-Schaltung 
integrieren

Radführung in 
LSA-Schaltung 
integrieren

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn

beidseitige duale 
Radführung ermöglichen

Markierung der 
Überfahrten in Ein-
mündungsbereichen

Querungsstelle zur 
Ausweichstrecke Richtung
Breslauer Straße 

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route:

Start der Route:

Lappentascher Str. Anschluss HR 31

Berliner Straße Anschluss NR 23

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

5

4

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

C

B - C

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Dürerstraße Anschluss HR 43

Lappentascher Str. Anschluss HR 31

Gewerbebereich Lappentascher Hof

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

4

3

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

6.180 €

38.400 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

800 m

1.650 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

0

1

7

4

Nebenroute   NR 24

Nebenroute   NR 25

30 km/h anordnen, 
Parken einschränken, 
Radführung im Mischv.

Seitenraumführung 
neu markieren und 
gegen Aufparken sichern

Markierung der 
Überfahrten in Ein-
mündungsbereichen

Radquerung/Radfurt
in LSA-Schaltung 
integrieren

Fahrbahnintegrierte
Radführung und 30 km/h 
Höchstgeschwindigkeit

Wechsel auf Zweirichtungs-
radweg verbessern

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route:

Start der Route:

Bechhofen Sportplatz

Sanddorf Anschluss HR 44

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

4

12

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B - C

B - C

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Bruchhof Anschluss HR 21

Sanddorf Anschluss HR 44 / NR 34

Talstraße Anschluss HR 11 / HR 21

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

4

10

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

n.n.

81.380 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

2.320 m + 570 m

3.590 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

1

2

7

5

Nebenroute   NR 32 und NR 33

Nebenroute   NR 34

Start der Route: Bruchhof Anschluss HR 21

Maßnahmen an Knotenpunkten: 3

Priorität und Umsetzungsfrist: B

Ziel der Route: Sanddorf Anschluss HR 44 / NR 34

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 2

Kosten (Grobschätzung): 2.000 €

Streckenlänge: 1.020 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen: 0

Nebenroute   NR 31

bedarfsweise 
30 km/h anordnen 
und/oder Pikto-
grammspur markieren

Freigabe der 
Fußgängerzone
für Radverkehr

Einmündungsbereich
radverkehrsgerecht
markieren

Markierung der 
Überfahrten in Ein-
mündungsbereichen

Radverkehrsgerechte
Markierung des 
Kreuzungsbereichs

Radführung ab Bech-
hofen in Abstimmung 
mit VG Zweibrücken

Radführung entgegen
der Einbahnstraße
verdeutlichen

Querungsstelle am Orts-
anfang mit Beleuchtung

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route:

Start der Route:

Start der Route:

Mainzer Str. Anschl. HR 21 / HR 41

Talstraße Anschluss HR 12 / HR 22

Untere/Obere Allee Anschl. HR 32

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

7

4

12

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B - C

C

A - B

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Richard-Wagn.-Str. Anschl. HR 45

Untere/Obere Allee Anschl. HR 32

Kirrberg Ortsmitte Anschluss HR 32

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

5

3

8

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

54.680 €

31.790 €

128.000 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

Streckenlänge:

1.560 m

480 m

3.100 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

0

0

0

7

6

Nebenroute   NR 41

Nebenroute   NR 42

Nebenroute   NR 43

Duale Radführung, 
ggf. 30 km/h anordnen

Sperrpfosten als 
Hindernis kennzeichnen

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn, zus.
Gehweg-Rad frei

Auffangstreifen am Anschluss
Obere Allee, Schutzstreifen
bergauf markieren

Überfahrten an 
Einmündungen und 
Zufahrten in Rot 

Befahrbarkeit des 
Pflasterbelags verbessern 

Belagschäden ausbessern,
abschnittweise Deckenerneuerung 

Benutzungspflicht 
getrennter Rad-/
Gehweg aufheben

Beleuchtung entlang 
der Radroute

Anschluss am umgebauten
Kreuzungspunkt an die 
Hauptrouten HR 21 / HR 44

Umfahrbarkeit der 
Schranke ermöglichen

Fortsetzung der 
Fahrradstraßenregelung
in der Untere/Obere Allee

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route:

Start der Route:

Saarbrücker Str. Anschluss HR 22

Kirrberger Str. Anschluss HR 32

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

6

9

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

B

A - B

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Talstraße Anschluss HR 12/ HR 22

Gymnasium Johanneum 

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

5

9

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

38.810 €

57.270 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

1.270 m

2.370 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

0

0

7

7

Nebenroute   NR 44

Nebenroute   NR 45

einseitiger Schutzstreifen
auf der Fahrbahn

Radführung in beiden
Richtungen auf der 
Fahrbahn, ggf.
30 km/h anordnen

Radquerung/Radfurt
auf der Fahrbahn in LSA-
Schaltung integrieren

Akazienweg als 
Fahrradstraße und 
Birkensiedlung als 
Fahrradzone festlegen 

Radquerung/Radfurt
in LSA-Schaltung 
integrieren

Einbahnstraße für 
Radverkehr in Gegen-
richtung öffnen

Radverkehrsgerechte 
Knotenführung auf der 
Fahrbahn ermöglichen

Fahrbahnintegrierte Rad- 
führung zwischen beiden 
versetzten Einmündungen

Radverkehrsgerechte
Markierung der Kreuzung

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route: Talstraße Anschluss HR 21 / HR 31

Maßnahmen an Knotenpunkten: 5

Priorität und Umsetzungsfrist: A - B

Ziel der Route: Schwarzenbach Anschluss HR 12

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 6

Kosten (Grobschätzung): 60.810 €

Streckenlänge: 3.280 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen: 1

7

8

Nebenroute   NR 46

Beleuchtung der Radführung 
im Seitenraum verbessern

Beleuchtung der 
Radführung im 
Seitenraum verbessern

Radquerung/Radfurt in 
LSA-Schaltung integrieren

Radquerung/Radfurt in 
LSA-Schaltung integrieren

Èinmündungstrichter 
verkleinern oder rad-
geeignete Mittelinsel 

Überfahrten an
Einmündungen
und Zufahrten
in Rot markieren

Beleuchtung an vorh. 
Querungsstelle verbessern

einseitiger Schutzstreifen
bergauf bis Querungsstelle

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route:

Start der Route:

Zufahrt Johanneum Anschl. NR 45

Beeden Süd Anschluss HR 42

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

2

8

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

C

B

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Beeden Anschluss NR 48

Beeden Anschluss HR 42 / NR 48

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

2

5

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

33.560 €

25.400 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

900 m

1.400m

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

1

0

7

9

Nebenroute   NR 47

Nebenroute   NR 49

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn, ggf.
Parken einschränken

beidseitige Radführung
auf der Fahrbahn, ggf.
Parken einschränken

Benutzungspflicht aufheben
u. Gehweg-Rad frei einrichten

Überfahrten an
Einmündungen
und Zufahrten
in Rot markieren

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route: Beeden Anschluss HR 42

Maßnahmen an Knotenpunkten: 11

Priorität und Umsetzungsfrist: B

Ziel der Route: Bahnhof Anschluss HR 11 / HR 45

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 7

Kosten (Grobschätzung): 92.020 €

Streckenlänge: 2.860 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen: 0

7

10

Nebenroute   NR 48

Radführung im 
Seitenraum beibehalten

Duale Radführung 
mit beiseitiger 
Piktogrammspur

30 km/h für Lkw > 3,5 t,
Fahrbahn erweitern und
Schutzstreifen markieren

30 km/h für Lkw > 3,5 t, 
Schutzstreifen auf der 
Fahrbahn

beidseitige 
Piktogrammspur

Radquerung/Radfurt
in LSA-Schaltung 
integrieren

Überfahrten an
Einmündungen
und Zufahrten
in Rot markieren

Überfahrten an
Einmündungen
und Zufahrten
in Rot markieren

Radverkehrsgerechte
Markierung der 
Knotenpunkte

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route: Beedermühle Anschluss HR 12

Maßnahmen an Knotenpunkten: 2

Priorität und Umsetzungsfrist: C

Ziel der Route: Ingweiler Anschluss NR 52 / NR 53

Maßnahmen an Streckenabschnitten: 4

Kosten (Grobschätzung): 103.000 €

Streckenlänge: 4.110 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen: 2

7

11

Nebenroute   NR 51

Radquerung im Anschluss
baulich/durch Markierung
sichern

nach Bedarf 
abschnittweise 
Deckenerneuerung

grundhafte Fahrbahn-
erneuerung Ri. Mastauweg

Beleuchtung der
Radführung 
nach Bedarf

Beleuchtung der
Radführung 
nach Bedarf

TOP 21



Anlage

Blatt

Stand:  06/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar)

Maßnahmenplan - Routenblatt

Start der Route:

Start der Route:

Start der Route:

Saarland-Radweg Anschluss NR 51 

Ingweiler Anschl. Saarland-Radweg

Einöd Ortsmitte Anschluss HR 12

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

Maßnahmen an Knotenpunkten:

3

3

3

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

Priorität und Umsetzungsfrist:

C

B

C

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Ziel der Route:

Einöd Anschluss HR 12

Einöd Bahnhof Anschluss NR 54

Einöd Ost Anschluss HR 12

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

Maßnahmen an Streckenabschnitten:

2

2

2

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

Kosten (Grobschätzung):

205.000 €

97.450 €

1.018.000 €

Streckenlänge:

Streckenlänge:

Streckenlänge:

590 m

1.350 m

790 m

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

Maßnahmen an Überquerungsstellen:

0

1

0

7

12

Nebenroute   NR 52

Nebenroute   NR 53

Nebenroute   NR 54

Neubau einer Radbrücke
über die Blies mit Anschluss
Saarland-Radweg (NR 51)

Neubau einer Radbrücke
über die Bahn mit Anschluss
Ernstweilerstraße (HR 12)

nach Bedarf 
Deckenerneuerung
und Ertüchtigung 
der Bahnbrücke

nach Bedarf Ausbau der
Radführung und/oder 
Deckenerneuerung

Linksabbiegen durch
Markierung sichern

Linksabbiegen durch
Markierung sichern

straßenbegleitenden
Zweirichtungsradweg
neu bauen

TOP 21



lfd.Nr RoutenNr Teilstrecke Länge Stadtbereich Bestandsmangel Maßnahmenvorschlag Alternativvorschlag Kostenschätzung Umsetzungsfrist

1 HR 11 Saarpfalz-Straße von Waldmohr bis 
Ortseingang 575 m Jägersburg eingeschränkte Radführung auf freigegebenem 

Gehweg, fehlende Beleuchtung
Querungsinsel mit/ohne Mittelinsel, stationäre Beleuchtung 
aufstellen - 53.500 € B - Mittelfristig

2 HR 11 Saarpfalz-Straße von Ortseingang bis 
Schloßstraße 650 m Jägersburg Ein-/Ausparken, fehlende Radführung (Netzlücke), 

Anordnen von 30 km/h prüfen, evtl. Überfahrten markieren, 
evtl. einseitig Schutzstreifen markieren, Duale Radführung  
ermöglichen

Längsparken 
abschnittweise aufheben; 
beidseitige Schutzstreifen 
anlegen

10.300 € A - Kurzfristig

3 HR 11 Saarpfalz-Straße von Schloßstraße bis  L118 80 m Jägersburg Parken, Bäume, fehlende Radführung (Netzlücke), 
beidseitige Schutzstreifen, Anpassung an Bestand, Überfahrten 
markieren, alternativ: 30 km/h anordnen und Nutzung 'anderer 
Radwege' sichern

ggf. Längsparken aufheben 3.000 € A - Kurzfristig

4 HR 11 L118 Saarpfalz-Straße von B 423 bis 
Ortseingang 530 m Jägersburg

Parken auf dem nicht benutzungspflichtigen 
anderen Radweg, einseitig fehlende Radführung 
auf der Fahrbahn, 

Querungsstelle Ortseingang ohne Mittelinsel (bereits 
hergestellt), beidseitige Schutzstreifen (Ri. Homburg bereits 
markiert), nach Bedarf  an Querungsstelle Beleuchtung 
verbessern

Piktogrammspur Ri. 
Ortsmitte, nach Bedarf zus. 
30 km/h

8.800 € A - Kurzfristig

5 HR 11  L 118  von Ortseinfahrt Jägersburg bis 
Steinbachstraße 1480 m Reiskirchen fehlende Beleuchtung

Furtmarkierung Richardstraße für RV-Querverkehr erneuern, 
ortsfeste Beleuchtung aufstellen/verbessern, Verkehrsspiegel 
aufstellen, Fahrbahnrückführung in Richardstr. Richtung 
Ortsmitte

nach Bedarf 30 km/h 
anordnen 10.500 € A - Kurzfristig

6 HR 11 Robert-Bosch-Straße von Steinbachstraße 
bis Grünewaldstraße 630 m Reiskirchen

Pfosten, Unterführung, fehlende 
Querungssicherung und fehlende Verbindung 
Steinbachstraße, fehlende Beleuchtung

beleuchtete Querungsstelle Steinbachstraße in Höhe 
Bushaltestellen herstellen, Ausbau Radweg zw. 
Steinbachstraße und vorh. Radführung, Beleuchtung entlang 
Radweg Rob.-Bosch-Str. und wegweisende Beschilderung 

- 90.200 € A - Kurzfristig

7 HR 11 Robert-Bosch-Straße von Grünewaldstraße 
bis Vogelbacher Weg 670 m Erbach Pfosten, Unterführung, Querungen an 

untergeordneten Zufahrten, fehlende Beleuchtung

Beleuchtung an beiden Querungsstellen und entlang Rob.-
Bosch-Str. verbessern, Verkehrspiegel an beiden 
Querungsstellen  aufstellen, Wegweisende Beschilderung der 
Geh-/Radbrücke über L118 (Grünewaldstraße)

Direktführung auf 
Vogelbacher Weg mit LSA-
Signalisierung

124.000 € A - Kurzfristig

8 HR 11 Robert-Bosch-Straße von Vogelbacher Weg 
bis Berliner Straße 620 m Erbach

Pfosten, Straßenquerungen, Unterführungen, 
Querungen an untergeordneten Zufahrten, 
fehlende Beleuchtung

Querungsstelle mit Mittelinsel ausbauen Radkreuzung 
Berliner Straße, Wegweisung aufstellen, ortsfeste Beleuchtung 
entlang Rob.-Bosch-Str. und an Querungen verbessern

- 122.000 € A - Kurzfristig

9 HR 11 Robert-Bosch-Straße von Berliner Straße 
bis Ostring 960 m Erbach Häufung Einfahrten, Unterführung, Pfosten, , 

fehlende Beleuchtung

vor Ostring Radschleuse  oder bauliche Rückführung 
herstellen, Radverkehr auf der Fahrbahn in Signalisierung 
integrieren, geschützte Aufstellung für Querung zum 
einseitigen Radweg

LSA-geschützte Querung 
zum Radweg 30.100 € A - Kurzfristig

10 HR 11 Robert-Bosch-Straße von Ostring bis 
Dürerstraße 195 m Erbach geringe RV-Eignung der LSA-gesicherten 

Querungen, 

Radverkehr auf der Fahrbahn in Signalisierung integrieren, 
Radfahrstreifen bis Erbacher Brücke markieren (Fahrstreifen 
reduzieren), Radfahrstreifen in Richtung Berliner Str. 
markieren (Fahrstreifen reduzieren) 

Schutzstreifen einrichten 
und duale Radführung 
ermöglichen

19.075 € A - Kurzfristig

11 HR 11 Dürerstr. über Erbacher Brücke bis FSA 
Bahnhofvorplatz 420 m Homburg Mitte

ungünstige Signalisierung (warten in 
Fahrbahnmitte), gemeinsame Rad- und 
Fußgängerführung im Zweirichtungsverkehr, 

Gemeinsamen Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr nutzen, 
nach Bedarf Markierung erneuern, nach Bedarf Beleuchtung 
und Wegweisung verbessern

westlichen Brückenbereich 
um 1- 1,5m auskragen 3.600 € A - Kurzfristig

12 HR 11 Eisenbahnstraße von Sieberstraße bis 
Richard-Wagner-Straße 120 m Homburg Mitte fehlende Querungssicherung  , 

Radführung auf der Fahrbahn in Ri. Bahnhof (Schutzstreifen 
prüfen), alternativ: 30 km/h mit/ohne Piktogrammspur , 
Querführung in Ri. Bahnhof markieren/sichern

Einrichtung einer 
Fahrradstraße zwischen 
FGZ und Richard-W.-Str.

2.770 € A - Kurzfristig

13 HR 11 Eisenbahnstraße von Talstraße bis 
Sieberstraße 320 m Homburg Mitte gemeinsame Rad- und Fußgängerführung im 

Zweirichtungsverkehr, nach Bedarf weitere Maßnahmen prüfen Bewegungsbereich des RV 
kennzeichen/begrenzen nn -

14 HR 22 Talstraße (Gerberstr.-Eisenbahnstr.) 145 m Homburg Mitte unklare Radführung, fließender und ruhender Pkw-
Verkehr, 

Radführung in T30-Zone auf der Fahrbahn in Einbahnrichtung, 
alternativ: zusätzlich Piktogramme als Hinweis auf 
Radverkehr, Radführung in Gegenrichtung auf 
Seitenraumradweg

Duale Radführung in 
Richtung Eisenbahnstr. 
prüfen

1.220 € A - Kurzfristig
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lfd.Nr RoutenNr Teilstrecke Länge Stadtbereich Bestandsmangel Maßnahmenvorschlag Alternativvorschlag Kostenschätzung Umsetzungsfrist

15 HR 22 Talstraße (KVP-Gerberstraße) 150 m Homburg Mitte unklare Führung, hohes Quell-
/Zielverkehrsaufkommen, Parkvorgänge, 

Radführung auf der Fahrbahn; 30 km/h in zw. Gerberstr. und 
KVP anordnen, an Einmündung Gerberstr. Radweiche für duale 
Radführung in Ri. KVP, Schutzstreifen in Richtung KVP anlegen

Duale Radführung in 
Richtung Gerberstr. prüfen 6.730 € A - Kurzfristig

16 HR 32 Am Zweibrücker Tor von KVP bis 
Mannlichstr. 55 m Homburg Mitte unsichere  Radverkehrsführung in KVP-Zufahrten, 

Bauliche Anpassung für duale Radführung am KVP Talstraße, 
Auffangstreifen in KVP-Ein- und Ausfahrt, beidseitige Radfahr-
/Schutzstreifen  

Duale Radführung  nach 
Möglichkeit zulassen 101.800 € A - Kurzfristig

17 HR 12 Am Rathaus/ Parkplatz 355 m Homburg Mitte Parkverkehr, unklare Radführung und fehlende 
Kennzeichnung der Überfahrten, 

keine bauliche oder markierungstechn. Maßnahme kurzfristig 
erforderlich

Radbefahrbarkeit der 
Fläche verbessern nn -

18 HR 12 Am Stadtbad von Am Forum bis 
Entenmühlstaße 495 m Homburg Mitte fehlende Kennzeichnung der 

Radführung/Überfahrten an Parkplatzzufahrten, 

Einmündung mit Radkreuzung auf der Fahrbahn, Beidseitige 
Schutzstreifen markieren, Beschilderung und Wegweisung 
aufstellen/verbessern

Fahrbahnerweiterung 
durch Seitenraumausbau 23.390 € A - Kurzfristig

19 HR 12 Saarland-Radweg von Entenmühlstr. - Neue 
Industriestr. 800 m Homburg Mitte

fehlende Sicherung der Querungsstelle, 
abschnittweise Belag 
erneuern/Deckensanierungsbedarf, fehlende 
Beleuchtung

Radführung auf der Fahrbahn im Knotenbereich herstellen, 
Radwegweisung aufstellen, Beschilderung verbessern, 
Deckenerneuerung auf 750 m

gesicherte Radquerung im 
Seitenraum mit 
Querungsinsel

49.500 € B - Mittelfristig

20 HR 12 Saarland-Radweg von Neue Industriestr. 
über  Jägerhausstr. bis Alte Reichsstr. 770 m Homburg Mitte Befahrbarkeit nach Bedarf verbessern (evtl. 

Deckensanierung), fehlende Beleuchtung

Querungssicherung zw. versetzten Anbindungen des Saarland-
Radwegs, stationäre Beleuchtung und Beschilderung 
aufstellen, nach Bedarf Deckensanierung durchführen

- 16.300 € B - Mittelfristig

21 HR 12 Alte Reichsstraße von Jägerhausstr. bis 
Einöder Straße 820 m Schwarzenbach Bewohnerparken, Einmündung Alte Reichsstr. radverkehrsgerecht mit 

Fahrbahnführung markieren, Radwegeisung aufstellen

Einmündungsbereich 
umbauen und/oder 
signalisieren

3.100 € B - Mittelfristig

22 HR 12 Einöder Straße von Ortseingang bis 
Mastauweg 850 m Schwarzenbach Gehwegverengung und Längsparken, fehlende 

Radführung  auf der Fahrbahn (Netzlücke), 

Mischführung und 30 km/h in Richtung Einöd (bergab), 
Straßenlängsparken nur einseitig Richtung Einöd erlauben, 
Radfahr-/Schutzstreifen ≤ 2,0 m bis alte Reichsstraße in 
Richtung Homburg mitte anlegen

- 9.300 € A - Kurzfristig

23 HR 12 Hauptstraße von Mastauweg bis  
Schlangenhöhler Weg 1170 m Schwarzenacker hohe Bordsteine und Längsparken, fehlende 

Radführung  auf der Fahrbahn (Netzlücke), 

Fahrbahnführung und 30 km/h (Richtung Einöd), einseitiger 
Radfahr-/Schutzstreifen ≤ 2,0 m (Richtung Homburg Mitte), 
Einmündungsbereich L111-B423 radgerecht markieren

Einmündungsbereich  
signalisieren; Gehweg - 
Rad frei beibehalten

14.160 € A - Kurzfristig

24 HR 12 Hauptstraße von Schlangenhöhler Weg bis 
Heinrich-Spoerl-Straße 365 m Einöd

hohe Bordsteine, keine Radführung auf der 
Fahrbahn, fehlende Kennzeichnung von 
Überfahrten und LSA-Schaltung, 

Beidseitiger Schutzstreifen und fahrbahnintegrierte 
Knotenführung, alternativ: Asymetrischer Schutzstreifen 1,50 - 
2,0 m und 30 km/h (Gegenrichtung), Benutzung der vorh. 
Bahnbrücke zur Kieskautstr. prüfen

Benutzung der Bahnbrücke 
ggf. durch bauliche 
Maßnahme ermöglichen

11.590 € A - Kurzfristig

25 HR 12 Hauptstraße von Heinrich-Spoerl-Straße bis  
L 110 Hauptstraße 330 m Einöd hohe Bordsteine, fehlende Kennzeichnung von 

Überfahrten, keine Radführung auf der Fahrbahn, 

RV in Signalisierung auf der Fahrbahn integrierten in 
Ri.Schwarzenacker, Neueinteilung des Straßenquerschnitts für 
beidseitige Schutzstreifen, Signalisierte Radschleuse in Ri. 
Einöd Hauptstraße

Seitenraum erweitern und 
signalisierte Querung Ri. 
Einöd ausbauen

32.540 € A - Kurzfristig

26 HR 12 Hauptstraße von B423 bis Webenheimer 
Straße 890 m Einöd

fehlende Radführung im LSA-
Einmündungsbereich, hohes Verkehrsaufkommen, 
mehrere Einfahrten, Randparken, 

Ortsdurchfahrt auf 30 km/h beschränken; Gehweg mit Rad frei 
prüfen, alternativ: parken verbieten und Schutzstreifen 
anlegen (Schwellenbereich), Radführung auf Fahrbahn in 
Knotenbereich B 423 ermöglichen

Alternativstrecke über 
Ingweilerstraße - 
Kirchenpfad

7.250 € A - Kurzfristig

27 HR 12 Hauptstraße von Webenheimer Straße bis 
Neunmorgenstraße 780 m Einöd Randparken, fehlende Radführung auf der 

Fahrbahn (Netzlücke), 

Ortsdurchfahrt auf 30 km/h beschränken; Gehweg mit Rad frei 
prüfen, alternativ: parken verbieten und Schutzstreifen 
anlegen (Schwellenbereich), Radführung auf Fahrbahn in 
Knotenbereichen ggf. ermöglichen

Alternativestrecke über 
Feldwegführung (siehe NR 
54)

6.750 € A - Kurzfristig

28 HR 12 Ernstweilerstraße ab Neunmorgenstraße 
Richtung Zweibrücken 320 m Einöd

fehlende Radführung im LSA-
Einmündungsbereich, unzureichende Mittelinsel 
als Querungsstelle, 

Querungsstelle für Radverkehr in Höhe vorh. Mittelinsel 
ausbauen, Rückführung auf die Fahrbahn in der westlichen 
LSA-Zufahrt , Radführung und Linksabbiegen im LSA-Knoten 
sichern

Bauliche/signalisierte 
Radschleuse für 
Linksabbieger herstellen

47.940 € B - Mittelfristig

  RVK Homburg  - Maßnahmenkatalog  -  Hauptrouten Anlage  8 - Blatt 2 ... 

TOP 21



lfd.Nr RoutenNr Teilstrecke Länge Stadtbereich Bestandsmangel Maßnahmenvorschlag Alternativvorschlag Kostenschätzung Umsetzungsfrist

29 HR 21 Kaiserslauterer Straße von Ortseingang bis  
Berliner Str. 975 m Bruchhof fehlende Beleuchtung

Radführung im Anschlusspunkt der Nebenroute NR 32 sichern, 
LSA-Einmündung mit fahrbahnintegrierter Führung, 
Radweiche und angepasstem freien Rechtsabbieger, nach 
Bedarf stationäre Beleuchtung verbessern

- 9.420 € B - Mittelfristig

30 HR 21 Kaiserslauterer Straße von Berliner Straße 
bis Ortseingang 685 m Bruchhof 

ungünstige Signalisierung und fehlende 
Radführung auf der Fahrbahn, Längsparken, 
Einmündungen, gemeinsame Führung auf dem 
Gehweg, 

Vorh. Führung Gehweg-Rad frei beibehalten, Mischverkehr bei 
Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h, Fahrbahnradführung 
im Einmündungsbereich Heidebruchstr. ermöglichen

2,50 m Gehwegbreite 
sichern und gem. Geh-
/Radweg beschildern

8.100 € A - Kurzfristig

31 HR 21 Kaiserslauterer Straße von Ortseingang 
Bruchhof bis KOI 445 m Bruchhof 

fehlende Radführung für Linksabbiegen in die 
Heidebruchstraße, fehlende Radführung im 
Fahrbahnbereich, 

Radverkehrsgerechter Umbau der vorh. Querungsstelle Höhe 
Closenbruchstraße, beidseitige Seitenraumführung bis KOI 
ermöglichen, Überfahrten von Einmündungen und Zufahrten in 
Rot markieren

Duale Führung mit Gehweg-
Rad frei einrichten 57.100 € A - Kurzfristig

32 HR 21 Kaiserslauterer Straße von KOI bis 
Anschluss Mainzer Straße/Schwarzer Weg 385 m Homburg Mitte keine geschützte Radführung (Netzlücke), hohe 

Kfz-Geschwindigkeit, hohes Verkehrsaufkommen, 

fahrbahnbegleitende Radführung an Zufahrt zum Parkplatz KOI 
ausbauen, Knotenbereich Schwarzer Weg, Kaiserslauterer 
Straße, Mainzer Straße radverkehrsgerecht umbauen, 
Querungsstellen im Knotenbereich mit mind. 2,50 m ausbauen

Radquerung Schwarzer 
Weg - Mainzer Straße mit 
Bedarfs-LSA signalisieren

170.000 € B - Mittelfristig

33 HR 21 Wegeverbindung im Stadtpark 900 m Homburg Mitte Unterführung, teilweise Deckenerneuerung 
erforderlich, fehlende Beleuchtung

abschnittweise Deckenerneuerung von Hinkelsbix bis altes 
Freibad, Beleuchtung an Radführung im Stadtpark einbauen - 69.000 € B - Mittelfristig

34 HR 21 Wegeverbindung unterhalb Jugendherberge 240 m Homburg Mitte Unterführung, , fehlende Beleuchtung
Anschluss an Am Mühlgraben Linksabbiegen/-einbiegen 
sichern, Verbindung Stadtpark - Am Mühlgraben ortsfest 
beleuchten

mit Umbauplanung Am 
Mühlgraben - Talstraße 
abstimmen

19.200 € B - Mittelfristig

35 HR 21 Am Mühlgraben von Mainzer Straße bis 
Talstraße 260 m Homburg Mitte Bäume, Parken, fehlende Überleitung und 

Querungshilfe im Anschlusspunkt , 
Querungsstelle Am Mühlgraben sichern, Schutzstreifen in Ri. 
Mainzer Str. markieren als Netzlückenschluss

Radführung mit geplantem 
Knotenumbau Talstraße 
abstimmen

8.300 € B - Mittelfristig

36 HR 21 Talstraße von Am Mühlgraben bis 
Eisenbahnstraße 235 m Homburg Mitte unklare Radführung, erhöhter Kfz-Fahr- und 

Parkverkehr, 

Radfahren in Einbahnrichtung auf der Fahrbahn, 
Seitenraumführung des Radverkehrs in Gegenrichtung, 
Anschluss Talstraße in/aus Richtung L 120 an 
Ergänzungsstrecke herstellen 

Radführung mit geplantem 
Knotenumbau Talstraße 
abstimmen

1.500 € A - Kurzfristig

37 HR 31 Talstraße von KVP bis Bexbacher Straße 110 m Homburg Mitte
schlechte Oberfläche im Seitenraum, fehlende 
Radführung auf der Fahrbahn in LSA- und KVP-
Zufahrten, 

beidseitige Schutzstreifen mit signalisierter Knotenführung für 
Geradeaus-Radverkehr, Duale Radführung am KVP Talstraße 
einrichten, Indirektes Linksabbiegen und Rückführung auf 
Seitenraum

Straßenbegleitende 
Radführung Ri. Kirkel über 
signalisierte Radfurten

17.840 € A - Kurzfristig

38 HR 22 Saarbrücker Straße von B423 Bexbacher 
Straße bis Beeder Straße 500 m Homburg Mitte Mülltonen,  Bäume, mehrere Einfahrten ohne gut 

gekennzeichnete Überfahrten, 

beidseitig Schutz-/Radfahrstreifen anlegen, Knotenführung auf 
der Fahrbahn in Signalisierung integrieren, LSA Bexbacher 
Str. indirektes Linksabbiegen und Rückführung auf Seitenraum 
in Ri. Richard-Wagner-Str.  einrichten

Linksabbiegen in Richtung 
Bexbacher Str. über 
Seitenraum-Radfurten 
herstellen

31.540 € A - Kurzfristig

39 HR 22 Saarbrücker Straße von Beeder Straße bis 
Pirminiusstraße 395 m Homburg Mitte hohes Verkehrsaufkommen, 

Querungsstelle mit Mittelinsel im Übergangsbereich Höhe 
Ortseinfahrt (Bereich Sperrfläche), innerorts beidseitige 
Schutz-/Radfahrstreifen mit Kombispur für Linksabbieger an 
Knotenpunkten, Wegweisung und Beschilderung sowie 

Duale Radführung als 
Angebot realisieren 51.780 € A - Kurzfristig

40 HR 22 Saarbrücker Straße von Pirminiusstraße bis 
Am Zollbahnhof 1105 m Homburg Mitte

Info: LfS plant einen Umbau/eine Sanierung der L 
119 zwischen Limbach und Homburg, , fehlende 
Beleuchtung

keine Konzeptmaßnahmen wg. anstehenden 
Umbaumaßnahmen 

Planung des LfS zwischen 
Kirkel und Homburg an L 
119 berücksichtigen

nn -

41 HR 31 Charlottenburgerstraße von Tempelhofer 
Str. bis KVP Berliner Str. 385 m Erbach

fehlende Radführung in den KVP-Zufahrten, 
Rückführung der Radfahrstreifen vom/auf den 
Seitenraum, 

beidseitig markierte Radfahrstreifen erneuern und 
Auffangradstreifen markieren, Fahrbahnintegrierte Führung 
über KVP-Kreisfahrbahn ermöglichen

vorh. 
Seitenraumquerungen zu 
umlaufender Radführung 
als duales Radfahrangebot 

13.270 € B - Mittelfristig

42 HR 31 Cranachstraße von Berliner Str. bis 
Lappentascher Str. 495 m Erbach erhöhtes Kfz-Aufkommen zwischen KVP und An 

der Sandrennbahn, Radverkehr auf der Fahrbahn führen (bestehende T30-Zone)
von An der Sandrennbahn 
bis Lappentascher Straße 
Fahrradstraße einrichten

nn -
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43 HR 31 Lappentascher Straße von Cranachstraße 
bis Bexbacher Straße 455 m Erbach fehlende Fahrbahnführung und Geschwindigkeit 

50 km/h, 

beidseitiger Schutzstreifen von Cranachstr. bis Bexbacher Str., 
Seitenraumrückführung an LSA Bexbacher Str. und 
signalisierte Querung zum Geh-/Radweg Ri. Stadtmitte

nach Bedarf 30 km/h 
anordnen 21.590 € A - Kurzfristig

44 HR 31 Bexbacher Straße von Lappentascher Str. 
bis  Saarbrücker Straße 1450 m Homburg Mitte nicht angepasste Radsignalisierung an LSA-

Furten, 

Zweirichtungsverkehr über östlichen gemeinsamen Geh-
/Radweg bis Richard-Wagner-Str. , Von Richard-Wagner-Str. 
bis Saarbrücker Str. beidseitig Einrichtungsradwege mit 
indirektem Linksabbiegen in die Talstr., Anpassung der LSA-

Anpassung des 
Seitenraums, Rückbau von 
Kfz-Fahrstreifen für RV auf 
der Fahrbahn

46.500 € B - Mittelfristig

45 HR 32 Am Zweibrücker Tor von Mannlichstraße bis 
Mini-KVP 170 m Homburg Mitte Ein-/Ausfahrten, unklare Radverkehrsführung und 

Parkplatzzufahrten, 
beidseitige Radfahr-/Schutzstreifen bis Mini-KVP, 
Querungsstelle Höhe Einmündung Saarbrücker Str. sichern

Duale Radführung nach 
Bedarf ermöglichen 25.740 € A - Kurzfristig

46 HR 32 Zweibrücker Straße von Mini-KVP bis Untere 
Allee 55 m Homburg Mitte Bäume im Seitenraum und schlechter Belag, 

fehlende Radführung auf der Fahrbahn, 

Radführung auf der Fahrbahn mit Radweiche zur Untere Allee, 
Neueinteilung der Fahrbahn im Streckenabschnitt gem. 
Maßnahmenvorschlag

- 9.900 € A - Kurzfristig

47 HR 32 Untere Allee von Zweibrücker Straße bis 
Kirrberger Straße 290 m Homburg Mitte

abschnittweise 50 km/h zulässig, Parkverkehr an 
beiden Fahrbahnrändern, keine Radführung im 
Seitenraum und auf der Fahrbahn, 

Fahrradstraße mit "Anlieger und ÖPNV frei" mit 
Einbahnverkehr als Test, alternativ: in Einbahnrichtung 
Führung im Mischverkehr bei 30 km/h und in Gegenrichtung 
geöffnete Einbahnstraße, alternativ: Einbahnstraße mit 

Einbindung in eine 
quartiersbezogene 
Fahrradzone

6.000 € A - Kurzfristig

48 HR 32 Obere Allee von Kirrberger Straße bis Mini-
KVP 170 m Homburg Mitte

Längsparkstreifen und beengte Restfahrbahn, 
teils beidseitiges Parken, schlechter 
Fahrbahnbelag, 

Fahrradstraße mit "Anlieger und ÖPNV frei" mit 
Einbahnverkehr, alternativ: in Einbahnrichtung Führung im 
Mischverkehr bei 30 km/h, alternativ: Einbahnstraße mit 
Schutzstreifen

Einbindung in eine 
quartiersbezogene 
Fahrradzone

3.000 € A - Kurzfristig

49 HR 32 Kirrberger Straße von Untere Allee bis 
Ringstraße 600 m Homburg Mitte

abwechselnd beidseitiges (Auf)Parken, 
abschnittweise 50 km/h zulässig, fehlende 
Überfahrten an mehreren Einfahrten, 

beidseitigen Schutzstreifen (mind. 1,25m) ,markieren und 
Längsparken aufheben, alternativ: einseitigen Schutzstreifen 
markieren und Parken gegenüber ermöglichen

Einrichtung einer 
Fahrradstraße oder 
Einbindung in eine 
Fahrradzone

20.920 € A - Kurzfristig

50 HR 32 Ringstraße/Kirrberger Straße zwischen 
Zufahrt Uni-Klinikum und LSA 80 m Homburg Mitte

gemeinsame Rad-/Fußgängerführung im 
Zweirichtungsverkehr genutzt, fehlende 
Radführung auf der Fahrbahn und in LSA-
Zufahrten, 

Richtung Stadtmitte Schutzstreifen mit LSA-Integration, 
Richtung Uni vorh. Geh-/Radweg nutzen, Ausbau eines 
separaten Radwegs zwischen den Einmündungen Ringstr - 
Kirrberger Str.

- 15.910 € A - Kurzfristig

51 HR 32 Zufahrt Uni-Klinikum von LSA Kirrberger Str. 
bis Unieinfahrt 275 m Homburg Mitte Parkplatz-/Parksuchverkehr, fehlende 

Überfahrten an Einmündungen und Zufahrten, 

Überfahrt der Verbindungsstraße zur Cappelallee Richtung 
Unieinfahrt rot markieren, Möglichkeit der Radführung über 
Unigelände mit Klinik abstimmen

- 6.945 € B - Mittelfristig

52 HR 32 L 213 Kirrberger Straße von Ortseinfahrt bis 
Uni-Zufahrt Ost 935 m Homburg Mitte fehlende Fahrbahnrückführung vor dem LSA-

Aufstellbereich, fehlende Beleuchtung
Rückführung auf die Fahrbahn mit Auffangstrreifen in der LSA-
Zufahrt - 6.500 € B - Mittelfristig

53 HR 32 L 213 Kirrberger Straße von Ostzufahrt Uni-
Klinikum bis Ortseingang Kirrberg 1450 m Kirrberg fehlende Fahrbahnrückführung vor dem LSA-

Aufstellbereich, fehlende Beleuchtung

Querungsinsel in Höhe  der östlichen Unizufahrt herstellen, 
Abstimmung der Radführung mit Anschlussplanung Uni Ost 
und LfS, Querungshilfe am Anschluss der Radverbindung 
Lambsbachtour

- 90.000 € B - Mittelfristig

54 HR 32 L213 Ortsstraße von Ortseingahrt bis KVP 750 m Kirrberg

fehlende Überquerungsstelle für Über-gang von 
einseitig auf beidseitig Rad-führung am 
Ortseingang und Höhe Uni, fehlende Radführung 
auf der Fahrbahn, 

Überquerungshilfe im Übergangsbereich herstellen, 
Auffangschutzstreifen vor/nach Querungshilfe markieren, ab 
Ortseingang bis KVP Eckstraße 30 km/h  anordnen

bei ausreichender 
Fahrbahnbreite 
Schutzstreifen in OD 
weiterführen und 

72.020 € B - Mittelfristig

55 HR 32 Eckstraße von KVP bis Anschluss 
Verbindung Rabenhorst NR 43 350 m Kirrberg zu geringe Gehwegbreite für gemeinsamen Geh-

/Radweg, fehlende Radführung auf der Fahrbahn, 

wg. geringer Fahrbahnbreite 30 km/h anordnen, ggf. Gehweg - 
Rad frei beschildern, evtl. Radpiktogramm in Zufahrten 
markieren

prüfen der Fahrbahnbreite: 
ein-/beidseitigen 
Schutzstreifen markieren

2.000 € B - Mittelfristig

56 HR 41 Bierbacher Straße von HsNr.61 in Richtung  
Ortsausgang 320 m Wörschweiler Parken am Fahrbahnrand, fehlende 

Fahrbahnradführung und 50 km/h zulässig, 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h, nach Bedarf 
Straßenrandparken nicht zulassen, Mischverkehr, Gehweg - 
Rad frei prüfen

- 1.000 € B - Mittelfristig
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57 HR 41 L 111 Bierbacher Straße von HsNr. 61 bis L 
222 Limbacher Straße 215 m Wörschweiler Parken am Fahrbahnrand, fehlende 

Fahrbahnradführung und 50 km/h zulässig, 

nach Bedarf Straßenrandparken nicht zulassen, 
Fahrbahnradführung im Knotenbereich Limbacher Str. 
ermöglichen

Beschilderung 30 km/h für 
alle Kfz 
anwenden/beibehalten

3.000 € A - Kurzfristig

58 HR 41 Bierbacher Str. von L 222 bis B 423 
Homburger Str. 320 m Wörschweiler

erschwerte Nutzbarkeit des Seitenraums im 
Brückenbereich, fehlende Fahrbahnradführung 
und 50 km/h zulässig, 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h, nach Bedarf 
Straßenrandparken nicht zulassen, Mischverkehr, Gehweg - 
Rad frei prüfen

Freisperr-Ampel mit 
Radführung im 
Knotenbereich einrichten

3.000 € B - Mittelfristig

59 HR 42 Blieskasteler Straße von Ortseingang bis 
Remigiusstraße 875 m Beeden

 Bordsteine,  Parken, Bäume, einseitig zu 
schmaler Gehweg für Radfreigabe, fehlende 
Überfahrten an mehreren Einfahrten, 

wg. geringer Fahrbahnbreite 30 km/h anordnen, Radführung 
an untergeordneten Einfahrten durch Piktogramm 
verdeutlichen, Wegweisung mit Hinweis auf alternative 
Streckenführung NR 49

- 4.710 € B - Mittelfristig

60 HR 42 Remigiusstraße von Blieskasteler Str. bis 
Pirminiusstraße 550 m Beeden keine Probleme

Linksabbiegen in Remigiusstraße und Überfahrten durch 
Markieren verdeutlichen, Wegweisung im Zuge der Hauptroute 
HR 42 aufstellen

- 1.200 € B - Mittelfristig

61 HR 42 Pirminiusstraße von Remigiusstraße bis 
Saarbrücker Straße 665 m Beeden keine geschützte Radführung (Netzlücke), 

wechselseitig  Längsparken, 50 km/h zulässig, 

Fahrstreifeneinteilung im Einmündungs-bereich Pirminiusstr. - 
Remigiusstr. mit Radführung auf der Fahrbahn, beidseitig 
Schutzstreifen markieren, nach Bedarf Parken einschränken, 
Wegweisung im Zuge der Hauptroute HR 42 aufstellen

- 22.180 € A - Kurzfristig

62 HR 43 Dürerstraße 1160 m Erbach Rand-/Längsparken, Bäume, erhöhte Dichte von 
Einfahrten, keine Radführung (Netzlücke), 

in Knotenzufahrt zur Berliner Str. Auffangstreifen markieren 
(siehe NR 23), abschnittsweise Geschwindigkeitsbeschränkung 
30 km/h prüfen/ anordnen, nach Bedarf Längsparken am 
Fahrbahnrand verbieten

ein-/beidseitig 
Schutzstreifen bei 
ausreichender 
Fahrbahnbreite oder 

2.500 € A - Kurzfristig

63 HR 44 Alleestraße von Sickinger Straße bis 
Heidebruchstraße 290 m Sanddorf keine Probleme nach Bedarf Radführung auf der Fahrbahn im Knotenbereich 

markieren, Routenwegweisung aufstellen - 2.000 € B - Mittelfristig

64 HR 44 Schwarzer Weg 1220 m Sanddorf
Unterführung, fehlende Radkreuzung im 
Anschlussbereich L 119 - Mainzer Str., fehlende 
Beleuchtung

Anschlussquerung zur Mainzer Straße aus-/umbauen (siehe 
HR 21), nach Bedarf Deckenerneuerung durchführen, ortsfeste 
Beleuchtung aufstellen

- 127.200 € B - Mittelfristig

65 HR 45
Richard-Wagner-Sraße von Mainzer Straße 
über  Robert-Bosch-Straße bis 
Eisenbahnstr.

230 m Homburg Mitte Schilderpfosten im Fahrbereich, nicht 
radverkehrsangepasste LSA-Schaltung, 

Signalisierte Radführung im LSA-Knoten Mainzer Str. 
verbessern, signalisierte Radführung im LSA-Knoten Robert-
Bosch-Str. verbessern, fahrbahnnahe Radfurten über Robert-
Bosch-Straße herstellen

- 36.600 € A - Kurzfristig
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66 NR 11 Römerstraße von Ortseingang  bis 
Ortsausgang 330 m Websweiler

Straßenparken, punktuelle Fahrbahnverengung, 
fehlende Radführung auf der schmalen Fahrbahn 
und/oder im Seitenraum, 

nach Bedarf Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränken, 
Beleuchtung im Ortseinfahrtsbereich verbessern - 4.000 € B - Mittelfristig

67 NR 11 Römerstraße von Golf-Club  bis Ortseingang 1250 m Websweiler schmale Fahrbahn ohne Radführung, fehlende 
Beleuchtung

ortsfeste Beleuchtung in regelmäßigem Abstand aufstellen, 
Wegweisung für Alternativstrecke Ri. Homburg aufstellen - 18.000 € B - Mittelfristig

68 NR 11 Dorfstraße 1160 m Altbreitenfelderhof fehlende Radführung auf der schmalen Fahrbahn 
und/oder im Seitenraum, 

30 km/h im Anschlussknoten 
Websweilerstr./Dorfstr./Römerstraße anordnen, 
Zielwegweiserung für Alltagsradverkehr ergänzen, 
Verkehrsspiegel aufstellen

Höchstgeschwindigkeit 
zwischen Anschluss 
Webweilerstr. und 
Hattweilerweg auf 30 km/h 

2.750 € B - Mittelfristig

69 NR 11 Waldweg Richtung Websweiler 1510 m Jägersburg
Schranke , Umfahrbarkeit der Schranke 
eingeschränkt, Belag teils schlecht befahrbar, 
fehlende Beleuchtung

Umfahrbarkeit der Schranke erleichtern, Belag nach Bedarf 
ausbessern, ortsfeste Beleuchtung nach Bedarf installieren - 34.000 € C - Langfristig

70 NR 11 Websweilerstraße 575 m Jägersburg Anschluss an Höcher Straße ohne gesicherte 
Radführung, keine Maßnahme erforderlich - nn -

71 NR 11 Höcher Straße 755 m Jägersburg fehlende Radführung auf der Fahrbahn, Gehwege 
ohne Radfreigabe, 

Höchstgeschwindigkeit 30 km/h von Saarpfalz-Str. bis 
Webweilerstr., 30 km/h zum Sichern des RV-Linksabbiegers 
im Anschlussknoten Websweilerstr.

- 3.200 € B - Mittelfristig

72 NR 12 Kleinottweilerstraße von Ortseinfahrt bis 
Höhe Hotel Peters 300 m Jägersburg

mehrere Parkplatzzufahrten, hohes 
Fußgängeraufkommen, fehlende 
Überquerungsstelle am Beginn der einseitigen 
Radführung, teilweise fehlende Beleuchtung

radverkehrsgerechte Querungsstelle vor Einmündung 
Mozartstr. (50 km/h) anlegen, einseitiger Schutzstreifen 
Richtung Ortsmitte, vorh. Radweg Ri. Kleinottweiler für 
Einrichtungs-RV beschildern

vorh. Mitteltrennstreifen 
für Radquerung umbauen 44.070 € B - Mittelfristig

73 NR 12 Kleinottweilerstraße von Hotel Peters bis 
Saarpfalz-Straße 740 m Jägersburg

Längsparken im Fahrbahnbereich, fehlende 
Radführung im Fahrbahnbereich, geringe 
Gehwegbreiten, 

Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränken, Verbindung 
Mozartstraße - Herzogstraße zur Saarpfalz-Straße als 
Ausweichstrecke beschildern, nach Bedarf 30 km/h im 
Knotenbereich B 423 - L 118 anordnen

Fahrbahnrückführung in 
Höhe Ortseingang 1.000 € B - Mittelfristig

74 NR 21 Richardstraße 1220 m Reiskirchen Radverkehr auf der Fahrbahn durch Längsparker 
behindert, 

ab L118 beidseitige Schutzstreifen (≥1,25m) bis Ortsmitte, 
duale Radführung beibehalten, nach Bedarf 
Fahrbahnrandparken einschränken

Höchstgeschwindigkeit im 
Zuge der Richardstraße auf 
30 km/h beschränken

25.320 € B - Mittelfristig

75 NR 21 Fugelstraße von Richardstraße bis 
Weiherweg 220 m Reiskirchen

Parkverkehr auf der Fahrbahn, zulässige 
Geschwindigkeit 50 km/h, keine Radführung auf 
der Fahrbahn, 

ab Richardstr. bis Abzweig Reiskircher Str. 
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h anordnen, Piktogrammspur 
zum Verdeutlichen der Routenführung NR 21

- 1.460 € B - Mittelfristig

76 NR 21 Fugelstraße von Weiherweg bis 
Reiskircherstraße 300 m Reiskirchen

Parkverkehr auf der Fahrbahn, zulässige 
Geschwindigkeit 50 km/h, keine Radführung auf 
der Fahrbahn, 

nach Bedarf 30 km/h anordnen, nach Bedarf Randparken 
einschränken

Schutzstreifen einseitig 
markieren, abwechseln mit 
Parkangebot, zus. 30 km/h 
anordnen

1.750 € B - Mittelfristig

77 NR 21 Reiskircher Straße 350 m Reiskirchen teilweise Fahrbahnrandparken, keine Maßnahme erforderlich - nn -

78 NR 22 Steinbachstraße - Dürerstraße von L 118 bis 
Berliner Straße 1420 m Reiskirchen

abschnitt-weise erhöhter Parkverkehr auf der 
Fahrbahn, Einbauten zur Verkehrsber., fehlende 
Radführung auf der Fahrbahn, Gehwege ohne 
Radfreigabe, 

beidseitige Schutzstreifen  ³ 1,25m anlegen, Parkverkehr 
abschnittweise nicht zulassen, nach Bedarf 
Höchstgeschwindigkeit von Parkplatz Sportzentrum bis 
Berliner Str. auf 30 km/h beschränken

einseitigen Schutzstreifen 
Richtung Sportzentrum 
anlegen

45.300 € B - Mittelfristig

79 NR 22 Ostring 955 m Erbach teilweise Fahrbahnrandparken, 

nach Bedarf RV-Linksabbiegen von Dürerstr. sichern, 
Radwegführung in Richtung Robert-Bosch-Straße  
beschildern, RV auf Fahrbahn und Signalisierung in LSA-
Zufahrt Robert-Bosch-Straße integrieren

- 7.600 € B - Mittelfristig

  RVK Homburg  - Maßnahmenkatalog  -  Nebenrouten Anlage  9 - Blatt 1 ... 

TOP 21



lfd.Nr RoutenNr Teilstrecke Länge Stadtbereich Bestandsmangel Maßnahmenvorschlag Alternativvorschlag Kostenschätzung Umsetzungsfrist

80 NR 23 Berliner Straße von Kaiserslauterer Straße 
bis Höhe Michelin 420 m Bruchhof 

mehrere Einfahrten in Folge, Furtmarkierung mit 
Erneuerungsbedarf, teilweise fehlende 
Beleuchtung

vorh. Geh-/Radweg auf 3m Breite ausbauen, fahrbahnnahe 
Überfahrten anlegen und in Rot markieren - 38.920 € B - Mittelfristig

81 NR 23 Berliner Straße von Michelin bis Robert-
Bosch-Straße 1020 m Erbach

mehrere Einfahrten in Folge, Furtmarkierung mit 
Erneuerungsbedarf, teilweise fehlende 
Beleuchtung

vorh. Geh-/Radweg auf 3m Breite ausbauen, fahrbahnnahe 
Überfahrten anlegen und in Rot markieren

Markieren von Schutz-
/Radfahrstreifen und 
Beschilderung Gehweg-
Rad frei als duales 

85.470 € A - Kurzfristig

82 NR 23 Berliner Straße von Robert-Bosch-Straße 
bis Dürerstraße 520 m Erbach

fehlende Radführung in den LSA-Knotenzufahrten, 
mehrere Einfahrten in Folge, Furtmarkierung mit 
Erneuerungsbedarf, teilweise fehlende 
Beleuchtung

Fahrbahnrückführung in den LSA-Knotenzufahrten und ARAS 
einrichten, Querungsstelle mit HR11 radverkehrsgerecht 
ausbauen und beleuchten

Umbau des LSA-Knotens in 
einen kleinen KVP prüfen 65.340 € A - Kurzfristig

83 NR 23 Berliner Straße von Dürerstraße bis 
Spandauer Straße 380 m Erbach Furtmarkierung mit Erneuerungsbedarf, fehlende 

Radführung auf der Fahrbahn, 

beidseitige Schutzstreifen anlegen und Gehweg-Rad frei 
beschildern, fahrbahnnahe Radwegfurt an Spandauer Str. 
markieren, Radführung in Knotenzufahrt Spandauer Str. auf 
der Fahrbahn

Seitenraum erweitern auf 3 
m Breite und 
fahrbahnbegleitende 
Radführung beschildern

15.690 € B - Mittelfristig

84 NR 23 Berliner Straße von Spandauer Straße bis 
KVP 665 m Erbach

fehlende Radführung in den KVP-Zufahrten, 
mehrere Einfahrten in Folge, Furtmarkierung mit 
Erneuerungsbedarf, teilweise fehlende 
Beleuchtung

Überfahrten im Verlauf Berliner Str. fahrbahnnah in Rot 
markieren, Duale Radführung am KVP Charlottenburger Str. 
(siehe HR 31)

- 26.600 € B - Mittelfristig

85 NR 23 Berliner Straße von KVP bis Bexbacher 
Straße 660 m Erbach

wechselnde Seitenraumbreite, Hecken im 
Fahrbereich, mehrere Einfahrten in Folge, 
Furtmarkierung mit Erneuerungsbedarf, 

Zufahrtsbereich Berliner Straße anpassen und Radführung Ri. 
Stadtmitte optimieren, nach Bedarf zus. Querungsinsel am 
Beginn der Aufweitung zum B423-Parallelweg herstellen, 
Alternativverbindung zw. Berliner Str.  und Saganer Str. und 

- 42.400 € B - Mittelfristig

86 NR 24 Lappentascher Straße von Cranachstraße 
bis Zillerstraße 115 m Erbach fehlende Radführung auf der Fahrbahn, 

von Cranachstraße bis Zillestraße beidseitige Schutzstreifen 
markieren, nach Bedarf 30 km/h anordnen, Routenführung 
wegweisen (NR 24)

30 km/h anordnen 4.430 € C - Langfristig

87 NR 24 Zillestraße 345 m Erbach keine Probleme Kreuzungsbereich Dürerstr./Hasenäckerstr./Rupprechtstr. 
nach Bedarf auf 30 km/h beschränken - 500 € C - Langfristig

88 NR 24 Hasenäckerstraße 1010 m Erbach Bäume, Parken, zulässige Geschwindigkeit 50 
km/h, keine Radführung auf der Fahrbahn, Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränken - 1.250 € C - Langfristig

89 NR 25 Bexbacher Straße 3470 m Homburg Mitte
fehlende gesicherte Querung der B 423 zum 
Lappentascher Hof, fehlende Anpassung der LSA-
Signalisierung für den Radquerverkehr, 

Signalgesicherte Radquerung Berliner Str. zum Radweg B 423 
beibehalten, Signalisierte Radquerung der B 423 Richtung Am 
Zunderbaum einrichten und anschließend 
Fahrbahnrückführung, Anschluss der Radquerungsfurt an 

ergänzend: Radquerungen 
in LSA-Schaltung 
optimieren

26.900 € B - Mittelfristig

90 NR 25 Zum Lappentascher Hof von B423 bis am 
Vierherrenwald 225 m Homburg Mitte Lkw-Verkehr im Gewerbebereich, teilweise 

schlecht erkennbare Markierungen

Radwegmarkierung erneuern, getrennten Rad-/Gehweg vor 
Aufparken schützen, Radweganschluss an Bexbacher Straße 
verbessern

30 km/h zwischen 
Bexbacher Str. und  
Vierherrenwald

11.500 € C - Langfristig

91 NR 31 Heidebruchstraße von Schwarzer Weg bis 
Kaiserslauterer Straße 695 m Bruchhof keine Probleme Einmündungsbereich radverkehrsgerecht markieren, keine 

weiteren Maßnahmen erforderlich - 2.000 € B - Mittelfristig

92 NR 31 Heidebruchstraße von Sickinger Straße bis 
Alleestraße 315 m Sanddorf keine Probleme keine bauliche und verkehrliche Maßnahme erforderlich

Zielwegweisung für 
Alltagsradverkerhr 
aufstellen

nn -

93 NR 32 Wegeverbindung Bechhofen - Bruchhof über 
Kehrberg 2160 m Bruchhof schlechter Oberflächenbelag, fehlende 

Beleuchtung

Verbindung mit Planung der Verbandsgemeinde Zweibrücken 
und des Saarpfalz-Kreises abstimmen, Wegweisung für 
Routenverbindung NR 32 aufstellen

- nn B - Mittelfristig
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94 NR 33 Wegeverbindung Bechhofen - Sanddorf über 
Tennisanlage 570 m Sanddorf -, schlechter Oberflächenbelag, fehlende 

Beleuchtung

Verbindung mit Planung der Verbandsgemeinde Zweibrücken 
und des Saarpfalz-Kreises abstimmen, Wegweisung für 
Routenverbindung NR 33 aufstellen

- nn C - Langfristig

95 NR 34 Sickinger Straße von Heidebruchstr. bis 
Abzweig Tennisanlage 745 m Sanddorf beidseitiges Längsparken am Fahrbahnrand , , 

nach Bedarf 30 km/h anordnen und Überfahrten in Rot 
markieren, nach Bedarf Linksabbiegen Ri. Tennisanlage durch 
Markierung verdeutlichen, Wegweisung für Radroute NR 33 
aufstellen

Gehweg-Rad frei 
ermöglichen 6.900 € C - Langfristig

96 NR 34 Sickinger Straße von Heidebruchstr. bis 
Ortseingang 1040 m Sanddorf

Gehwege nicht freigegeben, Querung am 
Ortseingang ohne Sicherung, fehlende 
Fahrbahnführung und Furtmarkierung, 

nach Bedarf beidseitige   Piktogrammspur markieren, nach 
Bedarf 30 km/h anordnen

Gehweg-Rad frei 
ermöglichen 5.680 € B - Mittelfristig

97 NR 34 L 215 zwischen Sanddorf und  L 120 Käshofer 
Str. 1000 m Sanddorf

fehlende Rückführung und 
Überquerungssicherung, unzureichende 
Kennzeichnung von Überfahrten, fehlende 
Beleuchtung

Radquerung am Ortsanfang Sanddorf  zum einseitigen Radweg 
verdeutlichen, Radquerung östlich Käshofer Straße markieren, 
an Querungsstellen ortsfeste Beleuchtung 
aufstellen/verbessern

Querungsstellen in beiden  
Übergangsbereichen 
baulich herstellen

27.000 € B - Mittelfristig

98 NR 34 L 120 Karlsbergstr. von Käshofer Str. bis 
Brunnenstr. 570 m Homburg Mitte

anderer Radfahrstreifen' durch Parkverkehr 
belegt, fehlende beidseitige Radführung auf der 
Fahrbahn, 50 km/h zulässige Geschwindigkeit, 

Knotenbereich Brunnenstraße für Radführung auf der 
Fahrbahn ummarkieren, beidseitige Schutzstreifen einrichten 
und Überfahrten in Rot markieren, nach Bedarf 
Bewohnerparken auf der Fahrbahn unterbinden

- 29.520 € B - Mittelfristig

99 NR 34 Karlsbergstraße von Schloßberg-Höhen-
Straße bis L120 645 m Homburg Mitte erhöhter Werksverkehr der Karlsberg Brauerei, 

50 km/h Höchstgeschwindigkeit, 
30 km/h anordnen   , Parken einseitig mit Aufparken 
markieren, alternativ: Randparken nach Bedarf verbieten

Gehweg (eine Seite) auf 2,0 
- 2,5m rückbauen, 
beidseitigen Schutzstreifen 
(≥1,25m) prüfen

6.480 € B - Mittelfristig

100 NR 34 Karlsbergstraße von Eisenbahnstraße bis 
Schloßberg-Höhen-Straße 215 m Homburg Mitte  runde Schwellen, , 

Radführung gegen die Einbahnstraßenrichtung ermöglichen, 
Radverkehr in Gegenrichtung zur Einbahnstraßenausfahrt 
verdeutlichen , Einbahnstraße für RV in Gegenrichtung 
beschildern

- 3.500 € B - Mittelfristig

101 NR 34 Eisenbahnstraße von Karlsbergstraße bis 
Talstraße 130 m Homburg Mitte Gemeinsame Verkehrsführung mit Fußgängern in 

FGZ, 
Fußgängerzone für Radverkehr in beiden Richtungen 
freigeben

evtl. FGZ-Freigabe für 
Radverkehr auf bestimmte 
Zeitfenster einschränken

300 € B - Mittelfristig

102 NR 1 Mainzer Straße von Kaiserslauterer Straße 
bis Richard-Wagner-Straße 955 m Homburg Mitte Schilder, Mülltonnen, Bäume, fehlende 

Radführung auf der Fahrbahn , 

Beschilderung Gehweg-Rad frei beibehalten, beidseitige 
Schutz-/Radfahrstreifen markieren, Überfahrten in Rot 
markieren

- 49.280 € B - Mittelfristig

103 NR 41 Mainzer Straße von Richard-Wagner-Straße 
bis Eisenbahnstraße 265 m Homburg Mitte

LSA-Schaltung ohne RV-Anpassung, ungüstige 
Radführung an der Querung Sieberstraße bzw. Am 
Mühlgraben, 

Beschilderung getrennter Rad-/Gehweg aufheben, beidseitge 
Piktogrammspur markieren, Duale Radführung mit Gehweg-
Rad frei ermöglichen

30 km/h anordnen 2.710 € B - Mittelfristig

104 NR 41 Kaiserstraße 645 m Homburg Mitte
Parken,  wechselnde Gehwegbreite, fehlende 
Überfahrtmarkierungen, kein RV-Linksabbieger in 
die Uhlandstr., 

bis Einmündung Uhlandstraße 30 km/h anordnen, 
Piktogrammspur markieren zum Verdeutlichen der 
Radführung (Route NR 41), Duale Radführung mit Gehweg-Rad 
frei ermöglichen

- 2.690 € C - Langfristig

105 NR 42 Kirchenstraße 125 m Homburg Mitte
umfahrbare Pfosten zw. Kirchenstr. und 
Schwesternhausstr., schlecht befahrbarer 
Pflasterbelag und kurze Steilheit, 

Pflasterbelag ca. 2,5 m breit mit Asphaltdecke für das 
Befahren mit Fahrrädern verbessern, umfahrbare Poller am 
Beginn Schwesternhausstr. deutlich markieren, Wegweisung 
für Radroute NR 42 aufstellen

- 26.850 € C - Langfristig

106 NR 42 Schwesternhausstraße 160 m Homburg Mitte Parkverkehr auf der Fahrbahn, kurze Steilheit bis 
Obere Allee, 

Auffangstreifen vor Anschluss Obere Allee markieren, 
Schutzstreifen bergauf markieren, Randparken zwischen 
Obrere Allee und Lagerstraße verbieten

- 4.940 € C - Langfristig

107 NR 43 Untere Allee von Kirrberger Straße bis 
Robert-Koch-Straße 260 m Homburg Mitte beidseitiges Längsparken am Fahrbahnrand , Kfz-

Verkehr mit zulässiger Geschwindigkeit 50 km/h, 
Fahrradstraße mit "Anlieger und ÖPNV frei" mit 
Einbahnverkehr, alternativ: Einbahnstraße mit Radfahrstreifen

Routenabschnitt in 
quartiersbezogene 
Fahrrardzone integrieren

6.000 € A - Kurzfristig
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108 NR 43 Obere Allee von Germanenstraße bis 
Kirrberger Straße 380 m Homburg Mitte Längsparkstreifen linksseitig, schmale 

Restfahrbahn, schlechter Fahrbahnbelag, 
Fahrradstraße mit "Anlieger und ÖPNV frei" mit 
Einbahnverkehr, alternativ: Einbahnstraße mit Schutzstreifen

Routenabschnitt in 
quartiersbezogene 
Fahrrardzone integrieren

3.000 € A - Kurzfristig

109 NR 43 Untere Allee von Robert-Koch-Straße bis 
Ringstraße 420 m Homburg Mitte Parkverkehr auf der Fahrbahn, , Fahrradstraße bis Einmündung Amselstraße fortführen, 

alternativ: Einbahnstraße mit Schutzstreifen - 1.000 € B - Mittelfristig

110 NR 43 Kraepelinstraße 470 m Homburg Mitte keine Probleme keine Maßnahme erforderlich - nn -

111 NR 43 Wegeverbindung Rabenhorst bis Eckstr. 
Kirrberg 1270 m Homburg Mitte Schranke, schlecht befahrbare Oberfläche, teils 

Belagschäden, fehlende Beleuchtung

abschnittweise Deckenerneuerung erforderlich, Beleuchtung 
im Verbindungsbereich aufstellen, Schrankenumfahrbarkeit 
sicherstellen

- 118.000 € B - Mittelfristig

112 NR 44 Am Forum von Saarbrücker Str. bis 
Zweibrücker Str. 575 m Homburg Mitte mehrere Ein-/Ausfahrten, fehlende 

Fahrbahnführung und Furtmarkierung, 

mögliche ein-/beidseitige Schutzstreifenmarkierung 
abstimmen, nach Bedarf abschnittweise 30 km/h anordnen, 
nach Bedarf Piktogrammspur markieren

beidseitigen Schutstreifen 
markieren (mind. 1,25m mit 
baulicher 
Seitraumanpassung im 

16.000 € B - Mittelfristig

113 NR 44 Zweibrücker Straße von Entenweiherstr. bis 
Untere Allee 250 m Homburg Mitte keine Gehwegfreigabe, Bäume, teilweise 

eingeschränkte Seitenraumbefahrbarkeit, 

beidseitige Schutzstreifen anlegen, Duale Radführung mit 
Gehweg-Rad frei ermöglichen, Radführung im LSA-Knoten 
Zweibrücker Str. signalisieren

- 19.860 € B - Mittelfristig

114 NR 44 Zweibrücker Straße von Mini-KVP bis 
Saarbrücker Straße 150 m Homburg Mitte

Längsparken am linken Einbahnstraßenrand, 
fehlende Kennzeichnung der Radführung in 
Gegenrichtung, 

Einbahnstraße in Gegenrichtung bereits geöffnet, Längsparken 
am linken Fahrbahnrand regulieren/nicht zulassen, Ein-
/Ausfahrt mit Radverkehr in Gegenrichtung verdeutlichen 
(bereits erfolgt)

- 1.000 € B - Mittelfristig

115 NR 44 Gerberstraße von Talstraße bis 
Schanzstraße 150 m Homburg Mitte Parkplatzeinfahrt, , zusaätzlich ggf. Piktogrammspur beidseitig markieren - 500 € B - Mittelfristig

116 NR 44 Gerberstraße von Schanzstraße bis 
Saarbrücker Straße 150 m Homburg Mitte nicht geöffnete Einbahnstraße, , Einfahrt entgegen der Einbahnsttraße durch Markierung 

sichern, Einbahnstraße in Gegenrichtung öffnen - 1.350 € B - Mittelfristig

117 NR 45 Virchowstraße von Kirrberger Straße bis 
Schützensrae 895 m Homburg Mitte keine Probleme

Aufstellung auf der Fahrbahn im Anschluss Kirrberger Straße 
verdeutlichen, Routenverlauf durch Wegweisung 
verdeutlichen, zwischen Kirrberger und Fridastraße keine 
weitere Maßnahme erforderlich

- 900 € B - Mittelfristig

118 NR 5 Friedastraße von Virchowstraße bis 
Ringstraße 265 m Homburg Mitte keine Probleme

Anschluss Ringstraße mit fahrbahnintegrierter Radführung, an 
Straßenüberfahrten Radführung mit Radpiktogramm 
verdeutlichen, Routenverlauf durch Wegweisung verdeutlichen

- 1.820 € B - Mittelfristig

119 NR 45 Ringstraße von Kirrberger Straße bis 
Lindenstraße 335 m Homburg Mitte Bäume mit Erhöhung/Schwellen, fehlende 

Überfahrten, 

Beschilderung gem. Geh-/Rad aufheben, Radverkehr auf der 
Fahrbahn führen gem. Planungsvorschlag, Duale Radführung 
mit Gehweg-Rad frei ermöglichen

- 14.520 € B - Mittelfristig

120 NR 45 Akazienweg von Ringstraße bis Cappelallee 460 m Homburg Mitte keine Probleme

Anschluss Ringstraße mit fahrbahnintegrierter Radführung, 
Fahrradstraße mit Anlieger frei einrich-ten, Gehweg zwischen 
Kirschbaumstraße und Cappelallee öffnen für Radverkehr, 
Routenführung wegweisen (NR 45)

- 4.660 € B - Mittelfristig

121 NR 45 Warburgring von Cappellallee bis 
Verbindung Erlenweg 630 m Homburg Mitte Verkehrsinseln, , 

Route NR 45 in quartiersbezogene Fahrradzone 
'Birkensiedlung' integrieren, umfahrbare Poller deutlich 
markieren, Routenführung wegweisen (NR 45)

- 4.300 € B - Mittelfristig
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122 NR 45 Ulmenweg mit Warburgring bis Zweibrücker 
Straße 255 m Homburg Mitte schlechte Oberfläche, , 

Radführung im Kreuzungsbereich Zweibrücker Straße auf der 
Fahrbahn, Signalisierung an fahrbahnintegrierte Radführung 
anpassen, Routenführung wegweisen (NR 45)

- 21.170 € B - Mittelfristig

123 NR 45 Neue Industriestraße von Querung 
Saarlandradweg  bis B423 275 m Homburg Mitte

Unterführung B 423 als Anschluss zur 
Birkensiedlung, fehlende Kennzeichnung der 
Überfahrten, fehlende Beleuchtung in 
Unterführung

Linksabbiegen in Kardinal-Wendel-Straße sichern, 
Routenführung wegweisen (NR 45), nach Bedarf 30 km/h im 
Anschlussbereich Johanneum anordnen

- 2.000 € B - Mittelfristig

124 NR 45 Kardinal-Wendel-Straße 330 m Homburg Mitte Pkw- und Bus-Schulverkehr, 
einseitiger Schutzstreifen in Richtung Johanneum, ggf. 
Seitenraum anpassen, Gehweg - Rad frei in Gegenrichtung 
beibehalten

Fahrbahn-
/Seitenraumaufweitung 
und beidseitigen 
Schutzstreifen anlegen

7.900 € B - Mittelfristig

125 NR 46 Entenweiher-/Zweibrücker Str. von Ringstr. 
bis Saarbrücker Str. 775 m Homburg Mitte

schlechte Anpassung der LSA-Schaltung an RV-
Belange, fehlende/erneuerbare Überfahrt- und 
Furtmarkierungen, 

separate Radführung beibehalten, Radfurten ohne 
Zwischenhalte in Signalisierung einpassen, 
Grundstückzufahrten nach Bedarf in Rot markieren

Fahrbahnbreite/Fahrstreife
n für Kfz-Verkehr 
reduzieren und 
geschützten RfS anlegen

20.000 € A - Kurzfristig

126 NR 46 Zweibrücker Str. von Ringstr. bis Neue 
Industriestr. 845 m Homburg Mitte fehlende Sicherung der Querung Cappelallee, 

teilweise fehlende Beleuchtung

Radführung im Seitenraum/über separate Wegverbindung 
beibehalten, Radquerung Cappelallee nach Bedarf Markierung 
erneuern, fahrdynamische Eckausrundung für frei geführten 
Rechtsabbieger an Radquerung anpassen 

großen Einfahrtstrichter 
zurückbauen und 
Mittelinsel als 
Querungshilfe einbauen

3.100 € B - Mittelfristig

127 NR 46
B 423 Zweibrücker Str. - Einöder Str. von 
Neue Industriestr. bis Ortseingang 
Schwarzenbach

1340 m Schwarzenbach teilweise fehlende Beleuchtung

Beleuchtung abschnittweise verbessern, Querungsstelle Höhe 
Ortseingang besser beleuchten, Schutzstreifen ab Alte 
Reichsstraße in Ri. Homburg bis Querungsstelle, in Gegen-
richtung Radpiktogramme  markieren

- 37.710 € B - Mittelfristig

128 NR 47 Neue Industriestraße von Jägerhausstraße 
bis Querung Saarlandradweg 765 m Homburg Mitte

erhöhter Lkw-Verkehr, fehlende 
Überfahrtmarkierungen, teilweise fehlende 
Beleuchtung

Benutzungspflicht mit Z240 bzw. Z241 aufheben, beidseitige 
Markierung von Schutz-/Radfahrstreifen, Überfahrten in Rot 
markieren, Duale Radführung mit Gehweg-Rad frei 
ermöglichen

- 33.560 € C - Langfristig

129 NR 48 Blieskasteler Straße von Beeder Straße bis 
Remigiusstraße 460 m Beeden

 Bordsteine,  Randparken, fehlende 
Kennzeichnung an Einfahrten, fehlende 
Fahrbahnradführung, 

wg. geringer Fahrbahnbreite Piktogrammspur beidseitig 
markieren, Duale Radführung mit Gehweg-Rad frei 
ermöglichen

- 4.480 € B - Mittelfristig

130 NR 48 L217 Beeder Straße 580 m Homburg Mitte
Schilder, Parken, Bäume, erhöhter Werksverkehr, 
fehlende Fahrbahnführung, 50 km/h zulässige 
Geschwindigkeit, 

einseitiger schmaler Gehweg aufheben und Fahrbahn um 50 
cm verbreitern, beidseitiger Schutzstreifen anlegen, 30 km/h 
für Lkw

Radfahrstreifen nach 
Saarbrücker Straße 
markieren und gem. Geh-
/Radweg in Gegenrichtung 

40.980 € B - Mittelfristig

132 NR 48 Richard-Wagner-Straße von B423 bis 
Saarbrücker Straße 480 m Homburg Mitte beidseiitges Längsparken am Fahrbahnrand, 

fehlende Radführung auf der Fahrbahn, 

30 km/h anordnen und Piktogrammspur beidseitig markieren, 
Straßenüberfahrten in Rot und Aufstellfläche an LSA-
Kreuzung markieren, Duale Radführung mit Gehweg-Rad frei 
ermöglichen

- 14.360 € B - Mittelfristig

133 NR 48 Richard-Wagner-Straße von Robert-Bosch-
Straße bis B423 760 m Homburg Mitte Überfahrten an Einmündungen und Einfahrten 

besser kennzeichnen, 

Beschilderung mit getrennten Rad-/Wegen beibehalten, 
Überfahrten in Rot markieren, Wegweisung im Bereich 
Bahnhof verdichten

- 15.200 € B - Mittelfristig

134 NR 49 Pirminiusstraße - Ziegelhütte von 
Blieskasteler Str. bis Kraftwerkstraße 890 m Beeden fehlende schützte Radführung auf der Fahrbahn, Schutz-/Radfahrstreifen beidseitig markieren, nach Bedarf 

Längsparken auf Radführung abstimmen
30 km/h durchgängig 
anordnen 15.910 € B - Mittelfristig

135 NR 49 Pirminiusstraße von Remigiusstraße bis 
Blieskasteler Straße 150 m Beeden fehlende Radführung auf der Fahrbahn und in 

Knotenzufahrten, 
Fahrbahnintegrierte Radführung mit Schutzstreifen, 
Linksabbiegen in Knotenbereichen sichern - 9.490 € B - Mittelfristig

136 NR 51 Saarland-Radweg - Verbindung Mastauweg 1440 m Schwarzenbach
Brückenbau-/Unterführungswerke, 
Fahrbahnerneuerungsbedarf in Teilflächen, 
fehlende Beleuchtung

Teilflächen der Verbindung Mastauweg erneuern, nach Bedarf 
ortsfeste Beleuchtung aufstellen - 11.000 € C - Langfristig
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lfd.Nr RoutenNr Teilstrecke Länge Stadtbereich Bestandsmangel Maßnahmenvorschlag Alternativvorschlag Kostenschätzung Umsetzungsfrist

137 NR 51 Saarland-Radweg von Mastauweg bis L 111 
Bierbacher Str. 1060 m Schwarzenacker Brücken-/Unterführungsbauwerke, , fehlende 

Beleuchtung
nach Bedarf Deckenerneuerung durchführen, nach  Bedarf 
stationäre Beleuchtung aufstellen - 12.000 € C - Langfristig

138 NR 51 Saarland-Radweg - Verbindung  L 111 bis 
L212 Ri. Ingweiler 1410 m Ingweiler Brückenbauwerke, , fehlende Beleuchtung

beide Radwegquerungen mit der L 212 baulich/durch 
Markierung sichern, Radroutenwegweisung für Nebenroute NR 
52 aufstellen

- 80.000 € C - Langfristig

139 NR 52 Querverbindung Saarland-Radweg - 
Kieskautstr. 250 m Ingweiler Blies, Radbrücke erforderlich, derzeit keine 

Radwegverbindung, 
Neubau einer Radverbindung mit Radbrücke über die Blies, 
Radroutenwegweisung für Nebenroute NR 52 aufstellen - 180.000 € C - Langfristig

140 NR 52 Kieskautstraße zwischen Bahnbrücke und L 
212 640 m Ingweiler

fehlende Beschilderung, Benutzbarkeit der 
Bahnbrücke klären, schlechte Oberfläche, 
teilweise fehlende Beleuchtung

nach Bedarf Deckenerneuerung durchführen, keine weiteren 
Maßnahmen erforderlich - 10.000 € C - Langfristig

141 NR 53 L212 von Saarland-Radweg bis Abzweig 
Wörschweilerstr. in Ingweiler 305 m Ingweiler

Brücken-/Unterführungsbauwerke, fehlende 
Querungshilfe zum Saarland-Radweg, 
unübersichtlicher Straßenverlauf ohne 
Fahrbahnradführung, fehlende Beleuchtung

Zweirichtungs-Radweg straßenbegleitend ab Saarland-
Radweg bis Ortseingang und Querungsstelle  ausbauen, 
Linksabbiegen zur Kieskautstraße sichern, 
Radroutenwegweisung für Nebenroute NR 52 aufstellen

- 94.150 € B - Mittelfristig

142 NR 53 Wörschweilerstraße 200 m Ingweiler fehlende Sicherung für RV-Linksabbieger, 
schlechter Belag, Linksabbiegen in Wörschweilerstraße sichern - 1.800 € B - Mittelfristig

143 NR 53 Raiffeisenstraße 825 m Einöd teilweise fehlende Beleuchtung keine Maßnahme erforderlich - nn -

144 NR 54 Webenheimer Straße 575 m Einöd

schlechte Nutzbarkeit durch Überschreiten der 
zulässigen 50 km/h, fehlende Radführung auf der 
Fahrbahn und für RV-Linksabbieger, fehlende 
Beleuchtung

Radführung auf der Fahrbahn im Anschlussbereich 
verdeutlichen, Verkehrsspiegel und ortsfeste Beleuchtung zur 
Sicherung aufstellen, Ausweichstrecke über 
Feldwegverbindung bewegweisen

- 9.000 € C - Langfristig

145 NR 54 Feldwegverbindung Ernstweilerstraße 575 m Einöd
fehlende Bahnüberführung im Anschlussbereich 
Ernstweilerstraße, derzeit keine 
Radwegverbindung, fehlende Beleuchtung

Neubau einer Radbrücke zwischen Feldweg und 
Ernstweilerstraße, nach Bedarf Deckenerneuerung an dem 
vorh. Feldweg

- 1.009.000 € C - Langfristig

  RVK Homburg  - Maßnahmenkatalog  -  Nebenrouten Anlage  9 - Blatt 6 ... 

TOP 21



Jägersburg  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,50 m

Ri. 1:  Gehweg ‐ Rad frei

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

1

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11 Routen:

001
Straßen‐/Netzabschnitt

575

Saarpfalz‐Straße von Waldmohr bis 

Ortseingang

Stationäre Beleuchtung der Radwegquerung für ganzjährige Benutzung an Hauptroute erforderlich

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR11

Querungsinsel mit/ohne Mittelinsel

stationäre Beleuchtung aufstellen

eingeschränkte Radführung auf 

freigegebenem Gehweg

ca. 53.500 EUR

TOP 21



Jägersburg  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,80 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

2

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

erhöht

Duale Radführung  ermöglichen

Maßnahmenskizze

Längsparken abschnittweise aufheben; 

beidseitige Schutzstreifen anlegen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11 Routen:

002
Straßen‐/Netzabschnitt

650

Saarpfalz‐Straße von Ortseingang bis 

Schloßstraße

Teilabschnitt der zentralen Nord‐Süd‐Radachse

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR11

Anordnen von 30 km/h prüfen

evtl. Überfahrten markieren, evtl. einseitig 

Schutzstreifen markieren

Ein‐/Ausparken, fehlende Radführung 

(Netzlücke)

ca. 10.300 EUR

TOP 21



Jägersburg  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,50 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

3

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

alternativ: 30 km/h anordnen und 

Nutzung 'anderer Radwege' sichern

Maßnahmenvorschlag

ggf. Längsparken aufheben

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11 Routen:

003
Straßen‐/Netzabschnitt

80

Saarpfalz‐Straße von Schloßstraße bis  

L118

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR11

beidseitige Schutzstreifen, Anpassung an 

Bestand

Überfahrten markieren

fehlende Radführung (Netzlücke), Parken, 

Bäume

ca. 3.000 EUR

TOP 21



Jägersburg  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,90 m

Ri. 1:  Schutzstreifen

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

4

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

nach Bedarf  an Querungsstelle 

Beleuchtung verbessern

Maßnahmenvorschlag

Piktogrammspur Ri. Ortsmitte, nach 

Bedarf zus. 30 km/h

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11 Routen:

004
Straßen‐/Netzabschnitt

530

L118 Saarpfalz‐Straße von B 423 bis 

Ortseingang

Stationäre Beleuchtung der Radwegquerung für ganzjährige Benutzung an Hauptroute erforderlich

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR11

Querungsstelle Ortseingang ohne 

Mittelinsel (bereits hergestellt)

beidseitige Schutzstreifen (Ri. Homburg 

bereits markiert)

einseitig fehlende Radführung auf der 

Fahrbahn, Parken auf dem nicht 

benutzungspflichtigen anderen Radweg

ca. 8.800 EUR

TOP 21



Reiskirchen  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,30 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

5

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Fahrbahnrückführung in Richardstr. 

Richtung Ortsmitte

Maßnahmenskizze

nach Bedarf 30 km/h anordnen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11 Routen:

005
Straßen‐/Netzabschnitt

1480

 L 118  von Ortseinfahrt Jägersburg bis 

Steinbachstraße

Entscheidungspunkt mit Lenkung des Radverkehrs über Radweg entlang der Robert‐Bosch‐Straße in 

Richtung Stadtmitte und über Steinbachstraße zum Stadtteilzentrum Erbach

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR11

Furtmarkierung Richardstraße für RV‐

Querverkehr erneuern

ortsfeste Beleuchtung 

aufstellen/verbessern, Verkehrsspiegel 

aufstellen

nicht bekannt

ca. 10.500 EUR

TOP 21



Reiskirchen  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,80 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

6

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Beleuchtung entlang Radweg Rob.‐Bosch‐

Str. und wegweisende Beschilderung 

aufstellen/verbessern

Maßnahmenvorschlag

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11 Routen:

006
Straßen‐/Netzabschnitt

630

Robert‐Bosch‐Straße von 

Steinbachstraße bis Grünewaldstraße

Beleuchtung der Radwegführung für ganzjährige Benutzung der Hauptroutenverbindung wichtig

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR11

beleuchtete Querungsstelle 

Steinbachstraße in Höhe Bushaltestellen 

herstellen

Ausbau Radweg zw. Steinbachstraße und 

vorh. Radführung

fehlende Querungssicherung und fehlende 

Verbindung Steinbachstraße, Pfosten, 

Unterführung

ca. 90.200 EUR

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,60 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  teilw. gem. Geh‐Radweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

7

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Wegweisende Beschilderung der Geh‐

/Radbrücke über L118 (Grünewaldstraße)

Maßnahmenskizze

Direktführung auf Vogelbacher Weg mit 

LSA‐Signalisierung

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11 Routen:

007
Straßen‐/Netzabschnitt

670

Robert‐Bosch‐Straße von 

Grünewaldstraße bis Vogelbacher 

Weg

Stationäre Beleuchtung der Radwegquerung für ganzjährige Benutzung an Hauptroute erforderlich

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR11

Beleuchtung an beiden Querungsstellen 

und entlang Rob.‐Bosch‐Str. verbessern

Verkehrspiegel an beiden Querungsstellen  

aufstellen

Querungen an untergeordneten 

Zufahrten, Pfosten, Unterführung

ca. 124.000 EUR

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,80 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

8

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

ortsfeste Beleuchtung entlang Rob.‐Bosch‐

Str. und an Querungen verbessern

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11 Routen:

008
Straßen‐/Netzabschnitt

620

Robert‐Bosch‐Straße von Vogelbacher 

Weg bis Berliner Straße

Beleuchtung der Radwegführung für ganzjährige Benutzung der Hauptroutenverbindung wichtig

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR11

Querungsstelle mit Mittelinsel ausbauen 

Radkreuzung Berliner Straße

Wegweisung aufstellen

Querungen an untergeordneten 

Zufahrten, Pfosten, Straßenquerungen, 

Unterführungen

ca. 122.000 EUR

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,30 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

9

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

geschützte Aufstellung für Querung zum 

einseitigen Radweg

Maßnahmenskizze

LSA‐geschützte Querung zum Radweg

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11 Routen:

009
Straßen‐/Netzabschnitt

960

Robert‐Bosch‐Straße von Berliner 

Straße bis Ostring

Bedeutung des Alltagsradverkehrs durch Fahrbahnführung verdeutlichen

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR11

vor Ostring Radschleuse  oder bauliche 

Rückführung herstellen

Radverkehr auf der Fahrbahn in 

Signalisierung integrieren

Häufung Einfahrten, Unterführung, 

Pfosten

ca. 30.100 EUR

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 18,30 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

10

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Radfahrstreifen in Richtung Berliner Str. 

markieren (Fahrstreifen reduzieren) 

Maßnahmenskizze

Schutzstreifen einrichten und duale 

Radführung ermöglichen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11 Routen:

010
Straßen‐/Netzabschnitt

195

Robert‐Bosch‐Straße von Ostring bis 

Dürerstraße

Bedeutung des Alltagsradverkehrs durch Fahrbahnführung verdeutlichen

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR11

Radverkehr auf der Fahrbahn in 

Signalisierung integrieren

Radfahrstreifen bis Erbacher Brücke 

markieren (Fahrstreifen reduzieren)

geringe RV‐Eignung der LSA‐gesicherten 

Querungen

ca. 19.075 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,80 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

11

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

nach Bedarf Beleuchtung und 

Wegweisung verbessern

Konzept

westlichen Brückenbereich um 1‐ 1,5m 

auskragen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11 Routen:

011
Straßen‐/Netzabschnitt

420

Dürerstr. über Erbacher Brücke bis 

FSA Bahnhofvorplatz

Engstelle Erbacher Brücke nur mit erheblichem baulichen Erweiterungsaufwand zu beheben

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR11

Gemeinsamen Geh‐/Radweg im 

Zweirichtungsverkehr nutzen

nach Bedarf Markierung erneuern

gemeinsame Rad‐ und Fußgängerführung 

im Zweirichtungsverkehr, ungünstige 

Signalisierung (warten in Fahrbahnmitte)

ca. 3.600 EUR

Zweirichtungs‐RV im 

Brückenbereich sichern

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 5,0 m

Ri. 1:  getr. Geh‐/Radweg; 2‐Richtungsv.

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

12

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Querführung in Ri. Bahnhof 

markieren/sichern

Maßnahmenskizze

Einrichtung einer Fahrradstraße zwischen 

FGZ und Richard‐W.‐Str.

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11 Routen:

012
Straßen‐/Netzabschnitt

120

Eisenbahnstraße von Sieberstraße bis 

Richard‐Wagner‐Straße

Hohe Bedeutung des Netzabschnittes zwischen Bahnhof und Stadtmitte kann durch das Einrichten einer 

Fahrradstraße zwischen Richard‐Wagner‐Straße und FGZ gestärkt werden

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR11

Radführung auf der Fahrbahn in Ri. 

Bahnhof (Schutzstreifen prüfen)

alternativ: 30 km/h mit/ohne 

Piktogrammspur 

fehlende Querungssicherung  

ca. 2.770 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  Fußgängerzone mit Rad‐frei

Ri. 2:  Fußgängerzone mit Rad‐frei

RVA‐Breite nach ERA FGZ

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität ‐

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

13

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

Bewegungsbereich des RV 

kennzeichen/begrenzen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11 Routen:

013
Straßen‐/Netzabschnitt

320

Eisenbahnstraße von Talstraße bis 

Sieberstraße

‐

HR11

nach Bedarf weitere Maßnahmen prüfen

‐

gemeinsame Rad‐ und Fußgängerführung 

im Zweirichtungsverkehr

nach Bedarf

evtl. ergänzende Maßnahmen 

durchführen

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 5,0 m

Ri. 1:  Zwei‐Richtungs Radfahrstreifen

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Breite unterschritten

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

14

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

erhöht

Radführung in Gegenrichtung auf 

Seitenraumradweg

Maßnahmenvorschlag

Duale Radführung in Richtung 

Eisenbahnstr. prüfen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR11/HR21/HR12/HR22 Routen:

014
Straßen‐/Netzabschnitt

145

Talstraße (Gerberstr.‐Eisenbahnstr.)

in Verbindung mit der Regelung T30‐Zone und Einbahnstraße ist die Richtungstrennung der 

Richtungströme sinnvoll und eine Einrichtungsradführung im Seitenraum entgegen der Einbahnrichtung 

sinnvoll

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR11/HR21/HR12/HR22

Radführung in T30‐Zone auf der Fahrbahn 

in Einbahnrichtung

alternativ: zusätzlich Piktogramme als 

Hinweis auf Radverkehr

unklare Radführung, fließender und 

ruhender Pkw‐Verkehr

ca. 1.220 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 9,60 m

Ri. 1:  Zwei‐Richtungs Radfahrstreifen

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Breite unterschritten

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

15

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Schutzstreifen in Richtung KVP anlegen

Maßnahmenvorschlag

Duale Radführung in Richtung Gerberstr. 

prüfen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12/HR22 Routen:

015
Straßen‐/Netzabschnitt

150

Talstraße (KVP‐Gerberstraße)

im Kreuzungsbereich Gerberstraße mit erhöhtem Unfallpotenzial soll eine 

Zweirichtungsradverkehrsführung vermieden werden 

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR12/HR22

Radführung auf der Fahrbahn; 30 km/h in 

zw. Gerberstr. und KVP anordnen

an Einmündung Gerberstr. Radweiche für 

duale Radführung in Ri. KVP

unklare Führung, hohes Quell‐

/Zielverkehrsaufkommen, Parkvorgänge

ca. 6.730 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 10,30 m

Ri. 1:  anderer RVS

Ri. 2:  anderer RVS

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

16

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

beidseitige Radfahr‐/Schutzstreifen  

Maßnahmenvorschlag

Duale Radführung  nach Möglichkeit 

zulassen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12/HR32 Routen:

016
Straßen‐/Netzabschnitt

55

Am Zweibrücker Tor von KVP bis 

Mannlichstr.

für die Radführung am KVP Talstraße wird eine duale Radführung mit umlaufender Radwegführung und 

Radverkehr auf der Kreisfahrbahn favorisiert

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR12/HR32

Bauliche Anpassung für duale Radführung 

am KVP Talstraße

Auffangstreifen in KVP‐Ein‐ und Ausfahrt

unsichere  Radverkehrsführung in KVP‐

Zufahrten

ca. 101.800 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  anderer Radweg

Ri. 2:  anderer Radweg

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität ‐

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

17

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

‐

Konzept

Radbefahrbarkeit der Fläche verbessern

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12 Routen:

017
Straßen‐/Netzabschnitt

355

Am Rathaus/ Parkplatz

‐

HR12

keine bauliche oder markierungstechn. 

Maßnahme kurzfristig erforderlich

‐

unklare Radführung und fehlende 

Kennzeichnung der Überfahrten, 

Parkverkehr

nach Bedarf

kurzfristig keine Maßnahme 

erforderlich

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,20 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

18

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Beschilderung und Wegweisung 

aufstellen/verbessern

Maßnahmenvorschlag

Fahrbahnerweiterung durch 

Seitenraumausbau

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12 Routen:

018
Straßen‐/Netzabschnitt

495

Am Stadtbad von Am Forum bis 

Entenmühlstaße

der Kreuzungspunkt benötigt eine rasche Umsetzung radverkehrssichernder Maßnahmen; mit Blick auf 

die Planung einer Ortsumfahrung im Zuge der B 423 wird eine einfache Markierungslösung favorisiert

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR12

Einmündung mit Radkreuzung auf der 

Fahrbahn

Beidseitige Schutzstreifen markieren

fehlende Kennzeichnung der 

Radführung/Überfahrten an 

Parkplatzzufahrten

ca. 23.390 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 2,5 m

Ri. 1:  Weg

Ri. 2:  Weg

RVA‐Breite nach ERA Separate Radführung

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

19

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Deckenerneuerung auf 750 m

Maßnahmenskizze

gesicherte Radquerung im Seitenraum mit 

Querungsinsel

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12 Routen:

019
Straßen‐/Netzabschnitt

800

Saarland‐Radweg von Entenmühlstr. ‐ 

Neue Industriestr.

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR12

Radführung auf der Fahrbahn im 

Knotenbereich herstellen

Radwegweisung aufstellen, Beschilderung 

verbessern

abschnittweise Belag 

erneuern/Deckensanierungsbedarf, 

fehlende Sicherung der Querungsstelle

ca. 49.500 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 2,5 m

Ri. 1:  Weg

Ri. 2:  Weg

RVA‐Breite nach ERA Separate Radführung

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

20

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

nach Bedarf Deckensanierung 

durchführen

Maßnahmenvorschlag

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12 Routen:

020
Straßen‐/Netzabschnitt

770

Saarland‐Radweg von Neue 

Industriestr. über  Jägerhausstr. bis 

Alte Reichsstr.

die Radquerung zwischen den versetzten Anschlüssen der Hauptroute im Zuge des Saarland‐Radwegs hat 

für den Schülerverkehr des Johanneum eine hohe Bedeutung

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR12

Querungssicherung zw. versetzten 

Anbindungen des Saarland‐Radwegs

stationäre Beleuchtung und Beschilderung 

aufstellen

Befahrbarkeit nach Bedarf verbessern 

(evtl. Deckensanierung)

ca. 16.300 EUR

TOP 21



Schwarzenbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR V

Innergemeindliche RV‐Anbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 5,80 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

21

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

Einmündungsbereich umbauen und/oder 

signalisieren

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12 Routen:

021
Straßen‐/Netzabschnitt

820

Alte Reichsstraße von Jägerhausstr. 

bis Einöder Straße

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR12

Einmündung Alte Reichsstr. 

radverkehrsgerecht mit Fahrbahnführung 

markieren

Radwegeisung aufstellen

Bewohnerparken

ca. 3.100 EUR

TOP 21



Schwarzenbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 10,50 m

Ri. 1:  Gehweg ‐ Rad frei

Ri. 2:  Gehweg ‐ Rad frei

RVA‐Breite nach ERA Breite unterschritten

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

22

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

Radfahr‐/Schutzstreifen ≤ 2,0 m bis alte 

Reichsstraße in Richtung Homburg mitte 

anlegen

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12 Routen:

022
Straßen‐/Netzabschnitt

850

Einöder Straße von Ortseingang bis 

Mastauweg

mit Berücksichtigung des Planungs‐ und Abstimmungsbedarfs kann mittel‐ langfristig eine 

Ausweichstrecke im Verlauf der Nebenrouten NR 51 ‐ NR 52 oder über eine neue Streckenführung 

parallel zu BAB 8 und Bahntrasse Einöd ‐ Homburg hergestellt werden

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR12

Mischführung und 30 km/h in Richtung 

Einöd (bergab)

Straßenlängsparken nur einseitig Richtung 

Einöd erlauben

fehlende Radführung  auf der Fahrbahn 

(Netzlücke), Gehwegverengung und 

Längsparken

ca. 9.300 EUR

TOP 21



Schwarzenacker  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,20 m

Ri. 1:  Gehweg ‐ Rad frei

Ri. 2:  Gehweg ‐ Rad frei

RVA‐Breite nach ERA Breite unterschritten

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

23

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Einmündungsbereich L111‐B423 

radgerecht markieren

Maßnahmenskizze

Einmündungsbereich  signalisieren

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12 Routen:

023
Straßen‐/Netzabschnitt

1170

Hauptstraße von Mastauweg bis  

Schlangenhöhler Weg

siehe Hinweis zu Abschnitt zur Ortsdurchfahrt Schwarzenbach

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR12

Fahrbahnführung und 30 km/h (Richtung 

Einöd)

einseitiger Radfahr‐/Schutzstreifen ≤ 2,0 m 

(Richtung Homburg Mitte)

fehlende Radführung  auf der Fahrbahn 

(Netzlücke), hohe Bordsteine und 

Längsparken

ca. 14.160 EUR

TOP 21



Einöd  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,30 m

Ri. 1:  Gehweg ‐ Rad frei

Ri. 2:  Gehweg ‐ Rad frei

RVA‐Breite nach ERA Breite unterschritten

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

24

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Benutzung der vorh. Bahnbrücke zur 

Kieskautstr. prüfen

Maßnahmenskizze

Benutzung der Bahnbrücke durch bauliche 

Maßnahme ermöglichen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12 Routen:

024
Straßen‐/Netzabschnitt

365

Hauptstraße von Schlangenhöhler 

Weg bis Heinrich‐Spoerl‐Straße

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR12

Beidseitiger Schutzstreifen und 

fahrbahnintegrierte Knotenführung

alternativ: Asymetrischer Schutzstreifen 

1,50 ‐ 2,0 m und 30 km/h (Gegenrichtung)

fehlende Kennzeichnung von Überfahrten 

und LSA‐Schaltung, hohe Bordsteine, 

keine Radführung auf der Fahrbahn

ca. 11.590 EUR

TOP 21



Einöd  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,20 m

Ri. 1:  Gehweg ‐ Rad frei

Ri. 2:  Gehweg ‐ Rad frei

RVA‐Breite nach ERA Breite unterschritten

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

25

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Signalisierte Radschleuse in Ri. Einöd 

Hauptstraße

Maßnahmenskizze

Seitenraum erweitern und signalisierte 

Querung Ri. Einöd ausbauen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12 Routen:

025
Straßen‐/Netzabschnitt

330

Hauptstraße von Heinrich‐Spoerl‐

Straße bis  L 110 Hauptstraße

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR12

RV in Signalisierung auf der Fahrbahn 

integrierten in Ri.Schwarzenacker

Neueinteilung des Straßenquerschnitts für 

beidseitige Schutzstreifen

fehlende Kennzeichnung von Überfahrten, 

keine Radführung auf der Fahrbahn, hohe 

Bordsteine

ca. 32.540 EUR

TOP 21



Einöd  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,60 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

26

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Radführung auf Fahrbahn in 

Knotenbereich B 423 ermöglichen

Maßnahmenskizze

Alternativstrecke über Ingweilerstraße ‐ 

Kirchenpfad

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12 Routen:

026
Straßen‐/Netzabschnitt

890

Hauptstraße von B423 bis 

Webenheimer Straße

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR12

Ortsdurchfahrt auf 30 km/h beschränken; 

Gehweg mit Rad frei prüfen

alternativ: parken verbieten und 

Schutzstreifen anlegen (Schwellenbereich)

hohes Verkehrsaufkommen, mehrere 

Einfahrten, Randparken, fehlende 

Radführung im LSA‐Einmündungsbereich

ca. 7.250 EUR

TOP 21



Einöd  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,90 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

27

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Radführung auf Fahrbahn in 

Knotenbereichen ggf. ermöglichen

Maßnahmenskizze

Alternativestrecke über Feldwegführung 

(siehe NR 54)

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12 Routen:

027
Straßen‐/Netzabschnitt

780

Hauptstraße von Webenheimer 

Straße bis Neunmorgenstraße

mit Berücksichtigung des Planungs‐ und Abstimmungsaufwands kann mittel‐ bis langfristig eine 

Ausweichstrecke zur Hauptstraße ‐ Ernstweilerstraße über die Nebenroute NR 54 hergestellt werden

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR12

Ortsdurchfahrt auf 30 km/h beschränken; 

Gehweg mit Rad frei prüfen

alternativ: parken verbieten und 

Schutzstreifen anlegen (Schwellenbereich)

fehlende Radführung auf der Fahrbahn 

(Netzlücke), Randparken

ca. 6.750 EUR

TOP 21



Einöd  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 9,60 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

28

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Radführung und Linksabbiegen im LSA‐

Knoten sichern

Maßnahmenskizze

Bauliche/signalisierte Radschleuse für 

Linksabbieger herstellen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR12 Routen:

028
Straßen‐/Netzabschnitt

320

Ernstweilerstraße ab 

Neunmorgenstraße Richtung 

Zweibrücken

die Sicherung der Radquerung im Übergangsbereich von Zweirichtungsradführung außerorts zu 

Einrichtungsradführungen innerorts ist konzeptrelevant

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR12

Querungsstelle für Radverkehr in Höhe 

vorh. Mittelinsel ausbauen

Rückführung auf die Fahrbahn in der 

westlichen LSA‐Zufahrt 

unzureichende Mittelinsel als 

Querungsstelle, fehlende Radführung im 

LSA‐Einmündungsbereich

ca. 47.940 EUR

TOP 21



Bruchhof   Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,00 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA teils Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

29

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

nach Bedarf stationäre Beleuchtung 

verbessern

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR21 Routen:

029
Straßen‐/Netzabschnitt

975

Kaiserslauterer Straße von 

Ortseingang bis  Berliner Str.

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR21

Radführung im Anschlusspunkt der 

Nebenroute NR 32 sichern

LSA‐Einmündung mit fahrbahnintegrierter 

Führung, Radweiche und angepasstem 

freien Rechtsabbieger

nicht bekannt

ca. 9.420 EUR

TOP 21



Bruchhof   Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,00 m

Ri. 1:  Gehweg ‐ Rad frei

Ri. 2:  Gehweg ‐ Rad frei

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

30

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

Fahrbahnradführung im 

Einmündungsbereich Heidebruchstr. 

ermöglichen

Maßnahmenskizze

2,50 m Gehwegbreite sichern und gem. 

Geh‐/Radweg beschildern

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR21 Routen:

030
Straßen‐/Netzabschnitt

685

Kaiserslauterer Straße von Berliner 

Straße bis Ortseingang

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR21

Vorh. Führung Gehweg‐Rad frei 

beibehalten

Mischverkehr bei 

Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h

Längsparken, Einmündungen, 

gemeinsame Führung auf dem Gehweg, 

ungünstige Signalisierung und fehlende 

Radführung auf der Fahrbahn

ca. 8.100 EUR

TOP 21



Bruchhof   Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,00 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

31

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

erhöht

Überfahrten von Einmündungen und 

Zufahrten in Rot markieren

Maßnahmenskizze

Duale Führung mit Gehweg‐Rad frei 

einrichten

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR21 Routen:

031
Straßen‐/Netzabschnitt

445

Kaiserslauterer Straße von 

Ortseingang Bruchhof bis KOI

die Sicherung der Radquerung im Übergangsbereich von Zweirichtungsradführung außerorts zu 

Einrichtungsradführungen innerorts ist konzeptrelevant

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR21

Radverkehrsgerechter Umbau der vorh. 

Querungsstelle Höhe Closenbruchstraße

beidseitige Seitenraumführung bis KOI 

ermöglichen

fehlende Radführung im Fahrbahnbereich, 

fehlende Radführung für Linksabbiegen in 

die Heidebruchstraße

ca. 57.100 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,00 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

32

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

Querungsstellen im Knotenbereich mit 

mind. 2,50 m ausbauen

Maßnahmenskizze

Radquerung Schwarzer Weg ‐ Mainzer 

Straße mit Bedarfs‐LSA signalisieren

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR21 Routen:

032
Straßen‐/Netzabschnitt

385

Kaiserslauterer Straße von KOI bis 

Anschluss Mainzer Straße/Schwarzer 

Weg

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR21

fahrbahnbegleitende Radführung an 

Zufahrt zum Parkplatz KOI ausbauen

Knotenbereich Schwarzer Weg, 

Kaiserslauterer Straße, Mainzer Straße 

radverkehrsgerecht umbauen

hohe Kfz‐Geschwindigkeit, hohes 

Verkehrsaufkommen, keine geschützte 

Radführung (Netzlücke)

ca. 170.000 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  Weg

Ri. 2:  Weg

RVA‐Breite nach ERA Separate Radführung

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

33

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

‐

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR21 Routen:

033
Straßen‐/Netzabschnitt

900

Wegeverbindung im Stadtpark

separate Radwegeführung durch den Stadtpark bietet eine sichere und attraktive Radroutenverbindung 

ohne Umweg

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR21

abschnittweise Deckenerneuerung von 

Hinkelsbix bis altes Freibad

Beleuchtung an Radführung im Stadtpark 

einbauen

teilweise Deckenerneuerung erforderlich, 

Unterführung

ca. 69.000 EUR

Deckensanierung zwischen 

Hinkelsbix und altem Freibad

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  Weg

Ri. 2:  Weg

RVA‐Breite nach ERA Separate Radführung

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

34

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

‐

Maßnahmenskizze

mit Umbauplanung Am Mühlgraben ‐ 

Talstraße abstimmen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR21 Routen:

034
Straßen‐/Netzabschnitt

240

Wegeverbindung unterhalb 

Jugendherberge

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR21

Anschluss an Am Mühlgraben 

Linksabbiegen/‐einbiegen sichern

Verbindung Stadtpark ‐ Am Mühlgraben 

ortsfest beleuchten

Unterführung

ca. 19.200 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,50 m

Ri. 1:  Radfahrstreifen

Ri. 2:   getr. Rad‐/Gehweg

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

35

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

‐

Maßnahmenskizze

Radführung mit geplantem Knotenumbau 

Talstraße abstimmen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR21 Routen:

035
Straßen‐/Netzabschnitt

260

Am Mühlgraben von Mainzer Straße 

bis Talstraße 

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR21

Querungsstelle Am Mühlgraben sichern

Schutzstreifen in Ri. Mainzer Str. 

markieren als Netzlückenschluss

fehlende Überleitung und Querungshilfe 

im Anschlusspunkt , Bäume, Parken

ca. 8.300 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,50 m

Ri. 1:  Zwei‐Richtungs Radfahrstreifen

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Breite unterschritten

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

36

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Anschluss Talstraße in/aus Richtung L 120 

an Ergänzungsstrecke herstellen 

Maßnahmenskizze

Radführung mit geplantem Knotenumbau 

Talstraße abstimmen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR21 Routen:

036
Straßen‐/Netzabschnitt

235

Talstraße von Am Mühlgraben bis 

Eisenbahnstraße

in Verbindung mit der Regelung T30‐Zone und Einbahnstraße ist die Richtungstrennung der 

Richtungströme sinnvoll und eine Einrichtungsradführung im Seitenraum entgegen der Einbahnrichtung 

sinnvoll

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR21

Radfahren in Einbahnrichtung auf der 

Fahrbahn

Seitenraumführung des Radverkehrs in 

Gegenrichtung

unklare Radführung, erhöhter Kfz‐Fahr‐ 

und Parkverkehr

ca. 1.500 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 11,80 m

Ri. 1:  Radfahrstreifen

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Breite unterschritten

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

37

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Indirektes Linksabbiegen und Rückführung 

auf Seitenraum

Maßnahmenskizze

Straßenbegleitende Radführung Ri. Kirkel 

über signalisierte Radfurten

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR22/HR31 Routen:

037
Straßen‐/Netzabschnitt

110

Talstraße von KVP bis Bexbacher 

Straße

Radführung der Geradeausradströme auf der Fahrbahn zwischen Ortseinfahrt von Kirkel‐

Limbach/Altstadt und Stadtmitte bietet dem zeitsensiblen Schüler‐ und Pendlerverkehr eine LSA‐

integrierte direkte Radflührung

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR22/HR31

beidseitige Schutzstreifen mit 

signalisierter Knotenführung für 

Geradeaus‐Radverkehr

Duale Radführung am KVP Talstraße 

einrichten

fehlende Radführung auf der Fahrbahn in 

LSA‐ und KVP‐Zufahrten, schlechte 

Oberfläche im Seitenraum

ca. 17.840 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 10,50 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/ Radweg; Radfahrstr.

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

38

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

erhöht

LSA Bexbacher Str. indirektes 

Linksabbiegen und Rückführung auf 

Seitenraum in Ri. Richard‐Wagner‐Str.  

Maßnahmenskizze

Linksabbiegen in Richtung Bexbacher Str. 

über Seitenraum‐Radfurten herstellen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR22 Routen:

038
Straßen‐/Netzabschnitt

500

Saarbrücker Straße von B423 

Bexbacher Straße bis Beeder Straße

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR22

beidseitig Schutz‐/Radfahrstreifen anlegen

Knotenführung auf der Fahrbahn in 

Signalisierung integrieren

mehrere Einfahrten ohne gut 

gekennzeichnete Überfahrten, Mülltonen,  

Bäume

ca. 31.540 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 13,00 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  Radfahrstreifen

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

39

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Wegweisung und Beschilderung sowie 

Beleuchtung aufstellen

Maßnahmenvorschlag

Duale Radführung als Angebot realisieren

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR22 Routen:

039
Straßen‐/Netzabschnitt

395

Saarbrücker Straße von Beeder Straße 

bis Pirminiusstraße

die Sicherung der Radquerung im Übergangsbereich von Zweirichtungsradführung außerorts zu 

Einrichtungsradführungen innerorts ist konzeptrelevant

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR22

Querungsstelle mit Mittelinsel im 

Übergangsbereich Höhe Ortseinfahrt 

(Bereich Sperrfläche)

innerorts beidseitige Schutz‐

/Radfahrstreifen mit Kombispur für 

Linksabbieger an Knotenpunkten

hohes Verkehrsaufkommen

ca. 51.780 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 9,30 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität ‐

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

40

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

Planung des LfS zwischen Kirkel und 

Homburg an L 119 berücksichtigen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR22 Routen:

040
Straßen‐/Netzabschnitt

1105

Saarbrücker Straße von 

Pirminiusstraße bis Am Zollbahnhof

‐

HR22

keine Konzeptmaßnahmen wg. 

anstehenden Umbaumaßnahmen 

‐

Info: LfS plant einen Umbau/eine 

Sanierung der L 119 zwischen Limbach 

und Homburg

nach Bedarf

keine Konzept‐maßnahmen, 

Abstimmung mit LfS erforderlich

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 12,90 m

Ri. 1:  Radfahrstreifen

Ri. 2:  Radfahrstreifen

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

41

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

‐

Maßnahmenskizze

vorh. Seitenraumquerungen zu 

umlaufender Radführung als duales 

Radfahrangebot umbauen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR31 Routen:

041
Straßen‐/Netzabschnitt

385

Charlottenburgerstraße von 

Tempelhofer Str. bis KVP Berliner Str.

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR31

beidseitig markierte Radfahrstreifen 

erneuern und Auffangradstreifen 

markieren

Fahrbahnintegrierte Führung über KVP‐

Kreisfahrbahn ermöglichen

Rückführung der Radfahrstreifen vom/auf 

den Seitenraum, fehlende Radführung in 

den KVP‐Zufahrten

ca. 13.270 EUR

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,50 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität ‐

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

42

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

von An der Sandrennbahn bis 

Lappentascher Straße Fahrradstraße 

einrichten

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR31 Routen:

042
Straßen‐/Netzabschnitt

495

Cranachstraße von Berliner Str. bis 

Lappentascher Str.

‐

HR31

Radverkehr auf der Fahrbahn führen 

(bestehende T30‐Zone)

‐

erhöhtes Kfz‐Aufkommen zwischen KVP 

und An der Sandrennbahn

nach Bedarf

ggf. ergänzende  

Konzeptmaßnahmen 

erforderlich

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,10m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

43

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

nach Bedarf 30 km/h anordnen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR31 Routen:

043
Straßen‐/Netzabschnitt

455

Lappentascher Straße von 

Cranachstraße bis Bexbacher Straße

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR31

beidseitiger Schutzstreifen von Cranachstr. 

bis Bexbacher Str.

Seitenraumrückführung an LSA Bexbacher 

Str. und signalisierte Querung zum Geh‐

/Radweg Ri. Stadtmitte

fehlende Fahrbahnführung und 

Geschwindigkeit 50 km/h

ca. 21.590 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung sehr hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 16,10 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

44

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

Anpassung der LSA‐Signalisierung an RV‐

Geschwindigkeit im Zuge der B 423

Maßnahmenskizze

Anpassung des Seitenraums, Rückbau von 

Kfz‐Fahrstreifen für RV auf der Fahrbahn

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR31 Routen:

044
Straßen‐/Netzabschnitt

1450

Bexbacher Straße von Lappentascher 

Str. bis  Saarbrücker Straße

um Wartezeitverluste im zeitsensiblen Schüler‐ und Pendlerradverkehr zu vermeiden sollen die 

Radfurten im Zuge der Bexbacher Straße in der LSA‐Schaltung optimiert werden

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR31

Zweirichtungsverkehr über östlichen 

gemeinsamen Geh‐/Radweg bis Richard‐

Wagner‐Str. 

Von Richard‐Wagner‐Str. bis Saarbrücker 

Str. beidseitig Einrichtungsradwege mit 

indirektem Linksabbiegen in die Talstr.

nicht angepasste Radsignalisierung an LSA‐

Furten

ca. 46.500 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,40 m

Ri. 1:  anderer Radweg

Ri. 2:  anderer Radweg

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

45

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

Duale Radführung nach Bedarf 

ermöglichen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR32 Routen:

045
Straßen‐/Netzabschnitt

170

Am Zweibrücker Tor von 

Mannlichstraße bis Mini‐KVP

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR32

beidseitige Radfahr‐/Schutzstreifen bis 

Mini‐KVP

Querungsstelle Höhe Einmündung 

Saarbrücker Str. sichern

unklare Radverkehrsführung und 

Parkplatzzufahrten, Ein‐/Ausfahrten

ca. 25.740 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 10,00 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

46

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

‐

Maßnahmenvorschlag

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR32 Routen:

046
Straßen‐/Netzabschnitt

55

Zweibrücker Straße von Mini‐KVP bis 

Untere Allee

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR32

Radführung auf der Fahrbahn mit 

Radweiche zur Untere Allee

Neueinteilung der Fahrbahn im 

Streckenabschnitt gem. 

Maßnahmenvorschlag

fehlende Radführung auf der Fahrbahn, 

Bäume im Seitenraum und schlechter 

Belag

ca. 9.900 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,70 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

47

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

alternativ: Einbahnstraße mit 

Radfahrstreifen

Maßnahmenvorschlag

Einbindung in eine quartiersbezogene 

Fahrradzone

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR32 Routen:

047
Straßen‐/Netzabschnitt

290

Untere Allee von Zweibrücker Straße 

bis Kirrberger Straße

Einrichtung einer Fahrradstraße soll testweise über einen Beobachtungszeitraum von ca. 1,5 ‐ 2 Jahren 

erfolgen

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR32

Fahrradstraße mit "Anlieger und ÖPNV 

frei" mit Einbahnverkehr als Test

alternativ: in Einbahnrichtung Führung im 

Mischverkehr bei 30 km/h und in 

Gegenrichtung geöffnete Einbahnstraße

keine Radführung im Seitenraum und auf 

der Fahrbahn, abschnittweise 50 km/h 

zulässig, Parkverkehr an beiden 

Fahrbahnrändern

ca. 6.000 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 5,60 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

48

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

alternativ: Einbahnstraße mit 

Schutzstreifen

Maßnahmenvorschlag

Einbindung in eine quartiersbezogene 

Fahrradzone

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR32 Routen:

048
Straßen‐/Netzabschnitt

170

Obere Allee von Kirrberger Straße bis 

Mini‐KVP

Einrichtung einer Fahrradstraße soll testweise über einen Beobachtungszeitraum von ca. 1,5 ‐ 2 Jahren 

erfolgen

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR32

Fahrradstraße mit "Anlieger und ÖPNV 

frei" mit Einbahnverkehr

alternativ: in Einbahnrichtung Führung im 

Mischverkehr bei 30 km/h

schlechter Fahrbahnbelag, 

Längsparkstreifen und beengte 

Restfahrbahn, teils beidseitiges Parken

ca. 3.000 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,10 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

49

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenvorschlag

Einrichtung einer Fahrradstraße oder 

Einbindung in eine Fahrradzone

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR32 Routen:

049
Straßen‐/Netzabschnitt

600

Kirrberger Straße von Untere Allee bis 

Ringstraße

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR32

beidseitigen Schutzstreifen (mind. 1,25m) 

,markieren und Längsparken aufheben

alternativ: einseitigen Schutzstreifen 

markieren und Parken gegenüber 

ermöglichen

fehlende Überfahrten an mehreren 

Einfahrten, abwechselnd beidseitiges 

(Auf)Parken, abschnittweise 50 km/h 

zulässig

ca. 20.920 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,90 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

50

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

Ausbau eines separaten Radwegs 

zwischen den Einmündungen Ringstr ‐ 

Kirrberger Str.

Maßnahmenvorschlag

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR32 Routen:

050
Straßen‐/Netzabschnitt

80

Ringstraße/Kirrberger Straße 

zwischen Zufahrt Uni‐Klinikum und 

LSA

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR32

Richtung Stadtmitte Schutzstreifen mit 

LSA‐Integration

Richtung Uni vorh. Geh‐/Radweg nutzen

fehlende Radführung auf der Fahrbahn 

und in LSA‐Zufahrten, gemeinsame Rad‐

/Fußgängerführung im 

Zweirichtungsverkehr genutzt

ca. 15.910 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

51

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR32 Routen:

051
Straßen‐/Netzabschnitt

275

Zufahrt Uni‐Klinikum von LSA 

Kirrberger Str. bis Unieinfahrt

die Führung der Hauptroute HR 32 über das Uni‐Klinikgelände zwischen der Hauptzufahrt an der 

Kirrberger Straße und der Zufahrt Ost ermöglicht eine umwegarme Radführung für den Schüler‐ und 

Pendlerverkehr und eine direkte Zufahrt für die Beschäftigten und Auszubildenden der Uni‐Klinik

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR32

Überfahrt der Verbindungsstraße zur 

Cappelallee Richtung Unieinfahrt rot 

markieren

Möglichkeit der Radführung über 

Unigelände mit Klinik abstimmen

fehlende Überfahrten an Einmündungen 

und Zufahrten, Parkplatz‐

/Parksuchverkehr

ca. 6.945 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,80 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

52

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenvorschlag

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR32 Routen:

052
Straßen‐/Netzabschnitt

935

L 213 Kirrberger Straße von 

Ortseinfahrt bis Uni‐Zufahrt Ost

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR32

Rückführung auf die Fahrbahn mit 

Auffangstrreifen in der LSA‐Zufahrt

‐

fehlende Fahrbahnrückführung vor dem 

LSA‐Aufstellbereich

ca. 6.500 EUR

TOP 21



Kirrberg  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,60 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

53

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Querungshilfe am Anschluss der 

Radverbindung Lambsbachtour

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR32 Routen:

053
Straßen‐/Netzabschnitt

1450

L 213 Kirrberger Straße von 

Ostzufahrt Uni‐Klinikum bis 

Ortseingang Kirrberg

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR32

Querungsinsel in Höhe  der östlichen 

Unizufahrt herstellen

Abstimmung der Radführung mit 

Anschlussplanung Uni Ost und LfS

fehlende Fahrbahnrückführung vor dem 

LSA‐Aufstellbereich

ca. 90.000 EUR

TOP 21



Kirrberg  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,70 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

54

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

ab Ortseingang bis KVP Eckstraße 30 km/h  

anordnen

Maßnahmenskizze

bei ausreichender Fahrbahnbreite 

Schutzstreifen in OD weiterführen und 

Überfahrten in Rot markieren

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR32 Routen:

054
Straßen‐/Netzabschnitt

750

L213 Ortsstraße von Ortseingahrt bis 

KVP

die Sicherung der Radquerung im Übergangsbereich von Zweirichtungsradführung außerorts zu 

Einrichtungsradführungen innerorts ist konzeptrelevant

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR32

Überquerungshilfe im Übergangsbereich 

herstellen

Auffangschutzstreifen vor/nach 

Querungshilfe markieren

fehlende Radführung auf der Fahrbahn, 

fehlende Überquerungsstelle für Über‐

gang von einseitig auf beidseitig Rad‐

führung am Ortseingang und Höhe Uni

ca. 72.020 EUR

TOP 21



Kirrberg  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,00 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

55

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

prüfen der Fahrbahnbreite: ein‐

/beidseitigen Schutzstreifen markieren

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR32 Routen:

055
Straßen‐/Netzabschnitt

350

Eckstraße von KVP bis Anschluss 

Verbindung Rabenhorst NR 43

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR32

wg. geringer Fahrbahnbreite 30 km/h 

anordnen

‐

fehlende Radführung auf der Fahrbahn, zu 

geringe Gehwegbreite für gemeinsamen 

Geh‐/Radweg

ca. 2.000 EUR

TOP 21



Wörschweiler  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,30 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

56

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Mischverkehr, Gehweg ‐ Rad frei prüfen

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR41 Routen:

056
Straßen‐/Netzabschnitt

320

Bierbacher Straße von HsNr.61 in 

Richtung  Ortsausgang

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR41

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 

km/h

nach Bedarf Straßenrandparken nicht 

zulassen

fehlende Fahrbahnradführung und 50 

km/h zulässig, Parken am Fahrbahnrand

ca. 1.000 EUR

TOP 21



Wörschweiler  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,30 m

Ri. 1:  Gehweg ‐ Rad frei

Ri. 2:  Gehweg ‐ Rad frei

RVA‐Breite nach ERA Breite unterschritten

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

57

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR41 Routen:

057
Straßen‐/Netzabschnitt

215

L 111 Bierbacher Straße von HsNr. 61 

bis L 222 Limbacher Straße 

die bestehende Netzlücke im Radnetz zwischen Wörschweiler und der Hauptroute HR 12 in Richtung 

Stadtmitte soll zeitnah geschlossen werden; der Saarland‐Radweg ermöglicht eine alternative 

Radführung

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR41

nach Bedarf Straßenrandparken nicht 

zulassen

Fahrbahnradführung im Knotenbereich 

Limbacher Str. ermöglichen

fehlende Fahrbahnradführung und 50 

km/h zulässig, Parken am Fahrbahnrand

ca. 3.000 EUR

TOP 21



Wörschweiler  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,00 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

58

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Mischverkehr, Gehweg ‐ Rad frei prüfen

Maßnahmenskizze

Freisperr‐Ampel' mit Radführung im 

Knotenbereich einrichten

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR41 Routen:

058
Straßen‐/Netzabschnitt

320

Bierbacher Str. von L 222 bis B 423 

Homburger Str.

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR41

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 

km/h

nach Bedarf Straßenrandparken nicht 

zulassen

fehlende Fahrbahnradführung und 50 

km/h zulässig, erschwerte Nutzbarkeit des 

Seitenraums im Brückenbereich

ca. 3.000 EUR

TOP 21



Beeden  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,40 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR42

wg. geringer Fahrbahnbreite 30 km/h 

anordnen

Radführung an untergeordneten 

Einfahrten durch Piktogramm 

verdeutlichen

fehlende Überfahrten an mehreren 

Einfahrten,  Bordsteine,  Parken, Bäume, 

einseitig zu schmaler Gehweg für 

Radfreigabe

ca. 4.710 EUR

HR42 Routen:

059
Straßen‐/Netzabschnitt

875

Blieskasteler Straße von Ortseingang 

bis Remigiusstraße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Wegweisung mit Hinweis auf alternative 

Streckenführung NR 49

Maßnahmenskizze

59

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

TOP 21



Beeden  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR V

Innergemeindliche RV‐Anbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 5,70 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

60

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenvorschlag

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR42 Routen:

060
Straßen‐/Netzabschnitt

550

Remigiusstraße von Blieskasteler Str. 

bis Pirminiusstraße

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR42

Linksabbiegen in Remigiusstraße und 

Überfahrten durch Markieren 

verdeutlichen

Wegweisung im Zuge der Hauptroute HR 

42 aufstellen

nicht bekannt

ca. 1.200 EUR

TOP 21



Beeden  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,30 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

61

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Wegweisung im Zuge der Hauptroute HR 

42 aufstellen

Maßnahmenvorschlag

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR42 Routen:

061
Straßen‐/Netzabschnitt

665

Pirminiusstraße von Remigiusstraße 

bis Saarbrücker Straße

der nördliche Abschnitt der Pirminiusstraße zwischen Remigiusstraße und Saarbrücker Straße soll zeitnah 

als Hauptroute HR 42 umgesetzt werden

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR42

Fahrstreifeneinteilung im Einmündungs‐

bereich Pirminiusstr. ‐ Remigiusstr. mit 

Radführung auf der Fahrbahn

beidseitig Schutzstreifen markieren, nach 

Bedarf Parken einschränken

wechselseitig  Längsparken, 50 km/h 

zulässig, keine geschützte Radführung 

(Netzlücke)

ca. 22.180 EUR

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,60 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

62

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

nach Bedarf Längsparken am 

Fahrbahnrand verbieten

Maßnahmenskizze

ein‐/beidseitig Schutzstreifen bei 

ausreichender Fahrbahnbreite oder 

Parkverbot anlegen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR43 Routen:

062
Straßen‐/Netzabschnitt

1160

Dürerstraße

zwischen dem Stadtteilzentrum Erbach und der Stadtmitte stellt die Radführung ermöglicht die 

Dürerstraße eine direkte umwegfreie Radroutenverbindung 

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR43

in Knotenzufahrt zur Berliner Str. 

Auffangstreifen markieren (siehe NR 23)

Abschnittsweise 

Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h 

prüfen/ anordnen

erhöhte Dichte von Einfahrten, keine 

Radführung (Netzlücke), Rand‐

/Längsparken, Bäume

ca. 2.500 EUR

TOP 21



Sanddorf  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 4,5 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

63

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR44 Routen:

063
Straßen‐/Netzabschnitt

290

Alleestraße von Sickinger Straße bis 

Heidebruchstraße

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR44

nach Bedarf Radführung auf der Fahrbahn 

im Knotenbereich markieren

Routenwegweisung aufstellen

nicht bekannt

ca. 2.000 EUR

TOP 21



Sanddorf  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Separate Radführung

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

64

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

ortsfeste Beleuchtung aufstellen

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR44 Routen:

064
Straßen‐/Netzabschnitt

1220

Schwarzer Weg

Beleuchtung der Radwegführung für ganzjährige Benutzung der Hauptroutenverbindung wichtig

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

HR44

Anschlussquerung zur Mainzer Straße aus‐

/umbauen (siehe HR 21)

nach Bedarf Deckenerneuerung 

durchführen

fehlende Radkreuzung im 

Anschlussbereich L 119 ‐ Mainzer Str., 

Unterführung

ca. 127.200 EUR

Querungsbereich Schwarzer Weg ‐ 

Mainzer Straße als Radfahrknoten 

umbauen

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung sehr hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 17,30 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Hauptroute / Vorrangstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

65

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 10

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Hauptroute / Vorrangstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

fahrbahnnahe Radfurten über Robert‐

Bosch‐Straße herstellen

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

HR45 Routen:

065
Straßen‐/Netzabschnitt

230

Richard‐Wagner‐Sraße von Mainzer 

Straße über  Robert‐Bosch‐Straße bis 

Eisenbahnstr.

der kurze straßenbegleitende Streckenabschnitt zwischen Mainzer Straße und Eisenbahnstraße hat eine 

hohe Radnetzrelevanz

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

HR45

Signalisierte Radführung im LSA‐Knoten 

Mainzer Str. verbessern

signalisierte Radführung im LSA‐Knoten 

Robert‐Bosch‐Str. verbessern

nicht radverkehrsangepasste LSA‐

Schaltung, Schilderpfosten im Fahrbereich

ca. 36.600 EUR

TOP 21



Websweiler  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  ‐

‐

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 5,0 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

1

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR11 Routen:

066
Straßen‐/Netzabschnitt

330

Römerstraße von Ortseingang  bis 

Ortsausgang

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR11

nach Bedarf Höchstgeschwindigkeit auf 30 

km/h beschränken

Beleuchtung im Ortseinfahrtsbereich 

verbessern

fehlende Radführung auf der schmalen 

Fahrbahn und/oder im Seitenraum, 

Straßenparken, punktuelle 

Fahrbahnverengung

ca. 4.000 EUR

nach Bedarf  weitere 

Maßnahme planen

TOP 21



Websweiler  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  ‐

‐

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 5,80 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

2

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR11 Routen:

067
Straßen‐/Netzabschnitt

1250

Römerstraße von Golf‐Club  bis 

Ortseingang

Beleuchtung der Routenverbindung für ganzjährige Benutzung  im Schüler‐ und Pendlerradverkehr 

wichtig

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR11

ortsfeste Beleuchtung in regelmäßigem 

Abstand aufstellen

Wegweisung für Alternativstrecke Ri. 

Homburg aufstellen

schmale Fahrbahn ohne Radführung

ca. 18.000 EUR

nach Bedarf  weitere 

Maßnahme planen

TOP 21



Altbreitenfelderhof  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  ‐

‐

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 5,0 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

3

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Verkehrsspiegel aufstellen

Maßnahmenskizze

Höchstgeschwindigkeit zwischen 

Anschluss Webweilerstr. und 

Hattweilerweg auf 30 km/h beschränken

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR11 Routen:

068
Straßen‐/Netzabschnitt

1160

Dorfstraße

Beleuchtung zur Sicherung des querenden/kreuzenden Radverkehrs bei einer ganzjährigen Benutzung im 

Schüler‐ und Pendlerradverkehr wichtig

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR11

30 km/h im Anschlussknoten 

Websweilerstr./Dorfstr./Römerstraße 

anordnen

Zielwegweiserung für Alltagsradverkehr 

ergänzen

fehlende Radführung auf der schmalen 

Fahrbahn und/oder im Seitenraum

ca. 2.750 EUR

TOP 21



Jägersburg  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  Weg

Ri. 2:  Weg

RVA‐Breite nach ERA Separate Radführung

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

4

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

ortsfeste Beleuchtung nach Bedarf 

installieren

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR11 Routen:

069
Straßen‐/Netzabschnitt

1510

Waldweg Richtung Websweiler

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR11

Umfahrbarkeit der Schranke erleichtern

Belag nach Bedarf ausbessern

Umfahrbarkeit der Schranke 

eingeschränkt, Belag teils schlecht 

befahrbar, Schranke 

ca. 34.000 EUR

Befahrbarkeit sichern und 

Beleuchtung verbessern

TOP 21



Jägersburg  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR V

Innergemeindliche RV‐Anbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 5,70 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität ‐

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

5

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR11 Routen:

070
Straßen‐/Netzabschnitt

575

Websweilerstraße

‐

NR11

keine Maßnahme erforderlich

‐

Anschluss an Höcher Straße ohne 

gesicherte Radführung

nach Bedarf

keine Maßnahme 

erforderlich

TOP 21



Jägersburg  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 5,80 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung
die vorh. Fahrbahnbreite ermöglicht nur bei Reglementierung des Straßenparkens die Einrichtung von 

einseitigen Schutzstreifen

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR11

Höchstgeschwindigkeit 30 km/h von 

Saarpfalz‐Str. bis Webweilerstr.

30 km/h zum Sichern des RV‐

Linksabbiegers im Anschlussknoten 

Websweilerstr.

fehlende Radführung auf der Fahrbahn, 

Gehwege ohne Radfreigabe

ca. 3.200 EUR

NR11 Routen:

071
Straßen‐/Netzabschnitt

755

Höcher Straße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

6

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

TOP 21



Jägersburg  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,40 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

7

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

vorh. Radweg Ri. Kleinottweiler für 

Einrichtungs‐RV beschildern

Maßnahmenskizze

vorh. Mitteltrennstreifen für Radquerung 

umbauen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR12 Routen:

072
Straßen‐/Netzabschnitt

300

Kleinottweilerstraße von Ortseinfahrt 

bis Höhe Hotel Peters

die Sicherung der Radquerung im Übergangsbereich von Zweirichtungsradführung außerorts zu 

Einrichtungsradführungen innerorts ist konzeptrelevant

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR12

radverkehrsgerechte Querungsstelle vor 

Einmündung Mozartstr. (50 km/h) anlegen

einseitiger Schutzstreifen Richtung 

Ortsmitte

fehlende Überquerungsstelle am Beginn 

der einseitigen Radführung, mehrere 

Parkplatzzufahrten, hohes 

Fußgängeraufkommen

ca. 44.070 EUR

TOP 21



Jägersburg  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,60 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

8

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

nach Bedarf 30 km/h im Knotenbereich B 

423 ‐ L 118 anordnen

Maßnahmenskizze

Fahrbahnrückführung in Höhe 

Ortseingang

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR12 Routen:

073
Straßen‐/Netzabschnitt

740

Kleinottweilerstraße von Hotel Peters 

bis Saarpfalz‐Straße

das bestehende Parkverkehrsaufkommen der Bewohner macht derzeit Längsparken am Fahrbahnrand 

erforderlich, so dass eine Stellplatzreduzierung schwer möglich ist

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR12

Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 

beschränken

Verbindung Mozartstraße ‐ Herzogstraße 

zur Saarpfalz‐Straße als Ausweichstrecke 

beschildern

fehlende Radführung im Fahrbahnbereich, 

geringe Gehwegbreiten, Längsparken im 

Fahrbahnbereich

ca. 1.000 EUR

TOP 21



Reiskirchen  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,30 m

Ri. 1:  Gehweg ‐ Rad frei

Ri. 2:  Gehweg ‐ Rad frei

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

9

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

nach Bedarf Fahrbahnrandparken 

einschränken

Maßnahmenskizze

Höchstgeschwindigkeit im Zuge der 

Richardstraße auf 30 km/h beschränken

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR21 Routen:

074
Straßen‐/Netzabschnitt

1220

Richardstraße

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR21

ab L118 beidseitige Schutzstreifen 

(≥1,25m) bis Ortsmitte

duale Radführung beibehalten

Radverkehr auf der Fahrbahn durch 

Längsparker behindert

ca. 25.320 EUR

TOP 21



Reiskirchen  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,00 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

10

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR21 Routen:

075
Straßen‐/Netzabschnitt

220

Fugelstraße von Richardstraße bis 

Weiherweg

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR21

ab Richardstr. bis Abzweig Reiskircher Str. 

Höchstgeschwindigkeit 30 km/h anordnen

Piktogrammspur zum Verdeutlichen der 

Routenführung NR 21

zulässige Geschwindigkeit 50 km/h, keine 

Radführung auf der Fahrbahn, 

Parkverkehr auf der Fahrbahn

ca. 1.460 EUR

TOP 21



Reiskirchen  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,20 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

11

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

Schutzstreifen einseitig markieren, 

abwechseln mit Parkangebot, zus. 30 

km/h anordnen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR21 Routen:

076
Straßen‐/Netzabschnitt

300

Fugelstraße von Weiherweg bis 

Reiskircherstraße

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR21

nach Bedarf 30 km/h anordnen

nach Bedarf Randparken einschränken

zulässige Geschwindigkeit 50 km/h, keine 

Radführung auf der Fahrbahn, 

Parkverkehr auf der Fahrbahn

ca. 1.750 EUR

TOP 21



Reiskirchen  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 4,80 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität ‐

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

12

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR21 Routen:

077
Straßen‐/Netzabschnitt

350

Reiskircher Straße

‐

NR21

keine Maßnahme erforderlich

‐

teilweise Fahrbahnrandparken

nach Bedarf

keine Maßnahme 

erforderlich

TOP 21



Reiskirchen  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,20 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung
die Straßenverbindung schließt die Netzlücke zwischen der Hauptroute HR 11 entlang der Robert‐Bosch‐

Straße und dem Stadtteilzentrum Erbach

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR22

Nebenroute / Basisstrecke 

beidseitige Schutzstreifen  ab 

1,25m anlegen

Parkverkehr abschnittweise nicht zulassen

fehlende Radführung auf der Fahrbahn, 

Gehwege ohne Radfreigabe, abschnitt‐

weise erhöhter Parkverkehr auf der 

Fahrbahn, Einbauten zur Verkehrsber.

ca. 91.300 EUR

NR22 Routen:

078
Straßen‐/Netzabschnitt

1420

Steinbachstraße ‐ Dürerstraße von L 

118 bis Berliner Straße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

einseitigen Schutzstreifen Richtung 

Sportzentrum und Querungshilfe anlegen

Maßnahmenvorschlag

nach Bedarf Höchstgeschwindigkeit von 

Parkplatz Sportzentrum bis Berliner Str. 

auf 30 km/h beschränken

13

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,20 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

14

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

RV auf Fahrbahn und Signalisierung in LSA‐

Zufahrt Robert‐Bosch‐Straße integrieren

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR22 Routen:

079
Straßen‐/Netzabschnitt

955

Ostring

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR22

nach Bedarf RV‐Linksabbiegen von 

Dürerstr. sichern

Radwegführung in Richtung Robert‐Bosch‐

Straße  beschildern

teilweise Fahrbahnrandparken

ca. 7.600 EUR

TOP 21



Bruchhof   Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,90 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

15

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

erhöht

‐

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR23 Routen:

080
Straßen‐/Netzabschnitt

420

Berliner Straße von Kaiserslauterer 

Straße bis Höhe Michelin

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR23

vorh. Geh‐/Radweg auf 3m Breite 

ausbauen

fahrbahnnahe Überfahrten anlegen und in 

Rot markieren

mehrere Einfahrten in Folge, 

Furtmarkierung mit Erneuerungsbedarf

ca. 38.920 EUR

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 10,30 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

16

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

erhöht

‐

Maßnahmenskizze

Markieren von Schutz‐/Radfahrstreifen 

und Beschilderung Gehweg‐Rad frei als 

duales Angebot

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR23 Routen:

081
Straßen‐/Netzabschnitt

1020

Berliner Straße von Michelin bis 

Robert‐Bosch‐Straße

aufgrund des erhöhten Schwerverkehrsaufkommens wird eine straßen‐/fahrbahnbegleitende 

Radführung favorisiert

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

NR23

vorh. Geh‐/Radweg auf 3m Breite 

ausbauen

fahrbahnnahe Überfahrten anlegen und in 

Rot markieren

mehrere Einfahrten in Folge, 

Furtmarkierung mit Erneuerungsbedarf

ca. 85.470 EUR

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,50 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

17

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

erhöht

‐

Maßnahmenvorschlag

Umbau des LSA‐Knotens in einen kleinen 

KVP prüfen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR23 Routen:

082
Straßen‐/Netzabschnitt

520

Berliner Straße von Robert‐Bosch‐

Straße bis Dürerstraße

Umbaumöglichkeit zu einem Mini‐KVP mit fahrbahnintegrierter Radführung  straßenbaulich und 

verkehrstechnisch prüfen

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

NR23

Fahrbahnrückführung in den LSA‐

Knotenzufahrten und ARAS einrichten

Querungsstelle mit HR11 

radverkehrsgerecht ausbauen und 

beleuchten

mehrere Einfahrten in Folge, 

Furtmarkierung mit Erneuerungsbedarf, 

fehlende Radführung in den LSA‐

Knotenzufahrten

ca. 65.340 EUR

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,50 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Breite unterschritten

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

18

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

erhöht

Radführung in Knotenzufahrt Spandauer 

Str. auf der Fahrbahn

Maßnahmenskizze

Seitenraum erweitern auf 3 m Breite und 

fahrbahnbegleitende Radführung 

beschildern

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR23 Routen:

083
Straßen‐/Netzabschnitt

380

Berliner Straße von Dürerstraße bis 

Spandauer Straße

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR23

beidseitige Schutzstreifen anlegen und 

Gehweg‐Rad frei beschildern

fahrbahnnahe Radwegfurt an Spandauer 

Str. markieren

Furtmarkierung mit Erneuerungsbedarf, 

fehlende Radführung auf der Fahrbahn

ca. 15.690 EUR

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,20 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Breite unterschritten

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

19

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

‐

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR23 Routen:

084
Straßen‐/Netzabschnitt

665

Berliner Straße von Spandauer Straße 

bis KVP

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR23

Überfahrten im Verlauf Berliner Str. 

fahrbahnnah in Rot markieren

Duale Radführung am KVP 

Charlottenburger Str. (siehe HR 31)

mehrere Einfahrten in Folge, 

Furtmarkierung mit Erneuerungsbedarf, 

fehlende Radführung in den KVP‐

Zufahrten

ca. 26.600 EUR

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,70 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Breite unterschritten

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

20

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

Alternativverbindung zw. Berliner Str.  und 

Saganer Str. und weiter bis Breslauer Str. 

beschildern

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR23 Routen:

085
Straßen‐/Netzabschnitt

660

Berliner Straße von KVP bis Bexbacher 

Straße

mit der zusätzlichen Querungshilfe in Höhe des Parallelweges zur Bexbacher Straße kann eine 

Alternativroute in Richtung Stadtmitte bis zur Breslauer Straße angeboten werden

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR23

Zufahrtsbereich Berliner Straße anpassen 

und Radführung Ri. Stadtmitte optimieren

nach Bedarf zus. Querungsinsel am Beginn 

der Aufweitung zum B423‐Parallelweg 

herstellen

mehrere Einfahrten in Folge, 

Furtmarkierung mit Erneuerungsbedarf, 

wechselnde Seitenraumbreite, Hecken im 

Fahrbereich

ca. 42.400 EUR

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,30 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

21

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Routenführung wegweisen (NR 24)

Maßnahmenskizze

30 km/h anordnen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR24 Routen:

086
Straßen‐/Netzabschnitt

115

Lappentascher Straße von 

Cranachstraße bis Zillerstraße

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR24

von Cranachstraße bis Zillestraße 

beidseitige Schutzstreifen markieren

nach Bedarf 30 km/h anordnen

fehlende Radführung auf der Fahrbahn

ca. 4.430 EUR

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR V

Innergemeindliche RV‐Anbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  Weg

Ri. 2:  Weg

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

22

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR24 Routen:

087
Straßen‐/Netzabschnitt

345

Zillestraße

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR24

Kreuzungsbereich 

Dürerstr./Hasenäckerstr./Rupprechtstr. 

nach Bedarf auf 30 km/h beschränken

‐

nicht bekannt

ca. 500 EUR

keine weitere  

Maßnahme erforderlich

TOP 21



Erbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,10 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

23

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR24 Routen:

088
Straßen‐/Netzabschnitt

1010

Hasenäckerstraße

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR24

Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 

beschränken

‐

zulässige Geschwindigkeit 50 km/h, keine 

Radführung auf der Fahrbahn, Bäume, 

Parken

ca. 1.250 EUR

keine weitere  

Maßnahme erforderlich

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung sehr hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 17,00 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

24

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Anschluss der Radquerungsfurt an 

Einmündung Lappentascher Hof an 

Radweg verbessern

Maßnahmenskizze

ergänzend: Radquerungen in LSA‐

Schaltung optimieren

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR25 Routen:

089
Straßen‐/Netzabschnitt

3470

Bexbacher Straße

um Wartezeitverluste im zeitsensiblen Schüler‐ und Pendlerradverkehr zu vermeiden sollen die 

Radfurten im Zuge der Bexbacher Straße in der LSA‐Schaltung optimiert werden

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR25

Signalgesicherte Radquerung Berliner Str. 

zum Radweg B 423 beibehalten

Signalisierte Radquerung der B 423 

Richtung Am Zunderbaum einrichten und 

anschließend Fahrbahnrückführung

fehlende Anpassung der LSA‐

Signalisierung für den Radquerverkehr, 

fehlende gesicherte Querung der B 423 

zum Lappentascher Hof

ca. 26.900 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,80 m

Ri. 1:  getr. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  getr. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

25

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Radweganschluss an Bexbacher Straße 

verbessern

Maßnahmenskizze

30 km/h zwischen Bexbacher Str. und  

Vierherrenwald

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR25 Routen:

090
Straßen‐/Netzabschnitt

225

Zum Lappentascher Hof von B423 bis 

am Vierherrenwald

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR25

Radwegmarkierung erneuern

getrennten Rad‐/Gehweg vor Aufparken 

schützen

Lkw‐Verkehr im Gewerbebereich

ca. 11.500 EUR

TOP 21



Bruchhof   Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 5,0 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

26

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR31 Routen:

091
Straßen‐/Netzabschnitt

695

Heidebruchstraße von Schwarzer Weg 

bis Kaiserslauterer Straße

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR31

Einmündungsbereich radverkehrsgerecht 

markieren

keine weiteren Maßnahmen erforderlich

nicht bekannt

ca. 2.000 EUR

TOP 21



Sanddorf  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 5,0 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität ‐

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

27

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

Zielwegweisung für Alltagsradverkerhr 

aufstellen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR31 Routen:

092
Straßen‐/Netzabschnitt

315

Heidebruchstraße von Sickinger 

Straße bis Alleestraße

‐

NR31

keine bauliche und verkehrliche 

Maßnahme erforderlich

‐

nicht bekannt

nach Bedarf

keine Maßnahme 

erforderlich

TOP 21



Bruchhof   Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts inner‐/außerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  ‐

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA teils separate Radführung/Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

28

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR32 Routen:

093
Straßen‐/Netzabschnitt

2160

Wegeverbindung Bechhofen ‐ 

Bruchhof über Kehrberg 

nach der Planung der Verbandsgemeinde Zweibrücken soll die Radwegeverbindung zwischen Bechhofen 

(Sportplatz) von der L 223 Eichelscheider Straße durch den Forst nach Bruchhof bis zum Kehrberg 

(Sportplatz) aktiviert werden

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR32

Verbindung mit Planung der 

Verbandsgemeinde Zweibrücken und des 

Saarpfalz‐Kreises abstimmen

Wegweisung für Routenverbindung NR 32 

aufstellen

schlechter Oberflächenbelag

nach Bedarf

zurzeit keine 
Maßnahme zu 
konkretisieren

TOP 21



Sanddorf  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts inner‐/außerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  ‐

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Separate Radführung

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

29

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR33 Routen:

094
Straßen‐/Netzabschnitt

570

Wegeverbindung Bechhofen ‐ 

Sanddorf über Tennisanlage

von der Forstwegverbindung kann eine kurze Anbindung über die Tennisanlage an die L 215 Sickinger 

Straße nach Sanddorf hergestellt werden

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR33

Verbindung mit Planung der 

Verbandsgemeinde Zweibrücken und des 

Saarpfalz‐Kreises abstimmen

Wegweisung für Routenverbindung NR 33 

aufstellen

schlechter Oberflächenbelag

nach Bedarf

zurzeit keine 
Maßnahme zu 
konkretisieren

TOP 21



Sanddorf  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,90 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

30

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Wegweisung für Radroute NR 33 

aufstellen

Maßnahmenskizze

Gehweg‐Rad frei ermöglichen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR34 Routen:

095
Straßen‐/Netzabschnitt

745

Sickinger Straße von Heidebruchstr. 

bis Abzweig Tennisanlage

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR34

nach Bedarf 30 km/h anordnen und 

Überfahrten in Rot markieren

nach Bedarf Linksabbiegen Ri. 

Tennisanlage durch Markierung 

verdeutlichen

beidseitiges Längsparken am 

Fahrbahnrand 

ca. 6.900 EUR

TOP 21



Sanddorf  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,00 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

31

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

Gehweg‐Rad frei ermöglichen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR34 Routen:

096
Straßen‐/Netzabschnitt

1040

Sickinger Straße von Heidebruchstr. 

bis Ortseingang

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR34

nach Bedarf beidseitige   Piktogrammspur 

markieren

nach Bedarf 30 km/h anordnen

fehlende Fahrbahnführung und 

Furtmarkierung, Gehwege nicht 

freigegeben, Querung am Ortseingang 

ohne Sicherung

ca. 5.680 EUR

TOP 21



Sanddorf  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,00 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

32

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

an Querungsstellen ortsfeste Beleuchtung 

aufstellen/verbessern

Maßnahmenskizze

Querungsstellen in beiden  

Übergangsbereichen baulich herstellen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR34 Routen:

097
Straßen‐/Netzabschnitt

1000

L 215 zwischen Sanddorf und  L 120 

Käshofer Str.

die Kosten für zwei bauliche Querungsstellen mit ortsfester Beleuchtung werden auf 85.000 Euro 

geschätzt

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR34

Radquerung am Ortsanfang Sanddorf  zum 

einseitigen Radweg verdeutlichen

Radquerung östlich Käshofer Straße 

markieren

unzureichende Kennzeichnung von 

Überfahrten, fehlende Rückführung und 

Überquerungssicherung

ca. 27.000 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,30 m

Ri. 1:   getr. Rad‐/Gehweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

33

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

nach Bedarf Bewohnerparken auf der 

Fahrbahn unterbinden

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR34 Routen:

098
Straßen‐/Netzabschnitt

570

L 120 Karlsbergstr. von Käshofer Str. 

bis Brunnenstr.

ehemaliger zu schmaler Radfahrstreifen ist wg. häufigem Pkw‐Längsparken nicht als Radführung zu 

nutzen

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR34

Knotenbereich Brunnenstraße für 

Radführung auf der Fahrbahn 

ummarkieren

beidseitige Schutzstreifen einrichten und 

Überfahrten in Rot markieren

fehlende beidseitige Radführung auf der 

Fahrbahn, 50 km/h zulässige 

Geschwindigkeit, anderer Radfahrstreifen' 

durch Parkverkehr belegt

ca. 29.520 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 5,40 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

34

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

alternativ: Randparken nach Bedarf 

verbieten

Maßnahmenskizze

Gehweg (eine Seite) auf 2,0 ‐ 2,5m 

rückbauen, beidseitigen Schutzstreifen 

(≥1,25m) prüfen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR34 Routen:

099
Straßen‐/Netzabschnitt

645

Karlsbergstraße von Schloßberg‐

Höhen‐Straße bis L120

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR34

30 km/h anordnen   

Parken einseitig mit Aufparken markieren

erhöhter Werksverkehr der Karlsberg 

Brauerei, 50 km/h Höchstgeschwindigkeit

ca. 6.480 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 4,90 m

Ri. 1:  geöffn. Einbahnstr.

Ri. 2:  Einbahnstraße

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

35

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Einbahnstraße für RV in Gegenrichtung 

beschildern

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR34 Routen:

100
Straßen‐/Netzabschnitt

215

Karlsbergstraße von Eisenbahnstraße 

bis Schloßberg‐Höhen‐Straße

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR34

Radführung gegen die 

Einbahnstraßenrichtung ermöglichen

Radverkehr in Gegenrichtung zur 

Einbahnstraßenausfahrt verdeutlichen 

 runde Schwellen

ca. 3.500 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  FGZ, radfahren nicht erlaubt

Ri. 2:  FGZ, radfahren nicht erlaubt

RVA‐Breite nach ERA FGZ

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

36

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

evtl. FGZ‐Freigabe für Radverkehr auf 

bestimmte Zeitfenster einschränken

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR34 Routen:

101
Straßen‐/Netzabschnitt

130

Eisenbahnstraße von Karlsbergstraße 

bis Talstraße

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR34

Fußgängerzone für Radverkehr in beiden 

Richtungen freigeben

‐

Gemeinsame Verkehrsführung mit 

Fußgängern in FGZ

ca. 300 EUR

FGZ für den 
Radverkehr freigeben

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,00 m

Ri. 1:  Gehweg ‐ Rad frei

Ri. 2:  Gehweg ‐ Rad frei

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

37

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Überfahrten in Rot markieren

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR41  Routen:

102
Straßen‐/Netzabschnitt

955

Mainzer Straße von Kaiserslauterer 

Straße bis Richard‐Wagner‐Straße

wichtige alternative Routenverbindung im Schüler‐ und Pendlerradverkehr zwischen Bruchhof‐Sanddorf‐

Bechhofen und der Stadtmitte bzw. dem Bahnhof

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR41 

Beschilderung Gehweg‐Rad frei 

beibehalten

beidseitige Schutz‐/Radfahrstreifen 

markieren

fehlende Radführung auf der Fahrbahn , 

Schilder, Mülltonnen, Bäume

ca. 49.280 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,10 m

Ri. 1:   getr. Rad‐/Gehweg

Ri. 2:   getr. Rad‐/Gehweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

38

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Duale Radführung mit Gehweg‐Rad frei 

ermöglichen

Maßnahmenskizze

30 km/h anordnen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR41 Routen:

103
Straßen‐/Netzabschnitt

265

Mainzer Straße von Richard‐Wagner‐

Straße bis Eisenbahnstraße

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR41

Beschilderung getrennter Rad‐/Gehweg 

aufheben

beidseitge Piktogrammspur markieren

ungüstige Radführung an der Querung 

Sieberstraße bzw. Am Mühlgraben, LSA‐

Schaltung ohne RV‐Anpassung

ca. 2.710 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,30 m

Ri. 1:  Gehweg ‐ Rad frei

Ri. 2:  Gehweg ‐ Rad frei

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

39

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Duale Radführung mit Gehweg‐Rad frei 

ermöglichen

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR41 Routen:

104
Straßen‐/Netzabschnitt

645

Kaiserstraße

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR41

bis Einmündung Uhlandstraße 30 km/h 

anordnen

Piktogrammspur markieren zum 

Verdeutlichen der Radführung (Route NR 

41)

fehlende Überfahrtmarkierungen, kein RV‐

Linksabbieger in die Uhlandstr., Parken,  

wechselnde Gehwegbreite

ca. 2.690 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR V

Innergemeindliche RV‐Anbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 5,0 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

40

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Wegweisung für Radroute NR 42 

aufstellen

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR42 Routen:

105
Straßen‐/Netzabschnitt

125

Kirchenstraße

es wird nur eine ca. 3 ‐ 4 m breite Fahrbahnfläche (vorh. Pflaster) mit einer Asphaltdecke überzogen, um 

die Befahrbarkeit für Radfahrende zu verbessern

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR42

Pflasterbelag ca. 2,5 m breit mit 

Asphaltdecke für das Befahren mit 

Fahrrädern verbessern

umfahrbare Poller am Beginn 

Schwesternhausstr. deutlich markieren

schlecht befahrbarer Pflasterbelag und 

kurze Steilheit, umfahrbare Pfosten zw. 

Kirchenstr. und Schwesternhausstr.

ca. 26.850 EUR

mehrere kleinere 

Maßnahmen 

durchführen

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR V

Innergemeindliche RV‐Anbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,30 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

41

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Randparken zwischen Obrere Allee und 

Lagerstraße verbieten

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR42 Routen:

106
Straßen‐/Netzabschnitt

160

Schwesternhausstraße

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR42

Auffangstreifen vor Anschluss Obere Allee 

markieren

Schutzstreifen bergauf markieren

kurze Steilheit bis Obere Allee, 

Parkverkehr auf der Fahrbahn

ca. 4.940 EUR

mehrere kleinere 

Maßnahmen 

durchführen

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,50 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

42

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt in quartiersbezogene 

Fahrrardzone integrieren

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR43 Routen:

107
Straßen‐/Netzabschnitt

260

Untere Allee von Kirrberger Straße bis 

Robert‐Koch‐Straße 

Einrichtung einer Fahrradstraße soll testweise über einen Beobachtungszeitraum von ca. 1,5 ‐ 2 Jahren 

erfolgen

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

NR43

Fahrradstraße mit "Anlieger und ÖPNV 

frei" mit Einbahnverkehr

alternativ: Einbahnstraße mit 

Radfahrstreifen

Kfz‐Verkehr mit zulässiger 

Geschwindigkeit 50 km/h, beidseitiges 

Längsparken am Fahrbahnrand 

ca. 6.000 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 5,50 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

43

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt in quartiersbezogene 

Fahrrardzone integrieren

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR43 Routen:

108
Straßen‐/Netzabschnitt

380

Obere Allee von Germanenstraße bis 

Kirrberger Straße

Einrichtung einer Fahrradstraße soll testweise über einen Beobachtungszeitraum von ca. 1,5 ‐ 2 Jahren 

erfolgen

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

NR43

Fahrradstraße mit "Anlieger und ÖPNV 

frei" mit Einbahnverkehr

alternativ: Einbahnstraße mit 

Schutzstreifen

schmale Restfahrbahn, schlechter 

Fahrbahnbelag, Längsparkstreifen 

linksseitig

ca. 3.000 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,10 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

44

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR43 Routen:

109
Straßen‐/Netzabschnitt

420

Untere Allee von Robert‐Koch‐Straße 

bis Ringstraße

Einrichtung einer Fahrradstraße soll testweise über einen Beobachtungszeitraum von ca. 1,5 ‐ 2 Jahren 

erfolgen

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR43

Fahrradstraße bis Einmündung 

Amselstraße fortführen

alternativ: Einbahnstraße mit 

Schutzstreifen

Parkverkehr auf der Fahrbahn

ca. 1.000 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,20 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität ‐

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

45

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR43 Routen:

110
Straßen‐/Netzabschnitt

470

Kraepelinstraße

‐

NR43

keine Maßnahme erforderlich

‐

nicht bekannt

nach Bedarf

zurzeit keine 
Maßnahme zu 
konkretisieren

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle gering

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR III

Regionale RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  Weg

Ri. 2:  Weg

RVA‐Breite nach ERA Separate Radführung

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

46

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Schrankenumfahrbarkeit sicherstellen

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR43 Routen:

111
Straßen‐/Netzabschnitt

1270

Wegeverbindung Rabenhorst bis 

Eckstr. Kirrberg

Beleuchtung der Radwegführung für ganzjährige Benutzung auch an Nebenrouten mit Bedeutung für 

Schüler‐ und Pendlerradverkehr sinnvoll

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR43

abschnittweise Deckenerneuerung 

erforderlich

Beleuchtung im Verbindungsbereich 

aufstellen

schlecht befahrbare Oberfläche, teils 

Belagschäden, Schranke

ca. 118.000 EUR

Deckenerneuerung 
und Beleuchtung nach 

Bedarf

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,70 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

47

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

nach Bedarf Piktogrammspur markieren

Maßnahmenskizze

beidseitigen Schutstreifen markieren 

(mind. 1,25m mit baulicher 

Seitraumanpassung im Verschwenkungs‐/ 

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR44 Routen:

112
Straßen‐/Netzabschnitt

575

Am Forum von Saarbrücker Str. bis 

Zweibrücker Str.

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR44

mögliche ein‐/beidseitige 

Schutzstreifenmarkierung abstimmen

nach Bedarf abschnittweise 30 km/h 

anordnen

fehlende Fahrbahnführung und 

Furtmarkierung, mehrere Ein‐/Ausfahrten

ca. 16.000 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,60 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

48

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

Radführung im LSA‐Knoten Zweibrücker 

Str. signalisieren

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR44 Routen:

113
Straßen‐/Netzabschnitt

250

Zweibrücker Straße von 

Entenweiherstr. bis Untere Allee

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR44

beidseitige Schutzstreifen anlegen

Duale Radführung mit Gehweg‐Rad frei 

ermöglichen

teilweise eingeschränkte 

Seitenraumbefahrbarkeit, keine 

Gehwegfreigabe, Bäume

ca. 19.860 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,40 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  geöffnete Einbahnstraße

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR44

Einbahnstraße in Gegenrichtung bereits 

geöffnet

Längsparken am linken Fahrbahnrand 

regulieren/nicht zulassen

fehlende Kennzeichnung der Radführung 

in Gegenrichtung, Längsparken am linken 

Einbahnstraßenrand

ca. 1.000 EUR

NR44 Routen:

114
Straßen‐/Netzabschnitt

150

Zweibrücker Straße von Mini‐KVP bis 

Saarbrücker Straße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Ein‐/Ausfahrt mit Radverkehr in 

Gegenrichtung verdeutlichen (bereits 

erfolgt)

Maßnahmenskizze

49

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,00 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

50

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

erhöht

‐

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR44 Routen:

115
Straßen‐/Netzabschnitt

150

Gerberstraße von Talstraße bis 

Schanzstraße

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR44

zusaätzlich ggf. Piktogrammspur beidseitig 

markieren

‐

Parkplatzeinfahrt

ca. 500 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 5,0 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  ‐

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

51

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

erhöht

‐

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR44 Routen:

116
Straßen‐/Netzabschnitt

150

Gerberstraße von Schanzstraße bis 

Saarbrücker Straße

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR44

Einfahrt entgegen der Einbahnsttraße 

durch Markierung sichern

Einbahnstraße in Gegenrichtung öffnen

nicht geöffnete Einbahnstraße

ca. 1.350 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR V

Innergemeindliche RV‐Anbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,30 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

52

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

zwischen Kirrberger und Fridastraße keine 

weitere Maßnahme erforderlich

Konzept

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR45 Routen:

117
Straßen‐/Netzabschnitt

895

Virchowstraße von Kirrberger Straße 

bis Schützensrae

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR45

Aufstellung auf der Fahrbahn im Anschluss 

Kirrberger Straße verdeutlichen

Routenverlauf durch Wegweisung 

verdeutlichen

nicht bekannt

ca. 900 EUR

mehrere kleinere 

Maßnahmen 

durchzuführen

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR V

Innergemeindliche RV‐Anbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,00 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

53

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Routenverlauf durch Wegweisung 

verdeutlichen

Maßnahmenvorschlag

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR45  Routen:

118
Straßen‐/Netzabschnitt

265

Friedastraße von Virchowstraße bis 

Ringstraße

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR45 

Anschluss Ringstraße mit 

fahrbahnintegrierter Radführung

an Straßenüberfahrten Radführung mit 

Radpiktogramm verdeutlichen

nicht bekannt

ca. 1.820 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 10,20 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

54

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

erhöht

Duale Radführung mit Gehweg‐Rad frei 

ermöglichen

Maßnahmenvorschlag

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR45 Routen:

119
Straßen‐/Netzabschnitt

335

Ringstraße von Kirrberger Straße bis 

Lindenstraße

der Planungsvorschlag ist mit dem LfS bereits vorabgestimmt

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR45

Beschilderung gem. Geh‐/Rad aufheben

Radverkehr auf der Fahrbahn führen gem. 

Planungsvorschlag

fehlende Überfahrten, Bäume mit 

Erhöhung/Schwellen

ca. 14.520 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR V

Innergemeindliche RV‐Anbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 4,5 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

55

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Routenführung wegweisen (NR 45)

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR45 Routen:

120
Straßen‐/Netzabschnitt

460

Akazienweg von Ringstraße bis 

Cappelallee

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR45

Anschluss Ringstraße mit 

fahrbahnintegrierter Radführung

Fahrradstraße mit Anlieger frei einrich‐

ten, Gehweg zwischen Kirschbaumstraße 

und Cappelallee öffnen für Radverkehr

nicht bekannt

ca. 4.660 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,60 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

56

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Routenführung wegweisen (NR 45)

Maßnahmenvorschlag

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR45 Routen:

121
Straßen‐/Netzabschnitt

630

Warburgring von Cappellallee bis 

Verbindung Erlenweg

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR45

Route NR 45 in quartiersbezogene 

Fahrradzone 'Birkensiedlung' integrieren

umfahrbare Poller deutlich markieren

Verkehrsinseln

ca. 4.300 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR V

Innergemeindliche RV‐Anbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 4,5 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

57

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Routenführung wegweisen (NR 45)

Maßnahmenvorschlag

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR45 Routen:

122
Straßen‐/Netzabschnitt

255

Ulmenweg mit Warburgring bis 

Zweibrücker Straße

durch die fahrbahnintegrierte Querung der B 423 im Schülerradverkehr wird die notwendige Benutzung 

der sehr schlecht befahrbaren Unterführung vermieden

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR45

Radführung im Kreuzungsbereich 

Zweibrücker Straße auf der Fahrbahn

Signalisierung an fahrbahnintegrierte 

Radführung anpassen

schlechte Oberfläche

ca. 21.170 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,50 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke, Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung
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Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

nach Bedarf 30 km/h im Anschlussbereich 

Johanneum anordnen

Maßnahmenskizze

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR45 Routen:

123
Straßen‐/Netzabschnitt

275

Neue Industriestraße von Querung 

Saarlandradweg  bis B423

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR45

Linksabbiegen in Kardinal‐Wendel‐Straße 

sichern

Routenführung wegweisen (NR 45)

fehlende Kennzeichnung der Überfahrten, 

Unterführung B 423 als Anschluss zur 

Birkensiedlung

ca. 2.000 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR V

Innergemeindliche RV‐Anbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 5,60 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Gehweg ‐ Rad frei

RVA‐Breite nach ERA Breite unterschritten

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

59

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze

Fahrbahn‐/Seitenraumaufweitung und 

beidseitigen Schutzstreifen anlegen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR45 Routen:

124
Straßen‐/Netzabschnitt

330

Kardinal‐Wendel‐Straße

das Markieren der Schutzstreifen wird trotz der bestehenden Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 

vorgeschlagen, da der Abschnitt stark von Bussen und Elterntaxi befahren

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR45

einseitiger Schutzstreifen in Richtung 

Johanneum, ggf. Seitenraum anpassen

Gehweg ‐ Rad frei in Gegenrichtung 

beibehalten

Pkw‐ und Bus‐Schulverkehr

ca. 7.900 EUR

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung sehr hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,50 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität A

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung
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Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

erhöht

Grundstückzufahrten nach Bedarf in Rot 

markieren

Konzept

Fahrbahnbreite/Fahrstreifen für Kfz‐

Verkehr reduzieren und geschützten RfS 

anlegen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR46 Routen:

125
Straßen‐/Netzabschnitt

775

Entenweiher‐/Zweibrücker Str. von 

Ringstr. bis Saarbrücker Str.

hoch/erhöht

Kurzfristig: 1 ‐ 2 Jahre

NR46

separate Radführung beibehalten

Radfurten ohne Zwischenhalte in 

Signalisierung einpassen

fehlende/erneuerbare Überfahrt‐ und 

Furtmarkierungen, schlechte Anpassung 

der LSA‐Schaltung an RV‐Belange

ca. 20.000 EUR

konkrete 
Maßnahmenvorschläg

e im Rahmen der 
Konzeptumsetzung 

festlegen

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung sehr hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,00 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

61

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

fahrdynamische Eckausrundung für frei 

geführten Rechtsabbieger an Radquerung 

anpassen 

Maßnahmenskizze

großen Einfahrtstrichter zurückbauen und 

Mittelinsel als Querungshilfe einbauen

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

NR46 Routen:

126
Straßen‐/Netzabschnitt

845

Zweibrücker Str. von Ringstr. bis Neue 

Industriestr.

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR46

Radführung im Seitenraum/über separate 

Wegverbindung beibehalten

Radquerung Cappelallee nach Bedarf 

Markierung erneuern

fehlende Sicherung der Querung 

Cappelallee

ca. 3.100 EUR

TOP 21



Schwarzenbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,90 m

Ri. 1:  gem. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA Mindestbreite erreicht

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung
die ortsfeste Beleuchtung entlang des Saarland‐Radwegs kann die ganzjährige Benutzbarkeit der 

wichtigen Nebenroute im Schülerradverkehr ermöglichen

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR46

Beleuchtung abschnittweise verbessern

Querungsstelle Höhe Ortseingang besser 

beleuchten

nicht bekannt

ca. 37.710 EUR

NR46 Routen:

127
Straßen‐/Netzabschnitt

1340

B 423 Zweibrücker Str. ‐ Einöder Str. 

von Neue Industriestr. bis 

Ortseingang Schwarzenbach

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Schutzstreifen ab Alte Reichsstraße in Ri. 

Homburg bis Querungsstelle, in Gegen‐

richtung Radpiktogramme  markieren

Maßnahmenskizze

62

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 8,60 m

Ri. 1:  getr. Geh‐/Radweg

Ri. 2:  gem. Geh‐/Radweg

RVA‐Breite nach ERA teils Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung
wegen des erhöhten Gewerbeverkehrsaufkommens kann ein Ausbau der bestehenden 

Seitenraumführungen als Alternative geprüft werden

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR47

Benutzungspflicht mit Z240 bzw. Z241 

aufheben

beidseitige Markierung von Schutz‐

/Radfahrstreifen, Überfahrten in Rot 

markieren

erhöhter Lkw‐Verkehr, fehlende 

Überfahrtmarkierungen

ca. 33.560 EUR

NR47 Routen:

128
Straßen‐/Netzabschnitt

765

Neue Industriestraße von 

Jägerhausstraße bis Querung 

Saarlandradweg

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Duale Radführung mit Gehweg‐Rad frei 

ermöglichen

Maßnahmenskizze

63

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

TOP 21



Beeden  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR III

Innergemeindl. Radhauptverbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,20 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR48

wg. geringer Fahrbahnbreite 

Piktogrammspur beidseitig markieren

Duale Radführung mit Gehweg‐Rad frei 

ermöglichen

fehlende Kennzeichnung an Einfahrten, 

fehlende Fahrbahnradführung,  

Bordsteine,  Randparken

ca. 4.480 EUR

NR48 Routen:

129
Straßen‐/Netzabschnitt

460

Blieskasteler Straße von Beeder 

Straße bis Remigiusstraße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenvorschlag

64
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Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,20 m

Ri. 1:  Gehweg ‐ Rad frei

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR48

einseitiger schmaler Gehweg aufheben 

und Fahrbahn um 50 cm verbreitern

beidseitiger Schutzstreifen anlegen

erhöhter Werksverkehr, fehlende 

Fahrbahnführung, 50 km/h zulässige 

Geschwindigkeit, Schilder, Parken, Bäume

ca. 40.980 EUR

NR48 Routen:

130
Straßen‐/Netzabschnitt

580

L217 Beeder Straße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

30 km/h für Lkw

Maßnahmenskizze

Radfahrstreifen nach Saarbrücker Straße 

markieren und gem. Geh‐/Radweg in 

Gegenrichtung prüfen

65

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 7,50 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR48

30 km/h für Lkw

beidseitigen Schutzstreifen und 

Grundstückszufahrten in Rot markieren

erhöhter Werksverkehr, fehlende 

Fahrbahnführung, 50 km/h zulässige 

Geschwindigkeit, Schilder, Parken, Bäume

ca. 16.000 EUR

NR48 Routen:

131
Straßen‐/Netzabschnitt

520

L217 Beeder Straße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

Längsparken einseitig Richtung 

Blieskasteler Str. beibehalten

Maßnahmenskizze

30 km/h für alle Kfz; einseitger 

Radfahrstreifen, in Gegenrichtung Gehweg 

‐ Rad frei

66
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Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung mittel

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,00 m

Ri. 1:  Gehweg  

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR48

30 km/h anordnen und Piktogrammspur 

beidseitig markieren

Straßenüberfahrten in Rot und 

Aufstellfläche an LSA‐Kreuzung markieren

fehlende Radführung auf der Fahrbahn, 

beidseiitges Längsparken am 

Fahrbahnrand

ca. 14.360 EUR

NR48 Routen:

132
Straßen‐/Netzabschnitt

480

Richard‐Wagner‐Straße von B423 bis 

Saarbrücker Straße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Duale Radführung mit Gehweg‐Rad frei 

ermöglichen

Maßnahmenskizze
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TOP 21



Homburg Mitte  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Hauptverkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung hoch

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 17,00 m

Ri. 1:   getr. Rad‐/Gehweg

Ri. 2:   getr. Rad‐/Gehweg

RVA‐Breite nach ERA Regelbreite erfüllt

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR48

Beschilderung mit getrennten Rad‐

/Wegen beibehalten

Überfahrten in Rot markieren

Überfahrten an Einmündungen und 

Einfahrten besser kennzeichnen

ca. 15.200 EUR

NR48 Routen:

133
Straßen‐/Netzabschnitt

760

Richard‐Wagner‐Straße von Robert‐

Bosch‐Straße bis B423

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Wegweisung im Bereich Bahnhof 

verdichten

Maßnahmenskizze

68

Stand:  03/21

Radverkehrskonzept (RVK) Kreisstadt Homburg (Saar) Anlage 11

Blatt
Maßnahmenblatt      ‐     Nebenroute / Basisstrecke

TOP 21



Beeden  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 10,10 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR49

Schutz‐/Radfahrstreifen beidseitig 

markieren

nach Bedarf Längsparken auf Radführung 

abstimmen

fehlende schützte Radführung auf der 

Fahrbahn

ca. 15.910 EUR

NR49 Routen:

134
Straßen‐/Netzabschnitt

890

Pirminiusstraße ‐ Ziegelhütte von 

Blieskasteler Str. bis Kraftwerkstraße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

leicht erhöht

‐

Maßnahmenskizze

30 km/h durchgängig anordnen
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Beeden  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Sammelstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 10,20 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR49

Fahrbahnintegrierte Radführung mit 

Schutzstreifen

Linksabbiegen in Knotenbereichen sichern

fehlende Radführung auf der Fahrbahn 

und in Knotenzufahrten

ca. 9.490 EUR

NR49 Routen:

135
Straßen‐/Netzabschnitt

150

Pirminiusstraße von Remigiusstraße 

bis Blieskasteler Straße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenvorschlag
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Schwarzenbach  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  Weg

Ri. 2:  Weg

RVA‐Breite nach ERA Separate Radführung

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR51

Teilflächen der Verbindung Mastauweg 

erneuern

nach Bedarf ortsfeste Beleuchtung 

aufstellen

Fahrbahnerneuerungsbedarf in 

Teilflächen, Brückenbau‐

/Unterführungswerke

ca. 11.000 EUR

NR51 Routen:

136
Straßen‐/Netzabschnitt

1440

Saarland‐Radweg ‐ Verbindung 

Mastauweg

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept
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Schwarzenacker  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  Weg

Ri. 2:  Weg

RVA‐Breite nach ERA Separate Radführung

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR51

nach Bedarf Deckenerneuerung 

durchführen

nach  Bedarf stationäre Beleuchtung 

aufstellen

Brücken‐/Unterführungsbauwerke

ca. 12.000 EUR

NR51 Routen:

137
Straßen‐/Netzabschnitt

1060

Saarland‐Radweg von Mastauweg bis 

L 111 Bierbacher Str.

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept
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Ingweiler  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  Weg

Ri. 2:  Weg

RVA‐Breite nach ERA Separate Radführung

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung
zur Sicherung der vor allem freizeitorientierten/touristischen Radführung zwischen den beiden 

Anschlussstellen des Saarland‐Radwegs an der L 212 sollten die vorgeschlagenen Querungseinbauten 

evtl. mittelfristig realisiert werden

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR51

beide Radwegquerungen mit der L 212 

baulich/durch Markierung sichern

Radroutenwegweisung für Nebenroute NR 

52 aufstellen

Brückenbauwerke

ca. 80.000 EUR

NR51 Routen:

138
Straßen‐/Netzabschnitt

1410

Saarland‐Radweg ‐ Verbindung  L 111 

bis L212 Ri. Ingweiler

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze
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Ingweiler  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  Weg

Ri. 2:  Weg

RVA‐Breite nach ERA Separate Radführung

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung
die vorgeschlagene neue Brückenverbindung zwischen Kieskautstraße und Saarland‐Radweg sollte 

hochwasserkonform ausgebaut werden

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR52

Neubau einer Radverbindung mit 

Radbrücke über die Blies

Radroutenwegweisung für Nebenroute NR 

52 aufstellen

derzeit keine Radwegverbindung, Blies, 

Radbrücke erforderlich

ca. 180.000 EUR

NR52 Routen:

139
Straßen‐/Netzabschnitt

250

Querverbindung Saarland‐Radweg ‐ 

Kieskautstr.

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenvorschlag
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Ingweiler  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle sehr gering

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR V

Innergemeindliche RV‐Anbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 5,40 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR52

nach Bedarf Deckenerneuerung 

durchführen

keine weiteren Maßnahmen erforderlich

schlechte Oberfläche, fehlende 

Beschilderung, Benutzbarkeit der 

Bahnbrücke klären

ca. 10.000 EUR

NR52 Routen:

140
Straßen‐/Netzabschnitt

640

Kieskautstraße zwischen Bahnbrücke 

und L 212

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept
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Ingweiler  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6.50 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Netzlücke

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung
wichtiger Lückenschluss zwischen Saarland‐Radweg und der Weiterführung in Richtung Einöd ‐ 

Zweibrücken

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR53

Zweirichtungs‐Radweg straßenbegleitend 

ab Saarland‐Radweg bis Ortseingang und 

Querungsstelle  ausbauen

Linksabbiegen zur Kieskautstraße sichern

unübersichtlicher Straßenverlauf ohne 

Fahrbahnradführung, Brücken‐

/Unterführungsbauwerke, fehlende 

Querungshilfe zum Saarland‐Radweg

ca. 94.150 EUR

NR53 Routen:

141
Straßen‐/Netzabschnitt

305

L212 von Saarland‐Radweg bis 

Abzweig Wörschweilerstr. in Ingweiler

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Radroutenwegweisung für Nebenroute NR 

52 aufstellen

Maßnahmenskizze
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Ingweiler  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 4,00 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität B

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

mittel

Mittelfristig: 3 ‐ 5 Jahre

NR53

Linksabbiegen in Wörschweilerstraße 

sichern

‐

schlechter Belag, fehlende Sicherung für 

RV‐Linksabbieger

ca. 1.800 EUR

NR53 Routen:

142
Straßen‐/Netzabschnitt

200

Wörschweilerstraße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenskizze
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Einöd  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Wohnstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts innerorts Kfz‐Belastung gering

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  IR IV

Innergemeindliche RV‐Verbindung

Vorh. Fahrbahnbreite ca. 4,0 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität ‐

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

‐

NR53

keine Maßnahme erforderlich

‐

nicht bekannt

nach Bedarf

NR53 Routen:

143
Straßen‐/Netzabschnitt

825

Raiffeisenstraße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Konzept
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Einöd  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Verkehrsstraße

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite mind. 6,70 m

Ri. 1:  Mischverkehr

Ri. 2:  Mischverkehr

RVA‐Breite nach ERA Mischverkehr

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR54

Radführung auf der Fahrbahn im 

Anschlussbereich verdeutlichen

Verkehrsspiegel und ortsfeste 

Beleuchtung zur Sicherung aufstellen

fehlende Radführung auf der Fahrbahn 

und für RV‐Linksabbieger, schlechte 

Nutzbarkeit durch Überschreiten der 

zulässigen 50 km/h

ca. 9.000 EUR

NR54 Routen:

144
Straßen‐/Netzabschnitt

575

Webenheimer Straße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

Ausweichstrecke über Feldwegverbindung 

bewegweisen

Konzept
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Einöd  Maßnahmen‐Nr.

Straßennetzfunktion Feld‐/Forstweg

Abschnittlänge (m) Steigung/Gefälle ohne

Lage des Abschnitts außerorts Kfz‐Belastung nicht bekannt

Bestandsanalyse

Radnetzkategorie  AR IV

Nahräumige RV‐Verbindung außerorts

Vorh. Fahrbahnbreite ohne Angabe

Ri. 1:  Weg

Ri. 2:  Weg

RVA‐Breite nach ERA Separate Radführung

Erschwernis

Unfallpotenzial RV

Maßnahmenvorschlag

Routenabschnitt

RV‐Netzfunktion Nebenroute / Basisstrecke

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Gestaltung gem.

Maßn.alternative

Priorität C

Dringlichkeit

Kostenaufwand netto

Bemerkung
die sehr hohen Baukosten resultieren aus der Überführung der Bahnstrecke und der vorgeschlagenen 

zweihüftigen Aufständerung in Richtung Ernstweilerstraße

niedriger

Längerfristig: ab 6 Jahre

NR54

Neubau einer Radbrücke zwischen 

Feldweg und Ernstweilerstraße

nach Bedarf Deckenerneuerung an dem 

vorh. Feldweg

derzeit keine Radwegverbindung, 

fehlende Bahnüberführung im 

Anschlussbereich Ernstweilerstraße

ca. 1.009.000 EUR

NR54 Routen:

145
Straßen‐/Netzabschnitt

575

Feldwegverbindung Ernstweilerstraße

RVK Homburg  ‐  Maßnahmenplan

Stadtteil/Ortsbereich

Radführung bzw. 

Radverk.anlage (RVA)

nicht bekannt

‐

Maßnahmenvorschlag
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Beginn der Fahrradstraße
mit Öffnung für Anlieger- 

und Linienverkehr

Ende der Fahrradstraße

Schutzstreifen markieren
und an Bestand anpassen

Schutzstreifen markieren
und an Bestand anpassen

Gestaltungshinweis:

Die bestehende Richtungsführung des Verkehrs

(Ringverkehr mit Einbahnstraßenregelung) wird auf 

der Untere Allee und Obere Allee bei der testweisen 

Gestaltung als Fahrradstraße beibehalten.

Markierungshinweis:

Die geplante Ummarkierung im Fahrbahnbereich

ist an die bestehende Markierung vor Ort anzupassen.

Die Standorte der erforderlichen Verkehrszeichen (Kleinbeschilderung) und 
die Gestaltung/Ausführung der Markierung sind vor Ort festzulegen.

Die vorhandene Beschilderung und Markierung, die im Widerspruch zur 
neuen Verkehrsführung steht, ist gem. Verkehrszeichenplan anzupassen. 

Die im Bestand vorhandene, nicht mehr erforderliche Beschilderung und 
Markierung ist ungültig zu machen oder/und einzuziehen.

Die fehlende Beschilderung und Markierung ist zu ergänzen.
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Begrenzung des Fahrbahnrands (B 1,5/1,5)

Begrenzung des Parkstreifens (S 1/0)

Piktogramm auf der Fahrbahn als Erinnerung

Fahrtrichtungsbeschränkung
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Längsparken linksseitig am
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mit Aufparken beibehalten

Gestaltungshinweis:

Die bestehende Richtungsführung des Verkehrs

(Ringverkehr mit Einbahnstraßenregelung) wird auf 

der Untere Allee und Obere Allee bei der testweisen 

Gestaltung als Fahrradstraße beibehalten.

Markierungshinweis:

Die geplante Ummarkierung im Fahrbahnbereich

ist an die bestehende Markierung vor Ort anzupassen.
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Begrenzung des Schutzstreifens (S 1/1)

Begrenzung des Fahrbahnrands (B 1,5/1,5)

Begrenzung des Parkstreifens (S 1/0)

Piktogramm auf der Fahrbahn als Erinnerung

Fahrtrichtungsbeschränkung

Die Standorte der erforderlichen Verkehrszeichen (Kleinbeschilderung) und 
die Gestaltung/Ausführung der Markierung sind vor Ort festzulegen.

Die vorhandene Beschilderung und Markierung, die im Widerspruch zur 
neuen Verkehrsführung steht, ist gem. Verkehrszeichenplan anzupassen. 

Die im Bestand vorhandene, nicht mehr erforderliche Beschilderung und 
Markierung ist ungültig zu machen oder/und einzuziehen.

Die fehlende Beschilderung und Markierung ist zu ergänzen.
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Gestaltungshinweis:

Mit der Einrichtung von beidseitigen durchgängigen 

Schutzstreifen wird das Parken in Längsrichtung 

in der Kirrberger Straße notwendigerweise untersagt. 

Radführung im Knoten-
bereich evtl. durch rote 

Flächenmarkierung 
verdeutlichen

Bestehende Beschilderung an die 
geänderte Radführung anpassen und

Parken aufheben oder baulich ermöglichen

Bestehende Beschilderung an die 
geänderte Radführung anpassen und 
Parken aufheben oder evtl. neu regeln

Markierungshinweis:

Die geplante Ummarkierung im Fahrbahnbereich

ist an die bestehende Markierung vor Ort anzupassen.
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Vorhandene StVO-Beschilderung

Geplante StVO-Beschilderung und Markierung
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Z  206

Fahrbahnrand

Kernfahrbahn (≥ 4,50 m)

Sicherheitstrennstreifen (0,5 - 0,75 m)

Längsparkstreifen (≥ 1,90 m)

hinterer Rand des Parkstreifens 

Flächenmarkierung
in Verkehrsrot als
Aufmerksamkeitsfeld

asusgebaute separate
Radwegführung

Vorhandene StVO-Beschilderung

Geplante StVO-Beschilderung und Markierung

Z  301

Begrenzung des Schutzstreifens (S 1/1)

Begrenzung des Parkstreifens (S 1/0)

Einöd

Kirrberg
Uniklinik

Radführung im Kreuzungs-
bereich durch rote Flächen-
markierung verdeutlichen

Radführung durch rote 
Flächenmarkierung 

verdeutlichen

Informationstafeln zur
Lenkung des Radverkehrs

Bestehende Beschilderung über-
prüfen und an die geänderte 

Radführung anpassen

Bestehende Beschilderung an die 
geänderte Radführung anpassen

und evtl. Parken ermöglichen

Vorh. FGÜ-Markierung von 5 m 
auf 3 - 4m reduzieren und eine 
zusätzliche Radfurt einrichten

FGÜ-Querungsstelle umbauen
und FGÜ-Markierung von 4 m 
und Radfurt von 3 m einrichten

Gestaltungshinweis:

Mit der Einrichtung von beidseitigen durchgängigen 

Schutzstreifen wird das Parken in Längsrichtung 

in der Kirrberger Straße notwendigerweise untersagt. 

Sicherheitstrennstreifen links
entlang Parkstreifen markieren

Sicherheitstrennstreifen links
entlang Parkbereich markieren

Separate Radführung ausbauen
und fahrbahnintegrierte Radführung

im ‚Doppelknoten‘ anpassen

Bestehende Beschilderung an die
geänderte Radführung anpassen

und Parken aufheben

Markierungshinweis:

Die geplante Ummarkierung im Fahrbahnbereich

ist an die bestehende Markierung vor Ort anzupassen.
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2021/1272/610
öffentlich
Beschlussvorlage
610 - Stadtplanung / Bauordnung
Bericht erstattet: Herr Banowitz / Büro Agsta

Ausbaubeschluss gemäß § 125 Abs. 2 BauGB der 
Erschließungseinheit 
Merianstraße/Kollwitzstraße/Lenbachstraße

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Bau- und Umweltausschuss (Vorberatung) 30.09.2021 N
Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Es wird festgestellt, dass i. S. § 125 Abs. 2 BauGB die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für den Ausbau der Erschließungsanlage Merianstraße / 
Kollwitzstraße / Lenbachstraße im unbeplanten Innenbereich gem. § 34 BauGB 
vorliegen  und  die Ausbauplanung der i. R. stehenden Verkehrsflächen 
beschlossen.

Sachverhalt

Ausgehend von einem Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes im Jahr 
1980 „Eduard-Vollmar-Platz“ entstand das Baugebiet rund um einen Platz und 
einen Vollversorger. Zu Grunde liegt ein städtebaulicher Entwurf der 70er Jahre. 
Sukzessive entstanden die Straßenzüge und die neuen baulichen privaten und 
gewerblichen Gebäude, ohne das die Bauleitplanung weiter verfolgt wurde. 1997 
wurde mit einem neuen Beschluss ein größerer Geltungsbereich in ein Verfahren 
gegeben, das aber auch nicht weiter verfolgt wurde. Die Lenbachstraße entstand 
auf Grundlage dieser Planungen.

Die Erschließungseinheit bestehend aus „Straßen, Wegen, Plätzen“ der Merian-/ 
Kollwitz-/ Lenbachstraße wird Ende des Jahres rechtlich aus Beitragssicht 
verwirkt sein, falls nicht ein Straßenbauprogramm rechtlich beschlossen wird. 
Einige Straßenabschnitte und Bürgersteigbereiche insbesondere im südlichen 
Bereich der Merianstraße zur Ludwigstraße bedürfen noch des Ausbaues. 

Anlage/n

1 Erschließungseinheit_Merrian-,Kollwitz-,Lenbachstraße (öffentlich)
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2021/1290/200
öffentlich
Beschlussvorlage
200 - Haushaltsangelegenheiten
Bericht erstattet: Braß, Michael

Antrag auf Übernahme der Mehrkosten für Substanz 
erhaltende Sanierungsmaßnahmen in der kath. 
Kindertagesstätte „Maria vom Frieden“ 
Charlottenburger Straße

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Der kath. Kirchenstiftung Maria vom Frieden wird ein Zuschuss in Höhe von 
18.047,13 € für die Kosten der Nachbesserungsarbeiten in der Kindertagesstätte 
in der Charlottenburger Straße gewährt.

Sachverhalt

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 27.04.2017 die Vereinbarung zur 
Finanzierung der Investitionskosten zur Erweiterung der Kita in der 
Charlottenburger Str. beschlossen.

Die Vereinbarung sieht vor, dass auch die Investitionskosten des Trägers, die 
seitens des Bundes, des Landes und des Kreises nicht  als zuschussfähig 
anerkannt werden, von der Stadt anerkannt und zuschussmäßig übernommen 
werden . Der Bewilligungszeitraum des Ministeriums für Bildung und Kultur 
endete am 31.12.2018 und wurde auf Antrag bis zum 28.02.2020 verlängert. Die 
Gebäude der Kindertagesstätte wurden mit Wirkung vom 01.01.2021 an die 
Stadt Homburg übertragen. 
Nach der Fertigstellung des Anbaus und Ablauf des Bewilligungszeitraums wurde 
festgestellt, dass noch Nacharbeiten, Lieferung und Montage von Innen- und 
Außenraffstores als Sonnenschutz, vorgenommen werden müssen. Die Kosten 
betrugen 18.047,13 € und wurden von der Kirchenstiftung vorfinanziert. Die kath. 
Kirchenstiftung bittet um Erstattung dieser Kosten.

Anlage/n
Keine
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2021/91/410
öffentlich
Beschlussvorlage
410 - Kultur und Tourismus
Bericht erstattet: Müller, Achim

Wirtschaftsplan 2021 der Homburger 
Kulturgesellschaft gGmbH

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH 
(Vorberatung) 29.06.2021 N

Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 30.06.2021 N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss 
(Vorberatung) 01.07.2021 N

Stadtrat (Entscheidung) 15.07.2021 Ö
Gesellschafterversammlung der Homburger 
Kultur gGmbH (Entscheidung) 16.07.2021 N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2021 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird wie 
vorliegend beschlossen.

Sachverhalt

Der städtische Betriebskostenzuschuss für die Homburger Kulturgesellschaft ist in 
2021 auf 500.000 € reduziert worden. Davon entfallen allein auf die 
Kostenerstattungen an die Stadt 285.000 € (interne Verrechnungen u.a. von 
Aufwendungen des BBH und des Hochbautrupps, Personalkosten städt. 
Mitarbeiter). Dieser Betrag ist geschätzt, die endgültige Summe wird Anfang 
2022 ermittelt. 
Der Restbetrag von 215.000 € steht für die eigentlichen Aufwendungen im 
Rahmen kultureller Veranstaltungen zur Verfügung. 2019 waren hierfür noch 
rund 360.000 € veranschlagt. 
Bedingt durch die Corona-Pandemie standen bereits bei Planerstellung zahlreiche 
Absagen kostenintensiver und defizitärer Veranstaltungen fest (u.a. Maifest, 
Theatergastspiele und Meisterkonzerte im Frühjahr). Dadurch können im 
Wirtschaftsplan die Zuschussreduzierung und auch die fehlenden Einnahmen 
durch Flohmarktstellplatzmieten kompensiert werden. 
Bei der Festlegung der Planwerte zum Jahreswechsel 20/21 wurde seitens der 
Kulturgesellschaft ein positiver Pandemieverlauf angenommen mit der Erwartung, 
dass im 2. Halbjahr eine Normalisierung eintritt und Veranstaltungen wieder wie 
gewohnt durchführbar sind. Die Annahme hat sich leider nicht bestätigt. Durch 
das Verbot von Großveranstaltungen mussten weitere Sommer-Flohmärkte 
gecancelt werden. Dadurch, dass durch die Absage des Jägersburger 
Strandfestes auch weitere Kosten eingespart werden können, wird sich das 
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Budgetvolumen auf Aufwendungs- und Ertragsseite jeweils vermindern, ein 
defizitäres Ergebnis ist nicht zu erwarten. 

Ansätze des Wirtschaftsplans, aufgeteilt nach einzelnen Produkten:
(Der genaue Umfang der Produkte und Budgets ist dem Wirtschaftsplan zu 
entnehmen.)

Anlage/n

1 Wirtschaftsplan 2021 Entwurf (öffentlich)
2 Wirtschaftsplan 21 und Ist-Zahlen (öffentlich)
3 Berechnung Geschäftsbesorgung HKG (öffentlich)

2021 2020
Verwaltungsführung Erträge 530.350 € 800.350 €

Aufwendungen 395.100 € 560.850 €
Theater Erträge 27.000 € 44.000 €

Aufwendungen 41.700 € 75.000 €
Konzerte Erträge 44.000 € 84.000 €

Aufwendungen 60.650 € 123.600 €
Sonst. kult. Veranstaltungen Erträge 27.000 € 27.000 €

Aufwendungen 29.500 € 32.000 €
Musikpark Erträge 33.000 € 86.000 €

Aufwendungen 33.000 € 99.200 €
Märkte und Messen Erträge 8.000 € 6.000 €

Aufwendungen 34.000 € 94.500 €
Maifest Erträge 0 € 15.000 €

Aufwendungen 0 € 78.900 €
Jägersburger Strandfest Erträge 10.000 € 12.000 €

Aufwendungen 42.100 € 41.400 €
Nikolausmarkt Erträge 53.000 € 48.000 €

Aufwendungen 66.500 € 65.700 €
Flohmärkte Erträge 91.000 € 161.000 €

Aufwendungen 7.800 € 13.700 €
Tourismusförderung Erträge 1.000 € 1.000 €

Aufwendungen 2.000 € 2.000 €
Schlossberghöhlen Erträge 121.000 € 140.500 €

Aufwendungen 233.000 € 238.000 €
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A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2021 
 

Am 22. Oktober 2012 wurde die Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH gegründet. Ihr wurden die Aufgaben des Homburger Ver-

kehrsvereins e.V. und der Homburger Werbegemeinschaft e.V. übertragen, die Vermögen der beiden Vereine ging in der gemeinnützigen Kultur-

gesellschaft auf. Satzungsgemäße Aufgaben der Kulturgesellschaft sind unter anderem der Betrieb der Schlossberghöhlen, die Förderung der 

Kultur, insbesondere durch Konzeption und Durchführung kultureller Veranstaltungen sowie von Festen und Märkten. Daraus ergibt sich der Um-

fang der Produkte und Budgets (siehe Seiten 8 und 9). 

 

Die Trennung der steuerlich nicht verrechenbaren Tätigkeiten ist durch eine Spartenrechnung darzustellen. Dies bedeutet die Führung von eigen-

ständigen Gewinnermittlungen und die strikte Abtrennung der umsatzsteuerrelevanten Feste und Märkte von der Kultur über innerbetriebliche Ver-

rechnungskonten – ausschließlich für steuerliche Zwecke. Allgemeine bzw. produktübergreifende Tätigkeiten, die einer Veranstaltung oder Veran-

staltungsreihe nicht klar zuzuordnen sind, sind über das Produkt „Verwaltungsführung“ auf die operativen Produkte zu verteilen.  

 

Das Ergebnis aus laufender Tätigkeit beträgt  0  €. Das Investitionsvolumen ist mit 9.000 € angesetzt.  

 

Für die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten werden keine Darlehen beansprucht. Defizite werden durch einen Betriebskostenzuschuss der 

Kreisstadt Homburg gedeckt. Die von der Stadt für die Gesellschaft erbrachten Leistungen werden über einen Geschäftsbesorgungsvertrag gere-

gelt und abgerechnet.  

 

Rückblick auf das Jahr 2020 

 

Im Geschäftsjahr 2020 erfuhr das Veranstaltungsprogramm der Homburger Kulturgesellschaft aufgrund der einsetzenden Corona-Pandemie mas-

sive Einschnitte. Ab Mitte März mussten alle Theatergastspiele sowie Konzerte im Saalbau wie auch im Musikpark abgesagt werden. Feste und 

Märkte konnten ebenfalls nicht stattfinden. Auch nach der Beendigung des Lockdowns Mitte Mai war die Durchführung von Großveranstaltungen 
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nicht erlaubt. Zwar konnten die Ausgaben durch die Absage des Maifestes, des Strandfestes und der meisten kulturellen Saal-Veranstaltungen 

deutlich reduziert werden, auf der anderen Seite erlitt die Kulturgesellschaft erhebliche Einnahmeausfälle durch die zwingende Stornierung aller 

Flohmarkttermine. Einige Veranstaltungen wie die Kleinkunstreihe „Kultur im Museum“ oder die Filmnacht konnten unter Einhaltung strenger 

Corona-Hygienemaßnahmen im Sommer stattfinden. Konzerte und Theatergastspiele im Saalbau waren lediglich im September und Oktober bei 

stark reduzierter Besucherzahl möglich, fielen allerdings dem zweiten Lockdown im November erneut zum Opfer.  

 

Die starke Frequentierung der Schlossberghöhlen nach Wiedereröffnung Mitte Mai konnte zwar die Einnahmeausfälle durch fehlende Eintrittsgel-

der während des Lockdowns weitgehend kompensieren, dennoch ließ das Jahresergebnis keine Absenkung des städtischen Kulturzuschusses zu.  

 

Ausblick auf das Jahr 2021 

 

Der Jahresbeginn 2021 ist weiterhin geprägt durch die Corona-Pandemie und die damit in Kausalzusammenhang stehenden Veranstaltungsabsa-

gen. Angesichts der zu erwartenden Erfolge bei der Bekämpfung des Virus durch Tests und Impfungen ist allerdings davon auszugehen, dass im 

Laufe des Jahres wieder Normalität einkehren wird und kulturelle Veranstaltungen sowie Feste und Märkte wieder realisierbar sein werden. 

Grundlage für die Ermittlung der Einnahmen- und Ausgabenansätze ist die Annahme, dass diese ab dem zweiten Halbjahr wieder stattfinden kön-

nen. Die Machbarkeitsanalyse, auf die sich diese Annahme stützt, ist jedoch eine reine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Planerstellung. 

  

Die prekäre finanzielle Situation der Stadt Homburg erfordert Einsparungen insbesondere bei der Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben. Auch der 

kulturelle Sektor ist davon betroffen. Die städtische Zuschusszahlung an die Kulturgesellschaft wurde für das Jahr 2021 und die Folgejahre dras-

tisch gekürzt und beträgt lediglich noch 500.000 €. Der darin enthaltene, ursprünglich mit 400.000 € bezifferte Anteil für Kostenerstattungen an die 

Stadt im Rahmen der Geschäftsbesorgung kann für 2021 aufgrund der bereits feststehenden, Corona bedingten Terminabsagen und der aktuell 

geringeren Personalkosten auf 285.000 € gesenkt werden.  
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Um trotz Zuschusskürzung und fehlender Einnahmen im Veranstaltungsbereich einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren zu können, mussten 

alle Produktbudgets auf den Prüfstand gestellt werden. Da für die Durchführung von Großveranstaltungen im Frühjahr noch kein grünes Licht zu 

erwarten ist, wird für die Organisation und Durchführung des Maifestes kein Etat bereitgestellt. Großveranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte 

wie dem Jägersburger Strandfest und dem Nikolausmarkt werden allerdings die entsprechenden Budgets zugewiesen. Voraussetzung für die Fi-

nanzierbarkeit ist allerdings die Möglichkeit der Veranstaltung der einnahmeträchtigen Flohmärkte bereits ab Juli 2021. Inwieweit alle vorgesehe-

nen Indoor-Veranstaltungen wie Theater und Konzerte im Jahr 2021 realisierbar sind, ist ebenfalls abhängig vom Pandemieverlauf und den ent-

sprechenden behördlichen Vorgaben. Die Verträge mit Künstlern und Agenturen sind alle mit entsprechenden „Corona-Klauseln“ ausgestattet, so 

dass bei Ausfall oder Verschiebung keine Mehrkosten auf die Kulturgesellschaft als Veranstalterin zukommen werden. 

 

Der Kalkulation der Eintrittsgelder für den Besuch der Schlossberghöhlen ist eine Wiedereröffnung bereits im Monat April zugrunde gelegt worden. 

 

 

 

Homburg, 10. März 2021 

 

 

 

 

 

Achim Müller (Prokurist) 
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B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2021 
 

Die Gesellschafterversammlung der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH hat nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der 

Kreisstadt Homburg vom xx.xx.2021 und nach Beratungen im Aufsichtsrat am xx.xx.2021 den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt festgesetzt:  

 

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan 

 

            2021 

            EUR 

Der Erfolgsplan wird festgesetzt  

 

 in den Erträgen auf              945.350 

 in den Aufwendungen auf             945.350 

 

 Saldo Ergebniskonten (Jahresergebnis)                      0 

 

 

Der Finanzplan wird festgesetzt 

 

 in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         945.350 

 in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         943.350 

 Saldo Finanzkonten aus laufender Verwaltungstätigkeit            2.000 

 

 in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    0 

 in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   0 

 Saldo aus Investitionstätigkeit                       0 

 

 in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                     0 

 in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                     0 

 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       0 
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§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird auf 0 Euro festgesetzt. 

 

 

 

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.  

 

 

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung 

 

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr nicht benötigt. 

 

 

§ 5 Stellenplan 

 

Es gilt der von der Gesellschafterversammlung am xx. Februar 2021 beschlossene Stellenplan der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige 

GmbH.  

 

Homburg, den xx.xx.2021 

Für die Gesellschafterversammlung 

 

 

 

Michael Forster 

(Bürgermeister und Vertretung des Aufsichtsratsvorsitzenden) 
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C. Produkt- und Budgetplan 
 

Produktplan 
 
• 1. Zentrale Verwaltung 

• 1.1 Innere Verwaltung 
• 1.1.00 Verwaltungsführung 

• 1.1.00.1000 Verwaltungsführung 
 

• 1.1.14 Personalabrechnung 
• 1.1.14.0300 Personalabrechnung 

 
• 2. Schule und Kultur 

• 2.5 Kultur 
• 2.5.01 Kulturelle Veranstaltungen 

• 2.5.01.1001 Theater 
• 2.5.01.1002 Konzerte 
• 2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen 
• 2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark 

 
• 5. Gestaltung Umwelt 

• 5.7 Wirtschaft und Tourismus 
• 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 

• 5.7.30.1000 Durchführung von Märkten und Messen 
• 5.7.30.1001 Maifest 
• 5.7.30.1002 Jägersburger Strandfest 
• 5.7.30.1003 Nikolausmarkt 
• 5.7.30.1004 Flohmärkte 

 
• 5.7.50 Tourismus 

• 5.7.50.1001 Tourismusförderung 
• 5.7.50.1002 Schloßberghöhlen 
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      Budgetplan 
 

Budget-
Nr. Budget - Bezeichnung 
   
Produktbudget: 
  
1100 PB Verwaltungsführung 
2501 PB Kultur 
5730 PB Märkte und Messen 
5733 PB Nikolausmarkt 
5750 PB Tourismus 
  
Querschnittsbudget: 
  
8101 QB Hauptabteilung 
8111 QB Personalkosten 
8200 QB Kämmerei 
  
Investbudget: 
  
11001 IB Verwaltungsführung 
 
  
  
66000 FFM (Fremde Finanzmittel) 

 
 
 

D. Ergebnis- und Finanzhaushalt  2021    siehe Anlagen 
 

E. Planwerte der Einzelkonten nach Produkten   siehe Anlage 
 

F. Stellenplan        siehe Anlage 
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G. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg 
 
Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken 

 
  Bezeichnung Ansätze 

            

    2020 2021 2022 2023 2024 

              

    EUR EUR EUR EUR EUR 
              

  Erträge           

  Zinserträge (Einheitskasse) 200 0 0 0 0 

  
Betriebskostenzuschuss für die 
lfd. Verwaltungstätigkeit 770.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

  Investitionszuschuss 9.000 0 0  0  0 

       

 Summe: 779.200 500.000 500.000 500.000 500.000 

       

  Aufwendungen           

  
Verwaltungskostenerstattung 
an Stadt 440.000 285.000 310.000 310.000 310.000 

  Zinszahlungen Einheitskasse  0 0 0 0 0 

       

 Summe: 440.200 285.000 310.000 310.000 310.000 

       

 Saldo: 339.200 215.000 190.000 190.000 190.000 
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Anlage 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §2 KommHVO)

Ergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 878.984,66 830.800 560.800 560.800 560.800 560.800

3 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 418.539,20 593.700 384.200 570.600 574.800 578.300

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 300 300 300 300 300

7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50 50 50 50 50

8 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

9 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.297.523,86 1.424.850 945.350 1.131.750 1.135.950 1.139.450

11 Personalaufwendungen 319.716,46 368.050 308.800 328.450 331.650 335.650

12 Versorgungsaufwendungen 1.483,89 6.200 4.400 5.900 5.900 5.900

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 743.800,96 825.000 495.400 628.500 630.000 630.000

14 Bilanzielle Abschreibungen 1.608,16 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

15 Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

16 Soziale Sicherung 0,00 0 0 0 0 0

17 sonstige ordentliche Aufwendungen 242.099,32 223.600 134.750 166.900 166.400 165.900

18 Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.308.708,79 1.424.850 945.350 1.131.750 1.135.950 1.139.450

19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 11.184,93 0 0 0 0 0

20 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

22 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

23 Jahresergebnis - 11.184,93 0 0 0 0 0

Kontrolle Erträge 1.297.523,86 1.424.850 945.350 1.131.750 1.135.950 1.139.450

Kontrolle Aufwendungen 1.308.708,79 1.424.850 945.350 1.131.750 1.135.950 1.139.450

Kontrolle Ergebnis - 11.184,93 0 0 0 0 0
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Anlage 4

Finanzhaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.031.984,66 830.800 560.800 560.800 560.800 560.800

3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 434.401,01 593.700 384.200 570.600 574.800 578.300

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 300 300 300 300 300

7 Sonstige Einzahlungen 56.619,71 50 50 50 50 50

8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0

9 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.523.005,38 1.424.850 945.350 1.131.750 1.135.950 1.139.450

10 Personalauszahlungen 319.716,46 368.050 308.800 328.450 331.650 335.650

11 Versorgungsauszahlungen 1.138,44 6.200 4.400 5.900 5.900 5.900

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 407.648,46 825.000 495.400 628.500 630.000 630.000

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

14 Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

15 Soziale Sicherung 0,00 0 0 0 0 0

16 Sonstige Auszahlungen 323.266,18 223.600 134.750 166.900 166.400 165.900

17 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.051.769,54 1.422.850 943.350 1.129.750 1.133.950 1.137.450

18 Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 471.235,84 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

19 Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen 0,00 0 0 0 0 0

20 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0

21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

22 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0

23 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

25 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0

26 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0

27 Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen 1.546,94 0 0 0 0 0

28 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

29 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0

30 sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.546,94 0 0 0 0 0
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Anlage 4

Finanzhaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

32 Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit - 1.546,94 0 0 0 0 0

33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 469.688,90 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

34 Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0

34a Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) 0,00 0 0 0 0 0

35 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0

36 Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0

Einzahlung Liquiditätskredit 0,00 0 0 0 0 0

Auszahlung Liquiditätskredit 0,00 0 0 0 0 0

37 Saldo aus Einz- u. Ausz. aus Krediten zu Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0 0 0

38 Saldo aus Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

39 Veränderung der Finanzmittel 469.688,90 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

40 Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres 0,00 0 0 0 0 0

41 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 469.688,90 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

42 Kontrole Einzahlungen 1.543.484,98 1.424.850 945.350 1.131.750 1.135.950 1.139.450

43 Kontrolle Auszahlungen 1.070.060,56 1.422.850 943.350 1.129.750 1.133.950 1.137.450

44 Kontrolle Ergebnis 473.424,42 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

1.1.00.1000 Verwaltungsführung

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

Erträge

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 814.403,36 780.000 510.000 510.000 510.000 510.000

Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke 814.403,36 780.000 510.000 510.000 510.000 510.000

• 414500 Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern. 806.000,00 770.000 500.000 500.000 500.000 500.000

• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden 8.403,36 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

5 Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte 10.292,15 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen 10.292,15 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

6 Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 300 300 300 300 300

• 442800 Erträge von übrigen Bereichen 0,00 300 300 300 300 300

7 Ertr. sonstige ordentliche Erträge 0,00 50 50 50 50 50

• 452201 Erträge Säumniszuschl., Mahngeb. u.ä. 0,00 50 50 50 50 50

10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 824.695,51 800.350 530.350 530.350 530.350 530.350

Aufwendungen

11 Aufw. Personalaufwendungen 88.197,97 69.550 70.800 71.450 72.150 73.650

• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte 48.433,74 50.600 51.600 52.600 53.600 55.000

• 502201 Aufw. f. geringf. Beschäftigte 23.449,43 4.400 4.400 3.800 3.400 3.400

• 503201 Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte 2.927,23 3.100 3.150 3.200 3.300 3.400

• 504200 Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte 9.888,00 10.050 10.250 10.450 10.450 10.450

• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige 3.499,57 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer 0,00 100 100 100 100 100

13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen 337.173,76 441.000 286.000 311.000 311.000 311.000

• 523601 Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung 761,27 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 525502 Aufw. Kostenerstattungen an Stadt 336.412,49 440.000 285.000 310.000 310.000 310.000

14 Aufw. bilanzielle Abschreibungen 1.005,53 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

• 578431 AfA für Geschäftsausstattung 1.005,53 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

17 Aufwendungen sonstige 51.204,63 48.800 36.800 36.800 36.800 36.800

• 551201 Aufw. f. Aus- und Fortbildung 238,40 500 500 500 500 500

• 551301 Aufw. f. Dienst-u. Geschäftsreisen/gänge 0,00 300 300 300 300 300

• 552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst. 0,00 100 100 100 100 100

• 552502 Aufw. Bilanzerstellung, Jahresabschluss 8.726,45 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten 3,00 0 0 0 0 0
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

1.1.00.1000 Verwaltungsführung

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

• 553101 Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial 593,14 500 500 500 500 500

• 553401 Aufw. f. Telefon, Datenübertraggskosten 602,01 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 38.347,22 32.000 20.000 20.000 20.000 20.000

• 553903 Aufw. f. sonstige Geschäftskosten 440,22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 554106 Aufw. für Unfallversicherung 679,66 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

• 554201 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a. 445,00 800 800 800 800 800

• 559500 Aufw. für Säumniszuschläge 103,50 100 100 100 100 100

• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten 1.026,03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

18 Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit 477.581,89 560.850 395.100 420.750 421.450 422.950

19 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 347.113,62 239.500 135.250 109.600 108.900 107.400

23 ordentliches Jahresergebnis 347.113,62 239.500 135.250 109.600 108.900 107.400

27 Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) 347.113,62 239.500 135.250 109.600 108.900 107.400

31 Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen 347.113,62 239.500 135.250 109.600 108.900 107.400
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

2.5.01.1001 Theater

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

Erträge

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 800 800 800 800 800

Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke 0,00 800 800 800 800 800

• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden 0,00 800 800 800 800 800

5 Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte 18.407,94 43.200 26.200 42.200 42.700 43.200

• 441601 Erträge Eintrittsgeld 18.407,94 43.000 26.000 42.000 42.500 43.000

• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen 0,00 200 200 200 200 200

10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.407,94 44.000 27.000 43.000 43.500 44.000

Aufwendungen

11 Aufw. Personalaufwendungen 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

12 Aufw. Versorgungsaufwendungen 494,48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse 494,48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen 62.463,54 55.500 28.500 43.000 43.000 43.000

• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc. 1.071,20 500 500 500 500 500

• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse 45.169,50 45.000 23.000 35.000 35.000 35.000

• 529001 Aufw. für Honorare 16.222,84 10.000 5.000 7.500 7.500 7.500

17 Aufwendungen sonstige 19.154,49 17.000 10.700 15.000 15.000 15.000

• 552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst. 3.124,34 4.000 2.500 4.000 4.000 4.000

• 552201 Aufw. f. Anmieten von Räumen 800,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten 3.308,95 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 4.794,33 4.000 2.500 4.000 4.000 4.000

• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten 7.126,87 7.000 3.700 5.000 5.000 5.000

18 Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit 82.112,51 75.000 41.700 60.500 60.500 60.500

19 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 63.704,57 - 31.000 -14.700 -17.500 -17.000 -16.500

23 ordentliches Jahresergebnis - 63.704,57 - 31.000 -14.700 -17.500 -17.000 -16.500

27 Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) - 63.704,57 - 31.000 -14.700 -17.500 -17.000 -16.500

31 Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen - 63.704,57 - 31.000 -14.700 -17.500 -17.000 -16.500
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

2.5.01.1002 Konzerte

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

Erträge

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 543,30 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke 543,30 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden 543,30 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

5 Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte 17.306,66 81.000 41.000 81.000 81.000 81.000

• 441601 Erträge Eintrittsgeld 17.306,66 80.000 40.000 80.000 80.000 80.000

• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.849,96 84.000 44.000 84.000 84.000 84.000

Aufwendungen

11 Aufw. Personalaufwendungen 0,00 3.000 1.500 3.000 3.000 3.000

• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte 0,00 3.000 1.500 3.000 3.000 3.000

12 Aufw. Versorgungsaufwendungen 494,48 2.500 1.500 2.500 2.500 2.500

• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse 494,48 2.500 1.500 2.500 2.500 2.500

13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen 89.668,85 97.100 47.600 73.100 73.100 73.100

• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc. 620,51 100 100 100 100 100

• 523601 Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung 366,52 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse 37.498,75 50.000 25.000 40.000 40.000 40.000

• 529001 Aufw. für Honorare 51.183,07 40.000 20.000 30.000 30.000 30.000

• 529002 Aufw. Ausländerlohnsteuer 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste 0,00 1.000 500 1.000 1.000 1.000

17 Aufwendungen sonstige 30.500,35 21.000 10.050 14.000 13.500 13.000

• 552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst. 6.584,12 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000

• 552201 Aufw. f. Anmieten von Räumen 600,00 1.000 800 1.000 1.000 1.000

• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten 929,24 1.000 750 1.000 1.000 1.000

• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 13.475,61 8.000 3.000 4.000 4.000 4.000

• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten 8.911,38 8.000 3.500 5.000 4.500 4.000

18 Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit 120.663,68 123.600 60.650 92.600 92.100 91.600

19 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 102.813,72 - 39.600 -16.650 -8.600 -8.100 -7.600

23 ordentliches Jahresergebnis - 102.813,72 - 39.600 -16.650 -8.600 -8.100 -7.600

27 Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) - 102.813,72 - 39.600 -16.650 -8.600 -8.100 -7.600

31 Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen - 102.813,72 - 39.600 -16.650 -8.600 -8.100 -7.600
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

Erträge

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5 Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte 11.213,97 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

• 441601 Erträge Eintrittsgeld 10.413,97 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen 800,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.213,97 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000

Aufwendungen

11 Aufw. Personalaufwendungen 0,00 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000

• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte 0,00 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000

12 Aufw. Versorgungsaufwendungen 0,00 500 500 500 500 500

• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse 0,00 500 500 500 500 500

13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen 13.336,28 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc. 545,60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 522101 Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser 140,42 500 500 500 500 500

• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung 1.190,30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse 1.100,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

• 529001 Aufw. für Honorare 9.512,50 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste 847,46 500 500 500 500 500

17 Aufwendungen sonstige 20.541,05 12.500 11.000 11.000 11.000 11.000

• 552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst. 3.946,76 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

• 552201 Aufw. f. Anmieten von Räumen 0,00 500 500 500 500 500

• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten 6.594,29 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000

• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 7.974,41 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten 2.025,59 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500

18 Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit 33.877,33 32.000 29.500 29.500 29.500 29.500

19 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 22.663,36 - 5.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

23 ordentliches Jahresergebnis - 22.663,36 - 5.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

27 Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) - 22.663,36 - 5.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

31 Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen - 22.663,36 - 5.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

Erträge

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 595,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke 595,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden 595,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5 Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte 87.031,06 85.000 32.000 32.000 32.000 32.000

• 441601 Erträge Eintrittsgeld 62.692,41 50.000 12.000 12.000 12.000 12.000

• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen 24.338,65 35.000 20.000 20.000 20.000 20.000

10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.626,06 86.000 33.000 33.000 33.000 33.000

Aufwendungen

11 Aufw. Personalaufwendungen 0,00 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000

• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte 0,00 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000

12 Aufw. Versorgungsaufwendungen 0,00 1.500 500 500 500 500

• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse 0,00 1.500 500 500 500 500

13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen 60.652,25 51.000 20.000 20.000 20.000 20.000

• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc. 13.295,52 14.000 8.000 8.000 8.000 8.000

• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung 4.691,28 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000

• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse 8.027,39 7.000 2.000 2.000 2.000 2.000

• 529001 Aufw. für Honorare 33.020,00 25.000 8.000 8.000 8.000 8.000

• 529002 Aufw. Ausländerlohnsteuer 0,00 500 0 0 0 0

• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste 1.618,06 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

17 Aufwendungen sonstige 52.825,40 40.700 10.500 10.500 10.500 10.500

• 552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst. 17.731,00 14.000 1.500 1.500 1.500 1.500

• 552201 Aufw. f. Anmieten von Räumen 0,00 7.200 4.500 4.500 4.500 4.500

• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten 5.022,02 500 500 500 500 500

• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 19.219,54 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000

• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten 10.852,84 9.000 2.000 2.000 2.000 2.000

18 Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit 113.477,65 99.200 33.000 33.000 33.000 33.000

19 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 25.851,59 - 13.200 0 0 0 0

23 ordentliches Jahresergebnis - 25.851,59 - 13.200 0 0 0 0

27 Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) - 25.851,59 - 13.200 0 0 0 0

31 Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen - 25.851,59 - 13.200 0 0 0 0
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

5.7.30.1000 Durchführung von Märkten und Messen

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

Erträge

5 Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte 702,94 6.000 8.000 9.000 10.000 10.500

• 411203 Erträge aus Mieten und Pachten 702,94 0 0 0 0 0

• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 5.000 7.000 8.000 9.000 9.500

• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 702,94 6.000 8.000 9.000 10.000 10.500

Aufwendungen

11 Aufw. Personalaufwendungen 35.707,35 85.000 28.000 43.000 43.000 43.000

• 502201 Aufw. f. geringf. Beschäftigte 35.707,35 50.500 15.000 25.000 25.000 25.000

• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte 0,00 23.000 10.000 15.000 15.000 15.000

• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige 0,00 1.800 1.000 1.000 1.000 1.000

• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer 0,00 9.700 2.000 2.000 2.000 2.000

12 Aufw. Versorgungsaufwendungen - 822,78 200 200 200 200 200

• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse - 822,78 200 200 200 200 200

13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen 2.835,27 6.100 3.600 3.600 3.600 3.600

• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc. 0,00 100 100 100 100 100

• 522101 Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser 2.671,32 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500

• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung 163,95 500 500 500 500 500

• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse 0,00 1.000 500 500 500 500

• 529001 Aufw. für Honorare 0,00 1.000 500 500 500 500

• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste 0,00 1.000 500 500 500 500

14 Aufw. bilanzielle Abschreibungen 447,94 500 500 500 500 500

• 578431 AfA für Geschäftsausstattung 447,94 500 500 500 500 500

17 Aufwendungen sonstige 2.648,93 2.700 1.700 1.700 1.700 1.700

• 552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst. 0,00 1.000 500 500 500 500

• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten 1.653,35 200 200 200 200 200

• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 995,58 1.000 500 500 500 500

• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten 0,00 500 500 500 500 500

18 Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit 40.816,71 94.500 34.000 49.000 49.000 49.000

19 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 40.113,77 - 88.500 -26.000 -40.000 -39.000 -38.500

23 ordentliches Jahresergebnis - 40.113,77 - 88.500 -26.000 -40.000 -39.000 -38.500
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

5.7.30.1000 Durchführung von Märkten und Messen

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

27 Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) - 40.113,77 - 88.500 -26.000 -40.000 -39.000 -38.500

31 Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen - 40.113,77 - 88.500 -26.000 -40.000 -39.000 -38.500
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

5.7.30.1001 Maifest

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

Erträge

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000,00 5.000 0 0 0 0

Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke 5.000,00 5.000 0 0 0 0

• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden 5.000,00 5.000 0 0 0 0

5 Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte 14.867,81 10.000 0 19.000 19.000 19.000

• 411203 Erträge aus Mieten und Pachten 3.381,71 0 0 0 0 0

• 441101 Verkauf von Waren 3.764,70 0 0 0 0 0

• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 9.000 0 7.000 7.000 7.000

• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen 7.721,40 1.000 0 12.000 12.000 12.000

10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.867,81 15.000 0 19.000 19.000 19.000

Aufwendungen

12 Aufw. Versorgungsaufwendungen 439,10 500 0 500 500 500

• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse 439,10 500 0 500 500 500

13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen 65.160,97 55.900 0 59.000 60.000 60.000

• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc. 10.529,30 500 0 500 500 500

• 522101 Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser 4.978,11 13.000 0 13.000 13.000 13.000

• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung 2.661,31 1.400 0 1.500 1.500 1.500

• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse 18.490,00 10.000 0 9.000 10.000 10.000

• 529001 Aufw. für Honorare 16.469,00 20.000 0 18.000 18.000 18.000

• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste 12.033,25 11.000 0 17.000 17.000 17.000

17 Aufwendungen sonstige 30.482,80 22.500 0 22.500 22.500 22.500

• 552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst. 18.198,61 15.000 0 16.000 16.000 16.000

• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten 1.011,60 1.000 0 1.000 1.000 1.000

• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 7.877,42 3.000 0 3.000 3.000 3.000

• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten 3.395,17 3.500 0 2.500 2.500 2.500

18 Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit 96.082,87 78.900 0 82.000 83.000 83.000

19 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 76.215,06 - 63.900 0 -63.000 -64.000 -64.000

23 ordentliches Jahresergebnis - 76.215,06 - 63.900 0 -63.000 -64.000 -64.000

27 Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) - 76.215,06 - 63.900 0 -63.000 -64.000 -64.000

31 Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen - 76.215,06 - 63.900 0 -63.000 -64.000 -64.000
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

5.7.30.1002 Jägersburger Strandfest

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

Erträge

5 Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte 7.349,75 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000

• 411203 Erträge aus Mieten und Pachten 7.349,75 0 0 0 0 0

• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000

10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.349,75 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Aufwendungen

12 Aufw. Versorgungsaufwendungen 439,10 0 200 200 200 200

• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse 439,10 0 200 200 200 200

13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen 34.369,39 30.200 30.700 32.800 33.800 34.300

• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc. 44,76 200 200 200 200 200

• 522101 Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser 8.274,80 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung 1.428,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse 0,00 4.000 4.000 4.500 5.000 5.000

• 529001 Aufw. für Honorare 15.385,71 12.000 12.000 12.500 13.000 13.500

• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste 9.235,72 7.000 7.500 8.600 8.600 8.600

17 Aufwendungen sonstige 11.869,28 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200

• 552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst. 8.282,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten 890,20 200 200 200 200 200

• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 157,17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten 2.539,91 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

18 Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit 46.677,77 41.400 42.100 44.200 45.200 45.700

19 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 39.328,02 - 29.400 -32.100 -34.200 -35.200 -35.700

23 ordentliches Jahresergebnis - 39.328,02 - 29.400 -32.100 -34.200 -35.200 -35.700

27 Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) - 39.328,02 - 29.400 -32.100 -34.200 -35.200 -35.700

31 Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen - 39.328,02 - 29.400 -32.100 -34.200 -35.200 -35.700
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

5.7.30.1003 Nikolausmarkt

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

Erträge

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 58.443,00 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000

Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke 58.443,00 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000

• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden 58.443,00 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000

5 Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte 4.480,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

• 411203 Erträge aus Mieten und Pachten 4.480,00 0 0 0 0 0

• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.923,00 48.000 53.000 53.000 53.000 53.000

Aufwendungen

12 Aufw. Versorgungsaufwendungen 439,51 0 500 500 500 500

• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse 439,51 0 500 500 500 500

13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen 57.176,44 39.700 40.000 40.000 40.000 40.000

• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc. 1.671,49 900 1.000 1.000 1.000 1.000

• 522101 Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser 12.053,51 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung 2.609,50 800 1.000 1.000 1.000 1.000

• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse 14.532,94 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 529001 Aufw. für Honorare 20.903,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste 5.406,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

17 Aufwendungen sonstige 11.798,57 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

• 552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst. 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 9.038,68 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten 2.759,89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

18 Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit 69.414,52 65.700 66.500 66.500 66.500 66.500

19 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 6.491,52 - 17.700 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500

23 ordentliches Jahresergebnis - 6.491,52 - 17.700 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500

27 Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) - 6.491,52 - 17.700 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500

31 Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen - 6.491,52 - 17.700 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

5.7.30.1004 Flohmärkte

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

Erträge

5 Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte 154.426,97 161.000 91.000 171.000 173.500 176.000

• 411203 Erträge aus Mieten und Pachten 154.426,97 0 0 0 0 0

• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 160.000 90.000 170.000 172.500 175.000

• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 154.426,97 161.000 91.000 171.000 173.500 176.000

Aufwendungen

13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen 14.130,17 9.500 5.000 9.000 9.000 9.000

• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc. 729,55 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000

• 522101 Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser 0,00 1.000 500 1.000 1.000 1.000

• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung 13.400,62 6.500 3.500 6.000 6.000 6.000

17 Aufwendungen sonstige 1.180,72 4.200 2.800 4.200 4.200 4.200

• 552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst. 500,00 2.700 1.300 2.700 2.700 2.700

• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten 623,11 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 57,61 500 500 500 500 500

18 Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit 15.310,89 13.700 7.800 13.200 13.200 13.200

19 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 139.116,08 147.300 83.200 157.800 160.300 162.800

23 ordentliches Jahresergebnis 139.116,08 147.300 83.200 157.800 160.300 162.800

27 Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) 139.116,08 147.300 83.200 157.800 160.300 162.800

31 Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen 139.116,08 147.300 83.200 157.800 160.300 162.800
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

5.7.50.1001 Tourismusförderung

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

Erträge

5 Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Aufwendungen

17 Aufwendungen sonstige 5.833,96 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 5.833,96 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

18 Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit 5.833,96 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

19 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 5.833,96 - 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

23 ordentliches Jahresergebnis - 5.833,96 - 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

27 Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) - 5.833,96 - 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

31 Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen - 5.833,96 - 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

5.7.50.1002 Schloßberghöhlen

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

Erträge

5 Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte 92.459,95 140.500 121.000 151.400 151.600 151.600

• 441601 Erträge Eintrittsgeld 92.459,95 140.000 120.000 150.000 150.000 150.000

• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen 0,00 500 1.000 1.400 1.600 1.600

10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 92.459,95 140.500 121.000 151.400 151.600 151.600

Aufwendungen

11 Aufw. Personalaufwendungen 195.811,14 198.000 201.000 203.500 206.000 208.500

• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte 129.980,66 155.800 158.000 160.000 162.000 164.000

• 502201 Aufw. f. geringf. Beschäftigte 25.668,65 0 0 0 0 0

• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

• 503201 Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte 7.603,87 9.700 10.000 10.000 10.000 10.000

• 504200 Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte 25.623,92 30.500 31.000 31.500 32.000 32.500

• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige 6.317,72 0 0 0 0 0

• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen 616,32 500 500 500 500 500

13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen 6.834,04 25.000 20.000 23.000 22.500 22.000

• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc. 0,00 5.000 3.500 4.000 4.000 4.000

• 522101 Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser 3.966,01 14.000 12.000 14.000 14.000 14.000

• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung 628,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 523601 Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung 2.239,33 5.000 3.500 4.000 3.500 3.000

14 Aufw. bilanzielle Abschreibungen 154,69 0 0 0 0 0

• 578431 AfA für Geschäftsausstattung 154,69 0 0 0 0 0

17 Aufwendungen sonstige 4.059,14 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000

• 551201 Aufw. f. Aus- und Fortbildung 243,75 500 500 500 500 500

• 551301 Aufw. f. Dienst-u. Geschäftsreisen/gänge 0,00 500 500 500 500 500

• 551501 Aufw. f. Dienst-u. Schutzkleidung 0,00 500 500 500 500 500

• 552501 Aufw. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 553101 Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial 166,28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 553401 Aufw. f. Telefon, Datenübertraggskosten 344,31 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 3.304,80 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000

18 Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit 206.859,01 238.000 233.000 238.500 240.500 242.500

19 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 114.399,06 - 97.500 -112.000 -87.100 -88.900 -90.900

23 ordentliches Jahresergebnis - 114.399,06 - 97.500 -112.000 -87.100 -88.900 -90.900
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Teilergebnishaushalt

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr 2021

5.7.50.1002 Schloßberghöhlen

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

1 2 3 4 5 6

27 Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen) - 114.399,06 - 97.500 -112.000 -87.100 -88.900 -90.900

31 Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen - 114.399,06 - 97.500 -112.000 -87.100 -88.900 -90.900
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Anlage: STELLENÜBERSICHT

Kultur GmbH

Produkt    

Nr. PRODUKTPLAN

Stelle

Nr.                  BEMERKUNGEN

2021 VJ EG VZÄ Σ EG VZÄ Σ EG VZÄ Σ

Höhlenführer 1 1 7 1 7 1 7 1

Höhlenführer 2 2 7 1 7 1 7 1

Höhlenführer 3 3 7 1 7 1 7 1

Höhlenführer 4 4 7 1 7 1 7 1

Aushilfe 5 5 6 1 6 1 6 1

SB Kultur 6 6 9a 1 6 9a 1 6 9a 1 6

6 6 6 6 6 6

Lfd.Nr.

der Stelle

Zahl der Stellen 

2021

Zahl der Stellen 

2020

tatsächliche 

Stellenbesetzung 

am 30.06.2020
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2021 2020

Erträge 15 510.000 530.350 800.350

Aufwendungen 63.550 370.000 395.100 560.850

Saldo 63.535 140.000 135.250 239.500

Erträge 13.470 27.000 27.000 44.000

Aufwendungen 17.603 41.700 41.700 75.000

Saldo 4.133 14.700 14.700 31.000

Erträge 0 22.000 44.000 84.000

Aufwendungen 5.814 40.000 60.650 123.600

Saldo 5.814 18.000 16.650 39.600

Erträge 4.608 4.700 27.000 27.000

Aufwendungen 16.212 18.000 29.500 32.000

Saldo 11.604 13.300 2.500 5.000

Erträge 0 0 33.000 86.000

Aufwendungen 150 150 33.000 99.200

Saldo 150 150 0 13.200

Erträge 0 0 8.000 6.000

Aufwendungen 840 2.500 34.000 94.500

Saldo 840 2.500 26.000 88.500

Erträge 0 0 0 15.000

Aufwendungen 0 0 0 78.900

Saldo 0 0 0 63.900

Erträge 0 0 10.000 12.000

Aufwendungen 0 0 42.100 41.400

Saldo 0 0 32.100 29.400

Erträge 0 53.000 53.000 48.000

Aufwendungen 549 66.500 66.500 65.700

Saldo 549 13.500 13.500 17.700

Erträge 0 0 91.000 161.000

Aufwendungen 50 50 7.800 13.700

Saldo 50 50 83.200 147.300

Erträge 0 200 1.000 1.000

Aufwendungen 1.723 1.800 2.000 2.000

Saldo 1.723 1.600 1.000 1.000

Erträge 68.500 94.000 121.000 140.500

Aufwendungen 150.569 200.000 233.000 238.000

Saldo 82.069 106.000 112.000 97.500

Erträge 86.593 710.900 945.350 1.424.850

Aufwendungen 257.060 740.700 945.350 1.424.850

Saldo 170.467 29.800 0 0

Schlossberghöhlen

insgesamt

Produkt Stand 30.9. €

Musikpark

Märkte und Messen

Maifest

Jägersburger Strandfest

Nikolausmarkt

Flohmärkte

Theater

Verwaltungsführung

Konzerte

Sonst. Kultur. VA

hochger. 31.12. €

Tischvorlage zu TOP Wirtschaftsplan 2021 der Homburger Kulturgesellschaft

Tourismusförderung

Planzahlen €
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BESCHÄFTIGTE Brutto ZVK-Umlage AG-Anteil SV insg. PK Stadt/Jahr ant. Kultur GmbH

57500100 Tourismusförderung %

100% SB 57500100 33.653,00 € 2.752,76 € 7.244,19 € 43.649,95 € 43.649,95 € 40 17.459,98 €

Summe 57500100 33.653,00 € 2.752,76 € 7.244,19 € 43.649,95 € 43.649,95 € 17.459,98 €

25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur

100% AbtL 25010100 60.729,17 € 5.193,33 € 12.384,09 € 78.306,59 € 6.525,55 € 01.-31.01.21 70 4.567,88 €

100% SB 25010100 50.502,32 € 4.291,20 € 10.805,39 € 65.598,91 € 65.598,91 € 60 39.359,35 €

100% SB 25010100 46.428,02 € 3.904,19 € 10.109,58 € 60.441,79 € 60.441,79 € 60 36.265,07 €

100% SB 25010100 38.785,89 € 3.187,57 € 8.304,89 € 50.278,35 € 50.278,35 € 40 20.111,34 €

Summe 25010100 196.445,40 € 16.576,29 € 41.603,95 € 254.625,64 € 182.844,60 € 100.303,64 €

BEAMTE Brutto Beihilfe Ruhegeh.uml.

100% stv. AbtL 25010100 56.054,55 € 2.600,00 € 16.739,88 € 75.394,43 € 75.394,43 € A11/St. 12 70 52.776,10 €

301.888,98 € 170.539,73 €

Anteil Verwaltungsführung 9.000,00

Anteil Service, Postdienst, zentrale Beschaffung 16.000,00

Anteil Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 3.500,00

Anteil Organisation 3.000,00

Anteil IT 8.500,00

Anteil Personalrat 2.000,00

Anteil Personalmanagement/-abrechnung 14.000,00

Anteil Finanzmanagement/interne Verwaltung 3.000,00

Anteil Haushaltswesen 3.000,00

Anteil Buchhaltung/ Rechnungs- und Jahresabschluss 2.000,00

Anteil Zahlungsabwickung, Liquiditätsmanagement 4.000,00

Anteil örtliche Prüfung (RPA) 1.000,00

Anteil Rechtsangelegenheiten, Datenschutz 2.000,00

Anteil Personalgestellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung 14.000,00

Anteil Verwaltungsangelegenheiten Kultur (Personal) 170.600,00

Anteil Baubetriebshof 30.000,00

Summe 285.600,00

Personalkostenhochrechnung 2021 Abt. Kultur und Tourismus/Kulturgesellschaft 

Gesamtkosten

Kosten auf das Jahr 2021 gerechnet bei Wegfall Stelle Niklas ohne Neubesetzung 

Berechnung Geschäftsbesorgung Stadt - HKG 2021
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2021/1254/200
öffentlich
Beschlussvorlage
200 - Haushaltsangelegenheiten
Bericht erstattet: Braß, Michael

Betriebskostenzuschuss 2021 an die Homburger 
Kulturgesellschaft gGmbH

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 29.09.2021 N
Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird der Betriebskostenzuschuss in 
Höhe von 500.000,00 € für das Jahr 2021 gewährt und ausgezahlt.

Sachverhalt

Im Haushalt der Stadt 2021 stehen auf dem Produkt 25010100 
(Verwaltungsangelegenheiten Kultur) Konto 531605 (Aufw. für Zuschuss 
Homb.Kult.Gesell.) Mittel in Höhe von 500.000 € als Betriebskostenzuschuss zur 
Verfügung. Die nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2021 veranschlagten 
Erträge reichen alleine nicht aus, um die vorgesehenen Aufwendungen für die 
diversen kulturellen Veranstaltungen (Konzerte, Theatervorstellungen, Märkte, 
Messen etc.) zu finanzieren. Insofern ist der eingeplante städtische Zuschuss zur 
finanziellen Absicherung des Betriebes zu gewähren. Die Homburger 
Kulturgesellschaft gGmbH ist auf den Betriebskostenzuschuss der Stadt 
angewiesen. 

Anlage/n

1 Erträge und Aufwendungen 2021 Kulturgesellschaft (öffentlich)
2 Erträge und Aufwendungen 2020 Kulturgesellschaft (öffentlich)
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Summen- und Saldenliste Seite 1 von 1
31.08.2021

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Buchjahr: 2021

Konto Bezeichnung Eröffnungs-
bilanzwert

Soll
2021

Haben
2021

Schlussbilanz-
wert

Saldo

Ergebniskonten

Ertrag
414700 Erträge Zuschüsse und

Spenden
0,00 € (S) 0,00 € 13.156,45 € 0,00 € (S) 13.156,45 € (H)

441601 Erträge Eintrittsgeld 0,00 € (S) 88,20 € 3.176,60 € 0,00 € (S) 3.088,40 € (H)

441901 Erträge aus sonst.
Leistungen

0,00 € (S) 0,00 € 15,00 € 0,00 € (S) 15,00 € (H)

Summe: Ertrag 0,00 € (S) 88,20 € 16.348,05 € 0,00 € (S) 16.259,85 € (H)

Aufwand
502200 Aufw. Vergütungen tarifl.

Beschäftigte
0,00 € (S) 109.618,63 € 0,00 € 0,00 € (S) 109.618,63 € (S)

502201 Aufw. f. geringf.
Beschäftigte

0,00 € (S) 22.631,50 € 0,00 € 0,00 € (S) 22.631,50 € (S)

503201 Aufw. Beiträge Versorgk.
Beschäftigte

0,00 € (S) 6.508,88 € 0,00 € 0,00 € (S) 6.508,88 € (S)

504200 Aufw. SozVers. tarifl.
Beschäftigte

0,00 € (S) 22.039,73 € 0,00 € 0,00 € (S) 22.039,73 € (S)

504900 Aufw. f. Beiträge SV
Sonstige

0,00 € (S) 6.104,46 € 0,00 € 0,00 € (S) 6.104,46 € (S)

506100 Aufw.
Personalnebenaufwendungen

0,00 € (S) 916,44 € 0,00 € 0,00 € (S) 916,44 € (S)

512000 Aufw. Künstlersozialkasse 0,00 € (S) 1.119,48 € 0,00 € 0,00 € (S) 1.119,48 € (S)

521107 Aufw. f. bezogene Waren
etc.

0,00 € (S) 1.951,05 € 0,00 € 0,00 € (S) 1.951,05 € (S)

522101 Aufw. f.
Energie,Wasser,Abwasser

0,00 € (S) 9.417,79 € 0,00 € 0,00 € (S) 9.417,79 € (S)

523301 Aufw. für Bewirtschaftung 0,00 € (S) 453,10 € 0,00 € 0,00 € (S) 453,10 € (S)

523601 Aufw. f. Betriebs-u.
Geschäftsausstattg/Unterhaltung

0,00 € (S) 12.561,91 € 0,00 € 0,00 € (S) 12.561,91 € (S)

529001 Aufw. für Honorare 0,00 € (S) 11.254,00 € 0,00 € 0,00 € (S) 11.254,00 € (S)

552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl.
Gegenst.

0,00 € (S) 775,21 € 0,00 € 0,00 € (S) 775,21 € (S)

552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn.
v.Rechten

0,00 € (S) 120,05 € 0,00 € 0,00 € (S) 120,05 € (S)

553101 Aufw. f. Büro- u.
Geschäftsmaterial

0,00 € (S) 602,12 € 0,00 € 0,00 € (S) 602,12 € (S)

553401 Aufw. f. Telefon,
Datenübertraggskosten

0,00 € (S) 20,97 € 0,00 € 0,00 € (S) 20,97 € (S)

553601 Aufw. für
Öffentlichkeitsarbeit

0,00 € (S) 3.736,05 € 0,00 € 0,00 € (S) 3.736,05 € (S)

553903 Aufw. f. sonstige
Geschäftskosten

0,00 € (S) 87,50 € 0,00 € 0,00 € (S) 87,50 € (S)

554106 Aufw. für Unfallversicherung 0,00 € (S) 1.088,24 € 0,00 € 0,00 € (S) 1.088,24 € (S)

554201 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge,
Verbände u.a.

0,00 € (S) 547,30 € 0,00 € 0,00 € (S) 547,30 € (S)

559901 Aufw. f. Bewirtungs- u.
Geschäftskosten

0,00 € (S) 342,00 € 0,00 € 0,00 € (S) 342,00 € (S)

Summe: Aufwand 0,00 € (S) 211.896,41 € 0,00 € 0,00 € (S) 211.896,41 € (S)

Ertrag
804020 Verkäufe für Dritte 0,00 € (S) 0,00 € 3.154,00 € 0,00 € (S) 3.154,00 € (H)

Summe: Ertrag 0,00 € (S) 0,00 € 3.154,00 € 0,00 € (S) 3.154,00 € (H)

Summe: Ergebniskonten 0,00 € (S) 211.984,61 € 19.502,05 € 0,00 € (S) 192.482,56 € (S)

gesamt: 0,00 € (S) 211.984,61 € 19.502,05 € 0,00 € (S) 192.482,56 € (S)

Ende der Liste
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Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Buchjahr: 2020

Konto Bezeichnung Eröffnungs-
bilanzwert

Soll
2020

Haben
2020

Schlussbilanz-
wert

Saldo

Ergebniskonten

Ertrag
414500 Erträge Zuschüsse v.

verbund.Untern.
0,00 € (S) 0,00 € 760.000,00 € 0,00 € (S) 760.000,00 € (H)

414700 Erträge Zuschüsse und
Spenden

0,00 € (S) 0,00 € 8.620,69 € 0,00 € (S) 8.620,69 € (H)

441203 Erträge aus Mieten und
Pachten

0,00 € (S) 59.208,86 € 71.179,26 € 0,00 € (S) 11.970,40 € (H)

441601 Erträge Eintrittsgeld 0,00 € (S) 14.119,52 € 123.997,39 € 0,00 € (S) 109.877,87 € (H)

441901 Erträge aus sonst.
Leistungen

0,00 € (S) 0,00 € 1.018,97 € 0,00 € (S) 1.018,97 € (H)

Summe: Ertrag 0,00 € (S) 73.328,38 € 964.816,31 € 0,00 € (S) 891.487,93 € (H)

Aufwand
502200 Aufw. Vergütungen tarifl.

Beschäftigte
0,00 € (S) 180.492,28 € 0,00 € 0,00 € (S) 180.492,28 € (S)

502201 Aufw. f. geringf.
Beschäftigte

0,00 € (S) 51.847,69 € 0,00 € 0,00 € (S) 51.847,69 € (S)

503201 Aufw. Beiträge Versorgk.
Beschäftigte

0,00 € (S) 10.553,83 € 0,00 € 0,00 € (S) 10.553,83 € (S)

504200 Aufw. SozVers. tarifl.
Beschäftigte

0,00 € (S) 35.494,77 € 0,00 € 0,00 € (S) 35.494,77 € (S)

504900 Aufw. f. Beiträge SV
Sonstige

0,00 € (S) 9.494,69 € 0,00 € 0,00 € (S) 9.494,69 € (S)

509999 Aufw.
Personalkostenverrrechnung

0,00 € (S) 296,63 € 0,00 € 0,00 € (S) 296,63 € (S)

512000 Aufw. Künstlersozialkasse 0,00 € (S) 3.952,32 € 0,00 € 0,00 € (S) 3.952,32 € (S)

521107 Aufw. f. bezogene Waren
etc.

0,00 € (S) 4.879,87 € 0,00 € 0,00 € (S) 4.879,87 € (S)

522101 Aufw. f.
Energie,Wasser,Abwasser

0,00 € (S) 11.764,69 € -10,66 € 0,00 € (S) 11.775,35 € (S)

523301 Aufw. für Bewirtschaftung 0,00 € (S) 3.673,28 € 0,00 € 0,00 € (S) 3.673,28 € (S)

523601 Aufw. f. Betriebs-u.
Geschäftsausstattg/Unterhaltung

0,00 € (S) 2.341,97 € 57,42 € 0,00 € (S) 2.284,55 € (S)

529000 Aufw. für Honorare ohne
Künstlersozialkasse

0,00 € (S) 24.465,10 € 0,00 € 0,00 € (S) 24.465,10 € (S)

529001 Aufw. für Honorare 0,00 € (S) 29.164,87 € 0,00 € 0,00 € (S) 29.164,87 € (S)

529002 Aufw. Ausländerlohnsteuer 0,00 € (S) 7.091,20 € 0,00 € 0,00 € (S) 7.091,20 € (S)

529913 Aufw. für Sicherheitsdienste 0,00 € (S) 761,30 € 0,00 € 0,00 € (S) 761,30 € (S)

551201 Aufw. f. Aus- und
Fortbildung

0,00 € (S) 107,00 € 0,00 € 0,00 € (S) 107,00 € (S)

552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl.
Gegenst.

0,00 € (S) 9.139,62 € 0,00 € 0,00 € (S) 9.139,62 € (S)

552201 Aufw. f. Anmieten von
Räumen

0,00 € (S) 4.965,00 € 0,00 € 0,00 € (S) 4.965,00 € (S)

552502 Aufw. Bilanzerstellung,
Jahresabschluss

0,00 € (S) 1.474,09 € 0,00 € 0,00 € (S) 1.474,09 € (S)

552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn.
v.Rechten

0,00 € (S) 10.107,28 € 0,00 € 0,00 € (S) 10.107,28 € (S)

553101 Aufw. f. Büro- u.
Geschäftsmaterial

0,00 € (S) 1.936,90 € 288,00 € 0,00 € (S) 1.648,90 € (S)

553401 Aufw. f. Telefon,
Datenübertraggskosten

0,00 € (S) 786,13 € 0,00 € 0,00 € (S) 786,13 € (S)

553601 Aufw. für
Öffentlichkeitsarbeit

0,00 € (S) 42.962,55 € 0,00 € 0,00 € (S) 42.962,55 € (S)

553903 Aufw. f. sonstige
Geschäftskosten

0,00 € (S) 767,56 € 0,00 € 0,00 € (S) 767,56 € (S)

554106 Aufw. für Unfallversicherung 0,00 € (S) 816,86 € 0,00 € 0,00 € (S) 816,86 € (S)

554201 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge,
Verbände u.a.

0,00 € (S) 445,00 € 0,00 € 0,00 € (S) 445,00 € (S)
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Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Buchjahr: 2020

Konto Bezeichnung Eröffnungs-
bilanzwert

Soll
2020

Haben
2020

Schlussbilanz-
wert

Saldo

558400 Aufw. Umsatzsteuer
Vorjahre

0,00 € (S) 348,00 € 0,00 € 0,00 € (S) 348,00 € (S)

559500 Aufw. für Säumniszuschläge 0,00 € (S) 103,50 € 0,00 € 0,00 € (S) 103,50 € (S)

559901 Aufw. f. Bewirtungs- u.
Geschäftskosten

0,00 € (S) 9.322,65 € 0,00 € 0,00 € (S) 9.322,65 € (S)

Summe: Aufwand 0,00 € (S) 459.556,63 € 334,76 € 0,00 € (S) 459.221,87 € (S)

Ertrag
804020 Verkäufe für Dritte 0,00 € (S) 0,00 € 3.518,05 € 0,00 € (S) 3.518,05 € (H)

804030 Eintrittsgelder 0,00 € (S) 0,00 € 3.741,77 € 0,00 € (S) 3.741,77 € (H)

Summe: Ertrag 0,00 € (S) 0,00 € 7.259,82 € 0,00 € (S) 7.259,82 € (H)

Aufwand
904020 Verkäufe für Dritte 0,00 € (S) 3.225,80 € 0,00 € 0,00 € (S) 3.225,80 € (S)

904030 Eintrittsgelder 0,00 € (S) 3.741,77 € 0,00 € 0,00 € (S) 3.741,77 € (S)

Summe: Aufwand 0,00 € (S) 6.967,57 € 0,00 € 0,00 € (S) 6.967,57 € (S)

Summe: Ergebniskonten 0,00 € (S) 539.852,58 € 972.410,89 € 0,00 € (S) 432.558,31 € (H)

gesamt: 0,00 € (S) 539.852,58 € 972.410,89 € 0,00 € (S) 432.558,31 € (H)

Ende der Liste
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2021/1295/200
öffentlich
Beschlussvorlage
200 - Haushaltsangelegenheiten
Bericht erstattet: Braß, Michael

Ermächtigung zur Aufnahme eines Investitionskredites 
2020 für die Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der 
Kreisstadt Homburg

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Stadtrat (Entscheidung) 14.10.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister wird zur Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 
1.700.000,-- € ermächtigt.

Sachverhalt

Mit Schreiben vom 03.09.2020 wurde im Rahmen des Wirtschaftsplans 2020 die 
Aufnahme des Investitionskredites in Höhe von 5.484.350,-- € für das Jahr 2020 
durch das Landesverwaltungsamt – Kommunalaufsicht – genehmigt. 

Gemäß § 10 der Geschäftsordnung wird die Investitionskreditaufnahme im 
Stadtrat beschlossen. Gemäß § 35 KSVG ist die Aufnahme von 
Investitionskrediten nicht mehr vorbehaltene Aufgabe des Stadtrates. Mit 
Änderung des KSVG vom Okt. 2003 ist nur noch ein Beschluss des Stadtrates 
erforderlich und zwar ein solcher gemäß § 84 Abs. 2 Nr. 1b KSVG i. V .m. § 12 
Abs. 1 EigVO (Wirtschaftsplan). Dies entspricht dem 
Gesamtveranschlagungsgrundsatz des kommunalen Haushaltsrechts. 

Die Situation auf dem Kapitalmarkt ist durch rasch wechselnde Konditionen 
gekennzeichnet. Angebote von Kreditinstituten für aufzunehmende Kredite sind in 
der Regel wenige Stunden gültig, so dass zwischen der Angebotsabgabe durch 
die Banken und der Aufnahme von Seiten der Stadt eine Entscheidung durch ein 
Beschlussgremium nicht erfolgen kann. 
Die Aufnahme hat zu an diesem Tage günstigsten Angebot zu erfolgen. Zur 
Angebotsabgabe sind unter anderem alle leistungsfähigen Homburger 
Kreditinstitute aufzufordern. 
Über jede erfolgte Aufnahme ist dem Haupt- und Finanzausschuss in dessen 
nächstfolgender Sitzung zu berichten.

Anlage/n
Keine
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